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VORWORT

 
Der Klimawandel ist eine der großen Heraus-
forderungen der Menschheit und er nimmt an 
Dynamik zu. Das Jahr 2015 markiert einen neu-
en Rekord der globalen Temperatur. Nach An-
gaben der Weltorganisation für Meteorologie 
lag die Durchschnittstemperatur fast ein Grad 
über dem vorindustriellen Wert. Damit wurde 
das bisherige Rekordjahr 2014 noch einmal um 
0,16 Grad übertroffen. Dies hat gravierende 
Folgen auch für Bayern. Die Bayerische Klima-
Anpassungsstrategie zeigt auf, welche Verän-
derungen schon jetzt in Bayern zu verzeichnen 
sind und was in Zukunft zu erwarten ist.

Auch wenn es andere Regionen der Welt wohl 
schlimmer treffen wird, auch wir in Bayern sind 
gut beraten auf die Entwicklungen frühzeitig zu 
reagieren und uns in allen Lebensbereichen 
bestmöglich an den Klimawandel anzupassen. 
Deshalb ist die regionale Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels eine der drei Säulen 
des Bayerischen Klimaschutzprogramms Bay-
ern 2050. Es gilt Bayern klimasicher zu machen. 
Wesentliche Bereiche sind im Klimaschutzpro-
gramm genannt. Neben Hochwasserschutz und 
Vorsorge vor Dürre und Trockenheit gilt unser 
Augenmerk auch den Wäldern und Schutzwäl-
dern im Gebirge sowie den Biotopverbünden.

 
Die Entscheidung der Weltklimakonferenz von 
Paris nimmt erstmals in der Geschichte auch 
die Folgen des Klimawandels in den Blick und 
thematisiert Klimaanpassung und die bereits 
aktuell eintretenden Klimaschäden. Damit tritt 
die Anpassung gleichrangig an die Seite der 
Emissionsminderung. Die Konferenz von Paris 
ist somit ein wichtiges Signal für alle Staaten 
der Welt, sich mit den Folgen des Klimawandels 
auseinanderzusetzen.

Bayern hat mit seiner Klima-Anpassungsstra-
tegie bereits im Jahr 2009 frühzeitig auf die 
Heraus forderungen der Zukunft reagiert und für 
wichtige Handlungsfelder einen strategischen 
Ansatz zum Umgang mit dem Klimawandel vor-
gelegt. Nun sieben Jahre später und nach der 
Konferenz von Paris ist es an der Zeit, diesen 
vorbildlichen Ansatz unter Berücksichtigung 
des aktuellen Erkenntnisstandes weiter auszu-
bauen.

VORWORT

Horst Seehofer MdL
Bayerischer Ministerpräsident

Ulrike Scharf MdL
Bayerische Staatsministerin für 
Umwelt und Verbraucherschutz 
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Klimawandel ist längst in Bayern angekom-
men und zeigt seine Auswirkungen in allen Be-
reichen des öffentlichen Lebens. Um die negati-
ven Auswirkungen des Klimawandels möglichst 
gering zu halten, ist neben der Reduktion von 
Treibhausgasemissionen eine Anpassung an 
die klimatischen Veränderungen und ihre Fol-
gen notwendig. Bereits 2009 entwickelte der 
Freistaat Bayern mit der „Bayerischen Klima- 
Anpassungsstrategie (BayKLAS)“ daher eine 
der ersten Anpassungsstrategien auf Länder-
ebene. Mit der vorliegenden Broschüre wird 
die BayKLAS aus dem Jahr 2009 aktualisiert 
und weiterentwickelt, um die klimasensitiven 
und verwundbaren Bereiche in Wirtschaft, 
Gesellschaft, Infrastruktur und Natur Bayerns 
bestmöglich an die Folgen des Klimawandels 
anzupassen.

Die „Bayerische Klima-Anpassungsstrategie 
2016 (BayKLAS 2016)“ stellt einen Überblick 
über die bereits beobachteten klimatischen 
Veränderungen als auch die zukünftig zu erwar-
tenden Veränderungen in Bayern dar. Daraus ab-
geleitet werden die wichtigsten Folgen für alle 
klimasensitiven Handlungsfelder der BayKLAS 
2016 beleuchtet und bereits bestehende als 
auch mögliche Klimaanpassungsmaßnahmen in 
Bayern unter Berücksichtigung ihrer Wirksam-
keit, Umsetzung, Dringlichkeit, Verantwortlich-
keit, Umsetzungsgrundlage und intersektoralen 
Vernetzung zwischen den Handlungsfeldern 
vorgestellt. Schwerpunkte bayerischer Klima-
anpassungsmaßnahmen sind:

• Hochwasserschutzmaßnahmen
• Stabilisierung und Sicherung des Wasser-

haushalts
• Vorsorge gegen Trockenheit und Dürre
• Erhalt und Renaturierung natürlicher bezie-

hungsweise genutzter Kohlenstoffsenken
(z. B. Moore)

• Schutzmaßnahmen für (Berg)Wälder
• Stabilisierung der biologischen Vielfalt und

Ökosysteme
• Eindämmung von Georisiken
• Vorsorge gegen Gefahren durch neue

Schädlinge und Überträger von Krankheiten
• Verringerung der Folgen von Hitzebelastung
• Schaffung einer nachhaltigen und klima-

schonenden Siedlungsentwicklung,
 Verkehrsinfrastruktur, Energieproduktion 
und Tourismuswirtschaft

Schutz der Alpen und ihrer natürlichen und na-
turnahen Lebensräume
• Weiterentwicklung von Forschung und

 Monitoring
• Aufbauend auf Forschungsvorhaben und

praktischen Erfahrungen werden Anpas-
sungsmaßnahmen fortwährend aktualisiert,
weiterentwickelt und nachjustiert.
Die BayKLAS 2016 zeigt überblicksartig
 aktuelle und bestehende Klimaprojekte in
Bayern und den zukünftigen Forschungs-
bedarf in den betroffenen Handlungsfel-
dern.

Eine zentrale Bedeutung bei der Umsetzung 
von Klimaanpassungsmaßnahmen kommt 
der Raumplanung mit ihren formellen und 
informellen Instrumenten zu. Darüber hin-
aus sind neben der Akzeptanz und perso-
nellen Ressourcen vor allem finanzielle Mit-
tel notwendig. Die BayKLAS 2016 informiert 
über die Vielzahl an Fördermöglichkeiten 
zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaß-
nahmen für Unternehmen, Kommunen  
oder Privatpersonen.

ZUSAMMENFASSUNG
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SUMMARY

SUMMARY

Climate change is already taking place and the 
consequences are becoming apparent in near-
ly all areas of our everyday life. To minimize the 
negative impacts of climate change as much as 
possible, adaptation to climate change and its 
impacts is every bit as necessary as a reduc-
tion in greenhouse gas emissions. Thus, as one 
of the first German ‘Länder’ the Free State of 
 Bavaria published the Bavarian Climate Adapta-
tion Strategy (BayKLAS) in 2009. In the present 
brochure the BayKLAS has been updated and 
systematically developed to ensure best possi-
ble adaptation to the impacts of climate change 
in Bavaria in the vulnerable fields of economics, 
society, infrastructure and nature.

The Bavarian Climate Adaptation Strategy 2016 
(BayKLAS 2016) provides an overview of the 
most pronounced climate changes in Bavaria in 
the past as well as expected changes in  future. 
It highlights the most significant impacts in the 
fields of action of the BayKLAS 2016 as well 
as already existing and possible measures for 
adap tation. All measures are evaluated accor-
ding to their effectiveness, level of implemen-
tation, priority, responsible party, legal and plan-
ning basis and intersectionality with other fields 
of action. Key objectives of the Bavarian climate 
adap tation measures are:

•  flood protection
•  stabilization and protection of the hydro-

logical regime
•  precautionary action against  drought
•  preservation and renaturalization of natural 

carbon sinks (e. g. peat bogs)
•  measures to protect (mountain) forests
•  stabilization of biodiversity and ecosystems
•  reduction of geological risks
•  precautionary action against pests and 

 vectors of diseases
•  reduction of the impacts of heat stress
•  sustainable and climate-friendly settlement 

development, transportation infrastructure, 
energy production and tourism

•  protection of the Alps and their natural and 
semi-natural habitats

•  further development of climate research 
and monitoring

 
Based on research projects and best  practice 
adaptation measures are continually up dated, 
developed and readjusted. Therefore, the 
 BayKLAS 2016 provides an overview of current 
and existing climate related projects in Bavaria 
and the need for further research in all fields 
of  action.

Regarding implementation processes, particu-
lar emphasis is placed on spatial planning and 
its formal and informal instruments. In addi-
tion, public acceptance and sufficient human 
and  financial resources are crucial. Finally, the 
 BayKLAS 2016 provides information about fun-
ding instruments for the implementation of 
 climate adaptation measures in businesses, 
munici palities or private households.
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PRÄAMBEL

PRÄAMBEL

Nachdem mit der Deutschen Anpassungsstra-
tegie an den Klimawandel (Die Bundesregie-
rung 2008) und dem Aktionsplan Anpassung 
(Die Bundesregierung 2011) die entsprechen-
den Rahmenbedingungen für die Entwicklung 
von Klima-Anpassungsstrategien auf nationaler 
Ebene bereitgestellt wurden, können Anpas-
sungsstrategien auf Ebene der Bundesländer 
und Kommunen entwickelt und implementiert 
werden. Die Entwicklung einer Klima-Anpas-
sungsstrategie für den Freistaat Bayern erfolg-
te mit der „Bayerischen Klima-Anpassungsstra-
tegie (BayKLAS)“ bereits im Jahr 2009 (StMUG 
2009a), die eine der ersten Anpassungsstrate-
gien eines Bundeslandes darstellt.

Mit dem Klimaprogramm Bayern 2020 wurden 
seit 2008 rund eine Milliarde Euro in Klima-
schutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in-
vestiert (StMUGV 2007). Am 8. Juli 2014 hat 
die Staatsregierung die fachlichen Grundzüge 
des Klimaprogramms Bayern 2050 beschlossen 
(StMUV 2015a). Im Doppelhaushalt 2015/2016 
stehen dafür fast 170 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Am 9. Oktober 2014 feierte zudem die 
Bayerische Klima-Allianz1 mit der Unterzeich-
nung einer gemeinsamen Charta ihr zehnjähri-
ges Jubiläum. Mit derzeit fast 40 Partnern aus 
Umwelt- und kommunalen Spitzenverbänden, 
Kirchen, Jugendarbeit, Bildung, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Sport erreicht und repräsentiert 
die Bayerische Klima-Allianz mittlerweile einen 
bedeutenden Anteil der bayerischen Bevölke-
rung und versteht sich als Multiplikator des Kli-
maschutz- sowie Klimaanpassungsgedankens. 
Auch der Umweltpakt Bayern2, eine Vereinba-
rung zwischen der Bayerischen Staatsregierung 
und der Bayerischen Wirtschaft, thematisiert in 
seinem Schwerpunkt „Klima und Energie“ die 
Klimaanpassung (StMUV 2015d).

Mit der vorliegenden Broschüre wird die Klima-
Anpassungsstrategie der Bayerischen Staats-
regierung von 2009 aktualisiert und weiterent-
wickelt. Sie informiert Öffentlichkeit und Ent-
scheidungsträger über die Auswirkung und 
Betroffenheit des Klimawandels in allen klima-
sensitiven Bereichen sowie über bestehende 
und mögliche Anpassungsmaßnahmen in Bay-
ern. Anhand der Bewertung von Anpassungs-
maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, 
Dringlichkeit, Verantwortlichkeit, ihrer fachli-
chen und gesetzlichen Grundlagen sowie mit 

den Querverweisen zu anderen Handlungsfel-
dern wird die Grundlage für eine zielorientierte 
Umsetzung geschaffen.

Die Umsetzung kostenwirksamer Maßnahmen 
ist dabei abhängig von den jeweils zur Verfü-
gung stehenden finanziellen Mitteln und Stel-
len der öffentlichen Hand. Für Unternehmen, 
Kommunen und Privatpersonen stehen zudem 
eine Reihe an Förderprogrammen auf Ebene 
der EU, des Bundes und des Freistaates Bayern 
zur Verfügung (vergleiche Fördermöglichkeiten). 
Für außerstaatliches Handeln gilt das Prinzip der 
Freiwilligkeit und Kooperation zwischen der 
Bayerischen Staatsregierung und den betroffe-
nen Akteuren der verschiedenen Handlungsfel-
der. Die Weiterentwicklung der BayKLAS dient 
insbesondere Bürgern, Unternehmen und Kom-
munen, die ihr Verhalten und ihre Planungen an 
die sich ändernden Rahmenbedingungen an-
passen wollen, als Orientierungsrahmen, Hand-
lungsempfehlung und Umsetzungsgrundlage.

1
www.klimaallianz.bayern.de/ 
am 16.03.2016

2
www.umweltpakt.bayern.de/ 
am 20.10.2016
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STRATEGISCHER ANSATZ

Bayern ist  auf Grund seiner geografischen Lage 
bereits heute vom Klimawandel und seinen Fol-
gen stark betroffen. Die mittlere Jahrestempe-
ratur im bayerischen Alpenraum hat sich über 
die letzten 100 Jahre doppelt so stark erhöht 
wie im globalen Durchschnitt. Entsprechend 
den zu erwartenden klimatischen Veränderun-
gen werden sich die beobachteten Klimafolgen 
zukünftig weiter verschärfen. Die Auswirkun-
gen treffen besonders die sensible Alpenregi-
on, die Mittelgebirge und Flusstäler. Bayern ist 
deshalb gefordert, vorsorgend geeignete Kli-
maschutz- und Klima-Anpassungsstrategien zu 
entwickeln. Vor allem wegen der notwendigen 
Vorlaufzeit zur Anpassung von Umwelt und Ge-
sellschaft, ist eine frühzeitige Implementierung 
von Anpassungsstrategien zwingend notwen-
dig. Dabei ist zu beachten, dass Risiken zu mini-
mieren beziehungsweise Entwicklungschancen 
offensiv zu nutzen sind. Der Begriff „Strategie“ 
beinhaltet hierbei auch, dass den Unsicherhei-
ten von Klimaprojektionen mit Bandbreiten von 
Handlungsoptionen begegnet werden kann.

Um sich frühzeitig an die Folgen des Klima-
wandels anpassen zu können, hat der Freistaat 
Bayern in den letzten Jahren bereits vielfältige 
Maßnahmenprogramme und Projekte eingelei-
tet. Ergänzend zu den bereits in der BayKLAS 
aus dem Jahr 2009 vorgestellten Maßnahmen, 
sind folgende Beispiele zu nennen: 

Fortführung des Hochwasserschutz-Aktions-
programms 2020plus (AP 2020plus), um das 
Hochwasserrisiko in Bayern zu reduzieren. Mit 
einem Gesamtvolumen von 3,4 Mrd. Euro stellt 
das AP 2020plus das größte wasserbau liche 
Infrastrukturprogramm Bayerns dar (StMUV 
2014b).

Als Reaktion auf die aktuelle Hochwasserkata-
strophe verstärkt der Freistaat den Hochwas-
serschutz vor Ort. Wegen der Besonderheiten 
der aktuellen Ereignisse wird dazu der Hoch-
wasserschutz um eine Komponente Sturzflu-
ten erweitert. Außerdem wird die Hochwasser-
vorsorge speziell an kommunalen Gewässern 
intensiviert. Hierfür stellt der Freistaat den Kom-
munen jährlich rund 23 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Um speziell das Thema Sturzfluten aufzu-
arbeiten, soll die Wasserwirtschaftsverwaltung 
personell gestärkt werden und in den Jahren 
2017 und 2018 insgesamt zusätzlich 12 Millio-

nen Euro einsetzen – vorbehaltlich der Haus-
haltsverhandlungen im Landtag.

Optimierung bestehender wasserwirtschaftli-
cher Messnetze und Programme zum Niedrig-
wassermanagement gegen Trockenheit und 
Dürre. Ausbau und Pflege des Niedrigwasser-
informationsdienstes (NID)3.

Veröffentlichung der Wasserversorgungsbi-
lanzen für jeden Regierungsbezirk bis 2016. 
Auf der Basis einer umfangreichen Ist-Analyse 
ist jeweils eine Entwicklungsprognose bis 2025 
dargestellt, mit der die Versorgungssicherheit 
der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanla-
gen unter Beachtung zunehmender Klimafolgen 
und der gegebenenfalls vorhandene Handlungs-
bedarf aufgezeigt werden.

Durchführung des Hochwassernachrichten-
dienstes (HND)4 und der Hochwasservorher-
sage.

Nach dem Waldumbauprogramm sollen auf 
der Grundlage der im neuen Bayerischen Stand-
ortinformationssystem BaSIS berechneten An-
baurisiken für die einzelnen Baumarten bis 2020 
von den 260.000 ha akut gefährdeten Fichten-
beständen im Privat- und Körperschaftswald 
rund 100.000 ha in klimatolerante Mischwälder 
umgebaut werden. Im Klimaschutzprogramm 
Bayern 2050 (KLIP 2050) ist die Fortsetzung 
dieses Programms nach 2020 verankert. Im 
Staatswald sind bis 2033 rund 172.000 ha Fich-
ten- und Kiefern-Reinbestände umzubauen. 
Neue Akzente werden vor allem durch regiona-
le Schwerpunktsetzungen und Ansprache spe-
zieller Zielgruppen (z. B. neue Waldbesitzer, 
urbane Waldbesitzer, Waldbesitzerinnen) und 
Multiplikatoren gesetzt. Zunehmendes Gewicht 
erlangt die aktive Waldpflege inklusive Holzbe-
reitstellung (StMELF 2013).

Mit Hilfe der Bergwaldoffensive (BWO) und 
Waldinitiative Ostbayern (WIO) soll die An-
passung der Bergwälder in den Alpen sowie in 
den ostbayerischen Mittelgebirgen vom Fran-
kenwald bis zum Bayerischen Wald fortgesetzt 
werden (StMELF 2012). Dies erfolgt im Rahmen 
von integralen Projektgebieten und unter enger 
Einbindung der Waldbesitzer und weiteren be-
troffenen Akteuren.

3
www.nid.bayern.de/  
am 16.03.2016

4
www.hnd.bayern.de/  
am 16.03.2016



1010

STRATEGISCHER ANSATZ

Die Bayerische Staatsregierung hat mit der Un-
terzeichnung des Waldpakts 2020 im August 
2013 zugesagt, den Cluster Forst und Holz so-
wie den Aufbau regionaler Cluster-Initiativen zu 
unterstützen und sich für günstige Rahmenbe-
dingungen der rund 700.000 Waldbesitzer in 
Bayern einzusetzen (Bayerische Staatsregie-
rung 2013). Im aktuellen Klimaprogramm Bay-
ern 2050 wurde diese Zusage umgesetzt.

Ausweitung der Fördermaßnahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel in der Landwirtschaft 
im Rahmen des Agrarinvestitionsförderpro-
gramms wie zum Beispiel Witterungsschutz im 
Obstbau, Maßnahmen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz (StMELF 2015a).

Erweiterung des Kulturlandschaftsprogramms 
(KULAP) auf Gewässer-, Boden- und Klima-
schutz, auf Biodiversität und auf den Erhalt der 
Kulturlandschaft. Geförderte Maßnahmen sind 
zum Beispiel die Umwandlung von Acker in 
Grünland auf Moorstandorten, Gewässer- und 
Erosionsschutzstreifen oder die Förderung von 
Mulch-Bestellverfahren bei Reihen kulturen 
(StMELF 2016b).

Fortführung der Renaturierung von Mooren. 
Bis 2020 sollen bayernweit 50 Moore wieder-
vernässt werden. Zudem wird der Förderung 
einer klimafreundlichen landwirtschaftli-
chen Nutzung von Niedermoorstandorten 
einschließlich einer Rückumwandlung von 
Ackerflächen in wiedervernässtes Grünland 
eine herausragende Bedeutung beigemessen. 
Seit 2008 hat der Freistaat im Rahmen des Kli-
maprogramms über 15 Mio. Euro in die Rena-
turierung entwässernder Moore investiert (LfU 
2013). Die Begleituntersuchungen der Hoch-
schule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) zei-
gen, dass diese Maßnahmen einen positiven 
Klimaeffekt von immerhin 50.000 Tonnen CO2-
Äquivalenten bewirken (Drösler et al. 2015, un-
veröffentlicht).

Umsetzung des Naturschutzkonzeptes aus dem 
Arten- und Biotopschutzprogramm durch 
BayernNetzNatur-Projekte, ein Netz aus fast 
400 Naturschutzprojekten. In allen bayerischen 
Landesteilen werden wertvolle Lebensräume 
für seltene Pflanzen und Tiere neu geschaffen 
und gepflegt sowie Maßnahmen zum Ressour-
cen- und Klimaschutz ergriffen5.

Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm 
(VNP) und Landschaftspflege- und Naturpark-
Richtlinien (LNPR). Mit beiden Programmen 
werden ökologisch wertvolle Lebensräume 
durch naturschonende Bewirtschaftung erhal-
ten und verbessert (StMUV 2014d). Im Rahmen 
des VNP konnte gemeinsam mit fast 18.000 
landwirtschaftlichen Betrieben auf gut 67.000 
ha (2 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in 
Bayern) Bewirtschaftungsverträge abgeschlos-
sen werden.

Der Bayerische Ministerrat hat am 1. April 2008 
eine Strategie zum Erhalt der biologischen Viel-
falt in Bayern, die Bayerische Biodiversitäts-
strategie, beschlossen (StMUG 2009b). Die 
konkreten Maßnahmen sind im ressortüber-
greifend abgestimmten Programm NaturViel-
faltBayern – Biodiversitätsprogramm Bayern 
2030 vom Ministerrat 2014 beschlossen wor-
den (StMUV 2014d).

In Bayern wird seit 2007 das Aktionspro-
gramm Ambrosiabekämpfung durchgeführt. 
Das Aktionsprogramm setzt auf die Aufklärung 
der Bevölkerung und fordert jeden Finder zu ak-
tivem Handeln auf (StMGP 2014).

Ausweitung der bayerischen Warn- und In-
formationsdienste. Hierbei werden zum Bei-
spiel Hinweiskarten zu Georisiken und alpinen 
Naturgefahren erstellt beziehungsweise aktu-
alisiert sowie die Online-Standortauskunft und 
der Risiko dialog ausgebaut6. Im Forstbereich 
wurden die Waldbrandwarnung sowie ein Bor-
kenkäfermonitoring mit entsprechenden Wald-
schutzwarnungen weiterentwickelt7.

Im Jahr 2007 wurde ein Hitzewarnsystem8 
zum Schutz der Bevölkerung als Ergänzung 
zum Unwetterwarnsystem eingeführt. Ferner 
besteht das Frühwarnsystem für Infektions-
krankheiten des Robert Koch-Instituts sowie 
der Lawinenwarndienst (LWD)9.

Ziel des Klimaschutzprogramms Bayern 2050 
ist es, Bayern bis 2050 klimasicher zu machen 
(StMUV 2015a).

Branchenspezifische Klima-Agenden für Un-
ternehmen sollen als Navigationshilfe dienen 
und Anregungen zur Bewältigung klimabeding-
ter Herausforderungen geben.

5
www.bnn.pan-gmbh.com/ 
am 20.10.2016

6
www.lfu.bayern.de/umwelt-
daten/kartendienste/index.
htm am 16.03.2016

7
www.borkenkaefer.org  
am 16.03.2016

8
Der Deutsche Wetterdienst 
betreibt ein Hitzefrühwarnsys-
tem, das über die Frühwarn-
vorhersage über bevorstehen-
de Hitze perioden informiert. 
Die Informationen erhalten Be-
zirksregierungen, kommunale 
Behörden, Rundfunk- und Fern-
sehsender sowie stationäre 
Pflegedienste, um gefährdete 
Personen rechtzeitig informie-
ren und betreuen zu können.

9
www.lawinenwarndienst- 
bayern.de/  
am 16.03.2016

http://www.lawinenwarndienst-bayern.de/
http://www.lawinenwarndienst-bayern.de/
http://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/kartendienste/index.htm
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STRATEGISCHER ANSATZ

Fortschreibung des Umweltpakts Bayern 
2015: Schwerpunktthemen sind neben Klima 
und Energie unter anderem energieeffizientes 
Bauen und Sanieren sowie Energieeffizienz im 
Produktionsprozess, alternative Antriebstech-
nologien und Umwelttechnik (StMUV 2015d). 
Zwischen 2010 und 2015 haben sich über 4200 
Unternehmen und Verbände aus Handwerk, 
Handel, Industrie und Dienstleistung am Um-
weltpakt Bayern beteiligt, womit er zu den er-
folgreichsten Umweltvereinbarungen Deutsch-
lands zählt.

Um eine zielorientierte Umsetzung der Anpas-
sungsmaßnahmen gewährleisten zu können, ist 
auf staatlicher Seite der Erfahrungsaustausch 
zwischen den Kommunen, Ländern und dem 
Bund zu intensivieren. Dabei ist es erforderlich, 
dass die Strategien der Länder Eingang in den 
„Aktionsplan Anpassung I + II“ der Deutschen 
Anpassungsstrategie finden, welche die Bun-
desregierung gemeinsam mit den Ländern und 
den anderen betroffenen Kreisen erarbeitet hat 
(Die Bundesregierung 2011, 2015).

Ein Beispiel aus der Praxis ist der im Rahmen 
des Projekts C3-Alps10 entwickelte „Klima-
check“ (StMUV 2015b). Dieser soll kleine Ge-
meinden in Bayern (< 10.000 Einwohner) schritt-
weise und systematisch über den Klimawandel 
und seine Auswirkungen in Bayern informieren 
und ihnen Anpassungsmaßnahmen und Stra-
tegien zur Umsetzung aufzeigen. Insbeson-
dere kleine Kommunen haben häufig nicht die 
erforderlichen Kapazitäten, um Klimaänderun-
gen und Klimawirkungen in ihrer Komplexität 
zu erfassen und in die regionale Entwicklungs-
planung zu übernehmen. Eine wichtige Rolle 
kommt der Regionalplanung zu, welche mit 
 ihren formellen und informellen Instrumenten 
zur Übertragbarkeit von Anpassungsmaßnah-
men in die Fläche beitragen kann.

Auf nichtstaatlicher Seite sind der Dialog so-
wie Vernetzung und Kooperation mit den vom 
Klimawandel betroffenen Kreisen auszubauen. 
So haben beispielsweise die Industrie und Han-
delskammern in Bayern (IHK) zusammen mit 
der Bayerischen Staatsregierung in den Bran-
chen Tourismus, Verkehr, und Energiewirtschaft 
Expertenbefragungen und Workshops durch-
geführt. Im Zentrum des Interesses standen 
 Fragen hinsichtlich Risiken und Chancen des 

Klimawandels für die einzelnen Unternehmen, 
bereits umgesetzte Maßnahmen sowie Fragen 
zu Akteuren, die bei der Entwicklung und Um-
setzung von Anpassungsstrategien behilflich 
sein können (StMUG 2012b und StMUV 2014a).

10
www.c3alps.eu/  
am 16.03.2016
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Klimawandel in Bayern

 KLIMAMONITORING

ZUKÜNFTIGE KLIMAÄNDERUNG 
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Der globale Klimawandel zeigt seine Folgen ren und veränderte Niederschlagsbedingungen, 
auch in Bayern. Diese haben Auswirkungen auf stellen vor allem Wetterextreme wie Stürme, 
alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens Starkregen oder Hitzewellen die Gesellschaft 
und der natürlichen Umwelt. Neben schleichen- vor neue Herausforderungen.
den Veränderungen durch wärmere Temperatu-

KLIMAWANDEL IN BAYERN

In der Klimaforschung gelten 30 Jahre als 
 geeignete Zeitspanne, um einen mittleren Zu-
stand des Klimas darzustellen. Im Folgenden 
wird der Zeitraum 1971 bis 2000 als Referenz-
zeitraum festgelegt. Dieser dient zudem als 
Vergleichszeitraum für zukünftige Verhältnis-
se. Die Analyse bereits beobachtbarer Klima-
änderungen wird als Klimamonitoring bezeich-
net. In Bayern wird im Referenzzeitraum 1971 
bis 2000 eine mittlere Jahrestemperatur von 
+7,8 °C beobachtet, wobei diese in Abhängig-
keit der Höhenlage regional stark variiert (10 °C 
in Unterfranken bis -5 °C auf der Zugspitze, 
 Abbildung 1). 

Die daraus für Bayern abgeleitete mittlere An-
zahl klimatologischer Kenntage im Zeitraum 
1971 bis 2000 ergibt 5 Heiße Tage, 32 Sommer-
tage, 109 Tage mit Dauerfrost und 30 Eistage 
( Tabelle 1). Bezogen auf den langjährigen Zeit-
raum 1951 bis 2014 wurde die höchste Anzahl 
Heißer Tage und Sommertage im Hitzesommer 
2003 gemessen, während die meisten Frost-
tage 1973 und die meisten Eistage 1963 auf-
traten. 

Die mittlere jährliche Niederschlagssumme 
beträgt im gleichen Zeitraum 933 mm, wobei 
533 mm auf das hydrologische Sommerhalbjahr 

KLIMAMONITORING

Abbildung 1 
Links: Regionale Verteilung 
der mittleren Lufttemperatur 
in Bayern, 1971 bis 2000 
Rechts: Regionale Verteilung 
der mittleren Jahresnieder-
schlagssumme in Bayern, 
1971 bis 2000
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Indikator Bayern 
1971–2000

Minimum 
1951–2014

Maximum 
1951–2014

Heiße Tage (Tmax > 30 °C) 5 0 (1956) 24 (2003)

Sommertage (Tmax > 25 °C) 32 17 (1978) 76 (2003)

Frosttage (Tmin < 0 °C) 109 76 (1994) 138 (1973)

Eistage (Tmax < 0 °C) 30 9 (2014) 68 (1963)

Tabelle 1  
Mittlere Anzahl der Kenntage 
[Tage] im Zeitraum 1971 bis 
2000 sowie Extremwerte 
[Tage] im Zeitraum 1951 bis 
2014 in Bayern (StMUV 2015c)

(Mai bis Oktober) und 400 mm auf das hydrolo-
gische Winterhalbjahr (November bis April) ent-
fallen (Abbildung 1). Aufgrund der räumlich stark 
differenzierten Orographie Bayerns lassen sich 
allerdings, wie nachfolgend dargestellt, deutli-
che regionale Unterschiede der Temperatur- und 
Niederschlagsentwicklung charakterisieren.

Im Rahmen des Kooperationsvorhabens KLI-
WA (Klimaveränderung und Konsequenzen für 
die Wasserwirtschaft) werden die beobachte-
ten Veränderungen von Temperatur und Nieder-
schlag auf Basis von qualitätsgeprüften langen 
Messreihen mittels statistischer Trendanalyse 
ermittelt. Neben der Vergleichbarkeit zukünfti-
ger klimatischer Veränderungen dient die Trend-

analyse der Plausibilitätskontrolle der Modell-
berechnung zukünftiger Klimakenngrößen wie 
Temperatur und Niederschlag aus sogenannten 
Klimaprojektionen. Gemäß dem Klimamonito-
ring in KLIWA erfolgt die Auswertung und Dar-
stellung der Ergebnisse für Gebietsmittelwerte, 
die nach den verschiedenen Flussgebieten Süd-
deutschlands festgelegt wurden. Dies trifft für 
die temperaturbasierten Kenngrößen wie Luft-
temperatur oder Frosttage zu. Hydrologische 
Kenngrößen, wie Gebietsniederschlag oder 
Starkregen, werden anhand der in KLIWA für 
Bayern festgelegten 20 KLIWA-Untersuchungs-
gebiete räumlich differenziert. Diese Vorgehens-
weise ergibt sich aus der höheren räumlichen 
Variabilität hydrologischer Kenngrößen.

Lufttemperatur

Die Langzeitbeobachtung der mittleren Luft-
temperatur im Zeitraum 1931 bis 2010 zeigt für 
Bayern eine signifikante Erwärmung zwischen 
+0,6 °C und +1,0 °C im Sommerhalbjahr und 
etwas höher im Winterhalbjahr mit +1,2 °C bis 
+1,4 °C (Abbildung 2)11. Die durchschnittliche 
Änderung der Jahresmitteltemperatur für ganz 
Bayern beträgt +1,1 °C. Räumlich am stärksten 
vom Erwärmungstrend betroffen sind die Alpen 
und deren Vorland sowie die Bayerische Mittel-

gebirgsregion, während in Unter- und Mittel-
franken etwas geringere Änderungen beobach-
tet werden. Besonders im Alpen- und Mittelge-
birgsraum führt der hohe Temperaturanstieg im 
Winter bereits heute zu negativen Auswirkun-
gen auf den Wintersporttourismus. 

Gebietsniederschlag

Generell wird in Bayern eine Umverteilung des 
Gebietsniederschlagsmaximums vom Sommer-
halbjahr in das Winterhalbjahr beobachtet. Aller-
dings sind die Trends der Gebietsniederschlags-
höhe im Zeitraum 1931 bis 2015 weniger signi-
fikant als im Vergleich zur Lufttemperatur und 
zeigen eine höhere räumliche wie auch zeitliche 
Variabilität (Abbildung 3). 

Im Winterhalbjahr werden in allen 20 KLIWA-
Untersuchungsgebieten positive Trends, wenn 
auch mit unterschiedlicher Stärke und Signi-
fikanz, gemessen. Starke positive Trends mit 
hoher statistischer Signifikanz von +15 % bis 
+22 % lassen sich den Regionen Nord- und 
Mittelbayerns zuordnen. Im nordwestlichen so-
wie südöstlichen Teil Bayerns sind die Trends 

11
Im Text genannte Angaben 
zu Trends der beobachteten 
Klima parameter wurden mit-
tels linearer Trendanalyse 
berechnet. Das Signifikanz-
niveau ist wie folgt definiert: 
nicht signifikant: < 80 %;  
signifikant: 80 bis < 95 %; 
hoch signifikant: ≥ 95 %

KLIMAWANDEL IN BAYERN
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im Zeitraum 1931 bis 2010 
(°C/80 Jahre); Daten: DWD

KLIMAWANDEL IN BAYERN

dagegen geringer und zeigen keine statistische 
Sig nifikanz. 

Im Sommerhalbjahr sind nur schwache und 
nicht signifikante Trends in positiver als auch 
negativer Richtung zwischen -13 % und +3 % 
zu finden. Insgesamt weist die Mehrzahl der 
untersuchten Gebiete einen leichten Rückgang 
des Niederschlags auf. Die stärksten Abnah-

men von -6 % bis -13 % treten im Gebiet des 
unteren Mains auf.

Saisonal betrachtet werden die größten Zunah-
men des Gebietsniederschlags für die Winter-
monate November und Dezember sowie den 
Frühjahrsmonat März festgestellt, während im 
Juni und Juli deutlich negative Trends berechnet 
werden (Abbildung 4).

Starkniederschlag

Starkniederschläge werden durch die eintägi-
gen maximalen Niederschlagsmengen gekenn-
zeichnet. Ihre Trends zeigen insgesamt gesehen 
eine hohe räumliche Varianz (Abbildung 5). Dies 
hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass 
Starkniederschläge seltene Ereignisse darstel-
len, die räumlich oft nur lokal auftreten und des-
wegen vom Messnetz des Deutschen Wetter-
dienstes (DWD) nicht immer erfasst werden. 
Abbildung 5 zeigt, dass im Winterhalbjahr für 
fast ganz Bayern flächendeckend signifikant 
positive Trends ermittelt wurden. Die höchs-
ten Zunahmen sind im Bereich Nordostbayerns 

festzustellen. In einigen Bereichen des oberen 
Maingebiets und den östlich angrenzenden 
 Saale- und Naab-Gebieten liegen die Zunahmen 
hochsignifikant zwischen +34 % und +44 %. 
Richtung Süden hingegen lassen Trendstärke 
und Signifikanz deutlich nach. 

Im Sommerhalbjahr werden bisher sowohl eine 
hohe Variabilität als auch überwiegend keine 
statistisch signifikanten Trends der eintägigen 
maximalen Gebietsniederschlagshöhen beob-
achtet. Im unteren Maingebiet sowie im Süd-
osten Bayerns zeigen sich negative Trends zwi-
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schen -2 % und -25 %, während im Südwesten 
im Gebiet Iller-Lech teilweise signifikante Zu-
nahmen bis zu +19 % ermittelt werden. Wei-
tere Informationen zur Entwicklung hydrome-

teorologischer Kennwerte in Bayern können 
neben den KLIWA-Veröffentlichungen aus dem 
Klima-Report Bayern 2015 (StMUV 2015c) ent-
nommen werden.
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KLIMAWANDEL IN BAYERN

Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf Aus-
wertungen von Messreihen im Zeitraum 1931 
bis 2010, die im Rahmen der Projekte KLIWA 
und Klimazukunft Bayern (BayKliZ) des Bayeri-
schen Landesamts für Umwelt (LfU) erarbeitet 
wurden.

In Tabelle 2 werden Mittelwert und linearer 
Trend verschiedener meteorologischer Klima-
kenngrößen für die sechs KLIWA-Flussgebiets-
regionen im oben genannten Zeitraum darge-
stellt. Mit im Mittel 7 Tagen werden die meisten 
Heißen Tage in der Region des unteren Mains 
beobachtet. In den Bayerischen Mittelgebirgen 
treten im Mittel bis zu 2 Heiße Tage auf. Im be-
trachteten Zeitraum ergibt sich nur für die Re-
gion Oberer Main ein signifikanter Trend von 
+ 2 Heißen Tagen. Das heißt, die Messdaten 

belegen, dass im Zeitraum von 1931 bis 2010 
die Heißen Tage bereits um 2 Tage zugenom-
men haben. Sommertage traten im Mittel an 
25 bis 38 Tagen im Jahr auf. Gemäß Trendanaly-
se werden in nahezu allen Regionen signifikan-
te bis hoch signifikante Trends von + 2 bis + 12 
Sommertagen berechnet. Die höchsten Zunah-

Abbildung 4  
Relativer Trend der monatli-
chen und saisonalen mittleren 
Gebietsniederschlagshöhe 
im Zeitraum 1931 bis 2010 
 (Änderung in Prozent/80 
Jahre), Daten: DWD
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men verzeichnen dabei die Regionen Isar-Inn 
(12 Tage), Oberer Main (10 Tage) und Mittlere 
 Donau (9 Tage). Demgegenüber zeigt die Ent-
wicklung kalter Ereignistage wie Frosttage und 
Eistage einen signifikant bis hoch signifikant 
rückläufigen Trend von - 12 bis - 37 Frosttagen 
beziehungsweise - 6 bis - 12 Eistagen. 

Abgeleitet aus einer zunehmenden Lufttem-
peratur verlängert sich die Dauer der Vegetati-
onsperiode in Bayern. Von 1931 bis 2010 lässt 
sich bereits ein hoch signifikanter Trend mit ei-
ner Zunahmen von teilweise über zwei Wochen 
beobachten.

Die nachfolgenden Ergebnisse für Trockenheits-
index und Wasseräquivalent der Schneedecke 
beziehen sich aufgrund abweichender Daten-
verfügbarkeit auf den verkürzten Zeitraum 
1951 bis 2010 (Tabelle 3). Der Trockenheitsin-
dex gibt die Anzahl der Tage mit geringer Fül-
lung des Bodenwasserspeichers (< 30 % der 
nutzbaren Feldkapazität – nFK) an und wird ne-
ben der Niederschlagshöhe und Verdunstungs-
rate maßgeblich durch die Größe des Boden-
wasserspeichers beeinflusst. Da die meisten 

landwirtschaftlichen Kulturen wie Getreide, 
 Zuckerrüben, Industrie- und Frischgemüse bei 
einem  Absinken der Bodenfeuchte unter 40 % 
bis 50 % nFK zusätzliche Wasserversorgung 
benötigen, stellt der Trockenheitsindex einen 
Worst-Case-Indikator für den Beregnungsbe-
darf dar.

Im Sommerhalbjahr wird der Trockenheitsindex 
im Lockergesteinsbereich der Gebiete Iller-Lech 
und Isar-Inn an nur 14 beziehungsweise 15 Ta-
gen überschritten, während im Bereich Unterer 
und Oberer Main Überschreitungen von über 70 
Tagen gemessen werden. Der langjährige Trend 
zeigt in allen Gebieten, mit Ausnahme Oberer 
Main, eine positive Richtung, wobei lediglich im 
Gebiet Iller-Lech eine Signifikanz nachgewiesen 
werden kann.

Im Winterhalbjahr wird der Trockenheitsindex 
aufgrund höherer Niederschlagssummen und 
geringerer Verdunstungsraten an nur wenigen 
Tagen (2 bis 5 Tage) überschritten. Anders als 
im Sommerhalbjahr zeigen Trendanalyse und 
Sig nifikanztest signifikante bis hoch signifikan-
te Trends in negativer Richtung.

Abbildung 5  
Relativer Trend der 1-tägigen 
maximalen Gebietsnieder-
schlagshöhen im hydrologi schen 
Sommer- und Winter halbjahr im 
Zeitraum 1931 bis 2010 (Ände-
rung in Prozent/80 Jahre)
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Tabelle 2  
Mittelwert (MW) und Trend verschiedener meteorologischer Klimakenngrößen [Tage] im Zeitraum 1931 bis 2010 nach KLIWA-
Regionen  

 nicht signifikant,  signifikant,  hoch signifikant

Indikator Unterer Main Oberer Main Bayerisches Mittlere Iller-Lech Isar-Inn
Mittelgebirge Donau

MW Trend MW Trend MW Trend MW Trend MW Trend MW Trend

Heiße Tage (Tmax > 7 0 5 +2 2 0 5 +1 3 0 3 0
30°C)

Sommertage 38 +7 33 +10 25 +2 35 +9 27 +4 28 +12
(Tmax > 25 °C)

Frosttage (Tmin < 0 °C) 92 -12 109 -20 128 -22 116 -37 122 -18 121 -25

Eistage (Tmax < 0 °C) 21 -8 29 -9 38 -8 31 -6 30 -6 32 -12

Vegetationsperiode 242 +11 229 +11 212 +11 226 +15 221 +12 222 +18

Tabelle 3  
Mittelwert (MW) und Trend verschiedener meteorologischer Klimakenngrößen [Trockenheitsindex: Tage; Schneewasseräquivalent: 
mm] im Zeitraum 1951 bis 2010 nach KLIWA-Regionen für das Sommerhalbjahr (SHJ) und Winterhalbjahr (WHJ)  

 nicht signifikant,  signifikant,  hoch signifikant

Indikator Unterer Main Oberer Main Bayerisches Mittlere Iller-Lech Isar-Inn
Mittelgebirge Donau

MW Trend MW Trend MW Trend MW Trend MW Trend MW Trend

Trockenheits-Index 77 +6 76 -1,5 53 1,7 48 +7,6 14 +5,3 15 +3,4
SHJ

Trockenheits-Index 4 -0,4 6 -2,8 5 -1,5 4 -1,8 2 -0,6 4 -1,5
WHJ

Schneewasser- 26 -11 44 -17 133 -31 35 -14 177 -67 168 -45
Äquivalent WHJ
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12
Tage mit einem Tagesmittelwert 
der Feuchttemperatur ≤ −2 °C 
werden als Schneitage definiert. 
Eine technische Beschneiung ist 
aus meteorologischer Sicht noch 
möglich.

Das Wasseräquivalent der Schneedecke ist 
definiert als Wasserhöhe (in mm), die in der 
Schneedecke über einer horizontalen Fläche 
enthalten ist (KLIWA 2005). Sie dient der Be-
schreibung der Änderungen des Niederschlags- 
und Temperaturregimes sowie der Andauer der 
Schneebedeckung (Tabelle 3). In Bayern fällt der 
Winterniederschlag infolge der allgemeinen Er-
wärmung vermehrt als Regen. Für alle Unter-
suchungsgebiete wird ein abnehmender Trend 
der Schneedecke im Winterhalbjahr modelliert. 
Mit Ausnahme der Bayerischen Mittelgebirge 
sind diese Abnahmen signifikant bis hoch sig-
nifikant.

Auch im Österreichischen Sachstandsbericht 
Klimawandel 2014 (AAR14) des Austrian  Panel 
on Climate Change (APCC) wird bereits in den 
letzten Jahrzehnten eine verkürzte Dauer der 

Schneebedeckung in Lagen um 1.000 m Höhe 
beschrieben (APCC 2014). Analog hierzu ist be-
reits in der Vergangenheit ein deutlicher Rück-
gang des Anteils an Schneeniederschlag am 
Jahresniederschlag und eine Abnahme von 
Schneitagen12 in den Bayerischen Alpen (IGF 
2015) zu verzeichnen. Damit wird nicht nur 
der für die Grundwasserneubildung relevante 
Schneespeicher abnehmen, sondern es geht 
auch die für den Wintersporttourismus wichti-
ge Schneesicherheit in Bayern zurück.
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Im Rahmen des Projektes Klimazukunft Bay-
ern (BayKliZ) wird die mögliche Entwicklung 
des künftigen Klimas für Bayern anhand aus-
gewählter regionaler Klimaprojektionen ab-
geschätzt und bewertet. Aus der Differenz 
zwischen dem Kontrolllauf (Simulationslauf 
der Vergangenheit) und den modellierten Kli-
maprojektionen eines zukünftigen Zeitraums 
wird das so genannte Klimaänderungssignal 
bestimmt. Für den Kontrolllauf wird der Zeit-
raum 1971 bis 2000 betrachtet und Änderungs-
signale für die Jahre 2021 bis 2050 (nahe Zu-
kunft) sowie die Jahre 2071 bis 2100 (ferne 
Zukunft) ermittelt. 

Um die Bandbreite möglicher zukünftiger Klima-
änderungen abzubilden und damit Unsicher-
heiten zu minimieren, ist in der Klimaforschung 
die Verwendung einer Bandbreite an Klimasze-
narien und/oder Klimamodellen beziehungswei-
se -projektionen zur gängigen Praxis geworden. 
Man spricht dann von der Verwendung eines 
Ensembles.  Aktuell liegt für Bayern ein Ensem-
ble von insgesamt 31 regionalen Klimaprojekti-
onen vor. Die Grundannahmen über die mögli-
che zukünftige sozio-ökonomische und ökolo-
gische Entwicklung werden bisher anhand des 
SRES-Emissionsszenarios A1B abgebildet (ver-
gleiche 4. Sachstandsbericht, IPCC 2007). Mit 
Einführung der RCP-Szenarienfamilie (verglei-
che 5. Sachstandsbericht, IPCC 2013) werden 
die vorhandenen SRES-Szenarien ergänzt. Diese 
werden in Zukunft im Projekt  BayKliZ ebenfalls 
berücksichtigt. Erste Ergebnisse hierzu werden 
für Ende 2016 erwartet.

In Abbildung 6 ist die Bandbreite der Änderung 
des 30-jährigen gleitenden Mittelwerts der Jah-
restemperatur in Bayern im Zeitraum 1971 bis 
2100 gegenüber dem Kontrollzeitraum 1971 bis 
2000 dargestellt. Bis Mitte des Jahrhunderts 
(nahe Zukunft) zeigen 50 % der Klimaprojek-
tionen einen Temperaturanstieg von +1,1 °C, 
bis Ende des Jahrhunderts (ferne Zukunft) von 
+3,1 °C. Der natürliche Schwankungsbereich 
der Temperatur liegt bei ±0,3 °C. Ab dem Jahr 
2020 verlassen alle Klimaprojektionen diesen 
Bereich und stellen ein eindeutiges Klimaände-
rungssignal dar.

Die Änderung des Niederschlags weist eine 
größere Variabilität und Bandbreite als die der 
Temperatur auf (Abbildung 7). Im Sommer-
halbjahr bewegen sich die Änderungssignale 
bis Mitte des 21. Jahrhunderts im Bereich der 
natürlichen Schwankung. Erst zum Ende des 
21. Jahrhunderts wird ein rückläufiger Nieder-
schlagstrend von im Mittel -10 % modelliert, 
wobei 50 % der Klimaprojektionen den natürli-
chen Schwankungsbereich verlassen.

Im Winterhalbjahr wird ein etwas deutlicherer 
Trend hin zu höheren Niederschlägen, vor  allem 
zum Ende des 21. Jahrhunderts, projiziert. Hier 
verlassen etwa 50 % der Klimaprojektionen 
den Bereich der natürlichen Schwankung von 
±10 %. Auch unter Berücksichtigung des in der 
Vergangenheit beobachteten Trends erscheint 
eine weitere Zunahme der Niederschläge plau-
sibel.

Abbildung 6  
Änderung des 30-jährigen 
gleitenden Mittelwerts der 
Jahrestemperatur [° C] in Bay-
ern auf Basis von 31 regionalen 
Klimaprojektionen und dem 
Emissionsszenario A1B bis 
Ende des 21. Jahrhunderts im 
Vergleich zum Kontrollzeitraum 
1971 bis 2000,  
orange = Median  
(50 % der Daten),  
blaugrau = Bandbreite  
(zwischen 15. und 85. Perzentil) 
der Daten,  
gestrichelte Linien = Minimum/
Maximum,  
grau = natürlicher Schwan-
kungsbereich Mittelwert  
1971 bis 2000
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Die Ergebnisse zeigen somit, dass Aussagen 
zur künftigen Temperaturänderung belastbarer 
sind als Niederschlagsänderungssignale.

Tabelle 4 stellt die Spannbreite zwischen dem 
15. Perzentil und dem 85. Perzentil des Klima-
projektionsensembles für Temperatur und Nie-
derschlag dar, welche wie folgt interpretiert 
werden können:
•  15. Perzentil: Das 15. Perzentil teilt einen 

geordneten Datensatz in zwei Teile von 
denen 15 % kleiner oder gleich diesem 
Perzentil sind und 85 % höhere Klimaän-
derungssignale darstellen. Das bedeutet 
zum Beispiel, dass 26 der 31 hierfür aus-
gewerteten Klimaprojektionen ein höheres 
Klimaänderungssignal als das 15. Perzentil 
zeigen.

•  85. Perzentil: Das 85. Perzentil teilt einen 
geordneten Datensatz in zwei Teile von 
denen 85 % kleiner oder gleich diesem 
Perzentil sind und 15 % höhere Klimaände-
rungssignale darstellen. Das bedeutet zum 
Beispiel, dass 26 der 31 hierfür ausgewer-
teten Klimaprojektionen ein niedrigeres 
Klimaänderungssignal als das 85. Perzentil 
zeigen, 5 Klimaprojektionen ein höheres.

Der Bereich zwischen den gewählten Perzenti-
len umfasst somit 70 % des betrachteten En-
sembles womit den Extremwerten einzelner 
Modelle kein zu hohes Gewicht beigemessen 
wird.

In Bayern wird somit ein Temperaturanstieg 
zwischen +0,9 °C und +1,7 °C in der nahen Zu-
kunft und +2,3 °C bis +3,6 °C zum Ende des 
21. Jahrhunderts projiziert. Wie in Abbildung 6
dargestellt, ist jedoch auch eine Temperaturer-
höhung von +4,5 °C möglich. Die Diskrepanz 
des Temperatur- und Niederschlagsänderungs-
signals zum Klima-Report Bayern 2015 (StMUV 
2015) resultiert einerseits aus einer abweichen-
den Referenzperiode und andererseits aus dem 
verwendeten Klimaprojektionsensemble. Die 
Auswertungen im Klima-Report Bayern 2015 
basieren auf einer Ensembleauswertung des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD) von 16 Kli-
maprojektionen, während in der BayKLAS 2016 
31 Klimaprojektionen durch das Bayerische Lan-
desamt für Umwelt (LfU) ausgewertet wurden. 
Der DWD verwendet als Referenzperiode den 
Zeitraum 1961 bis 1990 (klimatologische Refe-

renzperiode nach WMO), das LfU eine aktuelle-
re Referenzperiode, nämlich den Zeitraum von 
1971 bis 2000. 

Die Niederschlagsentwicklung zeigt für die 
hydro logischen Halbjahre keine einheitliche 
Tendenz. Zur Mitte des Jahrhunderts wird eine 
Änderung im Winterhalbjahr von -1 bis +11 % 
und in der fernen Zukunft von - 2 bis +21 % 
modelliert. Im Sommerhalbjahr werden in der 
nahen Zukunft Abnahmen als auch Zunahmen 
zwischen -7 und +5 % erwartet. In der fernen 
Zukunft reicht die Spannbreite von +3 bis zu 
 einer Abnahme von 17 %. 
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Abbildung 7:  
Änderung des 30-jährigen 
gleitenden Mittelwerts des Nie-
derschlags [%] im Winterhalbjahr 
(oben) und Sommerhalbjahr 
(unten) in Bayern auf Basis von 
31 regionalen Klimaprojektionen 
und dem Emissionsszenario A1B 
bis Ende des 21. Jahrhunderts im 
Vergleich zum Kontrollzeitraum 
1971 bis 2000,  
orange = Median (50 % der 
Daten),  
blaugrau = Bandbreite (zwischen 
15. und 85. Perzentil) der Daten,
gestrichelte Linien = Minimum/
Maximum,  
grau = natürlicher Schwankungs-
bereich Mittelwert 1971 bis 2000
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Indikator ∆ 2021-2050 ∆ 2071-2100

Temperatur [°C] Jahresmittel  +1,1 (+0,9 – +1,7)  +3,1 (+2,3 – + 3,6)

Niederschlag [%]

hydrologisches Winterhalbjahr  +5 (-1 – +11)  +16 (-2 – + 21)

hydrologisches Sommerhalbjahr   +1 (-7 – +5)  -9 (-17 – + 3)

Tabelle 4  
Darstellung des Medians (und der Bandbreite zwischen 15. und 85. Perzentil) der Änderung von Temperatur [°C] und Niederschlag 
[%] für Bayern 2021 bis 2050 und 2071 bis 2100 basierend auf Ergebnissen des BayKliZ-Projektes (31 regionale Klimaprojektionen 
für das Emissionsszenario A1B) – Veränderung im Vergleich zum Kontrolllauf 1971 bis 2000  
 zunehmende Tendenz,  abnehmende Tendenz,  keine eindeutige Richtung

Mit zunehmender Lufttemperatur verändert 
sich auch die Anzahl klimatologischer Kennta-
ge (Tabelle 5). So wird eine signifikante Zunah-
me der mittleren Anzahl Heißer Tage (+1,1 bis 
+25 Tage), Sommertage (+4 bis +43 Tage) und 
Tropennächte (0 bis +16 Nächte), insbesonde-
re zum Ende des 21. Jahrhunderts, projiziert. 
Demgegenüber wird eine deutliche Abnahme 
der Anzahl an Frosttagen (-6 bis -55 Tage) und 
Eistagen (-6 bis -26 Tage) erwartet. Dies bedingt 
andererseits eine Verlängerung der Vegetations-
periode sowie eine Verringerung der Schnee-

deckendauer, vor allem in den mittleren und tie-
feren Lagen Bayerns. Laut StMUV (2012) wird 
eine Verkürzung der mittleren Schneedecken-
dauer um 30 bis 60 Tage in allen Höhenlagen 
projiziert und nimmt „besonders in Lagen bis 
1.500 Meter die Schneesicherheit dramatisch 
ab“.

Die Veränderungen der genannten Klimagrößen 
lassen deutliche Auswirkungen auf den Was-
serhaushalt Bayerns erwarten. So ist damit zu 
rechnen, dass Verschiebungen im Jahresgang 

KLIMAWANDEL IN BAYERN

Hochwasser in Polling, 
Juni 2016
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Tabelle 5 
Darstellung des Medians (und der Bandbreite zwischen 15. und 85. Perzentil) der Änderung ausgewählter klimatologischer Kenn-
tage [Tage] für Bayern 2021 bis 2050 und 2071 bis 2100 basierend auf Ergebnissen des BayKliZ-Projekts (29 beziehungsweise 25 
regionale Klimaprojektionen für das Emissionsszenario A1B) – Veränderung im Vergleich zum Kontrolllauf 1971 bis 2000 
 zunehmende Tendenz,  abnehmende Tendenz,  keine eindeutige Richtung)

Indikator ∆ 2021 – 2050 ∆ 2071 – 2100

Heiße Tage (Tmax > 30 °C)  +2 (+1 – +9)  +13 (+6 – +25)

Sommertage (Tmax > 25 °C)  +9 (+4 – +19)  +30 (+12 – +43)

Tropennacht (Tmin > 20 °C)  +1 (+0 – +5)  +5 (+1 – +162)

Frosttage (Tmin < 0 °C)  -20 (-16 – -27)  -47 (-38 – -55)

Eistage (Tmax < 0 °C)  -10 (-6 – -16)  -21 (-14 – -26)

KLIMAWANDEL IN BAYERN

des Abflussverhaltens der Fließgewässer mit 
höheren mittleren Abflüssen im Winterhalbjahr 
und einem zeitweilig weiteren Rückgang der 
Abflüsse in den abflussschwachen Monaten 
auftreten. Die erwartete Temperaturzunahme 
im Winter verringert die Zwischenspeicherung 
von Niederschlag als Schnee, was vermehrt zu 
Winterhochwasser führen kann. Dies verstärkt 
gleichzeitig den Rückgang der Abflüsse, insbe-
sondere im Frühjahr.



Klimaauswirkung  
und Klimaanpassung  
in den betroffenen 
Handlungsfeldern

KLIMAAUSWIRKUNG UND VULNERABILITÄT

KLIMAANPASSUNG
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KLIMAAUSWIRKUNG UND  
KLIMAANPASSUNG

Der Klimawandel in Bayern ist durch einen An-
stieg der Lufttemperatur, eine Veränderung der 
Niederschlagsverhältnisse mit Abnahmen im 
Sommer- und Zunahmen im Winterhalbjahr so-
wie einer Zunahme der Häufigkeit und Intensität 
extremer Witterungsereignisse charakterisiert. 
Die Auswirkungen dieser klimatischen Verän-
derungen sind bereits heute spürbar. Basierend 
auf Ergebnissen von Klimaprojektionen für Bay-
ern werden sich die oben beschriebenen klima-
tischen Änderungen vor allem bis zum Ende des 
21. Jahrhunderts sehr wahrscheinlich weiter ver-
stärken, sofern es (auch global betrachtet) nicht 
gelingt, geeignete Klimaschutzmaßnahmen um-
zusetzen.

Direkte, also primäre Folgen des Klimawandels, 
wirken sich zunächst auf die natürliche Umwelt 
(Boden, Wasser, Natur, Landschaft) und den 
Menschen aus. Daraus abgeleitet ergeben sich 
sekundäre Folgen für alle gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Bereiche wie z. B. den Touris-
mus oder die Energiewirtschaft (Abbildung 8). 
Teilweise haben die Auswirkungen des Klima-
wandels in einem Handlungsfeld (z. B. Wasser-
wirtschaft) Wechselwirkungen auf die Folgen 
in mehreren anderen Handlungsfeldern (z. B. 
Landwirtschaft). Daher verfolgt die  Bay KLAS 
einen integralen Ansatz und stellt ebenso die 
Vernetzung zu anderen Handlungsfeldern dar. 
Dies wird im laufenden Text durch den Vermerk 
„Handlungsfeld” gekennzeichnet.

Wie vulnerabel (verwundbar) wir gegenüber 
dem Klimawandel sind, hängt von einer Reihe 
an Faktoren ab (Abbildung 9). So führen Klima-
änderungssignale zu Klimaauswirkungen, die in 
Bayern regional unterschiedlich ausfallen und so-
wohl Chancen als auch Risiken verursachen kön-
nen. Zunehmende Temperaturen und erhöhte 
Sonneneinstrahlung können beispielsweise die 
Qualität im Obst- und Weinbau steigern, wäh-
rend langanhaltende Trockenphasen, Starkre-
genereignisse oder Hitzeperioden zu Ernteaus-
fällen oder Strahlungsschäden (Blatt- und Frucht-
flecken) führen können. Daneben werden die 
Klimaauswirkungen von der Sensitivität, sprich 
der Empfindlichkeit des betroffenen Systems, 
beeinflusst. Die Anpassungskapazität beschreibt 
die Fähigkeit, sich an veränderte Bedingungen 
anzupassen. Sie kann die Auswirkungen von Kli-
maänderungen verringern, wenn sie für konkrete 
Anpassungsmaßnahmen genutzt wird. Schluss-
endlich ergibt sich aus der Verschneidung von 
Klimaauswirkung und Anpassungskapazität die 
Vulnerabilität (Verwundbarkeit) eines Systems 
beziehungsweise einer Nutzung gegenüber dem 
Klimawandel.

 Im Auftrag der Bundesregierung wurde mit dem 
Aktionsplan Anpassung bereits im Jahr 2011 eine 
Vulnerabilitätsstudie für Deutschland gefördert 
(Die Bundesregierung 2011). Im Netzwerk Vul-
nerabilität, einem wissenschaftlichen Konsorti-
um aus 16 Behörden und Institutionen, wurde 

Abbildung 8
Vom Klimawandel primär 
(Kreis) und sekundär (Pfeile) 
betroffene Bereiche
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daher im Zeitraum 2011 bis 2015 die „Vulnerabili-
tät Deutschlands gegenüber dem Klimawandel“ 
handlungsfeldübergreifend analysiert und als Teil 
des Fortschrittsberichts zur Deutschen Anpas-
sungsstrategie veröffentlicht (adelphi/PRC/EU-
RAC 2015). Dabei wurden deutschlandweit die 
Regionen und Systeme identifiziert, die beson-
ders von den Änderungen des Klimas gefährdet, 
das heißt vulnerabel, sind. Unter Berücksichti-
gung der teilweise langen Anpassungszeiten 
weisen die Handlungsfelder Wald und Forstwirt-
schaft, Bauwesen, Menschliche Gesundheit, 
Biologische Vielfalt und Fischerei zum Teil gerin-
ge Anpassungskapazitäten und somit eine teil-
weise hohe Vulnerabilität auf. Durch ein hohes 
Schadenspotenzial von Hochwasser und Hitze 
können insbesondere in den Bereichen Wasser-
wirtschaft, Menschliche Gesundheit und Infra-
strukturen schwere negative Folgen auftreten. 
Die meisten Wechselwirkungen zwischen den 
Handlungsfeldern bestehen laut der Studie für 
Wasserwirtschaft, Finanzwirtschaft, Industrie 
und Gewerbe, Menschliche Gesundheit und Bio-
logische Vielfalt.

Der Fokus der Untersuchung lag auf Aussa-
gen zur Gegenwart sowie der nahen Zukunft 
(2021 bis 2050). Um die Ungewissheit der zu-
künftigen klimatischen und sozioökonomischen 
Entwicklung zu kommunizieren und die Band-
breite möglicher Entwicklungen abzubilden, wur-
den zwei Szenariokombinationen untersucht:

Starker Wandel: Für die Klimaprojektionen wur-
de das 85. Perzentil der Ergebnisse des Klima-
modellensembles des Deutschen Wetterdiens-
tes (DWD) verwendet. Des Weiteren wird eine 
relativ starke sozioökonomische Entwicklung mit 
einem Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent, 

einer durchschnittlichen täglichen Flächeninan-
spruchnahme von 59 Hektar und einem Bevöl-
kerungsrückgang auf 79 Millionen Einwohner im 
Jahr 2030 angenommen.

Schwacher Wandel: Für die Klimaprojektionen 
wurde das 15. Perzentil der Ergebnisse des Kli-
mamodellensembles des Deutschen Wetter-
dienstes (DWD) verwendet. Des Weiteren wird 
eine geringere sozioökonomische Entwicklung 
mit einem Wirtschaftswachstum von 0,5 Pro-
zent, einer durchschnittlichen täglichen Flächen-
inanspruchnahme von 49 Hektar und einem Be-
völkerungsrückgang auf 76 Millionen Einwohner 
im Jahr 2030 angenommen.

Die Einschätzung der Bedeutung der Auswir-
kungen des Klimawandels beruht dabei auf 
quantitativen als auch qualitativen Bewertungs-
verfahren:
•  Quantifizierung der Wirkungsketten basie-

rend auf Wirkmodellen
•  Indikatorbasierte Analysen
•  Abfragen von Expertenwissen durch Inter-

views
Basierend auf den Ergebnissen der Vulnerabili-
tätsstudie Deutschlands können für Bayern fol-
gende räumliche Schwerpunkte der Folgen des 
Klimawandels zusammengefasst werden (Abbil-
dung 10):

Die Region Würzburg zeichnet sich durch ein 
warmes Klima aus, welches sich im Zuge des 
Klimawandels räumlich ausdehnen wird. Damit 
verbunden ist eine Zunahme von Hitzewellen 
und Heißen Tagen sowie Tropennächten zu er-
warten. Besonders betroffene Handlungsfelder 
sind menschliche Gesundheit, Forstwirtschaft, 
Landwirtschaft und der Verkehr. 

Klimawandel  

Klimaänderungs-
signal  

Vulnerabilität  

Anpassungs-
kapazität  

Sensitivität  

Chancen/Nutzen  

Risiken/Schäden  
Klimaauswirkung/

Betroffenheit  

Abbildung 9 
Wirkungszusammenhänge 
im Vulnerabilitätskonzept 
(geändert nach adelphi / PRC / 
EURAC 2015)
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Abbildung 10 
Regionale Betroffenheit und handlungsfeldübergreifende Folgen des Klimawandels in Deutschland (nahe Zukunft)
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Der Nordwesten Bayerns (Mittel- und Unter-
franken) gehört bereits heute zu den trockens-
ten Regionen Deutschlands. Die zukünftig ab-
nehmenden Niederschläge und steigenden 
Temperaturen im Sommer werden zu einer 
weiteren Beschränkung der Wasserressourcen 
führen. Dies hat insbesondere Auswirkungen 
auf die Wasser-, Land- und Forstwirtschaft in 
Bayern.

Im Thüringisch-Fränkischen Mittelgebirge im 
Nordosten Bayerns herrscht Mittelgebirgs klima 
mit hohen Sommer- und Winterniederschlägen. 
Zukünftig wird hier vor allem mit  einer Abnah-
me des Schneefalls im Winter gerechnet. 
 Betroffene Handlungsfelder sind die Wasser-
wirtschaft und der Tourismus.

Die Regionen Fränkische Alb, Unterbayerisches 
Hügelland und Donau-Iller-Lech-Platten können 
dem Gebirgsvorlandklima zugeordnet werden. 
Infolge zukünftig steigender Temperaturen und 
verstärktem Siedlungs- und Verkehrsflächen-
wachstum ergibt sich für die Handlungsfelder 
Menschliche Gesundheit und Energiewirtschaft 
eine erhöhte Betroffenheit.

Am stärksten vom Klimawandel betroffen zei-
gen sich die Alpen. Gekennzeichnet durch ein 
niederschlagsreiches, kühles Gebirgsklima 
führt die überdurchschnittliche Erwärmung 
hier zu  einer besonders hohen Betroffenheit in 
den Bereichen biologische Vielfalt, Wasserwirt-
schaft, Bauwesen, Verkehr, Tourismus sowie 
 Industrie und Gewerbe.
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Mit dem Klimaprogramm Bayern 2020 (StMUGV 
2007), der Studie Klimaanpassung Bayern 2020 
(LfU 2008a bis 2008c) und der Bayerischen 
 Klima-Anpassungsstrategie (StMUG 2009a) wur-
den bereits klimasensitive Handlungsfelder für 
Bayern ermittelt und erste Handlungsansätze 
beschrieben.

Nachfolgend werden für insgesamt 15 Hand-
lungsfelder die dringlichsten Handlungsziele so-
wie bestehende beziehungsweise in Planung 
oder Vorbereitung befindende Klimaanpassungs-
maßnahmen in Form von Maßnahmenkatalogen 
dargestellt. Die Anpassungsmaßnahmen wer-
den jeweils bewertet hinsichtlich:

Wirksamkeit: Das Kriterium bewertet die Effek-
tivität der genannten Maßnahme zur Nutzung 
von Chancen und Minderung der Folgen des 
Klima wandels. Es wird zwischen einer geringen, 
mittleren und hohen Wirksamkeit der Maßnah-
me unterschieden.

Zeitliche Umsetzung: Das Kriterium beschreibt 
den Umsetzungsstand der genannten Maßnah-
me. Dieser kann in Umsetzung, in Vorbereitung 
oder in Planung sein.

Zeitliche Dringlichkeit: Das Kriterium bewertet 
den Zeithorizont, der zur Einleitung der genann-
ten Maßnahme empfohlen wird. Es wird zwi-
schen laufend, kurz- (bis 3 Jahre), mittel- (3 bis 

10 Jahre) und langfristig (kann später/ > 10 Jahre 
erfolgen) unterschieden.

Verantwortlichkeit: Das Kriterium benennt Ver-
antwortlichkeiten, die die Einleitung aber auch 
die Umsetzung der genannten Maßnahme ad-
ressieren. Verantwortlich können staatliche oder 
kommunale sowie nicht staatliche Adressaten 
(z. B. Unternehmen, Verbände und gesellschaft-
liche Gruppierungen), aber auch die Bürger 
selbst sein. Sofern staatliche Stellen benannt 
sind, ist das jeweilige Ressort gemeint.

Umsetzungsgrundlage: Das Kriterium benennt 
gesetzliche, planerische oder verwaltungstechni-
sche Grundlagen beziehungsweise Instrumente 
der genannten Maßnahme.

Querverweis: Mit dem Kriterium werden die 
Wechselwirkungen und Vernetzungen zu an-
deren klimasensitiven Handlungsfeldern der 
 BayKLAS aufgezeigt (integraler Ansatz). Die Aus-
wirkungen der genannten Maßnahme auf an-
dere Handlungsfelder können sowohl Synergien 
als auch Konfliktpotenziale beinhalten. 

Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen ist 
abhängig von der Verfügbarkeit der erforderli-
chen finanziellen und personellen Ressourcen 
sowie der Akzeptanz und Kooperation der jewei-
ligen Akteure.

Prinzipien

Bei der Auswahl der bestehenden und weiter-
führenden Maßnahmen zur Anpassung an die 
unvermeidbaren Folgen des Klimawandels wer-
den mehrere grundlegende Prinzipien beachtet:

Wirksamkeit: Die Maßnahmen tragen zur Nut-
zung von Chancen bei und mindern dauerhaft die 
Risiken des Klimawandels.

Nachhaltigkeit: Die Maßnahmen tragen zum 
Ausgleich aller Interessen (Ökonomie, Ökolo-
gie, Gesellschaft) bei und ermöglichen eine dau-
erhaft umwelt- und sozialgerechte Entwicklung 
von Gesellschaft und Wirtschaft. Dabei besit-
zen eine nachhaltige, umweltverträgliche Land-
nutzung sowie erneuerbare Ressourcen künftig 

mehr denn je eine entscheidende Bedeutung 
für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesell-
schaft und Wirtschaft. Wegen der starken Kopp-
lung von biologischer Vielfalt und Klimawandel 
müssen bei allen Anpassungsmaßnahmen – so-
weit möglich – der Erhalt der biologischen Viel-
falt beziehungsweise deren Stärkung bedacht 
werden.

Umweltverträglichkeit: Die Maßnahmen soll-
ten nicht zu signifikant negativen Auswirkun-
gen auf die Umwelt führen. Die Prüfung der 
verschiedenen Aspekte erfolgt durch die be-
stehenden Umweltfolgenprüfungen (z. B. UVP, 
SUP, naturschutzrechtliche Eingriffsregelung), 
die für bestimmte Projekte, formelle Pläne, zum 
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Teil Politiken und konkrete Projekte rechtlich 
verankert sind. Umgekehrt sollten bei Projekt-
planungen und -genehmigungen künftig ver-
stärkt auch mögliche Auswirkungen des Klima-
wandels sowie etwaige positive oder negative 
Rückwirkungen auf Klimaschutz- und Anpas-
sungsziele ins Kalkül gezogen werden.

Wechselwirkungen zwischen Klimaschutz und 
Anpassung: Klimaschutz- und Anpassungsmaß-
nahmen selbst stehen in Wechselwirkung zuei-
nander. Zielkonflikte entstehen dort, wo Klima-
schutzmaßnahmen (z. B. Nachverdichtung von 
Siedlungsgebieten zur Energieeffizienzsteige-
rung) Klimaanpassungsmaßnahmen behindern 
oder gar ausschließen (z. B. offen halten von Frei-
flächen für Bepflanzung/Frischluftschneisen). Es 
können sich aber auch Synergien ergeben. So 
reduziert beispielsweise eine verbesserte Wär-
medämmung der Gebäude den Heizenergie-
verbrauch im Winter und verhindert im Sommer 
ein starkes Aufheizen der Gebäude. Bei der Um-
setzung der BayKLAS sollten Synergien genutzt 
und Zielkonflikte möglichst vermieden werden.

Integrative Ansätze: Die Bayerische Staatsre-
gierung setzt auf das Prinzip der Kooperation 
und Solidarität, wodurch Zielkonflikte rechtzeitig 
erkannt und wenn möglich vermieden werden. 
Effektive Managementansätze mit Synergie-
effekten für mehrere Handlungsfelder sollen 
vorrangig unterstützt werden (z. B. Renaturie-
rung von Gewässern als Anpassung an verstärk-
te Hochwasserrisiken und zur Umsetzung der 
Ziele des Naturschutzes).

Kooperation und Akzeptanz: Die Umsetzung 
von Anpassungsmaßnahmen bedarf einer brei-
ten gesellschaftlichen Akzeptanz sowie einer 
hohen Bereitschaft zur Kooperation aller betrof-
fenen Akteure. Mittels Sensibilisierung, Infor-
mation, Dialog, Erfahrungsaustausch, Aus- und 
Fortbildung, fachgerechter Beratung und insbe-
sondere Vernetzung aller Beteiligten soll ermög-
licht werden Handlungsnotwendigkeiten zu ver-
stehen. 

Umsetzbarkeit: Staatliche, aber auch kommu-
nale Akteure spielen grundsätzlich eine wichti-
ge Rolle bei der Einleitung und Umsetzung von 
Anpassungsmaßnahmen. Bei der Klimaanpas-
sung handelt es sich jedoch um eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, weswegen je nach 

Maßnahme auch Unternehmen, gesellschaft-
liche Gruppierungen oder die Bürger selbst für 
die Umsetzung von Maßnahmen verantwortlich 
sein können. Die Umsetzung von Anpassungs-
maßnahmen ist dabei von finanziellen und perso-
nellen Ressourcen abhängig. Insbesondere die 
ordnungsrechtlichen Regelungen zur Energieef-
fizienz im Bauwesen (EnEV und EEWärmeG) ste-
hen zudem unter dem Vorbehalt der wirtschaft-
lichen Vertretbarkeit.

Unsicherheiten und Robustheit: Unsicherhei-
ten bestehen sowohl hinsichtlich der zukünfti-
gen Klimakenngrößen als auch hinsichtlich der 
Auswirkungen des Klimawandels in allen Hand-
lungsbereichen. Politik und Gesellschaft müssen 
diesen Unsicherheiten bei der Auswahl der An-
passungsmaßnahmen Rechnung tragen. Da das 
Vorsorgeprinzip hierbei an praktische und finan-
zielle Grenzen stößt, kommt es besonders auf 
die Nutzung von Synergien an sowie auf Maß-
nahmen, die unabhängig vom Ausmaß des Kli-
mawandels positive Auswirkungen auf Gesell-
schaft und Umwelt bedingen und generell die 
Toleranz gegenüber dem Klimawandel erhöhen 
(„No-Regret-Policy“). 

Flexibilität: Die Maßnahmen sollten so flexibel 
gestaltet sein, dass sie mit vergleichsweise ge-
ringem (Kosten)-Aufwand an veränderte Auswir-
kungen des Klimawandels angepasst werden 
können.

Sonderrolle Wasser: Von besonderer Bedeu-
tung für Anpassungsmaßnahmen ist die künftige 
Verfügbarkeit der Lebensgrundlage Wasser. Der 
vom Wasserkreislauf bestimmte Wasserhaus-
halt ist ein Querschnittsfaktor, der nicht nur das 
Aufgabenfeld Wasserwirtschaft, sondern auch 
andere Sektoren unseres gesellschaftlichen 
Umfeldes, insbesondere des Naturraumes und 
der wasserbezogenen Wirtschaftsbereiche wie 
Energieerzeugung, Land- und Forstwirtschaft, 
 Fischerei oder Tourismus betreffen wird. Die Ver-
änderungen des Wasserhaushalts sind deshalb 
eine wichtige Grundlage, die bei der Konzeption 
von Anpassungsmaßnahmen für eine Reihe vom 
Klimawandel betroffener Sektoren von Bedeu-
tung und sachgerecht zu berücksichtigen sind.
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF DIE WASSERWIRTSCHAFT

Der Klimawandel führt zu Veränderungen im 
Niederschlags- und Verdunstungsregime mit er-
heblichen Folgen für den Wasserhaushalt und 
damit auf die Bewirtschaftung der Gewässer, 
vor allem auf den Hochwasserschutz, die Was-
server- und -entsorgung, den Gewässerschutz 
sowie Ausbau und Unterhaltung der Gewässer 
in Bayern. Auch im Hinblick auf die Biozönose 
sind erhebliche Veränderungen zu erwarten. Im 
Sommer werden die Niederschläge tendenziell 
abnehmen und die Häufigkeit und Dauer von 
Trockenperioden zunehmen. Gleichzeitig steigt 
die Niederschlagsintensität, welche sich in 
Stark regenereignissen und Hochwasser äußern 
kann. Im Winter zeigt sich eine Zunahme der 
Niederschläge. Aufgrund der stark differenzier-
ten Topographie, der jeweiligen Einzugsgebiets-
charakteristik (Größe, Geologie, Landnutzung 
etc.) und der hydromorphologischen Kenngrö-
ßen (Abflussmenge, Breiten- und Tiefenver-
hältnis etc.) werden die nachfolgend genann-
ten Auswirkungen in Bayern räumlich unter-
schiedlich ausgeprägt sein.

Zusätzlich verstärken anthropogene Fakto-
ren wie die intensive landwirtschaftliche Nut-
zung, die Flächenversiegelung an den Gewäs-
sern und in deren Einzugsgebieten sowie der 

technische Gewässerbau die Folgen auf Ober-
flächen- und Grundwasser. Zudem haben die 
Veränderungen des Wasserhaushalts Auswir-
kungen auf nahezu alle nachfolgend dargestell-
ten Handlungsfelder. 

Tabelle 6 fasst die Bedeutung der Auswir-
kungen des Klimawandels im Handlungsfeld 
„Wasserwirtschaft“ für Deutschland zusam-
men (adelphi / PRC / EURAC 2015). Demnach 
stellen die durch Starkregen oder langanhalten-
de Niederschläge verursachten Hochwasser 
und Überschwemmungen entlang der Fluss-
gebiete das höchste Schadenspotenzial dar. 
Alle anderen Klimawirkungen zeigen in naher 
Zukunft und unter einem starken Wandel ein 
erhöhtes Gefährdungspotenzial. In einzelnen 
Regionen können bereits gegenwärtig auch Ri-
siken durch Niedrigwasser auftreten.

Tendenziell ist aufgrund der hohen technischen 
und administrativen Kompetenz eine mittlere 
bis hohe Anpassungskapazität für die Wasser-
wirtschaft festzustellen. Für die nahe Zukunft 
ist eine mittlere Vulnerabilität zu erwarten, die 
sich besonders bei den bereits trockenen Re-
gionen im Nordwesten Bayerns sowie entlang 
von Donau und Main auswirkt.

Tabelle 6
Bedeutung der Klimawirkung  
im Handlungsfeld „Wasserwirt-
schaft“ für die Gegenwart und 
nahe Zukunft (2021 bis 2050) 
unter einem schwachen und 
einem starken Wandel gemäß 
der Vulnerabilitätsstudie des 
Bundes (geändert nach adel-
phi / PRC / EURAC 2015)

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft:  Nahe Zukunft:  
schwacher Wandel starker Wandel 

Abfluss gering gering mittel

Flusshochwasser und Sturzfluten mittel mittel hoch

Auswirkungen auf Kanalnetz und 
Kläranlagen mittel mittel hoch

Wasserverfügbarkeit aus  
Grundwasser gering gering mittel

Wasserverfügbarkeit aus  
Ober flächengewässern gering gering mittel

Trinkwasserverfügbarkeit gering gering mittel

Talsperrenbewirtschaftung gering gering mittel

Gewässerzustand gering gering mittel

Grundwasser

Der Schutz des Grundwassers ist vor allem für 
die öffentliche Wasserversorgung in Bayern von 
besonderer Bedeutung. Die dargestellten Ver-
änderungen im Niederschlagsregime, zuneh-

mende Verdunstungsraten aufgrund höherer 
Temperaturen und Einstrahlung sowie verlän-
gerte Vegetationsperioden bedingen eine geän-
derte Verfügbarkeit des Grundwasserdargebots. 
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A1B und WETTREG2010/ECHAM5/A1B13)
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13
Das Niederschlagssignal der 
Projektion WETTREG2006 
lässt sich eher im Mittelfeld 
des verwendeten Ensembles 
einordnen, während die Pro-
jektion WETTREG2010 trocken 
bis sehr trocken ausfällt.
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Während die Grundwasserneubildung (GWN) in 
der jüngsten Vergangenheit in Südbayern bis-
lang relativ stabil war, wird südlich der Donau 
eine Abnahme der GWN für die nahe Zukunft 
vorausgesagt (Abbildung 11). Die stärksten 
Rückgänge werden im Sommerhalbjahr auftre-
ten und können zusätzlich durch intensive Nut-
zung auch bei ergiebigen Grundwasserleitern 
zu sinkenden Grundwasserständen führen. In 
Regionen mit gering ergiebigen Grundwasser-
leitern werden für die örtliche Wasserversor-
gung zu einem hohen Anteil Quellen genutzt. 
In diesen Regionen (z. B. Ostbayerisches Kris-
tallin, Moränenland sowie in Bereichen des 
Nordbayerischen Schichtstufenlandes) kann 
es aufgrund des erhöhten Trinkwasserbedarfs 
während (sommerlicher) Niedrigwasserperio-
den zum Teil zu verstärkten Engpässen bei der 
Versorgung kommen, sofern kein zusätzlicher 
Wasserbezug von einer leistungsfähigen An-
lage möglich ist. Zusätzlich wird das nutzbare 
Grundwasserdargebot durch vermehrte land-
wirtschaftliche Beregnung während Trocken-
perioden verringert.

Der erhöhte Niederschlagseintrag im Winter 
führt aufgrund der begrenzten Aufnahmefähig-
keit des Bodenspeichers nur bedingt zu höheren 
Grundwasserneubildungsraten, um die sommer-
lichen Defizite ausgleichen zu können. In einzel-
nen Landesteilen mit gut durchlässigen Böden 
und geringen Flurabständen kann der zusätzli-
che Niederschlagseintrag andererseits während 
der Wintermonate zu steigenden Grundwasser-
ständen und somit zur verstärkten Vernässungs-
gefahr Bauwesen führen. Zudem können er-
höhte Stoffverlagerungen aus der Bodenzone 
ins Grundwasser erfolgen. Dies betrifft zum Bei-
spiel Nitrat, das bei Trockenheit im Sommer von 
den Pflanzen weniger angenommen und dann 
unter feuchteren Bedingungen im Winter ver-
stärkt ausgewaschen wird Gesundheit. Dem-
gegenüber können Verdünnungsprozesse ge-
genläufig und dadurch kompensierend wirken. 
Auch können hohe Grundwasserstände in Folge 
von Hochwasserereignissen und Starknieder-
schlägen (mit lokalen Überflutungen) zeitweilig 
zu einer Änderung des Grundwasserströmungs-
verhaltens führen.

Murenabgang in Oberstdorf  
im Juni 2015 

Oberflächenwasser 

Beobachtete und zukünftig verstärkt auftreten-
de Niederschlagsdefizite, erhöhte Verdunstung 
und gesteigerter Wasserbedarf (Kühlwasser, 
Trinkwasser, Beregnung etc.) im Sommerhalb-
jahr führen zu einer Reduzierung des Abfluss-
dargebots sowie der Wasserstände (Niedrig-
wasser) von Stand- und Fließgewässern. Stand- 

und Fließgewässer mit kleinen Einzugsgebieten 
verlanden beziehungsweise trocknen in war-
men und niederschlagsarmen Sommern häufi-
ger aus Naturschutz. Niedrigwasserperioden 
wirken sich zudem negativ auf die Wasserkraft-
nutzung Energiewirtschaft, auf Brauch- und 
Kühlwasser, die Schifffahrt Verkehr und den 
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ökologischen Zustand der Gewässer aus, da die 
Fließgeschwindigkeit verringert und Wasser-
temperaturen erhöht sind. Die klimatische Was-
serbilanz zeigt ebenfalls bereits gegenwärtig 
regional bedeutsame Defizite im Sommer auf-
grund höherer Verdunstung und abnehmenden 
Niederschlägen Landwirtschaft. Tendenziell 
verschlechtert sich die Gewässerqualität der 
Oberflächengewässer bei höheren Temperatu-
ren und während trockener Perioden aufgrund 
von eingeschränkten Verdünnungsverhältnissen 
bei gleichbleibender Abwassermenge. Zusätz-
lich zur im Mittel der letzten 30 Jahre bereits 
erhöhten Gewässertemperatur um 1,5 °C wird 
bis Mitte des 21. Jahrhunderts eine weitere Er-
höhung um 0,6 °C erwartet.

Durch verminderte Sommerzuflüsse in Tro-
ckenzeiten und erhöhte Nährstoffeinträge bei 
Starkniederschlägen steigt die Gefahr von Al-
genblüten zum Beispiel durch Cyanobakteri-
en (Blaualgen). Dies bewirkt wiederum nach-
teilige wirtschaftliche Folgen in einzelnen Re-
gionen, wenn touristische Nutzungen wie 
Baden oder Wasserwandern eingeschränkt sind 
Tourismus.

Bei einer Zunahme der Niederschlagsintensi-
tät und Starkregenereignisse, insbesondere 
nach Trockenperioden, kann es lokal zu einer 
Zunahme der Nährstoff- und Feinsedimentein-
träge kommen, wodurch sich der ökologi-
sche Zustand der Gewässer verschlechtert 
Naturschutz. Zudem erhöht eine Zunah-
me der Intensität und Häufigkeit konvektiver 
Starkniederschläge insbesondere im Sommer 
die räumlich begrenzte Überflutungs- bezie-
hungsweise Hochwassergefahr von Straßen 
und Grundstücken auch unabhängig von der 
Lage am Gewässer Städtebau. Besonders 
an kleineren Gewässern und Wildbächen kön-
nen Starkregenereignisse vermehrt zur Über-
lastung des Gewässers führen. Aus einer Zu-
nahme von Starkregenereignissen können auch 
Auswirkungen auf die morphologischen Prozes-
se in den Fließgewässern resultieren. Eine ver-
stärkte Sohlerosion mit vielfältigen Folgen (z. B. 
Grundwasserabsenkung, Gefährdung von Brü-
ckenbauwerken etc.) kann die Konsequenz sein 
Boden, Bauwesen. Mit steigenden Tempe-
raturen im Winter nimmt der Anteil von Schnee 
am Gesamtniederschlag ab, wodurch sich die 
Wasserspeicherung in Form von Schnee zeitlich 

Starkregenereignisse, wie  
im Juni 2016 in Bayern, steigern 
die Überschwemmungs- und 
Hochwassergefahr.
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reduziert. Der Niederschlag kommt somit ver-
mehrt zum unmittelbaren Abfluss und die Ge-
fahr von winterlichem Hochwasser nimmt zu. 
Besonders im Alpenraum ist mit einem häufi-
geren Auftreten von Extremen wie Starknie-
derschlägen und den entsprechenden Folgen 
(Hochwasser, Murgang etc.) zu rechnen. 

Zunehmende Temperaturen können sich auch 
auf die Gewässerökologie und -qualität aus-
wirken. Neben direkten Auswirkungen, zum 
Beispiel durch Temperaturstress auf Fische, 
können vielfältige Wechselwirkungen wie 
Schwankungen im Sauerstoffgehalt und pH-
Wert sowie Veränderungen der  Stoffumsätze 

und des Lösungsverhaltens insgesamt zu ei-
ner Verschlechterung des ökologischen Zu-
stands der Gewässer führen Naturschutz. 
In Seen werden dauerhaft Veränderungen der 
physikalischen Schichtungsverhältnisse erwar-
tet, die sich negativ auf den Stoffumsatz und 
die ökologischen Verhältnisse und auf vielfälti-
gen Nutzungen auswirken werden. Im Projekt 
KLIWA werden die Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Gewässerökologie detailliert 
untersucht14. Dabei zeigte sich, dass vor allem 
Seen, Fließgewässeroberläufe sowie kalte alpi-
ne Gewässer durch klimatische Veränderungen 
 besonders betroffen sind. 

14
www.fliessgewaesserbiologie.
kliwa.de/  
am 16.03.2016

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Während langanhaltender Trockenperioden 
bei gleichzeitig erhöhtem Trinkwasserbedarf 
(Spitzenwasserbedarf) kann es in der öffentli-
chen Wasserversorgung vereinzelt zu lokalen 
Engpässen kommen. Insbesondere wenn bei 
Quellfassungen das Wasserdargebot stark zu-
rückgeht und kein zusätzlicher Wasserbezug 
von einer leistungsfähigen Anlage möglich ist. 
Mit Ausnahme weniger Einzelfälle kann die 
Wasserversorgung in Bayern nach den aktu-
ellen Wasserversorgungsbilanzen großräumig 
als gesichert gelten. Dabei wird vorausgesetzt, 
dass der Vorrang der öffentlichen Wasserversor-

gung auch bei verstärkten Nutzungskonflikten 
zu anderen Handlungsfeldern vor allem in Zei-
ten geringer Niederschlagsmengen beachtet 
wird, wie beispielsweise bei der land- und forst-
wirtschaftlichen Bewässerung, der Kühlwasser-
versorgung oder der künstlichen Beschneiung 
Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, 
Energiewirtschaft, Industrie und Gewer-
be.

Kapazitäten der Abwasserableitung werden an-
hand von Bemessungsereignissen ermittelt. 
Ziel ist eine schadlose Ableitung bis zu einem 
Regenereignis mit einer definierten Eintritts-
häufigkeit (1 mal in 1 Jahr bis 1 mal in 10 Jahren 
ist mit einem Kanalüberstau zu rechnen). Durch 
die Zunahme von Starkregenereignissen kann 
es dazu kommen, dass ein Kanalüberstau zu-
künftig eher häufiger auftritt. Bei einem Neubau 
oder einer wesentlichen Änderung wird daher 
ein Sicherheitsfaktor bei der Ermittlung der Be-
messungsregen empfohlen. Für Grundstücks-
entwässerungsanlagen ist die Notwendigkeit 
einer Rückstausicherung zu prüfen (DIN 1986).

Wasserkammer eines  
Rein wasserbehälters

http://www.fliessgewaesserbiologie.kliwa.de/
http://www.fliessgewaesserbiologie.kliwa.de/
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KLIMAANPASSUNG IN DER WASSERWIRTSCHAFT

„Ein modernes und vorsorgendes Hochwasserrisiko
management erfordert die Nutzung natürlicher Rückhalte
flächen und technische Schutzmaßnahmen bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Oberflächen versiegelung.“ 

Prof. Dr.-Ing. F. Wolfgang Günthert, Deutsche Vereinigung für 
 Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), Landesverband 
Bayern

15
www.gesetze-im-internet.de/
whg_2009/  
am 16.03.2016

16
www.gesetze-bayern.de/
Content/Document/BayWG  
am 16.03.2016

Mit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) haben sich die EU-Staaten verpflichtet, 
Flüsse, Seen und das Grundwasser auf einem 
hohen Niveau zu schützen. Auf Bundesebene 
wird die Richtlinie im Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG15) und dazugehörigen Verordnungen, wie 
der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) 
und der Grundwasserverordnung (GrwV), um-
gesetzt. Grundsätzliches Ziel der WRRL ist das 
Erreichen des „guten Zustands“ der Gewäs-
ser bis 2015, spätestens aber bis 2027 (BMU 
2013). Als Referenz gilt die natürliche Vielfalt 
an Pflanzen und Tieren in den Gewässern, ihre 
unverfälschte Gestalt und Wasserführung und 
die natürliche Qualität der Gewässer. In den 
alle sechs Jahre zu erstellenden Bewirtschaf-
tungsplänen der Flussgebiete werden auch die 
Auswirkungen des Klimawandels auf den Zu-
stand der Gewässer und die Maßnahmen zur 
Erreichung des guten Zustands berücksichtigt. 
Damit ist die WRRL ein wichtiger und zentra-
ler Baustein zum Schutz der Gewässer vor den 
Folgen des Klimawandels. Die Grundlage hier-
für bildet das EU-Leitlinien-Dokument „Fluss-
gebietsmanagement im Klimawandel“ (Europäi-
sche Kommission 2009). Ein weiterer wichtiger 
Bestandteil bildet der Klima-Check, bei dem alle 
Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL auf ihre 
Wirksamkeit unter dem Einfluss des Klimawan-
dels, aber auch in ihrer Wirksamkeit auf den Kli-
mawandel geprüft werden (LAWA 2013).

Darüber hinaus haben sich die Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Richtlinie über die Bewertung 
und das Management von Hochwasserrisiken 
(HWRM-RL) darauf verständigt, die negativen 
Folgen von Hochwasser für die menschliche 
Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und 
die wirtschaftlichen Tätigkeiten zu reduzieren. 
Dabei sollen alle Arten von Hochwasser be-
trachtet und mögliche Folgen des Klimawandels 
berücksichtigt werden.

Die rechtliche Grundlage für die Erreichung und 
Sicherung eines guten ökologischen, chemi-
schen und quantitativen Zustands der Grund- 
und Oberflächengewässer sowie für die Redu-
zierung der Risiken infolge von Hochwasserer-
eignissen stellen das WHG und das Bayerische 
Wassergesetz (BayWG16) dar. Auf Basis umfang-
reicher Datengrundlagen, Berechnungen, Aus-
wertungen, laufender Erhebungen an Pegel-, 
Güte- und Grundwassermessstellen sowie durch 
Einbindung aller relevanten Fachstellen inklusive 
der Öffentlichkeit wurden die Maßnahmenpro-
gramme nach WRRL und die Hochwasserrisi-
komanagementpläne erarbeitet. Diese strate-
gischen Pläne werden turnusmäßig aktualisiert. 
Mit dem „Hochwasserschutz Aktionsprogramm 
2020“ (AP 2020) und dessen Fortführung „Hoch-
wasserschutz Aktionsprogramm 2020plus“ (AP 
2020plus), das auch die stetige Verbesserung 
des Hochwassernachrichtendienstes und der 
Hochwasservorhersage beinhaltet, sind bereits 
wichtige Maßnahmen in der Umsetzung oder 
abgeschlossen, um das Hochwasserrisiko in 
Bayern zu reduzieren (StMUV 2014b). Gegen 
Trockenheit und Dürre werden das Niedrigwas-
sermanagement und der Niedrigwasserinforma-
tionsdienst gezielt weiter ausgebaut.

Die Wasserwirtschaftsverwaltung in Bayern 
schafft insbesondere einen strategisch-recht-
lichen Rahmen für Anpassungsmaßnahmen 
an den Klimawandel. In Bayern liegt die Ver-
antwortlichkeit im Handlungsfeld „Wasserwirt-
schaft“ beim Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz (StMUV) unter Betei-
ligung des Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (StMELF), des 
Staatsministeriums für Wirtschaft und Medi-
en, Energie und Technologie (StMWi) und des 
Staatsministeriums des Innern, für Bau und  
Verkehr (StMI).
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Als Vorhabensträger für Maßnahmen an Gewäs-
sern 1. und 2. Ordnung sowie an Wildbächen 
setzt die staatliche Wasserwirtschaftsverwal-
tung selbst Anpassungsmaßnahmen an den 
Klima wandel um, wie zum Beispiel mit der Er-
richtung von Hochwasserschutzanlagen. Mögli-
che zukünftige klimatische Veränderungen wer-
den hierbei bereits mit einem Klimazuschlag bei 
der Bemessung von Hochwasserschutzanlagen 
berücksichtigt. Über staatliche Förderprogram-
me lenkt und unterstützt der Freistaat die Kom-
munen. Denn den Kommunen kommt als Träger 
der Ausbau- und Unterhaltungslast an den Ge-
wässern 3. Ordnung, als Betreiber beziehungs-
weise Verantwortliche der Daseinsvorsorge, vor 
allem der Wasserver- und Abwasserentsorgung, 
und als Träger öffentlicher Interessen eine gro-
ße Verantwortung für die Planung und Umset-
zung von Anpassungsmaßnahmen zu.

Aber auch Industrie und Gewerbe können durch 
Einhaltung der staatlichen Vorgaben und freiwil-
liges Engagement hierzu beitragen. Und nicht 
zuletzt kann jeder einzelne Bürger durch einen 
nachhaltigen sorgsamen Umgang mit der Res-
source Wasser eine erfolgreiche Anpassung an 
den Klimawandel im Handlungsfeld Wasserwirt-
schaft unterstützen. 

Veränderungen des Wasserhaushalts haben 
Auswirkungen auf nahezu alle dargestellten 
Handlungsfelder. Ganz besonders betroffen ist 
jedoch das Handlungsfeld „Wasserwirtschaft“ 
selbst. Eine besondere Herausforderung stellt 
auch die dezentrale Organisation der Wasser-
versorgung in Bayern mit 2.056 Gemeinden und 
mehr als 3.500 Wasserversorgungsanlagen dar.

Verantwortlichkeit Ressort des StMUV unter Beteiligung der Ressorts des 
StMELF, StMWi, StMI, untere Wasserrechtsbehörde, untere 
Bauaufsichtsbehörde, Wasserwirtschaftsämter, Träger der 
Infra struktureinrichtungen, Städte und Gemeinden

Einbeziehen weiterer Akteure Wasserforum Bayern, Wasserverbände, Eigentümer

Intersektorale Vernetzung Landwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft, Naturschutz, 
 Bodenschutz, Georisiken, Gesundheit, Katastrophenschutz, 
Städtebau/Bauleitplanung, Bauwesen, Straßenbau und 
 Verkehr, Energiewirtschaft, Industrie und Gewerbe, Tourismus, 
Finanzwirtschaft

Handlungsziele 

Zentrales Handlungsziel ist die Stabilisierung 
des Wasserhaushalts in Bayern einschließlich 
der Sicherung der Ver- und Entsorgung von 
Trink-, Brauch- und Abwasser. Unter Berücksich-
tigung zunehmender Extremereignisse gilt es, 
die negativen Folgen von Hochwasser durch ein 
konsequentes Hochwasserrisikomanagement 
aller Beteiligten zu verringern. Hierfür werden 
der technische Hochwasserschutz, der natür-
liche Wasserrückhalt, die Hochwasservorher-
sage aber auch die Hochwasservorsorge wei-
ter verstärkt. Der Erhalt möglichst naturnaher 
ökologischer Verhältnisse und der natürlichen 
Lebensraumfunktion der aquatischen Ökosys-
teme ist zur Aufrechterhaltung der vielfältigen 
Ökosystemdienstleistungen zum Beispiel durch 
konsequente Umsetzung der WRRL erforder-
lich. Dabei ist eine abgestimmte Koordination 
der Nutzeransprüche zu gewährleisten. Eben-

so ist eine Anpassung der landwirtschaftlichen 
Nutzung mit zeitnaher Umsetzung gewässer-
schonender Maßnahmen erforderlich, um die 
negativen Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Gewässer soweit möglich zu minimieren. 
Die Strukturen der öffentlichen Trinkwasserbe-
reitstellung müssen, bei zunehmend häufige-
ren, klimabedingten Extremereignissen, eine 
ausreichende Resilienz bei Bedarf und Ressour-
cenverfügbarkeit aufweisen. 
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Maßnahmen im Bereich Niedrigwasser 

Tabelle 7
 Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Wasserwirtschaft (Niedrigwasser),  
*Nummerierung gemäß LAWA-Maßnahmenkatalog (LAWA 2015)

Schwerpunkt: Niedrigwasser (NW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

NW_01

*45–58

Reduzierung der Verluste bei der Wasser-
verteilung, Maßnahmen zur wasserspa-
renden Bewässerung, Anpassung der 
behördlichen Genehmigungen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage WRRL

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Energiewirt-
schaft, Industrie und Gewerbe

NW_02

*65

Förderung des natürlichen Wasserrück-
halts z. B. durch Bereitstellung von Über-
flutungsräumen durch Rückverlegung von 
Deichen, Wiedervernässung von Feucht-
gebieten, Moorschutzprojekte, Wieder-
aufforstung im EZG

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Wasserbehörden

Umsetzungsgrundlage WRRL, Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Wald und Forstwirtschaft, Naturschutz, Raum-
ordnung

NW_03

*74, 75

Gewässerentwicklung und Auenrenatu-
rierung, Aktivierung ehemaliger Feucht-
gebiete zur Förderung des natürlichen 
Wasserrückhalts (z. B. naturnahe Ausge-
staltung von Gewässerrandstreifen und 
Gewässerbett), Wiederanschluss von 
Geländestrukturen (z. B. Altarme, Seiten-
gewässer) mit Retentionspotenzial

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune, Wasserbehörden

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG, HWRM-RL, WRRL, Biodiversitäts-
programm Bayern 2030

Querverweis Wald und Forstwirtschaft, Naturschutz, Raum-
ordnung

NW_04 Sicherung der für die öffentliche Wasser-
versorgung nutzbaren Grundwasservor-
kommen durch Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete in den Regionalplänen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage HWRM-RL, LEP, BayLplG

Querverweis Naturschutz, Raumordnung

NW_05

*502

Fortführung der Grundlagenforschung, 
Sicherung und Entwicklung des Moni-
torings zur Unterstützung des Wissens- 
und Erfahrungstransfers, um wirksame 
Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL 
zu entwickeln, anzupassen und zu opti-
mieren

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Forschung

Umsetzungsgrundlage WRRL, Forschungsprogramme

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Energiewirt-
schaft, Naturschutz, Straßenbau und Verkehr

NW_06 Anpassung und Optimierung des Pegel-
messnetzes an Niedrigwassersituationen 
durch genaue Beobachtung der Abflüsse 
als Grundlage für Vorsorge und Warn-
systeme

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Wasserbehörden, Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Landwirtschaft, Energiewirtschaft
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Schwerpunkt: Niedrigwasser (NW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

NW_07 Ausbau und Pflege der Niedrigwasserin-
formationsdienste (NID) zur Verbesserung 
der Vorsorge und Warnsysteme

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Wasserbehörden

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Energiewirt-
schaft, Straßenbau und Verkehr

NW_08 Entwicklung von Prognose- und Wasser-
haushaltsmodellen zur Abschätzung von 
Niedrigwasserereignissen und Grundwas-
serneubildungsraten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Forschung

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG, Forschungsprogramme

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Energiewirtschaft

NW_09 Erstellung von Bedarfsprognosen und 
Wasserbilanzen für kommunale Wasser-
versorgungsanlagen 

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung bzw. abgeschlossen

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Industrie und Gewerbe

NW_10 Initiierung von Maßnahmen zum örtlichen 
oder regionalen Verbund von Anlagen und 
Errichtung zusätzlicher Wassergewin-
nungsanlagen („Zweites Standbein“) für 
öffentliche Wasserversorgung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune bzw. Wasserversorgungs-
unternehmen

Umsetzungsgrundlage WHG, Bayerische Gemeindeordnung

Querverweis Wald und Forstwirtschaft

NW_11 Ermittlung der Bedarfsdeckung von In-
dustrie, Gewerbe und Landwirtschaft

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Unternehmen, Landwirtschaft

Umsetzungsgrundlage WHG

Querverweis Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe

NW_12 Entwicklung von lokalen Niedrigwasser-
managementkonzepten für extreme Nied-
rigwasserereignisse zur Sicherung der 
Wasserversorgung und -bedarfsdeckung 
aller Wassernutzer, z. B. Festlegung von 
Alarmstufen, kartographische Erfassung 
wasserarmer Gebiete etc.

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Wasserwirtschaftsverwaltung, Kommune

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Straßenbau 
und Verkehr, Energiewirtschaft, Industrie und 
 Gewerbe, Tourismus

NW_13 Verstärkte Überwachung von Gewässer-
nutzungen, um bestehende Festlegungen 
im Niedrigwasserfall besser überprüfen 
zu können

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Energiewirt-
schaft, Industrie und Gewerbe, Tourismus
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Schwerpunkt: Niedrigwasser (NW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

NW_14 Reinigung von kommunalen, industriellen 
und gewerblichen Abwasser, ggf. auch 
Aufbereitung und Wiederverwendung von 
Abwasser v. a. bei Industrie und Gewerbe

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit laufend bzw. kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommunen, Unternehmen

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Industrie und Gewerbe

NW_15 Einsatz wassersparender Technologien in 
Kraftwerken wie z. B. Kühltürme mit Ver-
fahren der Nass- und Trockenkühlung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Energiewirtschaft

NW_16 Sensibilisierung der verschiedenen 
Nutzer gruppen hinsichtlich ihres Was-
serverbrauchsverhaltens, Förderung der 
 Reduzierung der Wasserentnahme

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune, Bevölkerung

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Energiewirt-
schaft, Industrie und Gewerbe, Tourismus
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Maßnahmen im Bereich Hochwasser 

Tabelle 8  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Wasserwirtschaft (Hochwasser), * Nummerierung gemäß Handlungsanleitung  
zur Aufstellung von HWRM-Plänen (StMUV 2014c)

Schwerpunkt: Hochwasser (HW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

HW_01

*301.1

Integration des vorbeugenden Hoch-
wasserschutzes in die Regionalpläne

Wirksamkeit hoch

Umsetzung In Umsetzung

Dringlichkeit laufend bzw. kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Regionale Planungsverbände

Umsetzungsgrundlage Hochwasserrisikomanagement-Pläne

Querverweis alle Handlungsfelder

HW_02

*302.1

Ermittlung und rechtliche Sicherung von 
Überschwemmungsgebieten bzw. Wild-
bachgefährdungsbereichen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune 

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG, Hochwassergefahrenkarten,  
AP 2020plus

Querverweis alle Handlungsfelder

HW_03

*303.2, 
303.3

Integration des vorbeugenden Hoch-
wasserschutzes in die Bauleitpläne

Wirksamkeit hoch

Umsetzung In Umsetzung

Dringlichkeit laufend bzw. kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Städte und Gemeinden

Umsetzungsgrundlage Hochwasserrisikomanagement-Pläne, Bauleit-
planung

Querverweis alle Handlungsfelder

HW_04

*310.1, 
310.2

Planung und Umsetzung von Maß-
nahmen zur Wasserrückhaltung in der 
Fläche 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG, AP 2020plus, FlurbG

Querverweis Landwirtschaft, Naturschutz

HW_05

*311.1, 
311.2

Erhöhung des Wasserrückhaltes im 
Rahmen des Maßnahmenprogramms 
WRRL bzw. auf der Grundlage eines 
Gewässerentwicklungskonzepts

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Vorbereitung o. Planung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage BayWG, WRRL, BayLplG

Querverweis Naturschutz, Raumordnung

HW_06

*312.1

Reduzierung der Versiegelung von Flä-
chen und dezentrale Versickerung des 
Niederschlagwassers zum Wasserrück-
halt und zur Entlastung von Abwasser-
anlagen

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune, Grundstückseigentümer

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Naturschutz, Raumordnung, Städtebau
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Schwerpunkt: Hochwasser (HW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

HW_07

*315.1, 
315.2, 
315.3

Erstellen und Umsetzen von Rückhalte-
konzepten an Gewässern unter Berück-
sichtigung des Klimaänderungsfaktors

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit laufend bzw. kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommunen

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG, AP 2020plus

Querverweis Wald und Forstwirtschaft, Städtebau, Bauwesen, 
Raumordnung

HW_08

*316.1

Optimierte Steuerung und optimierter 
Betrieb sowie Sanierung von Hochwas-
serschutzeinrichtungen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG, AP 2020plus

Querverweis Städtebau, Bauwesen

HW_09

*317.2

Umsetzung der Konzepte für den 
technischen Hochwasserschutz unter 
 Berücksichtigung des Klimaänderungs-
faktors bei der Bemessung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG, AP 2020plus

Querverweis Städtebau, Bauwesen, Raumordnung

HW_10

*318.1, 
318.2

Laufende Überwachung und Unterhal-
tung aller technischen Schutzanlagen, 
regelmäßige vertiefte Überprüfung und 
ggf. Sanierung 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit dauerhaft

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG, AP 2020plus

Querverweis Bauwesen

HW_11

*322.1, 
322.2

Optimierung des Pegelmessnetzes und 
der Hochwassernachrichtendienste 
sowie Fortschreibung der Wasserhaus-
haltsmodelle 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG, AP 2020plus

Querverweis alle Handlungsfelder

HW_12

*324.1 - 
324.4

Notfallplanung und –übungen für alle 
betroffenen Nutzergruppen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune, Bürger

Umsetzungsgrundlage HWRM-RL

Querverweis Gesundheit

HW_13 Überprüfung der Bemessungsansätze 
und Dimensionierung der wasserwirt-
schaftlichen Infrastrukturen wie Kanal- 
und Versorgungssysteme sowie Regen-
rückhaltebecken

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune, Fachvereinigungen

Umsetzungsgrundlage AP 2020plus

Querverweis Bauwesen
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Schwerpunkt: Hochwasser (HW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

HW_14 
*325.6

Erstellung lokaler Hochwassergefahren- 
und -risikokarten und/oder Listen lokal 
betroffener Objekte sowie von Hoch-
wasserrisikomanagementplänen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittelfristig (Aktualisierung lt. Gesetz alle 6 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune, Bürger

Umsetzungsgrundlage WHG, EG-HW-RL17, BayWG, AP 2020plus

Querverweis alle Handlungsfelder 

HW_15

*502.1

Fortführung der Grundlagenforschung 
über zukünftige Entwicklung von loka-
len Starkregenereignissen sowie Moni-
toring und Datensicherung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung, Projekte wie z. B. ClimEx

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG, AP 2020plus

Querverweis alle Handlungsfelder

HW_16 Schutz von Wasserversorgungsanlagen 
und abwassertechnischen Anlagen ge-
gen Hochwasser und optimierte sowie 
flexible Steuerung der Entwässerungs-
systeme

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit laufend

Verantwortlichkeit Kommune, Betreiber

Umsetzungsgrundlage Hochwassergefahrenkarten, AP 2020plus

Querverweis Bauwesen

17
EG-Hochwasserrisikoma-
nagement-Richtlinie 2007/60/
EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 
23.10.2007
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Maßnahmen im Bereich Gewässerökologie

Tabelle 9  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Wasserwirtschaft (Gewässerökologie), *Nummerierung gemäß LAWA- 
Maßnahmenkatalog (LAWA 2015)

Schwerpunkt: Gewässerökologie (GÖ)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

GÖ_01 
*1-8

Ausbau und Optimierung kommunaler 
Kläranlagen zur Reduktion von Stoff-
frachten, Verbesserung der Reinigungs-
effizienz, Verbesserung der dezentralen 
Abwasserentsorgung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit laufend

Verantwortlichkeit Betreiber

Umsetzungsgrundlage WRRL

Querverweis Landwirtschaft, Gesundheit, Straßenbau und Verkehr, 
Energiewirtschaft

GÖ_02 
*17

Reduzierung der Belastungen durch 
Wärmeeinleitungen z. B. Neubau von 
Kühlanlagen, Aufstellen von Wärmelast-
plänen

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage WRRL

Querverweis Naturschutz, Energiewirtschaft, Industrie und 
 Gewerbe

GÖ_03 
*18-44

Reduzierung punktueller und diffu-
ser Stoffeinträge z.B. Sanierung von 
Alt lastenstandorten und Deponien, 
Entsiegelung von Flächen, Begrünung, 
Gewässerrandstreifen, technische 
 Filteranlagen, konservierende Boden-
bearbeitung an Talsperren, Überwa-
chungsmonitoring

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage WRRL, WHG, Regionalplanung 

Querverweis Landwirtschaft, Gesundheit, Bodenschutz, Straßen-
bau und Verkehr, Energiewirtschaft, Industrie und 
Gewerbe

GÖ_04 
*70-74

Habitatverbesserung im Gewässer, 
Profil und (See)uferbereich z. B. durch 
Einbringen von Störsteinen oder Totholz 
zur Erhöhung der Strömungsdiversität, 
Erhöhung des Totholzdargebots, Anlage 
von Kieslaichplätzen, Ufer- oder Sohl-
gestaltung, Laufveränderung, Wieder-
erstellung von naturnahen, typspezifi-
schen Uferhabitaten für Flora und Fauna

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage WRRL, Regionalplanung, Biodiversitätsprogramm 
Bayern 2030

Querverweis Naturschutz

GÖ_05 Milderung der Auswirkungen hoher 
sommerlicher Temperaturen durch 
natur nahe Uferbepflanzung und Ver-
besserung der Gewässerstruktur

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage Regionalplanung

Querverweis Naturschutz, Raumordnung

GÖ_06 Untersuchung und Quantifizierung der 
Auswirkungen möglicher Vegetations- 
und Landnutzungsänderungen auf die 
Grundwasserqualität 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Forschung

Umsetzungsgrundlage Forschungsprogramme

Querverweis Gesundheit
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Schwerpunkt: Gewässerökologie (GÖ)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

GÖ_07 Berücksichtigung der Biodiversität bei 
Maßnahmen des Hochwasserschutzes 
und der Gewässerentwicklung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Naturschutz

GÖ_08 Belüftungs- und Sauerstoffreglement 
bei sinkenden Sauerstoffkonzentratio-
nen, z. B. durch Turbinenbelüftung

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre), nach Bedarf

Verantwortlichkeit StMUV, Wasserkraftbetreiber

Umsetzungsgrundlage AMÖ, ADÖ

Querverweis Naturschutz, Energiewirtschaft

GÖ_09 Betreiben von Gewässerwarndiensten 
mit entsprechenden Meldestufen für 
Gewässerqualität und -ökologie z. B. 
Alarmplan staugeregelter Main

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Landwirtschaft, Gesundheit, Energiewirtschaft, 
 Straßenbau und Verkehr

GÖ_10 Analyse und Reduzierung von Geruchs-
belastungen aus dem Kanalsystem

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Gesundheit

GÖ_11 
*28

Reduzierung des Nährstoffgehalts 
durch Extensivierungsverfahren im 
 Einzugsgebiet

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Gesundheit

GÖ_12 Fortführung und Entwicklung des 
 Gewässerökologiemonitorings und  
der Modellierung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Forschung

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Naturschutz

GÖ_13 Verschärfung der gesetzlichen Mindest-
anforderungen in See-Einzugsgebieten 
hinsichtlich Nährstoffeinträgen/Aus-
baugröße

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Forschung

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis Naturschutz



4949

WASSERWIRTSCHAFT1

Allgemeine Maßnahmen der Wasserwirtschaft

Tabelle 10  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Wasserwirtschaft (Allgemeine Maßnahmen Wasserwirtschaft)

Allgemeine Maßnahmen in der Wasserwirtschaft (WA)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

WA_01 Sensibilisierung der  Öffentlichkeit, 
Inten sivierung des Dialogs, der 
 Kooperation und Beteiligung aller 
 betroffenen Akteure bei Festlegung  
von Anpassungsmaßnahmen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune, Bürger

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG

Querverweis alle Handlungsfelder

WA_02 Berücksichtigung der klimatischen 
 Entwicklung bei der Genehmigung 
 neuer Wassernutzungen und beim 
 Erlass wasserrechtlicher Bescheide

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage WRRL, WHG, BayWG

Querverweis alle Handlungsfelder

WA_03 Berücksichtigung der klimatischen 
Entwicklung bei der Aufnahme der 
 An passungserfordernisse in Umwelt-
zielen der Wasserrahmenrichtlinie  
und im Gewässermanagement

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage WRRL

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Energiewirtschaft, 
Industrie und Gewerbe

WA_04 Konsequente Umsetzung der WRRL 
und HWRM-RL

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune

Umsetzungsgrundlage WRRL, HWRM-RL, WHG, Biodiversitätsprogramm 
Bayern 2030

Querverweis alle Handlungsfelder
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF DIE LANDWIRTSCHAFT 

Die Landwirtschaft in Bayern ist unmittelbar von 
den Witterungs- und Klimabedingungen abhän-
gig. Die einzelnen Bereiche wie Pflanzenbau, 
Tierhaltung und Teichwirtschaft können dabei 
sehr unterschiedlich auf klimatische Verän-
derungen reagieren. Grundsätzlich muss sich 
die Agrarwirtschaft auf längere Vegetations-
perioden, einen höheren CO2-Gehalt der Luft, 
zunehmende Trockenheit im Sommerhalbjahr, 
vor allem in Franken, häufigere und intensivere 
Starkregenereignisse und Überflutungen und 
damit zum Beispiel auf Veränderungen bei der 
Nährstoffverfügbarkeit und beim Schaderreger-
aufkommen einstellen. In der Landwirtschaft 
birgt der Klimawandel somit sowohl Chancen 
als auch Risiken. Diese sind wiederum unter-
schiedlich für die einzelnen Sektoren und An-
bauregionen.

Tabelle 11 fasst die Bedeutung der Auswirkun-
gen des Klimawandels im Handlungsfeld „Land-
wirtschaft“ für Deutschland zusammen (adel-
phi / PRC / EURAC 2015). Die größte Bedeu-
tung mit überwiegend positiven Effekten haben 
demnach die agrarphänologische Phase und die 

Wachstumsperiode. In Zukunft steigt in Süd-
deutschland allerdings die Gefahr von Trocken-/
Hitzeschäden und Extremereignissen wie Ha-
gel und Starkregen sowie die Ausbreitung von 
Schadorganismen, die einen Rückgang der Er-
träge zur Folge haben können. 

Der Agrarsektor gilt durch eine Vielzahl an Pro-
duktionsmaßnahmen (z. B. Bodenbearbeitung, 
Fruchtfolgegestaltung, Sortenwahl, Pflanzen-
schutz) für graduelle Klimaveränderungen als 
anpassungsfähig. Häufigeres Auftreten von ex-
tremen Witterungsbedingungen (länger anhal-
tende Trockenphasen wie zum Beispiel im Früh-
jahr 2015 in Nordbayern, Stürme, Hagel) sind 
durch Produktionsmaßnahmen nur im Ausnah-
mefall (Bewässerung) ausgleichbar und bewir-
ken erhebliche Schäden bis hin zum totalen Er-
tragsausfall. Zusätzlich können mögliche Pro-
bleme durch fehlende finanzielle Ressourcen 
oder fehlende rechtliche Rahmenbedingungen 
(z. B. Anpassung der Bewässerung) auftreten. 
Insgesamt ist die Vulnerabilität der Landwirt-
schaft in Bayern als mittel einzustufen.

Tabelle 11  
Bedeutung der Klimawirkung im 
Handlungsfeld „Landwirtschaft“ 
für die Gegenwart und nahe 
Zukunft (2021 bis 2050) unter 
einem schwachen und einem 
starken Wandel gemäß der Vul-
nerabilitätsstudie des Bundes 
(geändert nach adelphi / PRC / 
EURAC 2015)

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft: Nahe Zukunft: 
Schwacher Wandel Starker Wandel

Agrophänologische Phasen und Wachs-
tumsperiode mittel mittel hoch

Ertrag gering gering gering

Trocken- und Frostschäden gering gering mittel

Schädlinge und Pflanzengesundheit gering gering mittel

Schäden durch Extreme gering gering mittel

Pflanzen- und Weinbau 

Im Pflanzenbau ist durch die verlängerte Vegeta-
tionsperiode bei einzelnen Pflanzen, bei denen 
die Vegetationszeit bisher begrenzend wirkte 
(z. B. Mais), mit etwas höheren Erträgen sowie 
einer Ausweitung der Anbaugebiete zu rech-
nen, soweit Spätfrostgefährdung und Wasser-
versorgung dies ermöglichen. Wärmeliebende 
Arten und Sorten können vermehrt im Freiland 
angebaut werden und es steigt die Perspektive 
für eine Zweitkulturnutzung. Für den Weinbau 
ist vor allem durch eine Verlängerung der Ve-
getationsperiode potenziell eine Qualitätsstei-
gerung der Trauben, insbesondere von spätrei-

fenden Sorten, möglich. Von einer besseren 
Traubenreife kann somit beispielsweise das 
eher kontinental geprägte Weingebiet Franken 
profitieren (StMUV 2015c). Andererseits bleibt 
das Spätfrostrisiko zum Beispiel auch im Obst-
bau zukünftig eine potenzielle Gefahr durch den 
frühzeitigen Vegetationsbeginn.

Im Futterbau und der Grünlandbewirtschaftung 
ist durch den früheren Vegetationsbeginn eine 
Anpassung der Beweidung erforderlich. Auf den 
Futterflächen reduziert sich die Ertragssicher-
heit hinsichtlich Menge und Qualität. Durch all-
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gemein höhere Temperaturen steigen die An-
forderungen an die Futterhygiene, insbesonde-
re im Hinblick auf eine mögliche Belastung mit 
Mykotoxinen (Schimmelpilzgifte).

Die zunehmende CO2-Konzentration in der At-
mosphäre steigert das Pflanzenwachstum von 
C3-Pflanzen (z. B. Weizen, Kartoffeln und Zu-
ckerrüben), deren Temperaturoptimum aber in 
einem Bereich von 15 °C bis 25 °C liegt. Für C4-
Pflanzen (z. B. Mais, Zuckerrohr, Miscanthus, 
verschiedene Hirsearten) stellt die heute vorlie-
gende CO2-Konzentration in der Luft das Opti-
mum dar. Im Vergleich zu C3-Pflanzen erreichen 
sie hiermit im Durchschnitt nahezu die doppel-
te Photosyntheseleistung. Das Temperaturop-
timum der C4-Pflanzen liegt zudem bei 30 °C 
bis 40 °C. Deshalb werden sich zukünftig die 
Wachstumsbedingungen von C4-Pflanzen eher 
verbessern. Allerdings kann eine zu hohe CO2-
Konzentration auch negative Auswirkungen auf 
Qualitätseigenschaften wie beispielsweise den 
Rohproteingehalt von Getreide und Futterpflan-
zen bewirken und zu einer Veränderung der che-
mischen Zusammensetzung des pflanzlichen 
Gewebes führen (BMU 2008). Der CO2-Dünge-
effekt sollte daher nicht überbewertet werden.

Weiterhin gefährden Hitze- und Trockenstress 
pflanzenempfindliche Wachstumsphasen, wie 
etwa die Blatt- und Blütenbildung, die Frucht-

bildung oder Abreife. In Trockenphasen ist mit 
Ertragseinbußen vor allem auf sandigen und 
tonigen Böden (z. B. Nürnberger Sandachse, 
Steigerwaldvorland) zu rechnen. Feldfrüchte 
mit erhöhtem Wasserbedarf wie Feldgemüse, 
Mais, Kartoffeln oder Rüben sind von Trocken-
perioden besonders betroffen. Insbesondere 
im Feldgemüseanbau wird es notwendig, Was-
serknappheit durch wassersparende Produkti-
onstechniken und vor allem durch Systeme zur 
Speicherung von Wasser auszugleichen. Dies 
stellt künftig einen erheblichen Kostenfaktor dar 
und kann in bestimmten Gebieten zur Unwirt-
schaftlichkeit der Produktion führen. Bei Frei-
landkulturen im Obst- und Gemüsebau können 
verstärkte UV- und Sonneneinstrahlung Strah-
lungsschäden an Blättern, Früchten und Weinre-
ben hervorrufen. Dagegen stellt extreme  Hitze 

Sonnenbrand an Reben 

Weinbau in Unterfranken  
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Kulturen im geschützten Anbau, besonders un-
ter Glas, vor eine große Herausforderung. Hier 
müssen durch Kühlprozesse die Temperaturen 
für ein gutes Pflanzenwachstum zunehmend re-
guliert werden Energiewirtschaft. Anderer-
seits könnten höhere Temperaturen zu einer Ab-
nahme der Bodenhumusgehalte und damit zu 
einer Gefährdung der Bodenfruchtbarkeit und 
anderen Bodenfunktionen führen Boden und 
Georisiken.

Mit der Zunahme von Starkniederschlägen und 
Hagelereignissen steigt die Gefahr von Wasser-
erosion und Bodenabschwemmung, insbeson-
dere nach längeren Trockenperioden Boden 
und Georisiken. Infolgedessen werden Nähr-
stoffe und Humus hangabwärts verlagert oder 
in Gewässer eingeleitet Wasserwirtschaft 
Des Weiteren werden Schäden wie zum Bei-
spiel das Aufplatzen der Beeren oder Fäulnis an 
Sonderkulturen des Garten-, Obst- und Wein-
baus beobachtet. Aber auch schwere Stürme 
können zu erheblichen Ertragseinbußen, Schä-
den an Gewächshäusern und erhöhter Wind-
erosion beitragen Industrie und Gewerbe, 
Finanzwirtschaft. Grundsätzlich beeinträch-
tigt die Zunahme der saisonalen Witterungs-
unterschiede (z. B. langanhaltende Trockenpe-
rioden, Starkniederschläge) und das häufigere 

Auftreten von Extremereignissen (Starkregen, 
Hagel, Sturm, Hitze, Dürre) die landwirtschaft-
liche Planungs- und Ertragssicherheit. Die Land-
wirtschaft steht damit auch vor der Notwen-
digkeit großer technischer Investitionen zum 
Schutz der Produktion.

Indirekt beeinflusst werden Ertrag und Quali-
tät von Kulturpflanzen durch die Zunahme von 
wärmeliebenden Unkräutern, Schädlingen und 
Krankheitserregern. Schädlinge wie der Apfel-
baumwickler, Kartoffelkäfer oder Maiszünsler 
finden durch eine verlängerte Vegetationszeit 
und mildere Winter immer bessere Überle-
bensbedingungen vor und können schon heu-
te teilweise mehrere Generationen ausbilden. 
Besonders in Mittel- und Unterfranken nehmen 
Vorkommen und Häufigkeit des Maiszünslers 
stetig zu. 

Weiterhin richtet die Kirschessigfliege zuneh-
mend hohe Schäden im bayerischen Obst- und 
Weinbau an. Neben Krankheiten durch wär-
meliebende Pilze und Bakterien, wie die Dürr-
fleckenkrankheit der Kartoffel, Rostpilze im 
Getreide, Apfelschorf und Apfelmehltau, kön-
nen neue, bisher nicht bekannte Krankheiten, 
Schädlinge oder Unkräuter auftreten. 

Links:  
Maiszünslerlarve in aufge-
schnittenem Maisstängel

Rechts: 
Sporenlager von Braun- und 
Gelbrost auf einem Weizen-
blatt 

Tierhaltung

Der Tierhaltung, allen voran der Rinder- und 
Schweinehaltung, kommt in Bayern eine hohe 
Bedeutung zu. Unabhängig davon, ob diese 
Tiere im Stall oder Freiland gehalten werden, 
sind sie von klimatischen Veränderungen betrof-
fen. Mit zunehmenden Temperaturen, erhöhter 

Luftfeuchte oder Trockenheit können sich Nah-
rungsaufnahme, Wohlbefinden und Produktivi-
tät der Tiere verringern. Durch zunehmenden 
Hitzestress können Milch-, Wachstums- und 
Reproduktionsleistung der Tiere beeinträchtigt 
werden. Im Bereich der Tierernährung ist mit 
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stärker schwankenden Grobfutterqualitäten 
und Erntemengen zur rechnen. Des Weiteren 
steigt das Risiko der Einschleppung neuer In-
fektionserreger insbesondere auch Parasiten 
und das (erneute) Auftreten von Tierseuchen 
Gesundheit). Der Ausbruch der seit 2006 
auftretenden Blauzungenkrankheit (ursprüng-
lich aus Südafrika) bei Wiederkäuern ist mit er-
heblichen wirtschaftlichen Einbußen verbun-
den und wahrscheinlich auf den Klimawandel 
zurückzuführen. Überträger solcher Krankheiten 
können Gnitzen und andere Stechmücken oder 
Zecken sein, deren Verbreitung durch mildere 
Temperaturen begünstigt wird.

Weiterhin zeigen sich auch Honigbienen und 
Wildbienen vom Klimawandel betroffen.  

Während die Honigbiene als Generalist sich 
dem verändernden Nahrungsangebot an-
passen kann, sind viele Wildbienenarten mit 
spezialisierter Ernährungsweise durch die 
Gefahr der mangelnden Synchronisation 
zwischen Bienenvorkommen und Blühzeiten 
der Pflanzen betroffen. Direkte Auswirkungen 
auf die Honigbienen sind vor allem bei den 
Bienenkrankheiten und –schädlingen zu 
befürchten. Erkrankungen können sich in ihrer 
Schadwirkung verstärken (z.B. die parasitische 
Milbe Varroa destructor), und neue, exotische 
Schädlinge können sich etablieren. So stellt 
die in jüngster Vergangenheit eingewanderte 
asiatische Hornisse Vespa velutina eine große 
Bedrohung für Honigbienen durch das 
Abtöten ganzer Bienenvölker dar.

Teichwirtschaft/Fischerei

Besonders betroffen von steigenden Temperatu-
ren sind wechselwarme Organismen wie Fische 
und Makroinvertebraten (Wasserwirbellose), 
deren Körpertemperatur stetig der ihrer Umge-
bung entspricht. Insgesamt ist die Anpassungs-
fähigkeit einzelner Arten oder bestimmter Nah-
rungsnetze gegenüber veränderten Umweltbe-
dingungen als gering einzustufen. Während des 
Hitzesommers 2003 konnte ein Massensterben 
von Muscheln und Fischarten (v. a. Aale) im Main 
beobachtet werden. In den heißen und trocke-
nen Sommern 2014 und 2015 kam es zu ver-
mehrten Notabfischungen von Karpfenteichen. 
Insgesamt musste in Forellen- und Karpfenteich-
wirtschaften die Fütterung reduziert werden. Ge-
winnverluste durch Wassermangel in teichwirt-
schaftlichen Betrieben sind nicht auszuschlie-
ßen. Im Lauf des Sommers 2015 verendeten 
in den voralpinen Gewässern, zum Beispiel der 
Traun, einige Salmoniden (Lachsfische) infolge 
des Temperaturstress. Es kann zu Verschiebun-
gen des Artenspektrums in den Gewässern kom-
men. 

Des Weiteren beeinflussen Temperatur und 
Wasserverhältnisse neben der Artenzusam-
mensetzung auch die Reproduktion, das Wan-
der- und das Laichverhalten beziehungswei-
se die Entwicklung von Tieren und Pflanzen 
Naturschutz. Bereits in der Vergangenheit 
eingeschleppte Arten (z. B. Blaubandbärbling) 
mit besserer Adaption an höhere Temperaturen 

könnten sich ausbreiten und heimische Spezies 
verdrängen. Hohe Temperaturen erhöhen zudem 
den Stoffwechsel und den Energieverbrauch, so 
dass der Nahrungsbedarf zunimmt. 

Im Winter wird bei Temperaturen über 10 °C die 
Winterruhe von Wasserorganismen beeinträch-
tigt und folgend Energieverluste der Fische durch 
ausbleibende Eisbedeckung und höhere Wasser-
temperaturen bewirkt. Fehlende Eisbedeckung 
erhöht ebenso das Risiko der Fraßverluste und 
der Beunruhigung durch Kormorane. Eine zuneh-
mende Gefahr könnten neue Fischkrankheiten 
bedeuten. So führen höhere Wassertemperatu-
ren beispielsweise auch zu verbesserten Über-
lebenschancen ausgesetzter wärmeliebender 
Aquarienfische und fremdländischer Krebstiere. 
Damit steigt das Risiko für die Einschleppung 
exotischer Fischseuchen in freie Gewässer. Als 
Folge von starken Niederschlägen und Hochwas-
ser werden die Einträge von Schadstoffen und 
Sedimenten zunehmen und die Gewässerböden 
als Laich- und Nahrungshabitate beeinträchtigt 
Naturschutz. Neben dem Eintrag von Sedi-
menten führen Nährstofffrachten aus Spülstö-
ßen aus kommunalen Kläranlagen unter den Be-
dingungen der Teichwirtschaft zur Eutrophierung 
und zu starken Problemen.
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KLIMAANPASSUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT

„Wasser- und energieeffiziente Anbauverfahren mit standort- 
und  klimaangepassten Pflanzensorten sind bei sich ändernden 
Klima verhältnissen grundlegende  Voraussetzungen für eine 
nachhaltige Nahrungsmittel- und Rohstofferzeugung.“ 

Jakob Opperer,  
Präsident Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

In Bayern werden 47 % der Landesfläche land-
wirtschaftlich genutzt (Stand: 31.12.201418). Mit 
zunehmender Trockenheit, häufigeren Starknie-
derschlagsereignissen und verlängerter Vegeta-
tionszeit wird die bayerische Landwirtschaft be-
reits jetzt durch den Klimawandel beeinflusst. 
Um die negativen Folgen des Klimawandels zu 
mindern und Chancen effektiv zu nutzen, sind 
neben Anpassungsmaßnahmen insbesondere 
gezielte Umsetzungsinstrumente notwendig.

Mit dem Agrarinvestitionsförderprogramm ge-
währt der Freistaat beispielsweise Zuwendun-
gen zur Unterstützung einer wettbewerbsfähi-
gen, nachhaltigen, umweltschonenden, tierge-
rechten und multifunktionalen Landwirtschaft. 
Gefördert werden investive Maßnahmen in land-
wirtschaftlichen Unternehmen unter Berück-
sichtigung der Verbesserung des Verbraucher-, 
Tier-, Umwelt- und Klimaschutzes. Als gesetz-

liche Grundlage dient das Bayerische Gesetz zur 
nachhaltigen Entwicklung der Agrar wirtschaft 
und des ländlichen Raumes (Bayerisches Agrar-
wirtschaftsgesetz – BayAgrarWiG19). 

In Bayern liegt die Verantwortlichkeit im Hand-
lungsfeld „Landwirtschaft“ beim Staatsminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten (StMELF) unter Beteiligung des Staatsmi-
nisteriums für Umwelt und Verbraucherschutz 
(StMUV). Hinzu kommt eine Vielzahl an öffent-
lichen Akteuren, die bei der Umsetzung von 
Anpassungs maßnahmen einbezogen werden.

Klimaanpassungsmaßnahmen in der Landwirt-
schaft sind zudem intersektoral mit den Hand-
lungsfeldern Wasserwirtschaft, Naturschutz, 
Bodenschutz, Gesundheit, Raumordnung und 
Finanzwirtschaft vernetzt.

Verantwortlichkeit Ressort des StMELF unter Beteiligung des Ressorts des StMUV

Einbeziehen weiterer  
Akteure

u. a. Bayerischer Bauernverband, ARGE Jagdgenossenschaften, 
 Landesvereinigung für den ökologischen Landbau, Naturschutz-
verbände, Jagdverbände

Intersektorale Vernetzung Wasserwirtschaft, Naturschutz, Bodenschutz, Gesundheit, 
Raumordnung, Finanzwirtschaft 

18
www.statistik.bayern.de/ 
statistik/gebiet/  
am 16.03.2016

19
www.gesetze-bayern.de/ 
Content/Document/ 
BayAgrarWiG 
am 16.03.2016

Handlungsziele

Neben der Sicherung der Versorgung der Be-
völkerung mit hochwertigen pflanzlichen und 
tierischen Nahrungsmitteln, soll die Landwirt-
schaft auch einen Beitrag zum Umwelt- und 
Naturschutz leisten. Durch angepasste Bewirt-
schaftungssysteme, wie z. B. dem ökologi-
schen Landbau, sollen die Auswirkungen des 
Klimawandels gemindert beziehungsweise soll 
zur Reduzierung klimarelevanter Emissionen 
beigetragen werden. Große Bedeutung erhal-

ten auch die Ziele, die Wasserversorgung der 
Kulturpflanzen durch geeignete Maßnahmen zu 
verbessern sowie Gefahren durch neue Schäd-
linge und Krankheiten so gering wie möglich 
zu halten. 
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Maßnahmen im Bereich Pflanzen- und Weinbau

Tabelle 12  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Landwirtschaft (Pflanzen- und Weinbau)

Schwerpunkt: Pflanzen- und Weinbau (PW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

PW_01 Züchtung und Anbau von trockenstress-
toleranten und hitzeverträglichen Pflan-
zen und Sorten wie z.B. Getreidesorten, 
Obstunterlagen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung und Zuchtunternehmen

Umsetzungsgrundlage Förderprogramme, Forschungsförderung

Querverweis Wald und Forstwirtschaft

PW_02 Entwicklung neuer umweltverträglicher 
Behandlungsstrategien im Pflanzen-
schutz als Reaktion auf verändertes 
Schaderregeraufkommen infolge des 
Klimawandels und unter Berücksichti-
gung des integrierten Pflanzenschutzes 
sowie des Pflanzenschutzes im öko-
logischen Landbau

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung, z. B. amtlicher Pflanzenschutzdienst

Dringlichkeit kurz- und mittelfristig (bis 3 bzw. bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, PflSchG, Förderprogramme

Querverweis Naturschutz

PW_03 Schonende Nutzung der Ressourcen 
Wasser und Boden z. B. durch ausrei-
chende Humusversorgung, mulchende 
Bestellverfahren, Direktsaat, Zwischen-
fruchtanbau, pfluglose Bodenbearbei-
tung, bodenschonendes Befahren

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte, StMELF

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Wasserwirtschaft, Boden und Georisiken

PW_04 Anpassung der Sorten- und Artenaus-
wahl an die Verfügbarkeit von Wasser 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Wasserwirtschaft

PW_05 Weiterentwicklung des ökologischen 
Landbaus im Hinblick auf den Klima-
wandel, um Effizienz, Wirtschaftlichkeit 
und Umweltleistungen zu steigern

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis

PW_06 Anbau- und Nutzungsempfehlungen für 
Energiepflanzen 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, StMWi

Umsetzungsgrundlage EEG, BayAgrarWiG

Querverweis Naturschutz, Energiewirtschaft

PW_07 Anpassen von Genehmigungs-, Kon-
troll- und Förderinstrumenten, um nega-
tive Auswirkungen von Bewässerungs-
maßnahmen auf den Grundwasserspie-
gel und wasserabhängige Biotoptype 
zu vermeiden (z. B. wasserrechtliche 
Genehmigung) 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage WHG

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz
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Schwerpunkt: Pflanzen- und Weinbau (PW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

PW_08 Entwicklung von Kriterien für die Anpas-
sung der Landnutzung zum Schutz vor 
klimabedingt möglicherweise zuneh-
mender Bodenerosion, Humusabbau 
und Strukturveränderungen

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Förderprogramme

Querverweis Naturschutz, Boden und Georisiken

PW_09 Weiterentwicklung und Pflege des 
Monitoringsystems für den Bodenwas-
sergehalt landwirtschaftlich genutzter 
Flächen im Rahmen der agrarmeteoro-
logischen Messstationen (Klimakenn-
größen)

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Förderprogramme

Querverweis Wasserwirtschaft

PW_10 Überprüfen der Notwendigkeit von 
 Entwässerungsmaßnahmen auf Grenz-
ertragsstandorten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage WHG, BayAgrarWiG

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz

PW_11 Weiterentwicklung von Anbausystemen 
zur effizienten Wassernutzung sowie 
effizientes Wasser- und Nährstoffma-
nagement z. B. Zweinutzungssysteme, 
Mischanbau, dauerhaft mehrjährige 
Nutzungssysteme

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis mittelfristig (<3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Förderprogramme

Querverweis Wasserwirtschaft

PW_12 Einbindung neuer Kulturen in die Frucht-
folge und ggf. mittel- bis langfristig Er-
setzung von weniger gut angepassten 
Arten

Wirksamkeit gering bis mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Naturschutz

PW_13 Optimierung der Standortansprüche 
und Wassernutzungseffizienz bei Feld-
früchten durch Züchtungen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis >10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Züchter

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Wasserwirtschaft

PW_14 Veränderung des Anbauspektrums von 
Feldfrüchten an neue Klimabedingun-
gen

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Planung

Dringlichkeit langfristig (> 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

PW_15 Diversifizierung des Fruchtarten- und 
Sortenspektrums zur Vermeidung von 
Ernteeinbußen durch Klimaextreme und 
Streuung des Anbaurisikos

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Züchter, Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Finanzwirtschaft
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Schwerpunkt: Pflanzen- und Weinbau (PW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

PW_16 Effektives Monitoring20 und Prognose21 
bestehender und neuer Schaderreger 
sowie Bekämpfung dieser, z. B. über 
amtlichen Pflanzenschutzwarndienst 
Bayern

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis mittelfristig (bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung, Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, PflSchG

Querverweis

PW_17 Lagespezifische Analyse der Eignung 
von Regionen für eine sukzessive Er-
weiterung der Weinanbauflächen und 
ggf. Standortwechsel

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit langfristig (> 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Weinrecht

Querverweis Wasserwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft, 
 Raumordnung

PW_18 Anbau frostharter und frühreifer Sorten 
sowie Entwicklung von Frostschadens-
prävention in Sonderkulturen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung oder Vorbereitung

Dringlichkeit hoch (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte, Winzer, Forschung

Umsetzungsgrundlage Förderprogramme

Querverweis

PW_19 Schutz der Pflanzen v. a. Obstbäume, 
Beerensträucher und Reben vor Strah-
lungsschäden, Hagel und Feuchte (v. a. 
Kirschen), z. B. durch Bedachungssys-
teme, Folien, Schutznetze

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommunen, Landwirte, Winzer

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis

PW_20 Schaffung von für das Kleinklima geeig-
neten Landschaftsstrukturen wie z. B. 
Windschutzstreifen

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis mittelfristig (< 3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Kommune, Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Bauleitplanung

Querverweis Naturschutz

PW_21 Optimierung von wassersparenden 
Bewässerungsverfahren (Tropfbewäs-
serung, bedarfsgerechte Bewässe-
rungssteuerung) und Bereitstellung 
notwendiger Infrastruktur wie Brunnen, 
Wasserspeicher, Pumpen, Leitungen 
etc.

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis mittelfristig (< 3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung, Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayWG, BayAgrarWiG, Förderprogramme

Querverweis Wasserwirtschaft

PW_22 Computergestützte Steuerung der 
Klima bedingungen im Gewächshaus

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis mittelfristig (< 3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

20
Monitoringprogramm der wichtigsten Schädlinge und Krankheiten in Bayern: www.lfl.bayern.de/ips/warndienst am 16.03.2016

21
Prognosemodelle zur Berechnung des Infektions- und Ausbreitungsrisikos in Bayern: www.isip.de am 16.03.2016
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Schwerpunkt: Pflanzen- und Weinbau (PW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

PW_23 Entwicklung neuer Anbauverfahren und 
Sortimentzusammensetzungen v. a. 
für wirtschaftlich wichtige Kulturen wie 
Gurken und Tomaten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis mittelfristig (< 3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Förderprogramme

Querverweis

PW_24 Nutzung neuer Düngungsformen/Ap-
plikationsverfahren wie z.B. platzierte 
Düngung als Streifenablage, Unterfuß-
düngung, zeitlich verzögerte Nitrifika-
tion und allmähliche Nährstofffreiset-
zung, Blattdüngung etc.

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte 

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Düngeverordnung

Querverweis Wasserwirtschaft

PW_25 Gewährleistung der Humusreprodukti-
on durch Belassen von Ernteresten auf 
dem Feld, Zufuhr organischer Substanz 
über Düngung, Zwischenfrüchte und 
angepasste Fruchtfolge

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Förderprogramme

Querverweis Bodenschutz und Georisiken

PW_26 Standortabhängige Anpassung von 
Saatterminen und -dichten, z.B. Verhin-
derung des Überwachsens von Pflan-
zenbeständen im Herbst durch spätere 
Aussaat oder zeitigere Aussaat von 
Sommerkulturen zur max. Nutzung der 
Winterfeuchte der Böden

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis

PW_27 Optimierung der Kulturführung von 
 gering wärmebedürftigen Kulturen im 
geschützten Anbau unter Ausnutzung 
der Temperaturerhöhung im Winter, 
Ausweitung des Anbaus von Winterun-
gen

Wirksamkeit mittel 

Umsetzung in Vorbereitung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis

PW_28 Reduzierung der Hitzestressbelastung 
bei Zierpflanzen und Stauden durch Ein-
deckmaterialen (Schirme, Folien etc.) 
und aktiver Kühlverfahren (Boden, Mat-
ten, Luft) oder Sprühnebeleinsatz

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Förderprogramme

Querverweis Wasserwirtschaft

PW_29 Ausweitung der Bewässerung  unter 
Berücksichtigung der Initiative zur 
 Gründung von Bewässerungsverbänden 
sowie rechtlichen Rahmenbedingun-
gen; Planung von dezentralen Sammel-
becken für Winter-Niederschlagswasser 
für die Bewässerung

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Wasserwirtschaft

PW_30 Entwicklung von Modellen zur regio-
nalen Ertragsschätzung landwirtschaft-
licher Fruchtarten unter Berücksichti-
gung des Klimawandels

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung 

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung

Umsetzungsgrundlage Förderprogramme

Querverweis
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Schwerpunkt: Pflanzen- und Weinbau (PW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

PW_31 Düngebedarfsermittlung mittels Nmin-
Methode bzw. das Sollwertverfahren 
(DSN) und ggf. Anpassung an tatsäch-
lichen witterungsabhängigen Dünge-
bedarf der Pflanzen

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte, StMELF, Forschung

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Düngeverordnung

Querverweis

PW_32 Anpassung der Düngezeitpunkte wie 
z. B. Vorverlegung der Spätdüngung bei 
Vorsommertrockenheit v. a. bei Weizen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit kurzfristig ( bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis

PW_33 Teilschlagbezogene Landwirtschaft 
(Precision Farming)

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung, Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis

PW_34 Zweikulturnutzung Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Planung 

Dringlichkeit Langfristig (> 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Wasserwirtschaft

Maßnahmen im Bereich Tierhaltung

Tabelle 13  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Landwirtschaft (Tierhaltung)

Schwerpunkt: Tierhaltung (TH)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

TH_01 Anpassung der Stall- und Tierhaltungs-
anlagen an die zu erwartenden Witte-
rungsbedingungen durch Einsatz von 
Kühlsystemen, Konditionierung der 
Zuluft, wärmegedämmte Dachflächen, 
Ventilatoren, Klimatisierung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit laufend

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung, Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis

TH_02 Anwendung bzw. Entwicklung von wit-
terungsabhängigen Verfahren zur Futter-
mittellagerung und -konservierung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit laufend

Verantwortlichkeit Landwirte, Forschung

Umsetzungsgrundlage Förderprogramme

Querverweis
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Schwerpunkt: Tierhaltung (TH)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

TH_03 Anpassung der Weideführung an 
 Trockenphasen mittels durchgängiger 
Bereitstellung von Futter auf Rinder-
weiden und durch Einbeziehung geeig-
neter Standorte als Weideflächen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit kurzfristig (< 3 Jahre) bzw. laufend

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Raumordnung

TH_04 Verminderung der Wärmebelastung 
in Freilandhaltung z. B. durch Einsatz 
von Wassersprengern, Kühlung der 
Liege bereiche der Tiere, Errichtung von 
 Unterständen oder schattenspendende 
Bepflanzung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit laufend

Verantwortlichkeit Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Wasserwirtschaft

TH_05 Epidemiologische Vorsorgemaßnahmen 
gegen Krankheiten in Abhängigkeit des 
Klimawandels

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre) bzw. laufend

Verantwortlichkeit StMGP, StMUV (Tiergesundheit, Tierseuchen-
bekämpfung), Forschung

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Förderprogramme

Querverweis

TH_06 Angepasstes Bewässerungsmanage-
ment in allen Haltungssystemen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre) 

Verantwortlichkeit StMELF, Wasserwirtschaft, Forschung

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Wasserwirtschaft

TH_07 Anpassung der Zuchtstrategien an 
 klimatische Veränderungen

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis

TH_08 Förderung von Tierzucht- und Manage-
mentmaßnahmen in der Tierhaltung

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis

TH_09 Wissenstransfer insbesondere im 
 Hinblick auf angepasste Formen der 
Landbewirtschaftung, Tierhaltung, 
 Tierernährung und Tiergesundheit

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (< 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Gesundheit
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Maßnahmen im Bereich Teichwirtschaft/Fischerei

Tabelle 14 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Landwirtschaft (Teichwirtschaft/Fischerei), 

Schwerpunkt: Teichwirtschaft (TW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

TW_01 Berücksichtigung der klimatischen 
 Veränderungen (Hitzeperioden, Wasser-
mangel) in der Teichwirtschaft

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Teichwirte

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

TW_02 Teichablass während Niedrigwasser-
phasen im Herbst

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, StMUV, Teichwirte

Umsetzungsgrundlage TierSchG

Querverweis Wasserwirtschaft

TW_03 Aufgabe von wasserunsicheren Teichen Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Teichwirte

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

TW_04 Durchführung eines konsequenten 
Schilfschnitts

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Teichwirte

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

TW_05 Temporäre Futterreduzierung Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Teichwirte

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

TW_06 Vertiefung von Teichen zur Absicherung 
der Produktion

Wirksamkeit hoch

Umsetzung Planung erforderlich

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Zuständigkeit StMELF, Teichwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Wasserwirtschaft
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Schwerpunkt: Teichwirtschaft (TW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

TW_07 Vertiefung von Teichen zur Schaffung 
eines Wasservorrates im Winter für die 
Beregnung von landwirtschaftlichen 
Kulturen im Sommer (Bewässerungs-
teichwirtschaft)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung Planung erforderlich

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Zuständigkeit StMELF, Teichwirte, Landwirte

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Wasserwirtschaft

TW_8 Elektrifizierung bzw. solare Möglich-
keiten zur Notbelüftung von Karpfen-
teichen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Zuständigkeit StMELF, Teichwirte, Landwirte

Umsetzungsgrundlage TierSchG

Querverweis

TW_09 Erhalt einer fischverträglichen Wasser-
qualität (Kontrolle des Eintrages von Se-
diment und Nährstoffen; Verhinderung 
der Erwärmung durch Beschattung)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung Planung notwendig

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Zuständigkeit StMELF, Teichwirte

Umsetzungsgrundlage TierSchG

Querverweis

TW_10 Erforschung der Haltung neuer Fisch-
arten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung Planung notwendig

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Zuständigkeit StMELF, Teichwirte

Umsetzungsgrundlage TierSchG, BayAgrarWiG

Querverweis

Maßnahmen im Bereich Ländliche Entwicklung

Tabelle 15  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Landwirtschaft (Ländliche Entwicklung)

Schwerpunkt: Ländliche Entwicklung (LE)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

LE_01 Initiative „boden:ständig“ zum Boden- Wirksamkeit hoch
und Gewässerschutz Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Kommunen, Landwirte

Umsetzungsgrundlage FlurbG

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz
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Allgemeine Maßnahmen in der Landwirtschaft 

Tabelle 16  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Landwirtschaft (Allgemeine Maßnahmen Landwirtschaft)

Schwerpunkt: Allgemeine Maßnahmen in der Landwirtschaft (AL)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

AL_01 Überprüfung bestehender landwirt-
schaftlicher Monitoringsysteme auf 
Ergänzungsbedarf durch weitere Klima-
indikatoren

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Forschung

Umsetzungsgrundlage Förderprogramme

Querverweis

AL_02 Vernetzung bereits bestehender bzw. 
Entwicklung neuer Monitoringsysteme 
zum frühzeitigen Erkennen neuer Krank-
heiten bei Pflanzen und Tieren

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis mittelfristig (< 3 bis 10 Jahre) bzw. laufend

Verantwortlichkeit StMELF, StMUV, Forschung

Umsetzungsgrundlage Förderprogramme

Querverweis Gesundheit

AL_03 Bereitstellung von Forschungsergebnis-
sen, Beratung, Aufklärung und Empfeh-
lungen an die Landwirte

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Förderprogramme

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz, Boden und Georisi-
ken, Gesundheit

AL_04 Förderung von Investitionen zur Imple-
mentierung von Klimaanpassungsmaß-
nahmen in der landwirtschaftlichen 
Praxis

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, Förderprogramme

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz, Boden und 
 Georisiken, Gesundheit

AL_05 Betriebliche Anpassung einschließlich 
Risikomanagement wie z. B. Diversi-
fizierung des Betriebes, Rücklagenbil-
dung, Nutzung von Versicherungen, 
Verträgen und Terminkontrakten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG

Querverweis Finanzwirtschaft
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF WALD UND FORSTWIRTSCHAFT

Die Wälder und mit ihnen rund 700.000 Waldbe-
sitzer in Bayern zählen zu den Hauptbetroffenen 
des Klimawandels. Zusätzlich zu Schadstoff- und 
Stickstoffeinträgen beeinflussen die hohe Ge-
schwindigkeit und das Ausmaß der Klimaverän-
derung die Anpassungsfähigkeit der Wälder in 
Bayern. Steigende Temperaturen und zunehmen-
de Extremereignisse wie Trockenphasen und hef-
tige Stürme haben Auswirkungen auf das Wald-
wachstum, die Baum artenzusammensetzung, 
die Risiken durch abiotische und biotische Scha-
densfaktoren und damit auf die Stabilität von 
Waldökosystemen insgesamt. Sie wirken sich 
auch auf viele Menschen und Wirtschaftssek-
toren aus, denn Holzproduktion und Schutz vor 
Naturgefahren werden ebenfalls beeinträchtigt. 
Insgesamt sind die privaten Wälder und Waldbe-
sitzer aufgrund überdurchschnittlich vieler Risi-
kobestände und ungünstiger Strukturen (unter 
anderem geringe Betriebs- und Parzellengrößen) 
besonders gefährdet.

Tabelle 17 fasst die Bedeutung der Auswir-
kungen des Klimawandels im Handlungsfeld 
„Wald und Forstwirtschaft“ für Deutschland 
zusammen (adelphi / PRC / EURAC 2015). Be-
deutsam sind vor allem die Klimawirkungen auf 
die Nutzfunktion der Wälder und die Schäden 
durch Schadorganismen. Wegen der vielfältigen 
Anpassungsoptionen im Handlungsfeld „Wald 
und Forstwirtschaft“ und den gleichzeitig lan-
gen Anpassungszeiten sowie hohen Kosten des 

Waldumbaus ist die Anpassungskapazität ins-
gesamt als mittel einzuschätzen. Für die nahe 
Zukunft lässt sich aufgrund der bereits zu be-
obachtenden Betroffenheit und des fortschrei-
tenden Klimawandels eine mittlere bis teilweise 
hohe Vulnerabilität ableiten.

Für Bayern werden sogar noch stärkere Konse-
quenzen als im Rest von Deutschland erwartet. 
Dies hängt mit der hier besonders häufigen vul-
nerablen Kombination von Baumarten wie Fich-
te und Kiefer mit problematischen neuen Kli-
matypen zusammen. Das von der Bayerischen 
Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 
(LWF) entwickelte Bayerische Standortsinfor-
mationssystem (BaSIS) gibt die Anbaurisiken 
der wichtigsten Waldbäume auf unterschied-
lichen Standorten wieder. Als besonders gefähr-
det gelten Standorte, die bereits heute zu tro-
cken sind, für die kritische Zukunftsprognosen 
vorliegen und jene mit wenig angepassten Be-
ständen. Für ganz Bayern ist mit spürbaren Aus-
wirkungen und Anpassungsbedarf zu rechnen, 
mit regionalen Schwerpunkten insbesondere in 
den warm-trockenen Gebieten in Franken, im 
Tertiärhügelland und in der Schotterebene so-
wie im Alpenraum. Dort besteht besonderer 
Handlungsbedarf. Im Alpenraum beeinträchtigt 
eine stärkere Erwärmung als im Flachland die 
Schutzwirkung der Bergwälder vor allem bei 
flachgründigen exponierten Standorten, mit 
Auswirkungen bis weit ins Alpenvorland. 

Tabelle 17 
Bedeutung der Klimawirkung 
im Handlungsfeld „Wald 
und Forstwirtschaft“ für die 
Gegenwart und nahe Zukunft 
(2021 bis 2050) unter einem 
schwachen und einem starken 
Wandel gemäß der Vulne-
rabilitätsstudie des Bundes 
(geändert nach adelphi / PRC / 
EURAC 2015)

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft: Nahe Zukunft: 
schwacher Wandel sarker Wandel

Baumartenzusammensetzung gering gering mittel

Nutzfunktion mittel gering hoch

Schutzfunktion gering gering mittel

Schäden durch Schad organismen mittel mittel hoch

Hitze- und Trockenstress gering gering mittel

Waldbrandrisiko gering gering mittel

Schäden durch Windwurf mittel mittel mittel

Waldwachstum

Aufgrund zunehmender Lufttemperaturen ver-
längert sich die forstliche Vegetationsperiode, 
die maßgeblich das Waldwachstum beeinflusst. 
Damit kann in gewissen Bereichen das Poten-
zial eines höheren Holzzuwachses einhergehen. 

In den höheren Lagen der Mittelgebirge und Al-
pen werden die größten Veränderungen erwar-
tet. Allerdings hängt das Wachstum der Gehölze 
stark vom Standort und von der Wasserverfüg-
barkeit ab, die sich ihrerseits verändert. 
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Trockenstress und Hitze verringern dagegen 
Wuchsleistung, Zuwachsraten, Stabilität und Vi-
talität der Bäume. Zudem erhöhen diese Fakto-
ren die Anfälligkeit der Waldbäume gegenüber 
bestehenden oder neu auftretenden Schädlin-

gen und Krankheiten. Besonders die Fichte, mit 
42 % die häufigste Baumart Bayerns, zeigt eine 
erhöhte Anfälligkeit gegenüber Trockenheit (Ab-
sterben der Feinwurzeln) sowie Borkenkäfer-
kalamitäten. 

Waldstruktur und Baumartenverteilung

Bereits heute lässt sich eine Verschiebung der 
Baumartenverteilung und Waldstruktur auf-
grund klimatischer Veränderungen beobach-
ten. Betroffen sind vor allem an kühl-feuchte 
Bedingungen angepasste Arten, die zuneh-
mend durch wärmeliebende und trockenheits-
verträglichere Arten verdrängt werden. Höhere 
Lagen gewinnen durch niederschlagsreichere 
Bedingungen und mäßigere Temperaturen für 
die Forstwirtschaft an Bedeutung. Im Gegen-
satz zur Fichte werden die Zuwächse der Buche 
nicht nur in den Hochlagen der Mittelgebirge 
ansteigen, sondern auch in den tiefer gelege-
nen Mittelgebirgslagen. In den wärmeren Hü-
gelländern erreicht die Eiche zunehmende Kon-
kurrenzkraft gegenüber der Buche und einen 

Anstieg der Wachstumsleistung. Die Buche ist 
unter diesen trockenen Bedingungen gefährde-
ter als die Eiche. Auch die Kiefer kommt mit 
höheren Lufttemperaturen nicht gut zurecht. 
Zukünftig ist durch den prognostizierten Kli-
mawandel davon auszugehen, dass sich die 
Klimaareale und die Verbreitung der Waldge-
sellschaften weiter in die Höhe als auch pol-
wärts verschieben. Weiterhin kann die häufige-
re Vermehrung von Schadinsekten unter wär-
meren Bedingungen die Baumartenverteilung 
und Waldstruktur negativ beeinflussen. Abbil-
dung 12 zeigt beispielhaft die unterschiedliche 
und teilweise gegenläufige Entwicklung der 
Klimarisiken für die Baumarten Fichte, Buche 
und  Eiche.

2000

2100

Abbildung 12 
Anbaurisiko am östlichen 
vorderen Bayerischen Wald 
(Daten: Beispielausschnitt 
östlich von Deggendorf, 
BaSIS)

Fichte

2000

2100

sehr hohes Risiko, als Mischbaumart in sehr geringen Anteilen möglich

Anbaurisiko von Baumarten

hohes Risiko, als Mischbaumart in geringen Anteilen möglich

erhöhtes Risiko, als Mischbaumart in mäßigen Anteilen möglich

geringes Risiko, als führende Baumart mit hohen Mischbaumanteilen möglich

sehr geringes Risiko, als führende Baumart möglich

Buche Eiche

Fachdaten:
Bayerisches Standortinformationssystem (BaSIS)
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Extremereignisse und Schädlinge

Extremereignisse haben die größten Auswir-
kungen auf Waldökosysteme. Gewitterstür-
me, Orkane oder Hagel haben bereits in der 
Vergangenheit häufig zu Schäden in Bayerns 
Wäldern und zu erheblichen wirtschaftlichen 
Einbußen geführt (z. B. Orkane „Kyrill“ 2007 
oder „Niklas“ 2015). Regionen, die durch Tro-
ckenstress, wechselfeuchte Standorte oder 
Fichten dominierte Bestände charakterisiert 
sind, zeigen dabei eine größere Anfälligkeit ge-
genüber Stürmen. Des Weiteren erhöht sich 
die Gefahr für Mensch und Infrastruktur durch 
herabstürzende Äste oder umstürzende Bäu-
me Katastrophenschutz, Straßenbau 
und Verkehr. Insgesamt wächst im Alpen-

raum die Bedeutung der Schutzfunktion der 
Bergwälder vor Naturgefahren, wie Stein-
schläge, Lawinen, Muren oder Hochwasser 
Wasserwirtschaft,Georisiken. Saisonale 
Witterungsunterschiede sowie Extremereig-
nisse reduzieren außerdem die forstwirtschaft-
liche Planungs- und Ertragssicherheit. 

Trockenstress und Hitze treten zunehmend 
häufiger und ausgeprägter auf. Sie begünsti-
gen bestehende (z. B. Borkenkäfer, Eichenpro-
zessionsspinner) oder neu auftretende Schäd-
linge und Krankheiten. Allein in Mittelfranken 
entstanden bis zum Jahr 2006 rund 5.600 Hek-
tar Kahlflächen durch Trockenheit und Borken-
käfer in Folge des extrem heißen und trocke-
nen Sommers 2003. Experten erwarten, dass 
sich in den kommenden Jahren weitere bisher 
nicht heimische Schadinsekten ausbreiten und 
negative Folgen auf die Waldökosysteme haben 
werden Naturschutz, Gesundheit.

Unter zunehmenden und lang anhaltenden 
Trockenphasen sowie hohen Temperaturen 
steigt das Risiko der Waldbrandgefahr deut-
lich an Gesundheit. Obwohl menschliches 
Handeln als Hauptgrund für Waldbrände gilt, 
begünstigen oder verringern klimatische Ver-
hältnisse das Waldbrandrisiko. Besonders be-
troffen sind die teilweise trockenen und ein-
strahlungsreichen Waldregionen nördlich 
der Donau, aber auch südexponierte Berg-
hänge in den Alpen. In Verbindung mit stär-
kerer Thermik und im Bergland erschwer-
ter Zugänglichkeit wird die Ausbreitungsten-
denz von Waldbränden zudem intensiviert.  

Holzproduktion

Aufgrund der Folgen des Klimawandels und der 
notwendigen Anpassung der Baumartenzusam-
mensetzung muss, insbesondere in warm-tro-
ckenen Regionen, langfristig mit einem verän-
derten Rohholzangebot (weniger Nadelholz, 
mehr Laubholz, mehr Schadholz) und entspre-
chenden Auswirkungen auf die Rohstoffver-
sorgung der Holzwirtschaft gerechnet werden 
Industrie und Gewerbe.

Borkenkäferschäden können 
bei Trockenheit und Hitze 
stark zunehmen
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KLIMAANPASSUNG IN DER FORSTWIRTSCHAFT

„Die Gretchenfrage für jeden Waldbesitzer lautet:  
Welche  Bäume pflanze ich für meine Enkel? Je früher wir uns 
auf den nicht mehr vermeidbaren Klimawandel einstellen,  
desto  besser für alle.“ 

Prof. em. Dr. Hartmut Graßl, Klimaforscher, bis 2005 Direktor am  
Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg und bis 2015   
Vorsitzender des Bayerischen Klimarats

Mit extrem langen Bewirtschaftungszeit räumen 
von der Bestandsgründung bis zur Holzernte 
hat die Forstwirtschaft kaum eine Möglichkeit, 
kurzfristige Anpassungsmaßnahmen umzuset-
zen. Daher muss sie wie kein anderer Wirt-
schaftszweig frühzeitig auf den Klimawandel re-
agieren. Als flächenmäßig waldreichstes Land 
in Deutschland mit mehr als einem Drittel Wald-
anteil haben Waldökosysteme in Bayern traditi-
onell eine hohe Bedeutung. Aufgrund ihrer viel-
fältigen und überlebenswichtigen Funktionen 
(Klimaschutz, Holzproduktion, Naturgefahren, 
Erholung, Lebensraum etc.) sind sie in beson-
derem Maße an die Folgen des Klimawandels 
anzupassen beziehungsweise zu schützen. 

Eine wichtige Rolle nehmen private und kör-
perschaftliche Waldbesitzer ein, denen 58 % 
beziehungsweise 12 % der Waldfläche gehö-
ren. Mit der Anpassung ihrer Wälder kommt 
eine enorme Herausforderung und Aufgabe 
auf sie zu, die sie alleine nicht bewältigen kön-
nen. Der Freistaat Bayern unterstützt sie nach 
dem Grundsatz „Eigenverantwortung und So-
lidarität“ gezielt durch nachfolgend genannte 
Maßnahmen. Ziel ist dabei stets die Hilfe zur 
Selbsthilfe.

Einen rechtsverbindlichen Rahmen für eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung bilden das 
Bayerische Waldgesetz (BayWaldG)22 sowie 
das Bundeswaldgesetz (BWaldG)23. Weiter hat 

der Freistaat mit dem Waldumbauprogramm, 
der Bergwaldoffensive, der Waldinitiative Ost-
bayern sowie der Initiative Zukunftswald Bayern 
bereits wichtige umsetzungsorientierte Maß-
nahmenprogramme zur Anpassung der bay-
erischen Wälder an den Klimawandel auf den 
Weg gebracht. Daneben gibt das neu entwi-
ckelte und bundesweit bisher einmalige Baye-
rische Standortinformationssystem (BaSIS) den 
Waldbesitzern eine Vorstellung vom Wald der 
Zukunft in ihrer Region und bietet eine wichtige 
Entscheidungshilfe zum Aufbau von klimatole-
ranten Waldbeständen.

In Bayern liegt die Verantwortlichkeit im Hand-
lungsfeld „Wald und Forstwirtschaft“ beim 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (StMELF) unter Beteiligung 
des Staatsministeriums für Umwelt und Ver-
braucherschutz (StMUV). Hinzu kommen eine 
Vielzahl an öffentlichen Akteuren (unter ande-
rem Bayerische Staatsforsten AöR, Städte und 
Gemeinden mit eigenem Waldbesitz, Verbände) 
und die 700.000 privaten Waldbesitzer, die bei 
der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen 
einzubeziehen sind. Klimaanpassungsmaßnah-
men in der Forstwirtschaft sind zudem inter-
sektoral mit den Handlungsfeldern Wasserwirt-
schaft, Naturschutz, Bodenschutz und Georisi-
ken, Gesundheit, Energiewirtschaft, Tourismus 
sowie Industrie und Gewerbe vernetzt.

22
www.gesetze-bayern.de/ 
Content/Document/ 
BayVwV97419 am 16.03.2016

23
www.gesetze-im-internet.de/
bwaldg/ am 16.03.2016

Handlungsziele

Zentrales Handlungsziel ist die Erhaltung und 
Entwicklung von klimatoleranten zukunftsfähi-
gen Waldbeständen gegenüber den zu erwar-
tenden Klimaveränderungen, unter Wahrung der 
biologischen Vielfalt. Nur so können die vielfäl-
tigen und lebenswichtigen Funktionen und die 

Leistungsfähigkeit der Wälder langfristig erfüllt 
und nachhaltig gesichert werden. Eine wichtige 
Rolle kommt dabei der Weiterentwicklung der 
Forschung und des Monitorings zu.
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Verantwortlichkeit Ressort des StMELF unter Beteiligung des Ressorts des StMUV

Einbeziehen weiterer 
Akteure

a) Öffentlich: Bayerische Forstverwaltung, Bayerische Staatsforsten
b) Eigentümervertreter: Forstliche Zusammenschlüsse (Forstbetriebsgemeinschaften, Waldbesitzervereini-
gungen, Forstwirtschaftliche  Vereinigungen), Gemeindetag, Städtetag, Bayerischer Waldbesitzerverband, 
Bayerischer  Bauernverband, ARGE Jagdgenossenschaften, Grundbesitzerverband
c) Berufsständisch: Bayerischer Forstverein, Bund deutscher Forstleute,  Gewerkschaft IG Bauen – Agrar – 
Umwelt, VHBB – Führungskräfte  bayerischer Verwaltungen, Weihenstephaner Forstingenieure, Verband 
freiberuflicher Forstsachverständiger, Verband der Forsttechniker
d) Sonstige: Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft, Bund Natur schutz, Cluster Forst 
und Holz in Bayern, Deutscher Alpenverein, Forst experten, Jagdverbände, Landesbeirat Holz Bayern, 
Landesinnungs verband des Bayerischen Zimmererhandwerks, LBV, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, 
Verein für Standorterkundung, Verein zur Förderung der Waldforschung

Intersektorale  
Vernetzung

Wasserwirtschaft, Naturschutz, Bodenschutz und Georisiken, Gesundheit, Energiewirtschaft, Tourismus, 
Industrie und Gewerbe

Maßnahmen im Bereich Grundlagen (Klimaforschung Wald – Forst – Holz)

Tabelle 18  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Wald und Forstwirtschaft (Grundlagen)

Schwerpunkt: Grundlagen (GF)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

GF_01 Beobachtung und Analyse der Auswir-
kungen des Klimawandels sowie der 
ergriffenen Maßnahmen; bei Bedarf 
Weiterentwicklung und Ergänzung der 
Monitoringsysteme (z. B. Bundeswald-
inventur, Waldklimastationen, Wald-
zustands-, Bodenzustandserhebung; 
Etablierung eines forstgenetischen 
Monitorings)

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit Bund, StMELF, StMUV

Umsetzungsgrundlage BWaldG, BayWaldG, Forschungsprogramme

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz, Boden und Georisiken, 
Industrie und Gewerbe

GF_02 Bereitstellung und Weiterentwicklung 
fachlicher Grundlagen (z. B. Prognose-
instrumente, Entscheidungshilfen wie 
Bayerisches Standortinformationssys-
tem) für Waldbesitzer und Forstpersonal 
(u. a. hinsichtlich Baumarteneignung, 
Standort, Waldumbau, Forstgenetik, 
Waldnaturschutz, Extremereignisse)

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF

Umsetzungsgrundlage BWaldG, BayWaldG, Forschungsprogramme

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz, Boden und Georisiken

GF_03 Beobachtung, Bewertung und Informa-
tion der Öffentlichkeit bzgl. biotischer 
und abiotischer Kalamitätsrisiken für die 
Wälder und Betriebe, als Grundlage für 
Prävention, Abwehr und Schadensbe-
wältigung

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuftt

Verantwortlichkeit StMELF, BaySF

Umsetzungsgrundlage BayWaldG, Forschungsprogramme

Querverweis Naturschutz

GF_04 Entwicklung von innovativen Holzpro-
dukten aus klimatoleranteren Baumar-
ten als Anreiz für Waldbesitzer zum 
Waldumbau und als Alternative für die 
Holzwirtschaft

Wirksamkeit mittel

zeitliche Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, Cluster Forst&Holz

Umsetzungsgrundlage KLIP 2050

Querverweis Bauwesen, Industrie und Gewerbe

GF_05 Rascher gegenseitiger Wissens- und 
Erfahrungstransfer zwischen Forschung 
und Praxis 

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, BaySF, Hochschulen, Waldbesitzer

Umsetzungsgrundlage BayWaldG

Querverweis
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Maßnahmen im Bereich operative Umsetzung im Wald

Tabelle 19 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Wald und Forstwirtschaft (operative Umsetzung)

Schwerpunkt: Operative Umsetzung (OF)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

OF_01 Stärkung von Kompetenzen der Wald-
besitzer zum Umgang mit dem Klima-
wandel durch Aufklärung, Beratung, 
Aus- und Fortbildung (u.a. Bildungs-
programm Wald, Regionale Waldbe-
sitzertage)

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, Waldbesitzer

Umsetzungsgrundlage BayWaldG, BayAgrarWiG

Querverweis

OF_02 Finanzielle Förderung der Waldbesitzer 
für die Stabilisierung und Anpassung 
der Wälder an den Klimawandel 

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, Waldbesitzer

Umsetzungsgrundlage BayWaldG, WALDFÖPR 2015, GAK, Alpenkonvention

Querverweis

OF_03 Waldumbau in klimatolerantere Misch-
wälder im Staatswald (rd. 172.000 ha 
von 2008 bis 2033, davon bis 2013  
rund 40.000 ha umgesetzt)

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit BaySF

Umsetzungsgrundlage BayWaldG, StaatsforstenG

Querverweis Naturschutz, Boden und Georisiken

OF_04 Waldumbau in klimatolerantere Misch-
wälder im Privat- und Körperschafts-
wald

– Waldumbauprogramm

– Projekte „Initiative Zukunftswald  
Bayern“ (rd. 260.000 ha insgesamt, 

davon rd. 100.000 ha von 2008 bis 
2020, davon bis 2014 rd. 42.000 ha 
 umgesetzt)

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, Forstliche Zusammenschlüsse, Waldbesitzer, 
Kommunen

Umsetzungsgrundlage BWaldG, Waldumbauprogramm, BayWaldG, Bio-
diversitätsprogramm 2030 Bayern

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz, Boden und Georisiken

OF_05 Projekte Bergwaldoffensive (BWO) in 
den bayerischen Alpen (integrierte  
Maßnahmen im Bergwald, z. B. Wald-
umbau, Intensivierung von Schutzwald-
pflege und -sanierung in Verbindung mit 
einer effektiven Schalenwildregulierung; 
inkl. Beteiligung aller Betroffenen)

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, Kommunen, Waldbesitzer, Jäger

Umsetzungsgrundlage BWaldG, BayWaldG, Bergwaldoffensive, Alpenkon-
vention

Querverweis Naturschutz, Boden und Georisiken, Wasserwirt-
schaft, Bauleitplanung, 

OF_06 Projekte Waldinitiative Ostbayern (WIO) 
in den nord- und ostbayerischen Grenz-
gebirgen (integrierte Maßnahmen, z. B. 
Waldumbau, Intensivierung von von 
Pflege und Sanierung in Verbindung mit 
einer effektiven Schalenwildregulierung; 
inkl. Beteiligung aller Betroffenen)

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, Kommunen, Waldbesitzer, Jäger

Umsetzungsgrundlage BWaldG, BayWaldG, Waldinitiative Ostbayern 

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz, Boden und Georisiken
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Schwerpunkt: Operative Umsetzung (OF)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

OF_07 Mitwirkung an regionalen Konzepten 
zur Bewältigung von Extremereignissen 
(z. B. Orkan, Dürre, Schädlinge), um 
Holz aus Kalamitätsnutzungen hochwer-
tig zu verwerten und Folgeschäden für 
Wälder und Forstbetriebe zu vermeiden 

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit mittelfristig (3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit BaySF, Forstliche Zusammenschlüsse, Verbände, 
 Holzwirtschaft, Genehmigungsbehörden, StMELF

Umsetzungsgrundlage BWaldG, BayWaldG

Querverweis Naturschutz, Boden und Georisiken, Bauleitplanung, 
Industrie und Gewerbe

OF_08 Maßnahmen zum Erhalt einer hohen 
genetischen Vielfalt zur Risikostreuung 
und Wahrung der Anpassungsfähigkeit 
der Bestände (u. a. Ausweisung von 
Gen erhaltungsbeständen, Einlagerung 
von Saatgut in die Genbank, Anbauver-
suche zur Prüfung weiterer Herkünfte 
heimischer Baumarten, Prüfung nicht-
heimischer Baumarten)

Wirksamkeit mittel

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, BaySF 

Umsetzungsgrundlage BWaldG, BayWaldG, FoVG, Forschungsprogramme

Querverweis Naturschutz

OF_09

 

Moorschutz im Wald (insbesondere 
 Renaturierung von Hochmooren im 
Staatswald) zum Erhalt der Moore als 
Lebensraum und Kohlenstoffspeicher

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, BaySF

Umsetzungsgrundlage BayWaldG, Biodiversitätsprogramm 2030 Bayern

Querverweis Naturschutz, Bodenschutz
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Flankierende Maßnahmen im Bereich der Forstwirtschaft

Tabelle 20  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Wald und Forstwirtschaft (Flankierende Maßnahmen)

Schwerpunkt: Flankierende Maßnahmen (FF)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

FF_01 Information und Dialog mit der Gesell-
schaft (v. a. Politik, Verbände, Öffent-
lichkeit)

Wirksamkeit mittel

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, alle öffentlichen Akteure (s.o.)

Umsetzungsgrundlage BWaldG, BayWaldG

Querverweis

FF_02 Abbau der strukturellen Nachteile im 
Kleinprivatwald (v. a. Unterstützung effi-
zienter forstlicher Zusammenschlüsse, 
bedarfsgerechte Erschließung, Wald-
neuordnungen)

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, Waldbesitzer

Umsetzungsgrundlage BWaldG, BayWaldG, Förderprogramme

Querverweis Naturschutz, Industrie und Gewerbe

FF_03 Sicherung der Waldverjüngung durch 
angepasste Schalenwildbestände 
( gesetzlicher Grundsatz „Wald vor 
Wild“)

Wirksamkeit hoch

zeitliche Umsetzung in Umsetzung

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, BaySF, Jagdgenossenschaften, Jäger

Umsetzungsgrundlage BayJG, BayWaldG

Querverweis

FF_04 Schaffung von Leuchtturm- und Refe-
renzprojekten für vorbildhafte Holzver-
wendung und innovative Holzprodukte 
(inkl. Öffentlichkeitsarbeit)

Wirksamkeit mittel

zeitliche Umsetzung in Umsetzung 

zeitliche Dringlichkeit läuft

Verantwortlichkeit StMELF, StMI, StMWi

Umsetzungsgrundlage KLIP 2050

Querverweis Bauwesen
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 Maßnahmen im Bereich Vielfalt der Lebensräume
 Maßnahmen im Bereich Verbesserung des Biotopverbunds
  Maßnahmen im Bereich Erleben und Erforschen  

der biologischen Vielfalt
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF DEN NATURSCHUTZ

Der Erhalt der biologischen Vielfalt (Biodiversi-
tät) ist wichtig, um Stabilität und Leistungsfä-
higkeit von Ökosystemen zu erhalten und ist 
eine wesentliche gesellschaftspolitische Vor-
sorgemaßnahme. Neben einer intensiven Land-
nutzung durch den Menschen verstärken der 
Klimawandel und die damit einhergehende Ver-
schiebung der Habitatbedingungen die Ände-
rung der Lebensräume und Bestände vieler Tier- 
und Pflanzenarten. Begünstigt durch wärmere 
Temperaturen werden neue Arten nach Bayern 
zuwandern und sich ausbreiten. Gleichzeitig 
gehen Experten davon aus, dass sich der ge-
genwärtige Rückgang der biologischen Vielfalt 
in den nächsten Jahrzehnten bundesweit um 5 
bis 30 Prozent fortsetzen wird (BfN 2006). Be-
reits heute sind über 1.400 der nahezu 25.000 
bewerteten Arten nach den Roten Listen Bay-
erns vom Aussterben bedroht (StMUG 2010a). 
Dazu gehören der Böhmische Enzian oder Tier-
arten wie die Zwerglibelle, Kleine Hufeisenna-
se, Birkhuhn und Moorfrosch. Als ausgestorben 
oder verschollen gelten in Bayern 181 Pflanzen- 
und 915 Tierarten.

Tabelle 21 fasst die Bedeutung der Auswirkun-
gen des Klimawandels auf die biologische Viel-

falt für Deutschland zusammen (adelphi / PRC / 
EURAC 2015). Während die Bedeutung der Kli-
mawirkungen gegenwärtig als gering einzustu-
fen sind, ist in naher Zukunft (starker Wandel) 
mit erheblich negativen Folgen durch die Aus-
breitung invasiver Arten und die Verschiebung 
von Lebensräumen zu rechnen. In Bayern wer-
den vor allem der Alpenraum mit seiner hohen 
Anzahl an kältetoleranten Arten und die höheren 
Lagen der Mittelgebirge betroffen sein. Studien 
belegen, dass bereits spezialisierte Pflanzen der 
Hochlagen zunehmend von Pflanzenarten tiefe-
rer Lagen verdrängt werden (GLORIA24 ). Aber 
auch für Feuchtgebiete und Talauen zeichnen 
sich starke Auswirkungen ab.

Während die Anpassungskapazität der Ökosys-
temleistungen als mittel bis hoch eingeschätzt 
wird, wird im Bereich invasiver Arten und Ver-
schiebung von Arealen eine geringe Anpas-
sungsfähigkeit ermittelt. Daraus ergibt sich eine 
hohe bis mittlere Vulnerabilität gegenüber der 
Ausbreitung invasiver Arten und der Verschie-
bung von Lebensräumen sowie eine geringe 
bis mittlere Vulnerabilität bezüglich der Verän-
derung von Ökosystemleistungen in naher Zu-
kunft.

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft: 
Schwacher Wandel

Nahe Zukunft: 
Starker Wandel

Ausbreitung invasiver Arten gering gering hoch

Areale von Arten gering gering mittel

Ökosystemleistungen gering gering mittel

Biotope und Habitate gering gering mittel

Tabelle 21 
Bedeutung der Klimawirkung 
im Handlungsfeld „Biologische 
Vielfalt“ für die Gegenwart und 
nahe Zukunft (2021 bis 2050) 
unter einem schwachen und 
einem starken Wandel gemäß 
der Vulnerabilitätsstudie des 
Bundes (geändert nach adelphi / 
PRC / EURAC 2015)

24
www.gloria.ac.at/  
am 16.03.2016

Biodiversität

Infolge wärmerer Temperaturen, milderer Win-
ter und zunehmender Trockenphasen im Som-
merhalbjahr ist in Bayern eine Ausbreitung von 
wärme- und trockenheitsliebenden Arten zu 
erwarten. Hinzu kommt eine Verdrängung und 
Arealveränderung einheimischer Arten durch 
Ausbreitung von Neobiota (Neophyten, Neo-
zoen), die vom Klimawandel begünstigt wird. 
Zuwanderungen von Arten wie zum Beispiel 
Wespenspinner oder Feuerlibelle aus dem Mit-
telmeerraum werden bereits beobachtet. Allge-
mein ist bei einer Temperaturerhöhung von 1 °C 
mit einer Verschiebung der Vegetationszonen 

um etwa 200 bis 300 Kilometer in Richtung der 
Pole beziehungsweise um 200 Höhenmeter zu 
rechnen (StMUG 2010a). Doch der Klimawan-
del erfolgt schneller, als sich viele Arten daran 
anpassen können. Von einem hohen Artenver-
lust werden vor allem Arten betroffen sein, die 
auf seltene Landschaftsstrukturen angewiesen 
sind, eine geringe Reproduktionsleistung auf-
weisen oder sich pro Jahr nur über sehr klei-
ne Distanzen ausbreiten, so dass ihre Arealver-
schiebung nicht mit dem Klimawandel mithal-
ten kann.
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Zunehmendes Hitze- und Trockenstressrisiko be-
einträchtigen insbesondere Arten in den niede-
ren Lagen Bayerns. Im Alpenraum ist die Aus-
breitung der Arten in die Höhe begrenzt und mit 
einem Flächenverlust an geeigneten Lebens-
räumen verbunden. Ergebnisse aus dem Pro-
jekt GLORIA belegen, dass einzelne Grasarten 
in den Alpen nur um bis zu 4 Meter pro Jahrzehnt 
nach oben gewandert sind (vergleiche GLORIA-
Projekt). Hinzu kommen Barrieren wie Fließge-
wässer oder Verkehrswege, die die Ausbreitung 
begrenzen können. Dem gegenüber ist mit einer 
Benachteiligung von kälte- und feuchteliebenden 
Arten bis zum Artenverlust zu rechnen. Vor allem 
hochangepasste sensible Arten wie das Schnee-
huhn, der Alpensalamander oder der Gletscher-
hahnenfuß gehören zu den durch den Klimawan-
del bedrohten Arten im Alpenraum. Durch die 
Änderung von Standorteigenschaften oder infol-
ge von Extremereignissen wie Dürre und Hoch-
wasser kann eine Veränderung der Artenzusam-
mensetzung hervorgerufen werden. Darauf kann 
wiederum eine Entkoppelung von Nahrungsket-
ten oder eine Störung symbio tischer Beziehun-
gen erfolgen.

 
Phänologie

Verursacht durch den Klimawandel lässt sich 
bereits heute eine Verlängerung der Vegetati-
onsperiode in Bayern feststellen. Dazu gehören 
Beobachtungen wie ein frühzeitiger Beginn der 
Blüte und des Blattaustriebs von Pflanzen so-
wie eine später einsetzende Laubfärbung. Der 
phänologische Beginn des Frühlings wird z. B. 
durch den Beginn der Haselnuss- oder Apfelblü-
te angezeigt (Abbildung 13). Für den Zeitraum 
1961 bis 2010 wurde ein signifikanter Trend von 
23 Tagen zeitigerem Beginn der Haselnussblüte 
berechnet (LfU 2014a).

Ebenfalls festzustellen sind zeitigere Schlupf-
termine von Insekten, zum Teil auch eine stärke-
re Vermehrung bestimmter Arten. Auch können 
sich mehrere Generationen im Jahr ausbilden. 
Hinzu kommen Verhaltensänderungen bei zahl-
reichen Arten wie zeitigere Brutzeiten oder ein 
verändertes Zug- und Überwinterungsverhal-
ten. Standvögel wie die Blaumeise und Kohl-
meise können von milderen Wintern profitieren 
und früh im Jahr die günstigen Brutplätze beset-
zen, während Langstreckenzieher wie z. B. der  

Trauerschnäpper das Nachsehen haben. Des 
Weiteren führen eine veränderte Reproduktion 
und Wachstumsraten sowie die Einwanderung 
neuer Arten zu geänderten Konkurrenzverhält-
nissen. 

Oben:  
Alpensalamander

Unten: 
Gletscherhahnenfuß 
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Abbildung 13
Beginn der Apfelblüte in 
 Bayern seit 1985  
(Daten: DWD)

Ökologische Funktionen und Beziehungen

Moore gehören zu den schutzwürdigsten Le-
bensräumen der bayerischen Landschaft. Sie 
leisten einen wertvollen Beitrag zum Schutz 
bedrohter Tier- und Pflanzenarten und zum Er-
halt einer besonders spezialisierten Biodiversi-
tät. Über ihr enormes Wasserrückhaltevermö-
gen leisten die Moore zudem einen Beitrag zum 
dezentralen (vorbeugenden) Hoch wasserschutz 
Wasserwirtschaft. Durch die Bildung von Torf 
speichern Moore außerdem große Mengen an 
Kohlenstoff und tragen somit zum Klimaschutz 
bei. Mit einer längeren Dauer und zunehmen-
den Häufigkeit von Trockenphasen nimmt al-
lerdings die Produktivität von Feuchtgebieten 
ab. Weitere ökologische Funktionen wie die 
Kohlenstoffbindung der Wälder, die Selbst-
reinigungskraft der Gewässer oder Filter- und 
Pufferfunktionen der Böden können durch ver-
änderte Ökosysteme erheblich gestört wer-
den Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Boden. 

Auch zahlreiche Funktionsbeziehungen zum 
Beispiel zwischen Räuber und Beute, Pflanze 
und Bestäuber oder die Synchronisation beim 
Schlupf von Larven mit der Blatt- beziehungs-
weise Nadelentwicklung können durch den 
Klimawandel entkoppelt werden. Dies wurde 
bereits beim Lärchenwickler nachgewiesen. 
Schlussendlich können durch Wetterextreme 
wie Starkregenereignisse, Hochwasser und 
Überschwemmungen oder durch Dürreperio-
den ganze Biotope und Lebensgemeinschaften 
zerstört werden.
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KLIMAANPASSUNG IM NATURSCHUTZ

„Künftig muss als Grundlage einer erfolgreichen 
 Anpassungs politik an den Klimawandel noch viel stärker 
 erkannt  werden, dass die biologische Vielfalt und die von 
Ökosystemen  erbrachten Leistungen hier wichtige Beiträge 
leisten können.“ 

Prof. Dr. Beate Jessel,  
Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz

Mit etwa 60.000  Tier-, Pflanzen- und Pilzarten 
leben in Bayern rund 80 % der in Deutschland 
vorkommenden Arten. Die herausragenden Na-
turschätze Bayerns spiegeln sich auch in den 
589 bayerischen Naturschutzgebieten wider. 
Mit fast 100 verschiedenen Biotoptypen ist die 
biologische Vielfalt Bayerns überdurchschnitt-
lich hoch.

Mit dem Beschluss des Bayerischen Minis-
terrats am 1. April 2008 zum Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt in Bayern (Bayerische Biodiver-
sitätsstrategie) und dem darauf aufbauenden 
Biodiversitätsprogramm Bayern 2030 (Minis-
terratsbeschluss vom 29.07.2014) wurden 
wichtige Umsetzungsgrundlagen geschaffen 
(StMUG 2009b, StMUV 2014d). Die  Beschlüsse 
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Fachdaten:
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Stand November 2015
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Abbildung 14 
BayernNetzNatur-Projekte in 
Bayern zum Stand Juni 2014 
(Kartengrundlage: Geobasisda-
ten © Bayerische Vermessungs-
verwaltung, StMUV 2014d)
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 erfolgten in enger Zusammenarbeit mit betrof-
fenen Verbänden und Institutionen, vor allem 
der Landnutzer und Grundeigentümer. Verpflich-
tende gesetzliche Rahmen bestehen mit der 
FFH-Richtlinie25, der Vogelschutz-Richtlinie26, 
dem Bayerischen Naturschutzgesetz (Bay-
NatSchG27) sowie dem Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG28). Nach § 1 BNatSchG zählen 
Klimaschutz und Klimaanpassung über die Auf-
gabe „Sicherung der Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter“ zu den allgemei-
nen Zielen des Naturschutzes und der Landes-
pflege. Im Rahmen der EU-Biodiversitätsstra-
tegie 2020 wird vor allem auf das Potenzial der 
Grünen Infrastruktur verwiesen, welches ge-
nutzt werden soll, um den Biodiversitätsverlust 
in Europa einzudämmen (Europäische Kommis-
sion 2013).

Auf der nachgeordneten Ebene sind darüber 
hinaus Schutzgebietsverordnungen von ho-
her Relevanz. Des Weiteren fördert der Bayeri-
sche Naturschutzfonds, als gemeinnützige Stif-
tung, Maßnahmen und Projekte zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft. Agrarumweltprogramme wie das 
Vertragsnaturschutzprogramm, das Kultur-
landschaftsprogramm, die Landschaftspflege-
richtlinie oder der landesweite Biotopverbund 
BayernNetzNatur, ein Netz aus fast 400 groß-
räumigen Naturschutzprojekten, sind zudem 
wichtige Instrumente zur Steuerung, Förderung 
und Umsetzung der Ziele des Naturschutzes in 
Bayern (Abbildung 14). Erstmals besteht nun 
auch die Möglichkeit, Maßnahmen zur Moorre-
naturierung für den Klimaschutz durch das EU-
Programm EFRE zu fördern.

Verantwortlichkeit Ressort des StMUV unter Beteiligung der Ressorts des StMELF und StMI; 
beim jagdlichen Artenschutz: Federführung StMELF

Einbeziehen weiterer 
Akteure

Naturschutz und -nutzerverbände, Landschaftspflegeverbände, Umwelt-
bildung: Akademie für Naturschutz und Landespflege (ANL) und andere  
nichtstaatliche Umweltbildungseinrichtungen

Intersektorale  
Vernetzung

Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft, Gesundheit, 
Städtebau, Bauwesen, Raumordnung, Verkehr, Tourismus, Industrie und 
 Gewerbe

25
www.fauna-flora- 
habitatrichtlinie.de/  
am 16.03.2015

26
www.bfn.de/0302_ 
vogelschutz.html  
am 16.03.2015

27
www.gesetze-bayern.
de/ Content/Document/ 
BayNatSchG  
am 16.03.2015

28
www.gesetze-im- 
internet.de/bundesrecht/
bnatschg_2009/gesamt.pdf 
am 16.03.2015

Handlungsziele

Nach dem „Biodiversitätsprogramm Bayern 
2030“ werden vier zentrale Handlungsfelder 
definiert (StMUV 2014d): 

•  Schutz der Arten- und Sortenvielfalt
•  Erhaltung der Vielfalt der Lebensräume
•  Verbesserung des Biotopverbunds
•  Erleben und Erforschen der biologischen 

Vielfalt
•  

http://www.fauna-flora-habitatrichtlinie.de/
http://www.fauna-flora-habitatrichtlinie.de/
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayNatSchG
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayNatSchG
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayNatSchG
http://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/kartendienste/index.htm
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Maßnahmen im Bereich Schutz der Arten- und Sortenvielfalt

Tabelle 22  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Naturschutz (Schutz der Arten- und Sortenvielfalt)

Schwerpunkt: Schutz der Arten- und Sortenvielfalt (AS)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

AS_01 Artenmonitoring nach Art. 11 FFH-RL  
z. B. Geobotanisches Langzeitmonito-
ring, Monitoring ausgewählter, beson-
ders klimasensitiver Arten, in Bayern 
endemischer Arten sowie invasiver  
Arten hinsichtlich Dynamik und Gefah-
renpotenzial, Monitoring von Arten,  
die in Bayern ihren Verbreitungsschwer-
punkt haben

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft

AS_02 Analyse der Gefährdungs- und Be-
standssituation bayerischer Arten zur 
Umsetzung effizienter Schutzmaßnah-
men

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF, Kommune, Eigentümer

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

AS_03 Entwicklung und Fortführung von Ar-
tenhilfsprogrammen zum Erhalt von be-
sonders bedrohten Arten, insbesondere 
einheimische und endemische Arten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG,  
BayFiG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

AS_04 Etablierung bzw. Sicherung eines aus-
reichend dimensionierten Netzes an 
störungsfreien Mauser-, Rast- und Über-
winterungsgebieten für Wasservögel, 
dies gilt insbesondere in Ramsar- und 
EU-Vogelschutzgebieten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, Ramsar Konvention 

Querverweis Land, Wald und Forstwirtschaft

AS_05 Verbesserung und Sicherung des Erhal-
tungszustands der Verantwortungsar-
ten und europaweit geschützten Arten 
in Bayern durch Umsetzung geziel-
ter Maßnahmen wie z. B. Artenhilfs-
programm inkl. Berücksichtigung der 
Lebensraumansprüche bei der Pflege, 
Bestandserfassung und Entwicklung 
von Schutzgebieten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

AS_06 Nachhaltige Sicherung aller autochtho-
nen Nutztierrassen und Kulturpflanzen-
sorten in Bayern über Erhaltungszucht-
programme, möglichst breite Genpools 
innerhalb der jeweiligen Rassen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Landwirtschaft

29
www.bfn.de/0310_ramsar.html  
am 16.03.2016
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Schwerpunkt: Schutz der Arten- und Sortenvielfalt (AS)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

AS_07 Initiierung weiterer BayernNetz Natur-
Projekte, bei denen z. B. gefährdete 
bayerische Nutztierrassen oder Kultur-
pflanzensorten verwendet werden

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Landwirtschaft 

AS_08 Maßnahmen gegen invasive  Neobiota, 
insbesondere dort, wo sie seltene 
und gefährdete Lebensraumtypen und 
 deren Arten bedrohen oder gesundheit-
liche Risiken bedingen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMGP, StMELF 

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Gesundheit

AS_09 Problemorientierte bayernweite 
Bestandserfassung ausgewählter 
Neo zonen z. B. Überwachung der 
Krebspest, die einheimischen Stein-
krebs massiv bedroht

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

AS_10 Vereinfachung rechtlicher Abläufe zur 
Genehmigung von Artenerfassungen, 
Artenhilfsmaßnahmen, Biotoppflege 
oder Naturschutzforschungen durch 
ehrenamtliche Experten, Verbände, 
Universitätsangehörige oder Mitarbeiter 
der Landesfachbehörden

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft
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Maßnahmen im Bereich Vielfalt der Lebensräume 

Tabelle 23 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Naturschutz (Vielfalt der Lebensräume)

Schwerpunkt: Vielfalt der Lebensräume (VL)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

VL_01 Verstärkte Förderung von Investitionen, 
die insbesondere auch dem Erhalt der 
Biodiversität dienen z. B. über Europä-
ischen Landwirtschaftsfonds für die 
 Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel bis langfristig (3 bis 15 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, Agrarumwelt-
programme

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

VL_02 Verstärkte Ausrichtung des bayerischen 
Kulturlandschaftsprogramms auf den 
Erhalt der Biodiversität sowie Umset-
zung des VNP z. B. Mahd ökologisch 
wertvoller Steilhangwiesen, Umwand-
lung von Acker- in Grünland 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, KULAP, VNP

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

VL_03 Umsetzung von NATURA 2000, um die 
Schutzgüter in einem günstigen Erhal-
tungszustand zu halten bzw. dorthin zu 
bringen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

VL_04 Analyse und Nutzung der Synergie-
effekte zwischen dem Klimaschutz-
programm Bayern 2050 und dem 
Bio diversitätsprogramm Bayern 2030 
zur Förderung von Effizienz, Kosten  -
vorteilen, Dialog und Akzeptanz

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, Klimaschutz-
programm 2050

Querverweis

VL_05 Verbesserung des ökologischen 
 Zustands von Schutzgebieten mit 
 besonderem Fokus auf FFH-Lebens-
raumtypen, die einen schlechten und 
ungünstigen Erhaltungszustand auf-
weisen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

VL_06 Als Sofortmaßnahmen sind je Regie-
rungsbezirk ein bis zwei Sonderprojekte 
für besonders gefährdete Lebensraum-
typen zu starten. Wenn möglich Ko-
operationsprojekte, z. B. mit Forst- und 
Wasserwirtschaft 

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung oder Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Regierungen

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Wasser-, Wald und Forstwirtschaft
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Schwerpunkt: Vielfalt der Lebensräume (VL)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

VL_07 Fertigstellung der Managementplanung 
für alle Natura 2000-Gebiete bis 2019 
und anschließende regelmäßige Fort-
schreibung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft

VL_08 Qualitativer (z. B. Management, 
Gebiets betreuer) sowie am Bedarf 
 orientierter quantitativer Ausbau des 
bayerischen Netzes an Schutzgebieten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft

VL_09 Überprüfung der Funktionsfähigkeit von 
Natura 2000 im Klimawandel. Können 
die Schutzgüter langfristig bewahrt 
werden?

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft

VL_10 Umsetzung des Masterplans zur Förde-
rung der biologischen Vielfalt im bayeri-
schen Donaugebiet z. B. Best Practice 
Demonstration im Rahmen der EU-
Donaustrategie

Wirksamkeit mittel bis hoch

Umsetzung in Planung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF 

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, EU-Donau-
strategie

Querverweis Wasserwirtschaft

VL_11 Etablierung des „Landshuter Modells“. 
D. h. einvernehmliche Abstimmung zwi-
schen Gewässerentwicklungskonzept 
(GEK) und FFH-Managementplanung 
als Vorbild für die Zusammenarbeit von 
 Naturschutz und Wasserwirtschaft

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis mittelfristig (<3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Wasserwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft

VL_12 Erhalt und Entwicklung von Waldlebens-
raumtypen nach FFH- Richtlinie, Er-
greifen von Maßnahmen zur Erhaltung 
nutzungsabhängiger Waldlebensraum-
typen v. a. Eichen- und Kiefernwälder in 
hinreichend großen und funktionsfähi-
gen Komplexen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis mittelfristig (<3 bis 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Wald und Forstwirtschaft

VL_13 Förderung von Waldnutzungsformen 
mit besonderer Bedeutung für die 
 biologische Vielfalt z. B. Nieder- und 
Mittelwald

Wirksamkeit mittel bis hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Wald und Forstwirtschaft
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Schwerpunkt: Vielfalt der Lebensräume (VL)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

VL_14 Durchführung von Kampagnen zum 
 Erhalt von Kulturlandschaften, um 
auf ihre Bedeutung für die Arten- und 
 Lebensraumvielfalt hinzuweisen

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis >10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Landwirtschaft

VL_15 Überprüfung und Verbesserung des 
Beitrags von Ökoflächen und Kompen-
sationsmaßnahmen zum Erhalt der 
 biologischen Vielfalt

Wirksamkeit mittel bis hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (<3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, BayKompV, 
BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis

VL_16 Schaffung, Pflege, Weiterentwicklung 
und Rückgewinnung von Trockenlebens-
räumen z. B. durch Förderung exten-
siver Bewirtschaftung, Förderung der 
Hüteschäferei

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (<3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Landwirtschaft

VL_17 Untersuchung und Entwicklung von 
alternativen, ökologisch wertvollen Nut-
zungskonzepten, für Flächen, die nicht 
im früheren Zustand erhalten werden 
können

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (<3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft

VL_18 Verbesserung des Kenntnisstands zu 
Verbreitung und Häufigkeit von FFH- 
und Vogelarten, insbesondere in der 
alpinen biogeographischen Region und 
anderen Verantwortungsarten im Alpen-
raum

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (<3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie

Querverweis Wald und Forstwirtschaft

VL_19 Förderung einer klimafreundlichen 
landwirtschaftlichen Nutzung von 
Niedermoorstandorten, einschließlich 
Rückumwandlung von Ackerflächen in 
wiedervernässtes Grünland

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft

VL_20 Nutzung und Anpassung bestehender 
Steuerungs- und Anreizinstrumente für 
die Vermeidung negativer Auswirkun-
gen auf besonders empfindliche Bioto-
pe und Kerngebiete des Naturschutzes 
beim Anbau von Energiepflanzen z. B. 
Landschaftsplanung, Schutzgebietsver-
ordnungen, Agrarumweltförderung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
BayNatSchG, BNatSchG, LEP

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Raumordnung
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Schwerpunkt: Vielfalt der Lebensräume (VL)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

VL_21 Bereitstellung von privaten Flächen 
für die Etablierung von Biotopverbund, 
Ausweichhabitaten und zur Abpufferung 
der Belastung durch den Klimawandel 
z. B. durch Verkauf, Verpachtung oder 
Nutzung von Fördermitteln, um die An-
passungsfähigkeit natürlicher Systeme 
zu sichern

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune, Eigentümer

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

Maßnahmen im Bereich Verbesserung des Biotopverbunds

Tabelle 24  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Naturschutz (Verbesserung des Biotopverbunds)

Schwerpunkt: Biotopverbund (B)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

B_01 Erhaltung bzw. Schaffung von Wan-
derungsmöglichkeiten von Pflanzen 
und Tieren und Abmildern der Zer-

Wirksamkeit

Umsetzung

hoch

in Umsetzung

schneidungs- und Barrierewirkung 
insbesondere von Verkehrswegen, 
Siedlungs- und Gewerbeflächen und 
Fließgewässerverbauungen z. B. durch 
Biotopverbundsysteme und - projekte, 
Habitatvernetzung, Grünbrücken, 
Amphibiendurchlässe

Dringlichkeit

Verantwortlichkeit

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

StMUV, StMI, StMFLH

Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
BayNatSchG, BNatSchG

Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft, Städtebau, 
Bauwesen, Verkehr, Raumordnung, Industrie und Ge-
werbe

B_02 Sicherung und Entwicklung landesweit 
bedeutsamer Flächen als Kernflächen, 
Verbundachsen und Trittsteinbiotope, 
insbesondere Naturschutzgebiete, ge-
schützte Landschaftsbestandteile usw.

Wirksamkeit

Umsetzung

Dringlichkeit

Verantwortlichkeit

hoch

in Umsetzung

kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
BayNatSchG, BNatSchG, LEP

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft, Raumord-
nung

B_03 Umsetzung des Ökologischen  Alpinen 
Verbunds Bayern / Salzburg / Tirol / 
Vorarlberg im Rahmen des Protokolls 
Naturschutz und Landschaftspflege der 
Alpenkonvention

Wirksamkeit

Umsetzung

Dringlichkeit

Verantwortlichkeit

hoch

in Umsetzung

kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, BayNatSchG, 
BNatSchG, Alpenkonvention

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft

B_04 Erhaltung oder Wiederherstellung eines 
Auen-Biotopverbunds entlang von Fließ-
gewässern, soweit möglich

Wirksamkeit

Umsetzung

Dringlichkeit

mittel bis hoch

in Umsetzung

kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, WRRL

Querverweis Wasserwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft
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Schwerpunkt: Biotopverbund (B)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

B_05 Erhaltung der bestehenden unzer- Wirksamkeit hoch
schnittenen und verkehrsarmen Räume Umsetzung in Umsetzung
(UZVR) von mind. 100 km² große Gebie-
ten, die nicht durch verkehrsreiche Stra- Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)
ßen oder Bahnlinien durchquert werden Verantwortlichkeit StMUV
als störungsarme Rückzugsorte z. B. für 
Wildtiere Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 

Vogelschutz-RL, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft, Straßenbau 
und Verkehr, Städtebau, Raumordnung

B_06 Umsetzung des bayerischen Konzepts Wirksamkeit hoch
zur Erhaltung und Wiederherstellung Umsetzung in Umsetzung
von bedeutsamen Wildtierkorridoren 
sowie des Bundesprogramms Wieder- Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)
vernetzung in Bayern Verantwortlichkeit StMUV, StMI

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Städtebau, Straßen-
bau und Verkehr

B_07 Optimierung der ökologischen Wer- Wirksamkeit hoch
tig keit von Bahndämmen, Straßen- Umsetzung in Umsetzung
böschungen und Deichen an Fließge-
wässern unter Berücksichtigung der Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)
technischen Anforderungen Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Wasserwirtschaft, Straßenbau und Verkehr

B_08 Weiterführung des Amphibienschutz- Wirksamkeit hoch
programms zur Sicherung wichtiger Umsetzung in Umsetzung
Wanderwege

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMI 

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, BayNatSchG, 
BNatSchG

Querverweis Straßenbau und Verkehr

B_09 Erhaltung und Fortentwicklung von Wirksamkeit hoch
B ayernNetz Natur als wesentliches Umsetzung in Umsetzung
Instr ument zur Etablierung eines 
landesweiten Biotopverbunds Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis
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Maßnahmen im Bereich Erleben und Erforschen der biologischen Vielfalt

Tabelle 25  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Naturschutz (Erleben und Erforschen der biologischen Vielfalt)

Schwerpunkt: Erleben und Erforschen der biologischen Vielfalt (EE)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

EE_01 Unterstützung von kommunalen Maß-
nahmen zum Erhalt der Biodiversität 
vor Ort

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Landwirtschaft

EE_02 Aufbau von Betreuernetzwerken für 
 endemische Pflanzen- und Tierarten 
bzw. sonstige Verantwortungsarten

Wirksamkeit mittel – hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

EE_03 Stärkung der Kooperation von Behör-
den, Verbänden, Berufsvertretungen, 
Nutzergruppen, Bildungseinrichtungen 
und ehrenamtlich Tätigen zum Schutz 
der Biodiversität z. B. durch Wettbe-
werbe, Pilotprojekte Öffentlichkeits-
kampagnen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune, Eigentümer

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

EE_04 Imagekampagne für Natura 2000 und 
die Bayerische Biodiversitätsstrategie 
zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
(Kinder, Jugendliche und Erwachsene) 
zum Thema Biodiversität

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft

EE_05 Weiterführung und Ausbau von Bayern-
Tour-Natur als Gemeinschaftsaktion von 
Staat und Naturschutzverbänden

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Naturschutzverbände

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis

EE_06 Verstärkte Verankerung des Themenkrei-
ses „Biodiversität / Biologische Vielfalt / 
Artenschutz“ in den Lehrplänen von 
Schulen und Bildungseinrichtungen 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMBW

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis
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Schwerpunkt: Erleben und Erforschen der biologischen Vielfalt (EE)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterium

EE_07 Ausbau eines flächendeckenden Netzes 
von Umweltbildungseinrichtungen mit 
möglichst ausgewogener Verteilung in 
den verschiedenen Naturräumen und 
Regierungsbezirken

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (<3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis

EE_08 Erhalt und ggf. Ausbau der Hochschu-
len und Lehrstühle/Professuren mit 
einem Biodiversitätsschwerpunkt in 
Bayern, verstärkte Vermittlung von ver-
tiefter Artenkenntnis und dem Verständ-
nis ökologischer Zusammenhänge

Wirksamkeit Mittel bis hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (<3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMBW, Hochschulen, StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis

EE_09 Initiierung weiterer langfristiger F+E-
Vorhaben und anderer Forschungspro-
jekte z. B. zu praxisorientierten Natur-
schutzstrategien, zum Einfluss des Kli-
mawandels auf die biologische Vielfalt 
und zum Erhalt ökologischer Leistungen 
und Ökosystemfunktionen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (<3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030, FFH-Richtlinie, 
Vogelschutz-Richtlinie, BayNatSchG, BNatSchG

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft

EE_10 Entwicklung des Fachinformationssys-
tem Naturschutz (FIS-Natur) als Fach-
grundlagen für Naturschutzbehörden, 
Kommunen, Planungsbüros, Verbände, 
Bürger etc.

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (<3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Biodiversitätsprogramm Bayern 2030

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF BODENSCHUTZ UND GEORISIKEN
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Abbildung 15 
Stand der Hinweiskarten zu 
geologischen Gefahren in Bay-
ern: Orange gekennzeichnete 
Gebiete, in denen zum Stand 
Juli 2015 eine Karte bereits 
vorliegt oder in Ausarbeitung 
ist. (Quelle: LfU)

Stand der 
Gefahrenhinweiskarten

Karte liegt vor,
bzw. ist in 
Bearbeitung

0 5025 km

Staatsgrenze

Landesgrenze

Sitz Bezirksregierung

Sitz Kreisverwaltung
bzw. kreisfreie Stadt

30
www.thuenen.de/de/ak/pro-
jekte/bodenzustandserhe-
bung-landwirtschaft-bze-lw/
am 20.10.2016

31
http://eusoils.jrc.ec.europa.
eu/library/Themes/SOC/ 
LUCASSOC/  
am 16.03.2016

In Bayern werden 47 % der Böden als landwirt-
schaftliche Nutzfläche, 36 % als Wald und 17 % 
für andere Landnutzungen genutzt (Landesamt 
für Statistik, Stand 31.12.2014). Außer der Nut-
zung durch den Menschen werden die Entwick-
lung der Böden und ihre vielfältigen Funktionen 
(z. B. Filter- und Pufferfunktion, Grundwasser-
schutz, Nutzungsfunktion, Naturarchiv) ent-
scheidend von den klimatischen Bedingungen 
vor Ort beeinflusst. Aufgrund eines veränderten 
Niederschlagsdargebots, zunehmender Klima-
variabilität, Temperaturerhöhung und der Häu-
fung extremer Wetterereignisse ist in Zukunft 
mit einer Beeinträchtigung der ökologischen 
Leistungen von Böden und der Zunahme von 
Georisiken zu rechnen. Vor allem im Alpenraum 
stellen geologische Risiken wie zum Beispiel 
Hangbewegungen oder Felsstürze eine Gefahr 
für Menschen, Sachwerte und Infrastruktur dar. 
Aus den direkten Folgen im Bereich Boden und 

Georisiken resultieren sekundäre Auswirkun-
gen unter anderem auf die Pflanzenproduktion, 
die Grundwasserneubildung oder die mensch-
liche Gesundheit.

Die Beobachtung des Bodenzustands erfolgt 
in Bayern über die Bodenzustandserhebung 
(BZE II), welche für Waldstandorte im Jahr 2008 
abgeschlossen wurde und über Bodenmonito-
ring-Programme. Auf Basis von 372 Stichpro-
benpunkten der Bundeswaldinventur wurden 
Bodeneigenschaften bestimmt und können re-
gionale Klimafolgen auf unterschiedlichen Bö-
den erfasst werden. Eine entsprechende In-
ventur für Agrarstandorte wird im Projekt BZE 
Landwirtschaft30 durch das Thünen-Institut an 
560 Standorten durchgeführt. Das EU Joint 
Research Center lieferte Kohlenstoffgehalte 
für Oberböden31. Bayerische Monitoring-Pro-
gramme mit 4 bis 10-jährlichem Beprobungs-

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/themes/topsoil-soil-organic-carbon-lucas
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/themes/topsoil-soil-organic-carbon-lucas
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/themes/topsoil-soil-organic-carbon-lucas
http://www.thuenen.de/de/ak/projekte/bodenzustandserhebung-landwirtschaft-bze-lw/
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turnus werden durch das LfU (Sonderstandor-
te), die LWF (Forststandorte) und die LfL (Land-
wirtschaftsstandorte) seit 1986 an insgesamt 
271 Standorten betrieben32. Daten einer bay-
ernweiten Bodeninventur zwischen 1999 und 
2007 wurden in landnutzungs- und bodentyp-
bezogene Karten des Humusvorrats verarbeitet. 
Daneben wurden auf Basis dieses Datensatzes 
das CO2-Sequestrierungspotenzial und unter 
anderem die künftige Entwicklung des organi-
schen Kohlenstoffspeichers (SOC – soil orga-
nic carbon) bayerischer Böden abgeschätzt. Die 
höchsten SOC-Vorräte werden in den ostbayeri-
schen Mittelgebirgen und dem Alpenraum be-
rechnet. Für diese Gebiete ist jedoch auch mit 
dem höchsten Verlust von bis zu 7 kg Boden-
kohlenstoff pro Quadratmeter zu rechnen. Au-
ßerdem werden Proben aus dem Bodendauer-
beobachtungsprogramm des LfU mit dem Ziel 
untersucht, die Veränderungen der Humusfrak-
tionen im Zusammenhang mit dem Klimawan-
del zu bestimmen.

Bereiche mit potenziellen Geogefahren werden 
systematisch am LfU erhoben, um Gefahrenbe-
reiche aufzuzeigen und dies bei bereits vorhan-
denen und zukünftigen Nutzungen zu berück-
sichtigen (Abbildung 15). 

Tabelle 26 fasst die Bedeutung der Auswirkun-
gen des Klimawandels im Handlungsfeld „Bo-
den“ für Deutschland zusammen (adelphi / 
PRC / EURAC 2015). In naher Zukunft werden 
alle klimatischen Veränderungen für den Bo-
den bedeutsam sein. Insbesondere die zuneh-
mende Trockenheit wird in einigen Regionen, 
vor allem in Unterfranken, negative Folgen auf 
Bodenstoff- und Bodenwasserhaushalt haben.

Aufgrund der mittleren Anpassungskapazität im 
Handlungsfeld „Boden“ ergibt sich eine mitt-
lere Vulnerabilität für die nahe Zukunft. 

Bodenerosion und Bodenverdichtung

32
www.lfu.bayern.de/boden/
bodendauerbeobachtung/ index.
htm am 16.03.2016

Im Zuge der Häufung von Starkniederschlä-
gen und Oberflächenabflüssen ist mit einer 
Zunahme der wasserbedingten Bodenerosion 
mit den damit verbundenen Schäden inner halb 
und außerhalb der Erosionsflächen zu rech-
nen. Besonders auf den intensiv agrarisch ge-
nutzten Flächen wie den Lößböden Bayerns 
wird Bodenerosion in Hanglagen begünstigt. 
Die höchsten Erosionswerte von Ackerflächen 
werden im Tertiären Hügelland südlich der Do-
nau beobachtet (Abbildung 16). Die Winderosi-
on spielt in Bayern lediglich eine geringe  Rolle. 
Durch Bodenerosion werden unter anderem 

Nährstoffe verlagert, fruchtbarer Oberboden 
abgetragen, Gewässer eutrophiert sowie Stra-
ßen verschmutzt und Siedlungen verschlämmt 
oder geschädigt. Auch können die Erträge von 
Nutzpflanzen abnehmen, sich die Bodenfrucht-
barkeit verringern und das Wasserrückhaltever-
mögen von Böden sinken Wasserwirtschaft, 
Landwirtschaft,Städtebau, Bauwesen, 
Verkehr).

Des Weiteren wird von einem zunehmenden 
temperaturbedingten Abbau von Torf und Hu-
mus im Oberboden und somit erhöhten CO2-

Tabelle 26  
Bedeutung der Klimawirkung im 
Handlungsfeld „Boden“ für die 
Gegenwart und nahe Zukunft 
(2021 bis 2050) unter einem 
schwachen und einem starken 
Wandel gemäß der Vulnerabili-
tätsstudie des Bundes (geändert 
nach adelphi / PRC / EURAC 
2015)

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft: 
Schwacher Wandel

Nahe Zukunft: 
Starker Wandel

Bodenerosion durch Wasser und Wind, 
Hangrutschung gering gering mittel

Bodenwassergehalt,  
Sickerwasser mittel mittel hoch

Produktionsfunktionen (Standort-
stabilität, Bodenfruchtbarkeit) gering gering mittel

Boden-Biodiversität, mikrobielle  
Aktivität mittel mittel mittel

Organische Bodensubstanz, Stickstoff- 
und Phosphorhaushalt, Stoffausträge mittel mittel mittel
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Austrägen ausgegangen (LABO 2010, LfU 
2014). Insbesondere im geneigten Relief wie 
den Alpen, Mittelgebirgen oder dem Alpenvor-
land führt dies zu einer Destabilisierung des 
Bodengefüges sowie einer verminderten Was-
serspeicher- und Infiltrationskapazität, die durch 
trocknungsbedingte Benetzungshemmung ver-
stärkt wird. Bei Wasserüberschuss beziehungs-
weise Sauerstoffmangel kann es dagegen zu 
einer Humusanreicherung kommen. 

Als Bodenverdichtung wird die Zunahme der 
Lagerungsdichte und Abnahme des Porenvo-
lumens bezeichnet. Beim Befahren der Böden 
kann es zu Verdichtungen kommen, wenn die 
Böden zu feucht sind und die Fahrzeuge zu 
hohe Bodendrücke verursachen. Eine hohe 
Boden verdichtung beeinträchtigt sowohl den 
Wasserhaushalt als auch die Standorteigen-

schaften für Bodenorganismen und Pflanzen. 
Böden mit toniger oder lehmig-schluffreicher 
Bodenart weisen tendenziell eine höhere Ver-
dichtungsempfindlichkeit auf als sandige Bö-
den. Das Risiko von Bodenstrukturschäden 
durch Verdichtung ist bei Feldarbeiten im zei-
tigen Frühjahr und späten Herbst besonders 
hoch, vor allem in Gebieten mit hohen Nieder-
schlägen Forstwirtschaft, Landwirtschaft. 
Unter zukünftig zunehmenden Niederschlägen 
im Winterhalbjahr nimmt die Gefahr der Boden-
verdichtung insbesondere bei Forstarbeiten zu. 
Mit der Abnahme der Frosttage werden sich be-
reits verdichtete Böden nicht in dem Umfang 
wie bisher regenerieren können.
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Abbildung 16 
Die Karte zeigt den mittleren, 
langjährigen Bodenabtrag von 
Ackerflächen unter den Bewirt-
schaftungsverhältnissen von 
2013. Der Bodenabtrag durch 
Wassererosion, mit dem im 
langjährigen Mittel zu rechnen 
ist, wurde aus allen sechs 
ABAG-Faktoren (R*K*S*L*C*P) 
berechnet. Die Darstellung 
bezieht sich auf die Gefährdung 
der Ackerflächen, auch wenn 
diese nur einen kleinen Anteil 
an der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche je Gemeinde aus-
machen (z. B. im Alpenvorland, 
Bayerischer Wald).
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Abbildung 17 
Gebiete in Bayern, die anfällig 
für Erdfälle infolge von Sulfat- 
oder Salinarkarst sind  
(Quelle: LfU)SalzachLech Inn
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Infolge erhöhter Verdunstung und Wasserman-
gel im Sommer kann es zu einer verstärkten 
Austrocknung der Böden vor allem in den ten-
denziell trockenen Regionen Nordbayerns kom-
men. Eine Abnahme des pflanzenverfügbaren 
Wassers während der Vegetationsperiode führt 
zu einem häufigeren Unterschreiten des per-
manenten Welkepunktes. Wird dieser erreicht, 
ist das verbliebene Wasser im Boden bereits 
so stark gebunden, dass es von Pflanzen nicht 
mehr aufgenommen werden kann. Tonreiche 
Böden wie zum Beispiel im fränkischen Keu-
pergebiet neigen zudem zu Trockenrissbildung. 
Diese begünstigt eine tiefreichende Verlagerung 
oberflächennaher Stoffe. Bei zunehmenden 
Starkregenereignissen wird das Infiltrations-
vermögen der Böden überschritten und Ober-

flächenabfluss tritt auf Wasserwirtschaft, 
Landwirtschaft. 

Generell führen Veränderungen im Bodenwas-
ser- und Bodenwärmehaushalt aufgrund geän-
derter physikalischer, chemischer und biologi-
scher Prozesse zu Veränderungen der Filter-, 
Puffer- und CO2-Speicherfunktionen im Boden. 
In Abhängigkeit der Bodennutzung und Boden-
bewirtschaftung bestehen außerdem Auswir-
kungen auf Bodenorganismen und dadurch be-
dingte Umsetzungsprozesse sowie die Boden-
fruchtbarkeit Landwirtschaft. 
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Georisiken

Mit einer Zunahme extremer Wetterereignis-
se steigt die Gefahr von geologischen Risiken 
wie Hangbewegungen, Rutschungen, Felsstür-
zen oder Steinschlägen in Bayern deutlich an. 
Aufgrund der Morphologie und hoher Nieder-
schlagssummen im Bergland sind besonders 
der Alpenraum, aber auch Alpenvor-, Hügel- 
und Schichtstufenland betroffen. Zunehmende 
Temperaturen und häufige Frost-/Tauwechsel 
beschleunigen teilweise die Erosion und führen 
zudem zu einer Verminderung der Bodenstabili-
tät. Durch die zunehmende Besiedlung des bay-
erischen Alpenraums werden vermehrt Schä-
den an Gebäuden, Infrastruktur und Personen 
zu erwarten sein Gesundheit,Städtebau, 
Bauwesen, Verkehr, Finanzwirtschaft.

Eine weitere Gefahr bilden Erdfälle, die im Be-
reich der verkarstungsfähigen Gesteine durch 
unterirdische Hohlraumbildung auftreten und im 
Siedlungsbereich ebenfalls erhebliche Schäden 
an Personen, Gebäuden oder Infrastruktur ver-
ursachen können Gesundheit, Städtebau, 
Bauwesen, Verkehr, Finanzwirtschaft. 
Typische Erdfallgebiete in Bayern sind die Mu-
schelkalk-, Gipskeuper und Malmbereiche in 
Franken oder der Berchtesgadener Raum mit 
den Salz- und Gipsvorkommen des Haselgebir-
ges (Abbildung 17). 

Hanganbruch in Sachrang
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KLIMAANPASSUNG BODENSCHUTZ UND GEORISIKEN

„Von besonderer Relevanz ist die Kohlenstoffbewirtschaf
tung von  Böden (Humusmanagement), da insbesondere die 
 Verminderung der Erosion optimiert werden kann, wie auch 
der Bodenwasserhaushalt und die Bodenstabilität positiv 
 beeinflusst werden können.“ 

Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner,  
Technische Universität München, Lehrstuhl für Bodenkunde

Vorsorgemaßnahmen im Bodenschutz sind be-
sonders zur Erhaltung der vielfältigen natürli-
chen Bodenfunktionen erforderlich. Daneben 

gilt es die Auswirkungen von Georisiken in Bay-
ern zu minimieren. 

Bodenschutz

Als Ressource ist der Boden für verschiedene 
Handlungsfelder entscheidend. Insbesonde-
re zu den Handlungsfeldern Wasserwirtschaft, 
Landwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft, 
Naturschutz und Städtebau steht er in enger 
Wechselwirkung.

Den rechtlichen Rahmen für die Umsetzung 
eines flächendeckenden Bodenschutzes bil-
det das Bundesbodenschutzgesetz (BBod-
SchG33). Daneben behandeln weitere gesetzli-
che Bestimmungen des Bundes das Schutzgut 
Boden wie zum Beispiel die Gesetze des Na-
tur- (BNatSchG, BayNatSchG) und Immissions-
schutzes (BImschG) sowie des Bau- (BauGB) 
und Abfallrechts (KrWG34). Mit der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Uni-
on werden die Mitgliedsstaaten aufgefordert, 
Regelungen zum Schutz des Bodens vor Erosi-
on zu erlassen (Europäische Kommission 2012). 
Bayern hat zeitgleich mit dem Bundesboden-
schutzgesetz zum 01. März 1999 das Bayeri-

sche Bodenschutzgesetz (BayBodSchG35) in 
Kraft gesetzt, das vom Spielraum des Bundes-
gesetzgebers zum Erlass landesrechtlicher Vor-
schriften umfassend Gebrauch macht. Nach der 
Bayerischen Verwaltungsvorschrift zum Vollzug 
des Boden- und Altlastenrechts in Bayern (Bay-
BodSchVwV36) vom 11. Juli 2000 sind für den 
Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in 
Bayern die Kreisverwaltungsbehörden zustän-
dig. Bei Fragen fachlicher Art beteiligen sie die 
Wasserwirtschaftsämter oder weitere betrof-
fene Fachbehörden, zum Beispiel die Gesund-
heitsverwaltung oder die Landwirtschafts- und 
Forstbehörden. Aufgrund der Vernetzung zum 
Handlungsfeld Landwirtschaft bilden die Agrar-
umweltprogramme wie KULAP und VNP, das 
Agrarinvestitionsförderprogramm sowie die 
Cross-Compliance-Verpflichtungen (StMELF 
2016a) und die Greening-Anforderungen (LfL 
2015) wichtige Instrumente zur Umsetzung ei-
nes vorsorgenden Bodenschutzes. 

33
www.gesetze-im-internet.de/
bbodschg/ am 16.03.2016

34
www.gesetze-im-internet.de/
krwg/ am 16.03.2016

35
www.gesetze-bayern.
de/ Content/Document/ 
BayBodSchG  
am 16.03.2016

36
www.gesetze-bayern.
de/ Content/Document/ 
BayVwV97100  
am 16.03.2016

Georisiken

Gesetzliche Grundlagen für die Behandlung von 
Geogefahren liegen vorwiegend im Baurecht 
und im Sicherheitsrecht. Zudem ist für den Al-
penraum mit der Alpenkonvention eine völker-
rechtliche Grundlage geschaffen worden. Die 
auf dieser Basis erstellten Gefahrenhinweiskar-
ten des LfU sowie die digitalen Standortaus-
künfte liefern grundlegende Informationen zu 
Geogefahren in Bayern. 

In Bayern liegt die Verantwortlichkeit im Hand-
lungsfeld „Bodenschutz und Georisiken“ beim 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz (StMUV) beziehungsweise beim Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (StMELF), unter Beteiligung des Staats-
ministeriums des Innern, für Bau und Verkehr 
(StMI) sowie des Staatsministeriums für Wirt-
schaft und Medien, Energie und Technologie 

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBodSchG
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBodSchG
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBodSchG
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV97100
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV97100
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV97100
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV97100
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(StMWi) und der Sicherheitsbehörden. Hinzu 
kommt eine Vielzahl an öffentlichen Akteuren, 
wie der Bayerische Bauernverband, Bodenver-
bände und Grundeigentümer, die bei der Um-

setzung von Anpassungsmaßnahmen einbezo-
gen werden. Intersektorale Vernetzungen im 
Handlungsfeld „Bodenschutz und Georisiken“ 
existieren zu nahezu allen Handlungsfeldern.

Verantwortlichkeit Ressort des StMUV bzw. StMELF und unter Beteiligung der Ressorts des 
StMI und StMWi

Sicherheitsbehörde (Gemeinde, Landratsamt)

Verkehrssicherungspflichtiger (vor allem staatliche und kommunale Bauämter)

Einbeziehen weiterer 
Akteure

Bayerischer Bauernverband, Almbauernvereinigung, Verband der Bergbahn-
betreiber, Alpenverein, Sicherheitsbehörden, Katastrophenschutzbehör-
den, Betreiber großer Infrastruktur (Bahn, Straße, Energie), Bodenverbände, 
 Grundeigentümer

Intersektorale  
Vernetzung

Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft, Naturschutz, 
 Gesundheit, Städtebau, Bauwesen, Raumordnung, Verkehr, Industrie und 
 Gewerbe, Tourismus, Finanzwirtschaft 

Handlungsziele 

Der Schutz des Menschen, des Bodens und die 
Sicherung oder Wiederherstellung der natür-
lichen Bodenfunktionen gelten als oberste 
Handlungsziele. Daneben ist die Reduzierung 
des Risikos durch Naturgefahren auf ein akzep-
tables Maß anzustreben.
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Maßnahmen im Bereich Bodenschutz

Tabelle 27 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Bodenschutz

Schwerpunkt: Bodenschutz (BS)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

BS_01 Angepasste Schlag- und Flurgestaltung 
zur Minderung der Erosion durch Be-
wirtschaftung quer zum Hang, Hangrin-
nenbegrünung, Hangverkürzung durch 
Schlagteilung, Schlagunterteilung durch 
Fruchtartenwechsel, Einsaat von Gras-
streifen, Anlage von Gehölzstreifen. An 
besonders gefährdeten Stellen Anlage 
von kleinen, in die Landschaft integrier-
ten Rückhaltebecken

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (< 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Kommune, Landwirt

Umsetzungsgrundlage BBodSchG, BayBodSchG, FlurbG, Landschafts-
planung

Querverweis Wasser-, Landwirtschaft, Naturschutz

BS_02 Mulchende Bestellverfahren bei Reihen-
kulturen, Streifenbodenbearbeitung und 
dauerhaft konservierende Bodenbear-
beitung / Direktsaat zur Verminderung 
von Bodenerosion und Schonung des 
Bodenlebens sowie der Bodenwasser-
vorräte

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Kommune, Landwirt

Umsetzungsgrundlage BayAgrarWiG, BBodSchG, BayBodSchG

Querverweis Wasser-, Land-, Naturschutz

BS_03 Vermeidung hangabwärts gerichteter 
Fahrspuren und Begrünung von Hang-
mulden und Tiefenlinien zur Verminde-
rung der Wassererosionsgefährdung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Kommune, Landwirt

Umsetzungsgrundlage BBodSchG, BayBodSchG

Querverweis Landwirtschaft, Naturschutz

BS_04 Aufbau und Erhalt stabiler Bodenaggre-
gate durch Förderung der biologischen 
Aktivität, bedarfsgerechte Kalkung und 
Zwischenfruchtanbau

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Kommune, Landwirt

Umsetzungsgrundlage BBodSchG, BayBodSchG

Querverweis Landwirtschaft, Naturschutz

BS_05 Grünlanderhalt auf stark erosionsge-
fährdeten Hängen zur Minderung von 
Bodenerosion

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Kommune, Landwirt

Umsetzungsgrundlage BNatSchG, BayNatSchG, BBodSchG, BayBodSchG

Querverweis Landwirtschaft, Naturschutz

BS_06 Modellierung des gegenwärtigen und 
zukünftigen Erosionspotenzials unter 
Berücksichtigung des Klimawandels 
und entsprechende Ausrichtung bei 
Flurneuordnungsverfahren

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, LfU, Forschung, Kommune, Landwirt

Umsetzungsgrundlage BBodSchG, BayBodSchG, FlurbG

Querverweis Wasser-, Land-, Wald und Forstwirtschaft,  
Gesundheit, Verkehr
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Schwerpunkt: Bodenschutz (BS)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

BS_07 Vermeidung von Bodenverdichtungen 
durch bodenschonendes Befahren, 
Trennung von Feld- und Straßentrans-
port, Reifendruckregelung, Verwendung 
neuer Reifentechnologien, Vermeiden 
hoher Radlasten, ausreichende Schlag-
kraft, Verzicht auf intensive Bodenbear-
beitung, angepasste Fruchtfolgen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Kommune, Landwirt

Umsetzungsgrundlage BBodSchG, BayBodSchG

Querverweis Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz

BS_08 Bindung von Kohlenstoff und Stickstoff 
in Böden durch angepasste Landnut-
zungstechniken, Förderung der Moor-
renaturierung und gezielte Humuswirt-
schaft

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, StMUV

Umsetzungsgrundlage BNatSchG, BayNatSchG, Biodiversitätsprogramm 
Bayern 2030

Querverweis Land-, Wald und Forstwirtschaft, Naturschutz

BS_9 Anpassung bestehender Boden-Monito-
ringsysteme (BDF, BZE im Wald und in 
der Landwirtschaft) um klimarelevante 
Bodenparameter/-indikatoren

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF, Forschung

Umsetzungsgrundlage BBodSchG, BayBodSchG

Querverweis Landwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft

BS_10 Flächendeckende Bestimmung der 
 Eigenschaften von Böden klimatischer 
Risikogebiete z. B. potenziell pflanzen-
verfügbares Wasser (nFK), Erosionsge-
fährdung, Humusgehalte

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF, Forschung

Umsetzungsgrundlage BBodSchG, BayBodSchG

Querverweis Landwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft

BS_11 Reduzieren des Flächenverbrauchs 
und der Flächenneuversiegelung durch 
Intensivierung des Flächenrecyclings 
und verstärkte Nutzung innerörtlicher 
Potenziale

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMELF, StMI, StMFLH, Kommune, Landwirt

Umsetzungsgrundlage Landes- und Regionalplanung, Dorferneuerung

Querverweis Naturschutz, Landwirtschaft, Städtebau
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Maßnahmen im Bereich Georisiken

Tabelle 28 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Bereich Georisiken

Schwerpunkt: Georisiken (G)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

G_01 Erarbeitung von Hinweiskarten zu geo-
logischen Gefahren für den gesamten 
bayerischen Alpenraum zur Identifikati-
on und Beurteilung gefährdeter Gebiete

Wirksamkeit hoch

Umsetzung Umsetzung ist erfolgt 

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Alpenkonvention

Querverweis Alle Handlungsfelder 

G_02 Erarbeitung von Hinweiskarten zu geo-
logischen Gefahren für sensible Gebie-
te außerhalb der Alpen zur Identifikation 
und Beurteilung gefährdeter Gebiete

Wirksamkeit hoch

Umsetzung In Umsetzung o. Vorbereitung 

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV 

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Alle Handlungsfelder 

G_03 Ausweitung des digitalen GEORISK- 
Katasters des LfU auf das gesamte 
Gebiet Bayerns zur Erhöhung der Vor-
sorgesicherheit

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Alle Handlungsfelder

G_04 Dauerhafte Untersuchung der Perma-
frostentwicklung in den bayerischen 
Alpen zur Verminderung der lokalen 
Felssturzgefahr

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Forschung

Umsetzungsgrundlage Forschungsprogramme

Querverweis Gesundheit, Tourismus

G_05 Meidung von durch Georisiken gefähr-
deten Gebieten bei der Planung neuer 
Siedlungen und Infrastruktur 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Kommune, Eigentümer

Umsetzungsgrundlage BauGB, Bauleitplanung

Querverweis Städtebau, Bauwesen, Verkehr 
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIT

Tabelle 29 
Bedeutung der Klimawirkung im 
Handlungsfeld „Menschliche Ge-
sundheit“ für die Gegenwart und 
nahe Zukunft (2021 bis 2050) 
unter einem schwachen und 
einem starken Wandel gemäß 
der Vulnerabilitätsstudie des 
Bundes (geändert nach adelphi / 
PRC / EURAC 2015 und ergänzt 
durch StMGP)

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft: 
Schwacher Wandel

Nahe Zukunft: 
Starker Wandel

Hitzebelastung hoch mittel hoch

Atembeschwerden durch bodennahes 
Ozon

mittel mittel hoch

Produktionsfunktionen (Standort-
stabilität, Bodenfruchtbarkeit)

mittel mittel mittel

Überträger von Krankheitserregern gering gering gering

Längere Pollensaison mittel mittel mittel

Die Auswirkung des Klimawandels auf die 
menschliche Gesundheit kann direkt durch die 
Wirkung der Klimaparameter (z. B. Temperatur, 
UV-Strahlung) und indirekt durch klimabeding-
te Änderungen der Umwelt (z. B. Ausbreitung 
von Vektoren und Erregern von Infektionskrank-
heiten sowie von Allergenen) erfolgen. Bislang 
sind die Folgen klimatischer Änderungen auf die 
Gesundheit schwer quantifizierbar. Allerdings 
ist bereits feststellbar, dass der Mensch durch 
den allgemeinen Temperaturanstieg, das häufi-
gere Auftreten von Hitzestress und durch Ge-
fahren aufgrund von Extremwetterereignissen 
wie Stürme oder Hochwasser belastet wird. 
Beispielsweise hat der Hitzesommer 2003 in 
Europa rund 52.000 Menschen das Leben ge-
kostet (Larsen 2006). Besonders anfällig gegen-
über gesundheitlichen Beeinträchtigungen zei-
gen sich alte und pflegebedürftige Menschen, 
Menschen mit Vorerkrankungen, Kleinkinder 
und Menschen in Außenberufen. Für diese 

Gruppen besteht ein erhöhter Anpassungs- und 
Schutzbedarf.

Tabelle 29 fasst die Bedeutung der Auswir-
kungen des Klimawandels im Handlungsfeld 
„Menschliche Gesundheit“ für Deutschland zu-
sammen (adelphi / PRC / EURAC 2015). Bereits 
gegenwärtig zeigt die Hitzebelastung eine gro-
ße Bedeutung. Weiterhin ist eine zunehmende 
Bedeutung von Atembeschwerden und Krank-
heitserregern in naher Zukunft zu erwarten.

Die Anpassungskapazität im Handlungsfeld 
„Menschliche Gesundheit“ wird aufgrund ei-
ner insgesamt guten Grundversorgung als mit-
tel bis hoch eingeschätzt. Gegen Überträger 
von Krankheitserregern besteht eine mittlere 
Anpassungsfähigkeit und ist Forschungsbedarf 
notwendig. Zusammenfassend ergibt sich eine 
mittlere bis teilweise hohe Vulnerabilität für die 
menschliche Gesundheit in naher Zukunft. 

Wetterereignisse und nicht-infektiöse Krankheiten

Als Folge der hitzebedingten Belastung im 
Sommer kann es zu einem verstärkten Auftre-
ten negativer gesundheitlicher Effekte wie zum 
Beispiel eine Zunahme von Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems, Erkrankungen der Nie-
ren und Atemwege oder Stoffwechselstörun-
gen kommen. Urbane Räume besitzen dabei 
durch verstärkende stadtklimatische Einflüsse 
(Wärmeinseleffekt) ein höheres Risiko als länd-
liche Räume. In Bayern sind besonders Groß-
städte wie München und Nürnberg betroffen 
Städtebau. 

Bereits heute lässt sich eine Zunahme des 
Hautkrebsrisikos, besonders beim sogenann-
ten weißen Hautkrebs, beobachten. Ursachen 

sind in Abhängigkeit des Hauttyps, die geringe-
re Bewölkung und damit einhergehende Erhö-
hung der Sonnenscheindauer sowie UV-Belas-
tung. Besonders gefährdet sind Menschen, die 
im Freien arbeiten oder dort viel Zeit verbrin-
gen. Auch steigt mit der Zunahme von Wetter-
extremen wie Stürme, Gewitter, Lawinen, Erd-
rutsche oder Hochwasser die Verletzungs- oder 
Tötungsgefahr für Menschen an, während sich 
Verkehrsunfälle durch Schnee- und Eisglätte 
 sowie Unfälle durch Glatteis (z. B. Stürze) rück-
läufig entwickeln könnten.
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Weitere negative Folgen bestehen durch die 
Ausbreitung von Allergien durch eine längere 
und zeitlich verschobene Exposition gegenüber 
luftgetragenen Allergenen. Bedingt durch eine 
längere Vegetationsperiode sind Allergiker so-
wohl zeitiger als auch länger im Jahr dem Pol-
lenflug ausgesetzt. Ein besonderes Risiko stel-
len die Pollen der wärmeliebenden und hoch 
allergenen Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemi-
siifolia) dar, Abbildung 18, Naturschutz. Die 
Verbreitung der ursprünglich aus Nordamerika 
stammenden wärmeliebenden Pflanze kann 
durch den Klimawandel verstärkt werden, da 
die Samenreife nur in warmen oder gemäßigten 
Klimaten mit milden Herbsttemperaturen er-
reicht wird. Neben allergenen Pflanzen können 
auch Tierarten Auslöser von allergischen Reak-
tionen sein wie der heimische Eichenprozessi-
onsspinner, der sich in den letzten Jahren konti-

nuierlich vermehrt hat Forstwirtschaft. Seine 
Raupen bilden feine Härchen, die in Kontakt mit 
der Haut toxisch-irritative oder allergene Reakti-
onen wie Juckreiz, Rötungen, Bläschen bis hin 
zu Bindehautentzündungen auslösen können. 
Er breitet sich mit Vorliebe in dicht besiedelten 
Gebieten aus und stellt somit ein signifikantes 
Gesundheitsproblem für die Bevölkerung dar.

Im Zuge des Klimawandels kann es auch zu ei-
ner verstärkten Bildung von bodennahem Ozon 
während langanhaltender Hochdruckwetterla-
gen kommen. Eine Verschlechterung der Luft-
qualität und gesundheitliche Folgen in Form von 
Atemwegsbeschwerden können die Folge sein. 
Generell hängt die zukünftige Luftqualität ent-
scheidend von den Maßnahmen im Bereich der 
Luftreinhaltung ab.

0 5025 km

Fachdaten:
Projektgruppe Biodiversität, 
Nawrath & Alberternst
Stand 2015

≥ 100 Pflanzen

1 bis 99 Pflanzen

0 Pflanzen

Bestand nachhaltig
bekämpft

keine Erhebung

Sitz Bezirksregierung

Sitz Kreisverwaltung/
kreisfreie Stadt

Staatsgrenze

Landesgrenze

Landesgrenze/Grenze 
kreisfreie Stadt

Ambrosia-Bestände
in Bayern
Stand 2014

Abbildung 18 
Verbreitungskarte der bis 
2014 bekannt gewordenen 
großen Ambrosia-Bestände in 
Bayern, differenziert nach der 
Individuenzahl (n=337). Große 
bandförmige Autobahnvorkom-
men sind als Punkte dargestellt 
(S. Nawrath & B. Alberternst 
2015, Forschungsvorhaben im 
Auftrag des StMGP)
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Sitz Bezirksregierung

Sitz Kreisverwaltung
bzw. kreisfreie Stadt

Abbildung 19 
FSME-Risikogebiete 2016  
(n = 146) eingefärbt nach  
Höhe der Inzidenz im Zeitraum 
2011 bis 2015 (RKI 2016)

Infektiöse Krankheiten

Indirekte Auswirkungen des Klimawandels sind 
eine Verlängerung der Vegetationsperiode und 
Einflüsse auf die vorhandene Tier- und Pflan-
zenwelt. In einem milderen Klima können sich 
tierische Überträger, insbesondere thermophile 
Arten (z. B. Zecken, Stechmücken), intensiver 
vermehren, längere Zeit im Jahr aktiv sein und 
mehr Generationen ausbilden. Bereits heute 
zeigt sich eine Zunahme des Auftretens vektor-
basierter Infektionskrankheiten in Bayern. Dabei 
lässt sich die Verbreitung einheimischer Krank-
heiten wie zum Beispiel Hantavirus-Infektionen, 
Borreliose und FSME (Frühsommer-Meningoen-
zephalitis) beobachten. Überträger der Hantavi-
ren sind die vornehmlich in Buchenwäldern le-
benden Rötelmäuse, während Zecken letztere 
Krankheiten übertragen. Besonders betroffen 

sind Menschen mit Berufen in der Forst- und 
Landwirtschaft, Camper, Wanderer oder Pilz-
sammler. Das Robert Koch-Institut weist vor 
allem Franken, die Oberpfalz, Niederbayern so-
wie das nördliche und östliche Oberbayern als 
FSME-Risikogebiet aus (Abbildung 19). Von de-
nen im Jahr 2014 gemeldeten 265 FSME-Fällen 
entfielen insgesamt 123 Fälle (53,7 %) auf Bay-
ern (RKI 2015). 

Darüber hinaus etablieren sich neue Überträ-
ger und Krankheitserreger wie zum Beispiel die 
Asia tische Tigermücke (Aedes albopictus), die 
das Dengue- und Gelbfieber übertragen kann 
oder die Sandmücke (Phlebotominae), die als 
Überträger der Leishmaniose gilt. Beide Über-
träger wurden bereits in Bayern nachgewiesen. 
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Ein milderes Klima begünstigt 
die Ausbreitung von Zecken.

Im Jahr 2013 wurde erstmals auch in einem 
bayerischen Wohngebiet eine sich fortpflanzen-
de Population entdeckt (UBA 2015a).

Günstige Bedingungen für Massenvermehrun-
gen von Krankheitsüberträgern entstehen nach 
extremen Hochwasserereignissen und Überflu-
tungen gekoppelt mit Schimmelpilzbefall von 
Häusern Bauwesen. Auch kann es zu ver-
stärkten Einleitungen von Krankheitserregern in 
Trinkwassertalsperren bei Hochwasserereignis-
sen kommen Wasserwirtschaft. Eine weitere 
Beeinträchtigung der Gewässer besteht durch 
ein zunehmendes Eutrophierungsrisiko sowie 
Vermehrung von natürlich vorkommenden Mik-
roorganismen infolge steigender Temperaturen. 
Damit sinkt wiederum die Badegewässerqua-
lität. Infektionen des Menschen, zum Beispiel 
durch Bildung von Cyanobakterien, die zu  Haut-, 
Magen- und Darmirritationen führen können, 
sind denkbar Tourismus. Besonders gefähr-
det sind Kleinkinder, die im Flachwasserbereich 
größere Wassermengen schlucken können. 

Ein weiteres Gesundheitsrisiko besteht durch 
ein schnelleres Verderben von Lebensmitteln 
unter wärmeren Temperaturen und dem damit 
verbunden erhöhten Risiko insbesondere der 
Ausbreitung von Erregern von Magen-Darm-
Infektionen, zum Beispiel Salmonellen. Für 
Kleinkinder, ältere Personen, Schwangere und 
chronisch kranke Menschen sowie solche mit 
schlechtem Immunstatus sind diese Erkrankun-
gen besonders risikoverbunden. 
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KLIMAANPASSUNG IN DER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT

„Es gibt zahlreiche Hinweise, dass der Klimawandel unmittel-
bare und langfristige Auswirkungen auf die menschliche 
 Gesundheit haben wird. Diese besser zu erforschen, wird 
eine unserer prioritären Aufgaben sein.“ 

Frau Prof. Dr. med. Caroline Herr, Leiterin des Sachgebiets Arbeits-  
und Umweltmedizin / -epidemiologie, Bayerisches Landesamt für 
 Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Zunehmende Hitze und die Ausbreitung von 
Krankheitserregern erfordern ein besonders 
hohes Maß an eigenverantwortlichem Verhal-
ten und Handeln bei der Anpassung an den Kli-
mawandel. Insbesondere Vorsorge-, Diagnostik- 
und Therapiemaßnahmen sowie Warnsystemen 
wird eine immer größere Bedeutung zuteil. Ins-
gesamt lassen sich negative gesundheitliche 
Auswirkungen des Klimawandels durch geeig-
nete Präventionsmaßnahmen reduzieren und 
oft sogar ganz verhindern.

Mit dem Hitzefrühwarnsystem des Deutschen 
Wetterdienstes werden Bezirksregierungen, 
kommunale Behörden, Rundfunk- und Fern-
sehsender sowie Pflegedienste in Bayern über 
bevorstehende Hitzeperioden informiert. Ferner 
weist das Frühwarnsystem des Robert Koch-In-
stituts Risikogebiete für Infektionskrankheiten 
aus. Am Bayerischen Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit befindet sich 
unter anderem das Nationale Referenzzentrum 
für Borrelien37. Der Informationsdienst Alpine 
Naturgefahren (IAN38) bietet umfassende Infor-
mationen über die Gefahrensituation im bayeri-

schen Alpenraum für alle Beteiligten wie Fach-
leute, Gemeinden, Planer oder interessierte 
Bürger. Aktuelle Lawinenberichte liefert zudem 
der Lawinenwarndienst Bayern (LWD39). 

Um die Ausbreitung invasiver hochallergener 
Pflanzen in Bayern zu verhindern, wird seit dem 
Jahr 2007 jährlich zu einem „Aktionsprogramm 
Ambrosiabekämpfung“ aufgerufen. Damit konn-
te die Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie regional 
eingeschränkt werden (StMGP 2015).

In Bayern liegt die Verantwortlichkeit im Hand-
lungsfeld „Menschliche Gesundheit“ beim 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
(StMGP) und dem nachgeordneten Landesamt 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(LGL). Als öffentlicher Akteur wird der Landes-
gesundheitsrat Bayern bei der Umsetzung von 
Anpassungsmaßnahmen einbezogen. Aufgrund 
der vielfältigen intersektoralen Beziehungen 
des Handlungsfeldes Gesundheit zu den Hand-
lungsfeldern Städtebau, Bauwesen, Tourismus 
oder Katastrophenschutz ergeben sich kurzfris-
tige Planungs- und Handlungshorizonte.

Verantwortlichkeit Ressort des StMGP/LGL unter Beteiligung der fachlich betroffenen 
 Ressorts

Einbeziehen weiterer 
Akteure

Landesgesundheitsrat Bayern

Intersektorale  
Vernetzung

Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Bodenschutz und Georisiken,  
Katastrophenschutz, Städtebau, Bauwesen, Verkehr, Tourismus

37
www.lgl.bayern.de/ge-
sundheit/infektionsschutz/
infektionskrankheiten_a_z/
borreliose/nrz_borrelien.htm 
am 21.10.2015

38
www.lfu.bayern.de/wasser/
ian/index.htm  
am 16.03.2016

39
/www.lawinenwarndienst-
bayern.de/  
am 16.03.2016

Handlungsziele

Der Erhalt der Leistungsfähigkeit und Gesund-
heit des Menschen ist das wichtigste Hand-
lungsziel. Eine große Bedeutung kommt in 
diesem Zusammenhang der Entwicklung von 

Warnsystemen, der Prophylaxe und der Vorher-
sage zu.

http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/borreliose/nrz_borrelien.htm
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/borreliose/nrz_borrelien.htm
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/borreliose/nrz_borrelien.htm
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/borreliose/nrz_borrelien.htm
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Maßnahmen im Bereich Wetterereignisse und nichtinfektiöse Krankheiten

Tabelle 30  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Menschlichen Gesundheit (Wetterereignisse und nicht-infektiöse Krankheiten)

Schwerpunkt: Wetterereignisse und nicht-infektiöse Krankheiten (WK)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

WK_01 Monitoring der Ozonwerte durch den 
Deutschen Wetterdienst, der Luftbelas-
tung durch das Bayerische Landesamt 
für Umwelt (Landesüberwachungssys-
tem Bayern – LÜB) sowie der UV-Werte 
durch das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (< 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMUV

Umsetzungsgrundlage BImschG

Querverweis Tourismus

WK_02 Verringerung von Luftschadstoff-
emissionen, insbesondere Ozonvor-
läufer wie Kohlenwasserstoffe und 
Stickoxide

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurzfristig (< 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMUV

Umsetzungsgrundlage BImschG

Querverweis Industrie und Gewerbe, Energiewirtschaft, Verkehr, 
Tourismus

WK_03 Erarbeitung von Handlungsempfehlun-
gen zur gesundheitlichen Vorsorge an 
Hitzetagen für das medizinische Fach-
personal und die Bevölkerung 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurzfristig (< 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMGP, Bevölkerung, DWD

Umsetzungsgrundlage Hitzewarnsystem des DWD

Querverweis Tourismus

WK_04 Klimawandelgerechte Stadtentwicklung 
z. B. durch Erhaltung und Entwicklung 
von offenen, unverbauten Frischluftkor-
ridoren in Ballungszentren, Erhaltung 
und Errichtung von Grünflächen und Be-
schattungsmöglichkeiten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune, Eigentümer

Umsetzungsgrundlage BayLplG, InSEK, BauGB

Querverweis Städtebau, Bauwesen, Raumordnung

WK_05 Verbesserung der „blau - grünen” Infra-
struktur durch begrünte Straßenrand-
flächen, Fassaden und Dachbegrünung 
sowie Anlage von Wasserflächen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage Bauleitplanung, InSEK, BauGB

Querverweis Städtebau, Bauwesen, Raumordnung

WK_06 Begrenzung einer übermäßigen rand-
städtischen Bebauung, um Kaltluftent-
stehungsgebiete und Kaltluftkorridore 
im Umland zu erhalten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage InSEK, BauGB

Querverweis Städtebau, Bauwesen, Raumordnung

WK_07 Aufklärung der Bevölkerung zur UV-
Strahlung und Folgen des Sonnen-
badens

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMGP, ÖGD

Umsetzungsgrundlage UV –Index Vorhersage des DWD

Querverweis
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Schwerpunkt: Wetterereignisse und nicht-infektiöse Krankheiten (WK)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

WK_08 Monitoring der atmosphärischen Pol-
lenkonzentration, der Allergenität von 
Pflanzen sowie Prognose der zu erwar-
tenden Pollenbelastung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID), 
DWD

Umsetzungsgrundlage Pollenflug-Gefahrenindex des DWD

Querverweis Naturschutz

WK_09 Bekämpfung und Verhinderung der 
 Ausbreitung von hoch allergenen Pflan-
zen z. B. der Ambrosie („Ambrosia-
bekämpfungsprogramm“)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMGP, KVR, LfL

Umsetzungsgrundlage Aktionsprogramm „Ambrosiabekämpfung Bayern“

Querverweis Naturschutz

Maßnahmen im Bereich infektiöse Krankheiten

Tabelle 31  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Menschlichen Gesundheit (Infektiöse Krankheiten)

Schwerpunkt: Infektiöse Krankheiten (IK)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

IK_01 Weitere Anpassung der STIKO-Empfeh-
lungen, so dass geeignete Impfungen 
zur Prävention von durch Vektoren über-
tragbare Infektionskrankheiten durchge-
führt werden können (z. B. FSME)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMGP

Umsetzungsgrundlage Empfehlungen der STIKO

Querverweis

IK_02 Monitoring zur Ausbreitung von Infek-
tionskrankheiten sowie von etablierten 
und potenziellen Vektoren z. B. von Mü-
cken und Zecken

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMGP, Forschung

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

IK_03 Warnsysteme und Ausweisung von 
Risikogebieten mit erhöhter Infektions-
gefahr; unter www.Zeckenwetter.de 
werden kostenfrei Informationen zur 
Zeckenaktivität zur Verfügung gestellt 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMGP, Bevölkerung

Umsetzungsgrundlage RKI Frühwarnsystem für Infektionskrankheiten

Querverweis Wald und Forstwirtschaft, Tourismus

IK_04 Monitoring der Badegewässerqualität 
und Information der Bevölkerung (War-
nung vor Blaualgenbildung)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMGP, Kommune

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasserwirtschaft, Tourismus
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Schwerpunkt: Infektiöse Krankheiten (IK)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

IK_05 Sperrung von Badeseen mit erhöhter 
Blaualgenbildung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMGP, Kommune

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Tourismus

IK_06 Anpassung und Fortentwicklung der 
Sicherheitssysteme bei der Herstellung 
und Verarbeitung von Lebensmitteln

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit laufend

Verantwortlichkeit Lebensmittelunternehmer

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe

IK_07 Beachtung von angepassten Hygiene-
standards beim Umgang mit Lebens-
mitteln

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit laufend

Zuständigkeit Privatpersonen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

IK_08 Information und Beratung der Bevöl-
kerung zum richtigen Umgang mit 
 Lebensmitteln

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit laufend

Zuständigkeit StMUV, Verbraucherverbände

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

Allgemeine Maßnahmen im Bereich Menschliche Gesundheit

Tabelle 32  
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Menschlichen Gesundheit (Allgemeine Maßnahmen Menschliche Gesundheit)

Allgemeine Maßnahmen im Bereich Gesundheit (AG)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

AG_01 Erweiterung der Schulungsinhalte des 
medizinischen Pflege- und Fachperso-
nals im Zusammenhang mit zuneh-
menden gesundheitlichen Belastungen 
durch neue Krankheitsüberträger/ 
-symptome bzw. Ausweitung der 
 Hitzetage

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMGP

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

AG_02 Aufklärung der Bevölkerung zu mög-
lichen neuartigen gesundheitlichen 
 Gefahren (anlassbezogen)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz- bis langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMGP

Umsetzungsgrundlage

Querverweis
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KLIMAAUSWIRKUNG AUF DEN KATASTROPHENSCHUTZ

In den letzten Jahren sind in Bayern zahlreiche 
extreme Naturereignisse aufgetreten und ha-
ben mitunter zu großen, teilweise sogar ver-
heerenden Schäden geführt. Als klimasensitiv 
können davon insbesondere Hochwasser, Über-
schwemmungen, Stürme, Hagel, Lawinen, Mu-
renabgänge und Waldbrände identifiziert wer-
den. Mit der beobachteten Zunahme von Inten-
sität und Häufigkeit dieser Extremereignisse 
(Abbildung 20) werden gleichsam auch die mit 
deren Bewältigung betrauten Behörden, Stellen 
und Einsatzorganisationen immer stärker und 
häufiger gefordert. 

Naturkatastrophen der jüngeren Vergangenheit, 
wie etwa das Hochwasser im Juni 2013, bei 
dem 21 bayerische Kreisverwaltungsbehörden 
Katastrophenalarm ausgelöst haben, sind noch 
in guter Erinnerung. Die Bewältigung dieses 

Schadensereignisses erforderte über  Monate 
hinweg enorme Anstrengungen aller Beteilig-
ten. 

Die Wasserstände erreichten dabei vielerorts 
neue Rekordwerte, wie zum Beispiel in Pas-
sau, wo mit knapp 13 Metern der höchste Was-
serstand am Donaupegel seit über 500 Jahren 
gemessen wurde. Bei fünf Niederschlagsstati-
onen wurden Summen von mehr als 300 Mil-
limeter im 4-Tageszeitraum beobachtet. Ins-
gesamt verursachte das Hochwasserereignis 
Schäden in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro 
in Bayern (LfU 2013). Ein weiteres Extremer-
eignis war der Orkan Kyrill im Januar 2007. Mit 
Windgeschwindigkeiten von bis zu 202 km/h 
(Wendelstein) richtete er vor allem im Süd osten 
Bayerns große Schäden an.

Abbildung 20 
Entwicklung der Anzahl an 
 wetterbedingten Schaden-
ereignissen im Zeitraum 
1970 bis 2014 in Deutschland 
(Quelle: Munich Re, NatCat-
Service)

NatCatSERVICE
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KLIMAANPASSUNG IM KATASTROPHENSCHUTZ

„Der Klimawandel ist bereits Realität und er wird sich auch in 
Bayern weiterhin auswirken. Im Rahmen eines angemessenen 
Risikomanagements sollten wir uns an unvermeidbare Folgen 
anpassen und mit  präventiven Maßnahmen tätig werden.“ 

Prof. Dr. Dr. Peter Höppe,  
Leiter Geo Risko Forschung / Corporate  Climate Centre Munich Re

Katastrophenschutz ist eine staatliche Aufga-
be in der Zuständigkeit der Länder. In Bayern 
wird sie von den Katastrophenschutzbehörden 
wahrgenommen. Katastrophenschutzbehörden 
sind die Kreisverwaltungsbehörden, also Land-
ratsämter und kreisfreie Städte, die Regierun-
gen sowie das Bayerische Staatsministerium 
des Innern, für Bau und Verkehr. Die Katastro-
phenschutzbehörden arbeiten mit den im Ka-
tastrophenschutz mitwirkenden Einsatzorgani-
sationen und den im Einzelfall betroffenen Be-
hörden, Organisationen und sonstigen Stellen 
zusammen. Kern dieser Aufgabe ist es, Kata-
strophen abzuwehren und die dafür notwendi-
gen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen.

Die Berücksichtigung von sich verändernden 
Rahmenbedingungen – wie den klimatischen 
Verhältnissen mit unter Umständen häufiger 
auftretenden extremen Naturereignissen – so-
wie von neuen Erfahrungswerten ist den im 
Katastrophen schutz verantwortlichen Behörden 

und Stellen ein ständiges und wichtiges Anlie-
gen. Als Anpassungsmaßnahme wurden bay-
ernweit sogenannte Hilfeleistungskontingente 
aufgestellt, um bei großflächigen Naturkata-
strophen die erforderliche überregionale Kata-
strophenhilfe zu gewährleisten. Diese haben 
sich bei der Hochwasserkatastrophe 2013 be-
reits sehr gut bewährt und ermöglichten eine 
zügige, effektive und strukturierte Hilfe. 

Neben den Planungen und Überlegungen der 
Katastrophenschutzbehörden werden auch von 
den fachlich zuständigen Ressorts entsprechen-
de Maßnahmen ergriffen. Unter Federführung 
des Bayerischen Staatsministeriums für Um-
welt und Verbraucherschutz wurde das Inter-
netportal „Naturgefahren“ eingerichtet, in dem 
Warn- und Informationsdienste fachübergrei-
fend zusammengestellt sind40. Zudem warnt 
seit Oktober 2015 die neue App „umweltinfo“ 
des StMUV bayernweit vor Naturgefahren41.

Verantwortlichkeit Ressort des StMI, Regierungen, Kreisverwaltungsbehörden (Landratsämter, 
kreisfreie Städte)

Einbeziehen weiterer 
Akteure

Feuerwehren, freiwillige Hilfsorganisationen, Technisches Hilfswerk, Polizei, 
ggf. Bundeswehr

Intersektorale  
Vernetzung

Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft, Naturschutz, 
Bodenschutz und Georisiken, Gesundheit, Städtebau/Bauleitplanung, Raum-
ordnung, Bauwesen, Verkehr, Energiewirtschaft, Industrie und Gewerbe, 
Tourismus, Finanzwirtschaft

40
www.naturgefahren.bayern.de/ 
am 16.03.2016

41
www.stmuv.bayern.de/service/
mobil/  
am 16.03.2016

42
www.gesetze-bayern.
de/ Content/Document/ 
BayKatSchutzG  
am 16.03.2016

Handlungsziele

Gemäß Artikel 1 Absatz 1 Bayerisches Katastro-
phenschutzgesetz (BayKSG42) haben die Kata-
strophenschutzbehörden die Aufgabe, Kata-
strophen abzuwehren und die dafür notwen-
digen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. 

Vor dem Hintergrund der sich ändernden 
klima tischen Verhältnisse und deren Folgen 
kommt dabei der Bewältigung und Abwehr von 
Naturkata strophen besondere Bedeutung zu. 

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKatSchutzG
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKatSchutzG
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKatSchutzG
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Maßnahmen im Bereich Katastrophenschutz 

Tabelle 33 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Katastrophenschutz

Schwerpunkt: Katastrophenschutz (KS)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

KS_01 Weiterentwicklung des umfassenden 
Naturgefahrenwarnsystems in Bayern  
www.naturgefahren.bayern.de 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz-, mittel- und langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, StMI, StMELF

Umsetzungsgrundlage BayKSG

Querverweis alle Handlungsfelder 

KS_02 Fortentwicklung der Katastrophen-
schutz-Sonderplanungen zur Bewälti-
gung von Naturkatastrophen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz-, mittel- und langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMI

Umsetzungsgrundlage BayKSG

Querverweis alle Handlungsfelder

KS_03 Durchführung von Schulungen zum The-
ma Hochwasserschutz und Deichver-
teidigung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz-, mittel- und langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMI, StMUV

Umsetzungsgrundlage BayKSG

Querverweis Wasserwirtschaft

KS_04 Weiterführen der Waldbrandfrüherken-
nung durch Luftbeobachtung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz-, mittel- und langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMI, StMELF

Umsetzungsgrundlage BayKSG, Wald und Forstwirtschaftliche Regelungen

Querverweis Wald und Forstwirtschaft

KS_05 Beschaffen und Vorhalten benötigter 
Spezialeinsatzmittel im Katastrophen-
schutz

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit kurz-, mittel- und langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMI

Umsetzungsgrundlage BayKSG

Querverweis alle Handlungsfelder

KS _06 Systematische Ereignisanalyse im 
Nachgang von wetterbedingten Extrem-
ereignissen in enger Kooperation von 
Staat und Versicherungsgesellschaften

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz-, mittel- und langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit alle Ressorts, Versicherungsgesellschaften

Umsetzungsgrundlage u.a. BayKSG

Querverweis alle Handlungsfelder
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Schwerpunkt: Katastrophenschutz (KS)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

KS _07 Vorbereitung kritischer Infrastruktu-
ren auf Extremereignisse durch die 
jeweiligen staatlichen, kommunalen 
sowie privatwirtschaftlichen Träger

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit alle Ressorts, Kommunen, private Träger

Umsetzungsgrundlage ressortspezifische Fachgesetze bzw. Regelungen

Querverweis alle Handlungsfelder

KS _08 Fortentwicklung der Einsatzplanung und 
der organisationsübergreifenden Zu-
sammenarbeit im Katastrophenschutz, 
auch vor dem Hintergrund zunehmen-
der und in ihrer Intensität verstärkter 
extremer Naturgefahren

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit kurz-, mittel- und langfristig (< 3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMI

Umsetzungsgrundlage BayKSG

Querverweis alle Handlungsfelder
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF DIE RAUMORDNUNG
(Landes- und Regionalplanung)

Die Raumordnung hat die Aufgabe, verschie-
dene Nutzungsansprüche im Raum zu koordi-
nieren. Vor dem Hintergrund des Klimawandels 
besteht die größte Herausforderung darin, die 
Interessen der klimasensitiven Handlungsfelder 
gegeneinander abzuwägen. Hinzu kommen so-
zio-ökonomische Faktoren, wie der demogra-
phische Wandel, die es in Ausgleich zu bringen 
gilt.

Raumordnerisch besonders relevante Wirk-
folgen des Klimawandels in Bayern sind unter 
anderem häufigere Hitzeperioden, häufigere 
Starkniederschlagsereignisse und Sturzflu-
ten, Veränderung der Häufigkeit und Intensität 
von Flusshochwassern, steigende Gefahr von 

gravitativen Massenbewegungen, zunehmen-
de Schwankungen des Grundwasserspiegels 
sowie häufigere Schäden an Gebäuden, Infra-
struktur und Personen.

Überschwemmungsbereiche 
der Mangfall im Kolbermoor 
im Juni 2013
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KLIMAANPASSUNG IN DER RAUMORDNUNG
(Landes- und Regionalplanung)

„Eine wesentliche Rolle für die Klimaanpassung spielen  
die  Regionalen Grünzüge. Sie schaffen Erholungsräume,  
gleichen Temperaturunter schiede aus und versorgen  
uns mit Frischluft.“

Christian Breu,  
Geschäftsführer Regionaler Planungsverband München (RPV)

Verantwortlichkeit Ressort des StMFLH unter Beteiligung der fachlich betroffenen Ressorts, 
18 Regionale Planungsverbände, Landkreise, Kommunen

Einbeziehen weiterer 
Akteure

Landesplanungsbeirat, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Öffentlichkeit

Intersektorale  
Vernetzung

Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft, Naturschutz, 
Bodenschutz und Georisiken, Städtebau/Bauleitplanung, Straßenbau und 
Verkehr, Industrie und Gewerbe, Tourismus, Energiewirtschaft

Mit dem Bayerischen Landesplanungsgesetz 
(BayLplG43) vom 25. Juni 2012 wird der Grund-
satz verfolgt, den räumlichen Erfordernissen 
Rechnung zu tragen, „sowohl durch Maßnah-
men, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
als auch durch solche, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen“. Mittels formeller und 
informeller Instrumente kann die Raumordnung 
in Kooperation mit kommunalen Planungsträ-
gern einen entscheidenden Beitrag zur Um-
setzung von Klimaanpassungsmaßnahmen in 
vielen Handlungsfeldern auf regionaler Ebene 
leisten und gilt als Querschnittssektor der Bay-
erischen Anpassungsstrategie.

Wichtigste räumliche Planungsinstrumente 
sind das Landesentwicklungsprogramm Bay-
ern (LEP) sowie die Regionalpläne der 18 bay-
erischen Planungsregionen. Deren Vorgaben 
werden von der Bauleitplanung vor Ort umge-
setzt (Abbildung 21). Beispielsweise können 
von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten und 
Regionalen Grünzügen klimarelevante Freiflä-
chen von Bebauung freigehalten werden. Auf 
der nicht normativen Ebene bilden regionale 
Entwicklungs-, regionale Energie- oder Klima-
schutzkonzepte eine wichtige Grundlage für 
die Erarbeitung von regionalplanerischen Fest-
legungen und deren Verwirk lichung mit konkre-
ten Maßnahmen.

In Bayern liegt die Verantwortlichkeit im Hand-
lungsfeld „Raumordnung“ beim Staatsministe-
rium der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat (StMFLH). Ein Landesplanungsbeirat 
steht fachlich unterstützend zur Seite. Durch 
ihren räumlichen Bezug kann die Raumord-
nung auf raumbedeutsame Maßnahmen ein-
wirken. Vor diesem Hintergrund ergeben sich 
Handlungsmöglichkeiten der Raumordnung und 
Landesplanung für Anpassungsmaßnahmen 
vor allem in den Bereichen Wasserwirtschaft, 
Natur und Landschaft, Gesundheit, Städtebau, 
Verkehr und Energie. 

Abbildung 21 
Organisation und Ablauf der 
bayerischen Landesplanung 
und Zusammenwirken mit 
der Bauleitplanung (geändert 
nach BMVBS/BBR 2006)

Landesplanung
Landesentwicklungsprogramm

Ö
ff

en
tl

ic
h

ke
it

Fach
p

lan
u

n
g

en
 u

n
d

 Träg
er

 ö
ffen

tlich
er B

elan
g

e

Regionalplanung
Regionalpläne / Regionaler Planungsverband

Kommunalplanung
Flächennutzungs- / Bebauungs- /  

Landschaftsplan



124124

RAUMORDNUNG 8

Handlungsziele

Ziel im Handlungsfeld Raumordnung ist die Ko-
ordinierung der Raumnutzungen auf Landes- 
und Regionalebene unter Berücksichtigung der 
Folgen des Klimawandels. Darüber hinaus sol-
len ihre formellen und informellen Instrumente 

verstärkt zur Umsetzung überörtlich raumbe-
deutsamer Handlungsziele eingesetzt werden.

Maßnahmen im Bereich Landes- und Regionalplanung

Tabelle 34 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Landes- und Regionalplanung

Schwerpunkt: Landes- und Regionalplanung (LR)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

LR_01 Überprüfung der Ziele und Grundsätze 
des Landesentwicklungsprogramms 
und der Regionalpläne unter dem As-
pekt der Anpassung an den Klimawan-
del und zur Berücksichtigung der Dyna-
mik von Natur und Landschaft 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMFLH, Regionale Planungsverbände (RPV)

Umsetzungsgrundlage BayLplG, Regionalpläne, LEP

Querverweis alle Handlungsfelder

LR_02 Möglichkeiten zur Flexibilisierung der 
Planungsziele in der Raumordnung mit-
tels Ausnahmen von Zielen, Zielabwei-
chungsverfahren und Teilfortschreibung 
von Raumordnungsplänen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMFLH, RPV

Umsetzungsgrundlage BayLplG, LEP

Querverweis alle Handlungsfelder

LR_03 Unterstützung der Umsetzung der ver-
schiedenen Anpassungsstrategien, ggf. 
durch nachrichtliche Darstellungen in 
den Raumordnungsplänen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMFLH, RPV

Umsetzungsgrundlage LEP, Regionalpläne

Querverweis alle Handlungsfelder

LR_04 Darstellung von gebietsscharfen Fest-
legungen in Regionalplänen z. B. durch 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die 
Wasserversorgung; regionale Grünzüge 
sowie landschaftliche Vorbehaltsgebiete

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit StMFLH, RPV

Umsetzungsgrundlage LEP, Regionalpläne

Querverweis alle Handlungsfelder

LR_05 Darstellung und Weiterentwicklung von 
regionalen Grünzügen in den Regional-
plänen zur Freiraumsicherung, Verbes-
serung des Bioklimas und der Erholung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMFLH, RPV

Umsetzungsgrundlage LEP, Regionalpläne

Querverweis Wasser-, Land-, Forstwirtschaft, Naturschutz, 
 Städtebau, Bauwesen
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Schwerpunkt: Landes- und Regionalplanung (LR)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

LR_06 Aktive Nutzung der Instrumente der 
Landschaftsplanung zur umwelt- und 
klimabezogenen Optimierung in der 
 Regionalplanung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMFLH, RPV

Umsetzungsgrundlage Regionalpläne

Querverweis alle Handlungsfelder

LR_07 Kooperation und Abstimmung mit 
 Fachbehörden und Verbänden bei der 
Regionalentwicklung und Aufstellung 
von Konzepten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMFLH, RPV, Kommune

Umsetzungsgrundlage BayLplG

Querverweis alle Handlungsfelder

LR_08 Förderung von Modellprojekten zur 
Berücksichtigung und Integration des 
Klimawandels in Landes- und Regional-
planung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMFLH, Forschung

Umsetzungsgrundlage ROG, BayLplG

Querverweis alle Handlungsfelder

LR_09 Bildung regionaler Netze  (Regional 
 Gouvernance) zur Förderung der 
 Akzeptanz und Minderung des Konflikt-
potenzials bei der Umsetzung von 
 Anpassungsmaßnahmen 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMFLH, Kommunen 

Umsetzungsgrundlage ROG, BayLplG

Querverweis alle Handlungsfelder

LR_10 Weiterentwicklung der Leitbilder und 
Handlungsstrategien für die Raum-
entwicklung vor dem Hintergrund des 
Klimawandels 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund

Umsetzungsgrundlage ROG

Querverweis alle Handlungsfelder
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF STÄDTEBAU/BAULEITPLANUNG

Städte sind aufgrund der hohen Dichte ihrer 
Bebauung und Bevölkerung, der starken Ver-
siegelung und der Intensität der wirtschaftli-
chen Tätigkeit besonders sensitiv gegenüber 
Klimaänderungen. Eine wichtige Rolle spielen 
hierbei Auswirkungen durch Wärmebelastung, 
Starkniederschlag, Sturm, Hagel oder Gewit-
ter. Als besondere Herausforderung gilt in die-
sem Zusammenhang der urbane Wärmeinsel-
effekt. In Abhängigkeit der baulichen Dichte, 
dem Grünflächenanteil, der Oberflächenstruk-
turen oder der Luftschadstoffe und anthropo-
genen Wärmequellen liegen die Temperaturen 
im Innenstadtbereich meist höher als im Ver-
gleich zum Stadtrandbereich beziehungsweise 
Umland. Vor allem in Sommernächten macht 
sich der Wärmeinseleffekt, wie am Beispiel der 
Stadt München gezeigt wird, bemerkbar (Ab-
bildung 22). Die höchsten Temperaturen wei-
sen die Gebiete der Münchner Innenstadt, Ge-
werbeflächen sowie große, mehrgeschossige 
Baukomplexe auf. Landwirtschaftlich genutzte 

Flächen am Stadtrand oder großflächige Grün-, 
Wald- und Wasserflächen zeigen deutlich nied-
rigere Temperaturen (LH München 2014).

Im Zuge des Klimawandels wird eine zuneh-
mende Häufigkeit von Hitzestress, sowohl am 
Tag als auch in der Nacht, beobachtet. Damit 
einhergehend steigt der Kühlbedarf von Ge-
bäuden und Freiräumen in den Sommermona-
ten an, während der Heizbedarf im Winter zu-
rückgeht Energiewirtschaft. Zukünftig wird 
eine weitere Zunahme der Temperatur erwar-
tet. Infolgedessen ist mit einer Verstärkung des 
Wärme inseleffekts, einem häufigeren Auftreten 
von Inversionswetterlagen und einer Zunahme 
der Ozonbelastung zu rechnen. Auch mit der 
Zunahme sommerlicher Hochdrucklagen ver-
stärken sich wärme- und lufthygienische Belas-
tungen im Siedlungsbereich. Die Folgen können 
vor allem negative Auswirkungen auf die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden des Menschen 
sein  Gesundheit, Tourismus. 

Stadtklimaanalyse
Landeshaupstadt München

Lufttemperatur 4 Uhr 
2 m über Grund [°C]

< 14
14 bis 15
> 15 bis 16
> 16 bis 17
> 17 bis 18  
> 18 bis 19
> 19 bis 20
> 20 bis 21   
14
15
16
17
18
19
20
21

Fachdaten:
LH München, 2014

0 2 4 km

Abbildung 22 
Stadtklimaanalyse München: 
Lufttemperatur morgens  
4 Uhr, 2 m über Grund wäh-
rend einer windschwachen 
Sommernacht  
(LH München 2014)
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Die bereits beobachtete Zunahme der Häu-
figkeit und Intensität von Starkniederschlägen 
führt zu einer Zunahme von Hochwasserereig-
nissen und Überschwemmungen sowie Beein-
trächtigungen durch wild abfließendes Was-
ser in Siedlungsbereichen (sogenannte urbane 
Sturzfluten), vor allem auf stark versiegelten 
Flächen. Andererseits können vermehrt Über-
stauereignisse in den Kanalnetzen auftreten 
Wasserwirtschaft. Beides kann Menschen 
gefährden, soziale Notlagen hervorrufen und 
Schäden an Gebäuden und Infrastruktur bewir-
ken Gesundheit, Bauwesen, Verkehr.

Auch Stürme, Hagel oder Eis verursachen oft-
mals hohe Schadenssummen, Einschränkun-
gen des Verkehrsflusses und Schäden an Ver- 
und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem 
Städtebau selbst wird an das Versicherungs-
wesen eine besondere Herausforderung ge-
stellt Finanzwirtschaft. Zudem beeinflussen 
örtliche Klimarisiken das Ansiedlungsverhalten 

von Bevölkerung und Industrie und Gewerbe 
Industrie und Gewerbe).

Dem gegenüber lässt der zu erwartende Rück-
gang der Niederschläge im Sommerhalbjahr so-
wie die zu erwartende Zunahme der potenziel-
len Verdunstung eine Destabilisierung des städ-
tischen Bodenwasserhaushaltes und teilweise 
niedrigere Grundwasserstände im Siedlungsbe-
reich erwarten Wasserwirtschaft. Hinzu kom-
men veränderte Standortbedingungen für die 
städtische Vegetation durch die Zunahme der 
Häufigkeit und Länge von Trockenperioden bei 
gleichzeitig erhöhtem Wasserbedarf im Som-
merhalbjahr sowie durch den vorverlagerten 
Beginn der Vegetationsperiode Naturschutz.

Begrünte und schattige 
Flächen mindern die sommer-
liche Hitzebelastung in 
Städten.
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KLIMAANPASSUNG IM STÄDTEBAU/BAULEITPLANUNG

„Die Entwicklung eines zusammenhängenden Netzes von 
multi funktionalen städtischen Grünflächen und  Freiräumen 
als grüne  Infrastruktur der Stadt ist eine entscheidende 
 Zukunftsaufgabe für die klima angepasste Stadtentwicklung.“ 

Prof. Dr. Stephan Pauleit, Technische Universität München, Lehrstuhl 
für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung

44
www.gesetze-im-internet.de/
bbaug/ am 16.03.2016

45
www.stadtklimalotse.net/  
am 16.03.2016

Aufbauend auf regionalplanerischen Vorgaben 
zur Entwicklung der Siedlungsstruktur und 
stadtregionaler Freiräume, kommt den Kommu-
nen als Träger der kommunalen Planungshoheit 
eine große Verantwortung bei der Entwicklung 
der städtebaulichen Strukturen zu. Ihr sektor-
übergreifender Verwaltungsaufbau ermöglicht 
es, im Rahmen der Wahrnehmung städtebau-
licher Aufgaben Konzepte im Sinne der Nach-
haltigkeit zu entwickeln und umzusetzen, der 
Belastungs- und Gefährdungssituation Rech-
nung zu tragen und auf eine Verringerung der 
Vulnerabilität von Infrastruktur und Bevölkerung 
hinzuarbeiten. Die Umsetzung einer klimawan-
delgerechten Siedlungsentwicklung erfordert 
darüber hinaus aber auch privates Handeln. So 
stehen Flächen- und Hauseigentümer in beson-
derer Verantwortung für die Erhaltung privaten 
Grüns wie Gärten oder in Innenhöfen als ein 
wichtiger Baustein städtischer Freiraumsyste-
me.

In Bayern dienen formelle und informelle In-
strumente wie Bauleitplanung, Stadtentwick-
lungskonzepte und Energienutzungsplan den 
Kommunen als wichtige Planungs- und Steu-
erungsinstrumente. Für die Flächennutzungs- 
und Bebauungspläne sowie städtebauliche Ver-
träge ist dabei das Baugesetzbuch (BauGB44) 
maßgebend. Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen die 
Bauleitpläne dazu beitragen, „eine menschen-
würdige Umwelt zu sichern, die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln sowie den Klimaschutz und die Klimaan-
passung, insbesondere auch in der Stadtent-
wicklung, zu fördern“. Die Anpassung an den 
Klimawandel ist eine städtebauliche Aufgabe. 
Auch das Bayerische Landesplanungsgesetz 
(BayLplG) bildet einen gesetzlichen Rahmen 
für die Integration von Klimaanpassung in der 
Stadtentwicklung. 

Im Energiebereich sind Energienutzungspläne 
eine wichtige Hilfestellung. Als ein informel-
les räumliches Planungsinstrument für eine/n 
oder mehrere Gemeinden/Landkreise stellt er 
die zukünftige energetische Entwicklung im 
Untersuchungsgebiet unter Einbeziehung des 
Bestandes systematisch dar. Er koordiniert die 
derzeitigen und zukünftigen Energieverbräuche 
und Siedlungsstrukturen, die regionalen Ener-
gieressourcen sowie potenzielle Energieprojek-
te in Form eines übergeordneten Gesamtkon-
zepts. Er bildet somit die Basis, um Energieein-
sparung, Energieeffizienz und die Umstellung 
auf regenerative Energieträger aufeinander ab-
zustimmen. Im Rahmen des Gesamtkonzepts 
sind Maßnahmenvorschläge zur Energieein-
sparung, Effizienzsteigerung, den Ausbau er-
neuerbarer Energien sowie KWK-Lösungen zu 
erstellen.

Beispielsweise nahmen die Städte Nürnberg 
und Regensburg am Forschungsprojekt des 
Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus 
im Forschungsfeld „Urbane Strategien zum Kli-
mawandel – Kommunale Strategien und Poten-
ziale“ (KlimaExWoSt) teil. Zentraler Forschungs-
auftrag des Projektes war, Handlungskonzepte, 
Strategien und Maßnahmen zur kommunalen 
Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln 
(BMVBS 2013). Alle Maßnahmen, Verfahren 
und Instrumente sind der Onlinedatenbank des 
Stadtklimalotsen45 zugeordnet und können von 
den lokalen Akteuren (Kommunalpolitik, Ver-
waltung, Unternehmen, Bürger etc.) individuell 
über Betroffenheitsanalysen abgerufen werden. 

Bei der Anpassung von Stadt- und Ortsquartie-
ren sowie von Ortskernen im ländlichen Raum 
an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger 
sind Klimaschutz und Klimawandel zu wichtigen 
Handlungsfeldern städtebaulicher Erneuerungs-
maßnahmen im Rahmen der Städtebauförde-
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rung in Bayern geworden. Von großer Bedeu-
tung für eine erfolgreiche energetische Stadter-
neuerung ist, dass bereits auf Quartiers ebene 
Lösungsmöglichkeiten für Themen wie Ener-
gieeinsparung, Energieeffizienz und den Ein-
satz erneuerbarer Energien aufgezeigt werden. 
Nachdem das größte Einsparpotenzial beim 
Gebäudebestand liegt, sind die Belange der 
Ökologie, darunter auch Energieeffizienz und 
Klimaschutz, übergreifende Handlungsfelder in 
den bayerischen Städtebauförderrichtlinien und 
Querschnittsaufgaben in allen Städtebauförde-
rungsprogrammen in Bayern.

Mit der Dorferneuerungsrichtlinie zum Vollzug 
des Bayerischen Dorferneuerungsprogramms 
(DorfR) verfügt Bayern zudem über ein wich-
tiges Instrument zur Förderung der nachhalti-
gen Verbesserung der Lebens-, Wohn-, Arbeits- 
und Umweltverhältnisse ländlicher Kommunen 
(StMELF 2015b).

In Bayern liegt die Planungshoheit und damit 
verbundene Verantwortlichkeit im Handlungs-
feld „Städtebau/Bauleitplanung“ bei den Städ-
ten und Gemeinden. Die Aufgaben des Landes 
(StMI unter Beteiligung des StMWi, StMELF 
und StMUV) umfassen dabei im Wesentlichen 
Aufsicht, Beratung, Information und Förder-
maßnahmen. Landkreis-, Städte- und Gemein-
detag vertreten die Interessen der Kommunen 
als Träger der Planungshoheit.

Synergien ergeben sich insbesondere zu den 
Handlungsfeldern Wasserwirtschaft, Natur-
schutz, Menschliche Gesundheit, Raumord-
nung und Energiewirtschaft. Konfliktpotenzi-
ale bestehen teilweise zu den Handlungsfel-
dern Verkehr, Bauwesen sowie Industrie und 
Gewerbe.

Verantwortlichkeit Städte, Gemeinden, Ressort des StMI unter Beteiligung der Ressorts des 
StMWi, StMELF und StMUV

Einbeziehen weiterer 
Akteure

Landkreistag, Städtetag, Gemeindetag, regionale Energieagenturen, Bürger

Intersektorale  
Vernetzung

Wasserwirtschaft, Naturschutz, Georisiken, Gesundheit, Raumordnung, 
Bauwesen, Verkehr, Tourismus, Industrie und Gewerbe, Energiewirtschaft

Handlungsziele

Vorrangiges Ziel ist die Erhaltung gesunder Le-
bens-, Wohn-, Arbeits- und Umweltverhältnis-
se angesichts der erwarteten Klimawandelfol-
gen im Siedlungsbereich. Dies soll besonders 
im Rahmen einer nachhaltigen, klimascho-
nenden und ökologischen Siedlungsentwick-
lung erreicht werden. Durch die Ermittlung 
und Kennzeichnung von Flächen, die durch 
Extrem ereignisse betroffen sein können, wird 
die Eigen vorsorge der Grundstückseigentümer 
unter stützt.
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Maßnahmen im Bereich städtebauliche Entwicklung

Tabelle 35 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Städtebau (Städtebauliche Entwicklung)

Schwerpunkt: Städtebauliche Entwicklung (SE)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

SE_01 Forcierung und fachliche Unterstüt-
zung nachhaltiger, klimaschonender, 
ökologisch verträglicher und damit 
 zukunftsorientierter Siedlungskonzepte 
z. B. Flächenmanagement, kompakte 
Siedlungseinheiten, rationelle Energie-
nutzung, nachhaltige Flächenkon-
version, integrierte Planung, Meidung 
von  Gefährdungsbereichen, Verkehrs-
beruhigung in Wohngebieten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommunen, StMI

Umsetzungsgrundlage BayLplG, BauGB, Städtebauförderungsrichtlinie

Querverweis Naturschutz, Raumordnung, Bauwesen, Verkehr, 
 Industrie und Gewerbe, Energiewirtschaft,

SE_02 Entwicklung und Abstimmung von 
energieoptimierten Konzepten für die 
Siedlungsentwicklung z. B. Passiv-/ 
Niedrigenergiehäuser als Standard für 
Neubaugebiete, Einfluss der Bebauung 
auf das lokale Kleinklima

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune, StMI

Umsetzungsgrundlage BauGB

Querverweis Raumordnung, Bauwesen, Energiewirtschaft

SE_03 Konsequenter Verzicht der Ausweisung 
neuer Baugebiete in Überschwem-
mungsgebieten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG 

Querverweis Wasserwirtschaft, Raumordnung, Bauwesen, 
 Industrie und Gewerbe

SE_04 Berücksichtigung des Klimawandels, 
insbesondere der zu erwartenden Zu-
nahme von Extremereignissen, in der 
Bauleitplanung und bei der Planung 
(z. B. Berücksichtigung von Kaltluft- 
und Frischluftschneisen, Bewahrung 
unversiegelter Flächen zur Reduzierung 
von Überwärmung, Entwässerungs-
konzepte), Gestaltung und Umsetzung 
der städtebaulichen Erneuerung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage BayLplG, BauGB, Regional- und Landschaftsplanung

Querverweis Wasserwirtschaft, Gesundheit, Raumordnung, 
 Bauwesen, Verkehr

SE_05 Umsetzung nachhaltiger  Konzepte 
und Maßnahmen in den Gebieten 
der städte baulichen Erneuerung z. B. 
nachhaltige Verdichtung, Entsiegelung, 
Freiflächenkonzepte, Berücksichtigung 
wechselseitiger Einflüsse der Bebau-
ung auf umgebendes Klima

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage BauGB, Landschaftsplanung, Städtebauförderungs-
richtlinie

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz, Gesundheit, Raum-
ordnung, Bauwesen, Verkehr

SE_06 Erstellung regionaler Studien zur 
 Erfassung der Folgen und Auswir-
kungen des Klimawandels auf die 
Siedlungs strukturen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommunen, Forschung

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasserwirtschaft, Gesundheit, Raumordnung, 
 Bauwesen, Verkehr
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Schwerpunkt: Städtebauliche Entwicklung (SE)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

SE_07 Berücksichtigung der Klimaanpassung 
in den Darstellungen und Festsetzun-
gen der Flächennutzungs- und Bebau-
ungspläne sowie in den Vorgaben der 
Pläne und Programme der städtebauli-
chen Erneuerung z. B. Aufnahme in den 
Umweltbericht der Bauleitpläne

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage BauGB, Bauleitplanung

Querverweis Raumordnung, Bauwesen

SE_08 Entwicklung langfristiger Stadt-, Dorf-
erneuerungs- und Gemeindeentwick-
lungskonzepte sowie Konzepte der 
Integrierten Ländlichen Entwicklung zur 
Reduzierung von Schadenswerten in 
Risikogebieten z. B. Unterstützung von 
Rückbau, Aufzeigen von Absiedlungs-
potenzial, ggf. Anbieten von Ersatzflä-
chen und Minimierung der Versiegelung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage BauGB, Dorferneuerung, Städtebauförderungs-
richtlinie

Querverweis Landwirtschaft, Raumordnung, Bauwesen 

SE_09 Berücksichtigung von Interessen des 
Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
bei der Ausgestaltung von Finanzie-
rungsinstrumenten z. B. durch Förder-
programme, Steuern, Abgaben und 
Gebühren

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommunen

Umsetzungsgrundlage Städtebauförderungsrichtlinie

Querverweis Finanzwirtschaft

SE_10 Förderung von Modellprojekten zur 
 Berücksichtigung und Integration des 
Klimawandels in der Bauleitplanung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMI, Kommunen

Umsetzungsgrundlage BauGB

Querverweis alle Handlungsfelder

Maßnahmen im Bereich Grün- und Freiflächen

Tabelle 36 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Städtebau (Grün- und Freiflächen)

Schwerpunkt: Grün- und Freiflächen (GF)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

GF_01 Neuanlage, Erhalt und Entwicklung von 
Grün- und Wasserflächen im Innen- und 
Außenbereich von Siedlungsflächen zur 
Verbesserung der thermischen und luft-
hygienischen Belastungssituation

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage BayLplG, BauGB, Bauleit-, Landschaftsplanung

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz, Gesundheit, 
Raumordnung

GF_02 Erhalt und Verbesserung von Kalt- und 
Frischluftentstehungsgebieten sowie 
von innerstädtischen Kalt- und Frisch-
luftleitbahnen zur Verringerung der ther-
mischen und lufthygienischen Belas-
tung im verdichteten Siedlungsraum

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage BayLplG, BauGB, Bauleit-, Landschaftsplanung

Querverweis Naturschutz, Gesundheit, Raumordnung, Bauwesen
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Schwerpunkt: Grün- und Freiflächen (GF)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

GF_03 Berücksichtigung des Einflusses der 
Bebauung sowie der klimarelevanten 
Funktionen von Natur und Freiräumen 
auf die Frisch- und Kaltluftversorgung in 
Siedlungsgebieten (z. B. Straßenbegleit-
bäume, Wald-, Gewässerflächen)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage BauGB, BayNatSchG, Eingriffsregelungen

Querverweis Naturschutz, Wald und Forstwirtschaft, Bauwesen 

GF_04 Erhalt der ökologischen Ausgleichs-
funktion unversiegelter Flächen und 
 Reduzierung des Flächenverbrauchs, 
um Flexibilität für Anpassungsmaß-
nahmen gewährleisten zu können

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit kurzfristig (bis 3 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage BayLplG, BauGB, Bauleit-, Landschaftsplanung, 
 Besonderes Städtebaurecht

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz, Raumordnung

GF_05 Erhalt zusammenhängender Flächen 
entlang von Gewässern zum Biotopver-
bund, zur Hochwasservorsorge und zur 
Sicherung von Wasserressourcen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage BayLplG, BauGB, Bauleit-, Landschaftsplanung

Querverweis Wasserwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft, 
 Naturschutz, Raumordnung

GF_06 Entwicklung von Konzepten zur 
Freiraum entwicklung und Integration 
dieser Konzepte in Bauleitpläne und 
Konzepte der städtebaulichen Entwick-
lung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage BayLplG, BauGB, Städtebauförderungsrichtlinie

Querverweis Raumordnung

GF_07 Vorhalten von Flächen zur Umsetzung 
der verschiedenen Klimaanpassungs-
maßnahmen im Rahmen von kommu-
nalen Flächenpools

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommunen, Forschung

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Raumordnung, Verkehr, Industrie und Gewerbe

GF_08 Förderung der Regenwasserbewirt-
schaftung zur Verminderung der Über-
lastung und Überflutung der Kanalisa-
tion

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommunen

Umsetzungsgrundlage WHG, BayWG, BauGB

Querverweis Wasserwirtschaft

GF_09 Rückhalte- und Ableitungsmöglichkeiten 
für Oberflächenwasser zur Reduzierung 
des Überschwemmungsrisikos  schaffen 
und in der Ortsplanung dauerhaft frei-
halten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune

Umsetzungsgrundlage BauGB, Bauleit-, Landschaftsplanung

Querverweis Wasserwirtschaft, Raumordnung

GF_10 Privates Engagement im Stadtquar-
tier fördern z. B. durch Errichtung von 
 urbanen Gärten

Wirksamkeit hoch
Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung
Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)
Verantwortlichkeit StMI, Kommune, Bürger
Umsetzungsgrundlage Besonderes Städtebaurecht, Städtebauförderungs-

richtlinie
Querverweis Landwirtschaft, Naturschutz, Bauwesen, Verkehr
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Schwerpunkt: Grün- und Freiflächen (GF)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

GF_11 Private Frei- und Grünflächen wie Klein-
gärten und Höfe als wichtige Bestand-
teile gesamtstädtischer Freiraumsyste-
me erhalten und weiterentwickeln

Wirksamkeit hoch
Umsetzung in Umsetzung
Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)
Verantwortlichkeit Kommune, Bürger
Umsetzungsgrundlage Besonderes Städtebaurecht, Städtebauförderungs-

richtlinie
Querverweis Landwirtschaft, Naturschutz, Bauwesen, Verkehr

GF_12 Umsetzung von multifunktionalen 
Flächen konzepten z. B. Nachnutzungen 
auf Brachflächen oder Nutzung von 
Parkflächen als Retentionsraum bei 
Hochwasser

Wirksamkeit hoch
Umsetzung in Umsetzung
Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)
Verantwortlichkeit StMI, Kommunen
Umsetzungsgrundlage BayLplG, BauGB, Bauleitplanung, Besonderes 

 Städte baurecht, Städtebauförderungsrichtlinie
Querverweis Raumordnung, Bauwesen, Verkehr

GF_13 Berücksichtigung des Klimawandels bei 
Anlage und Entwicklung von Grünflä-
chen durch klimaangepasste Pflanzen- 
und Baumartenwahl sowie Grünflächen-
pflege und Sortimentempfehlungen für 
Stadtbaumartenwahl

Wirksamkeit hoch
Umsetzung in Umsetzung
Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)
Verantwortlichkeit Kommunen, Bürger
Umsetzungsgrundlage Bauleit-, Landschaftsplanung, Straßenbaumliste der 

Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK)
Querverweis Naturschutz

GF_14 Errichtung und Entwicklung kühlender 
Gestaltungselemente z. B. Sonnense-
gel, Markisen, Arkaden oder Bäume im 
städtischen Freiraumnetz (Haltestellen, 
Einkaufsstraßen etc.)

Wirksamkeit hoch
Umsetzung in Umsetzung
Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)
Verantwortlichkeit Kommunen
Umsetzungsgrundlage BauGB, Städtebauförderungsrichtlinie
Querverweis Gesundheit, Raumordnung 

GF_15 Verbesserung der Fuß- und Radwege-
verbindungen

Wirksamkeit hoch
Umsetzung in Umsetzung o. Planung
Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)
Verantwortlichkeit StMI, Kommunen
Umsetzungsgrundlage BauGB
Querverweis Raumordnung, Verkehr, Tourismus

GF_16 Errichtung von Grabensystemen in ver-
nässungsgefährdeten Siedlungsberei-
chen zur Förderung der Entwässerung

Wirksamkeit hoch
Umsetzung in Umsetzung
Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)
Verantwortlichkeit StMI, Kommunen
Umsetzungsgrundlage BayWG
Querverweis Wasserwirtschaft, Bauwesen

GF_17 Pflanzung, Erhaltung und Entwicklung 
von Bäumen im Straßenraum und auf 
Parkplätzen; Straßenbegleitgrün zur 
 Verbesserung von Kühlungs- und Luft-
filterfunktionen

Wirksamkeit hoch
Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung
Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)
Verantwortlichkeit StMI, Kommunen
Umsetzungsgrundlage BauGB, Bauleit-, Landschaftsplanung, Besonderes 

Städtebaurecht
Querverweis Naturschutz, Gesundheit, Straßenbau und Verkehr
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF DAS BAUWESEN

Die Klimasensitivität von Gebäuden ergibt sich 
zum einen durch äußerliche Einflüsse wie Stür-
me oder Blitze sowie das Gebäudeinnenklima, 
dem die darin lebenden und arbeitenden Men-
schen ausgesetzt sind. Mit einer Zunahme der 
Intensität und Häufigkeit von Wetterextremer-
eignissen nehmen die Gefahr von Schäden an 
Gebäuden sowie Komfortprobleme in Gebäu-
den zu. 

So können erhöhte Wind- und Schneelasten, 
Stürme, Hagel oder Blitze die Standsicherheit, 
Dachstabilität oder die Gebäudehülle beein-
trächtigen. Auch dauerhaft niedrige Grundwas-
serstände gefährden die Standfestigkeit von 
Gebäuden, wenn wasserführende setzungs-
empfindliche Schichten trocken fallen. Mit der 
Zunahme des Oberflächenwassers wird zudem 
die Beschaffenheit des Bodens beeinflusst und 
die Baugrundverhältnisse verändert. Rückstau-
endes Grundwasser kann zu Schäden an und in 
unterirdischen Gebäudeteilen wie Kellern oder 
Parkhäusern führen, vor allem da, wo Gebäude 
in Senken gebaut wurden Finanzwirtschaft. 

Erhöhter Wärmeeintrag durch höhere Tempe-
raturen im Sommer beeinträchtigt das Innen-
raumklima von Gebäuden. Dies gilt besonders 
für Gebäude, die aufgrund ihrer baukonstrukti-
ven Ausgangsbedingungen, unzureichender Sa-
nierung oder nachträglicher Nutzung der Dach-
geschosse oder unzureichender Klimatisierung 
der Aufenthaltsräume, hohe Innenraumtempe-
raturen aufweisen. Verstärkt wird die Überwär-
mung durch einen hohen Versiegelungsgrad 
und einen geringen Grünflächenanteil. Eine er-
höhte Vulnerabilität gegenüber Überwärmung 
weisen Gesundheits- und Bildungsinfrastruk-
turen (z. B. Seniorenheime, Krankenhäuser, 
Pflegeheime, Kindergärten, Schulen etc.) auf, 
die in Überwärmungsgebieten liegen und zu-
gleich über eine ungünstige Bausubstanz ver-
fügen Gesundheit. Einem erhöhten Kühl-
bedarf im Sommer, steht ein zukünftig ver-
minderter Heizbedarf im Winter gegenüber 
Energiewirtschaft. 

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft: 
Schwacher Wandel

Nahe Zukunft: 
Starker Wandel

Schäden an Gebäuden und Infrastruktur 
durch Flusshochwasser und Sturzfluten

mittel mittel hoch

Schäden an Gebäuden und Infrastruktur 
durch Starkwind

mittel gering mittel

Stadtklima und Luftqualität mittel mittel hoch

Innenraumklima und Kühlung mittel mittel hoch

Tabelle 37 
Bedeutung der Klimawirkung 
im Handlungsfeld „Bauwesen“ 
für die Gegenwart und nahe 
Zukunft (2021 bis 2050) unter 
einem schwachen und einem 
starken Wandel gemäß der Vul-
nerabilitätsstudie des Bundes 
(geändert nach adelphi / PRC / 
EURAC 2015)

Tabelle 37 fasst die Bedeutung der Auswirkun-
gen des Klimawandels im Handlungsfeld „Bau-
wesen“ für Deutschland zusammen (adelphi / 
PRC / EURAC 2015). Bereits gegenwärtig und in 
naher Zukunft besteht ein hohes Gefährdungs-
potenzial für Schäden an Gebäuden sowie ein 
ungünstiges Stadtklima und Luftqualität. Die 
Vulnerabilität im Handlungsfeld „Bauwesen“ 
ist aufgrund der mittel- bis langfristigen Anpas-
sungszeit sowie der starken Betroffenheit als 
mittel bis hoch einzuschätzen. 
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KLIMAANPASSUNG IM BAUWESEN

„Architekten können durch den Einsatz von regenerativen 
 Materialien und durch ressourcenschonende und energie-
effiziente Bauweise  entscheidend zur Reduzierung der 
 negativen Folgen des Klimawandels beitragen.“ 

Markus Julian Mayer, Architekt, Bund Deutscher Architekten BDA 
Bayern

Die Einflüsse und Auswirkungen auf die Kon-
struktion und die Nutzung von Bauwerken kön-
nen derzeit noch nicht quantifiziert werden. 
Dennoch sind alle am Planungs- und Baupro-
zess Beteiligten aufgefordert, die Planung und 
Bautechnik differenziert nach Regionen, Stand-
orten und Objekten an den Klimawandel an-
zupassen, soweit sich bereits konkrete Maß-
nahmen ableiten lassen. Gebäudebestand und 
künftig zu erstellende Gebäude an veränderte 
Anforderungen aufgrund des Klimawandels zu 
adaptieren, ist sowohl Aufgabe der öffentlichen 
wie auch privaten Bauherren. 

Zentrale rechtliche Planungsinstrumente sind 
die Bayerische Bauordnung (BayBO) und das 
Energieeinsparrecht (EnEV, EEWärmeG). Über 
die verbindliche Bauleitplanung (BauGB) lassen 
sich zudem Art und Maß der Bebauung steuern. 

Hauptakteure im Handlungsbereich Bauwe-
sen sind die Gebäudeeigentümer sowie die 

mit Bau- und Unterhaltungsaufgaben beauf-
tragten Personen beziehungsweise Unterneh-
men. In Bayern liegen die Verantwortlichkeiten 
im Handlungsfeld „Bauwesen“ beim StMI und 
StMWi (Energieeffi zienz), unter Beteiligung von 
StMELF und StMUV. Kommunale Spitzenver-
bände wie Landkreis-, Städte- und Gemeinde-
tag können den Kommunen unterstützend und 
beratend zur Seite stehen sowie für die Umset-
zung von Maßnahmen im eigenen Bereich ver-
antwortlich sein. Auch können unter anderem 
regionale Energieagenturen, Architektur- und 
Planungsbüros sowie Gebäudeeigentümer als 
weitere Akteure hinzugezogen werden.

Insbesondere zu den Handlungsfeldern Ge-
sundheit, Städtebau und Energiewirtschaft be-
stehen vielfältige intersektorale Beziehungen.

Verantwortlichkeit Eigentümer, Büros, Ressorts des StMI, StMWi, StMELF und StMUV, 
 Hochschulen, Norminstitutionen

Einbeziehen weiterer 
Akteure

Landkreistag, Städtetag, Gemeindetag, Kommunen, regionale Energie-
agenturen, Architektur-, Planungs- und Ingenieurbüros, private und 
 gewerbliche Gebäudeeigentümer, Mietervereine, Verbände der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft

Intersektorale  
Vernetzung

Wasserwirtschaft, Naturschutz, Georisiken, Gesundheit, Städtebau, 
 Raumordnung, Verkehr, Industrie und Gewerbe, Energiewirtschaft, 
 Finanzwirtschaft

Handlungsziele

Handlungsziel ist ein nachhaltiges, umwelt-
verträgliches, energieeffizientes und an die 
Auswirkungen des Klimawandels angepasstes 
Planen und Bauen. Dies gelingt durch veränder-
te technische Anforderungen an Gebäude und 

Bauteile sowie die Anpassung, den Erhalt und 
die energieeffiziente Sanierung der vorhande-
nen Bausubstanz.
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Maßnahmen im Bereich Gebäudeplanung und Bautechnik

Tabelle 38 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Bauwesen (Gebäudeplanung und Bautechnik)

Schwerpunkt: Gebäudeplanung und Bautechnik (GB)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

GB_01 Anpassung der kommunalen Infrastruk-
tur und Gebäude in Risikogebieten an 
Naturgefahren durch bauphysikalische 
und energietechnische Festlegungen 
hinsichtlich Gebäudeausstattung und 
-ausrichtung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune, Eigentümer

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Gesundheit, Städtebau, Raumordnung, Finanzwirt-
schaft

GB_02 Anpassen bestehender Gebäude und 
Auflagen für Neubauten hinsichtlich 
möglicher zukünftiger Extremereignisse 
v. a. bei Bauten in Hanglagen, in Erdfall-
gebieten, in Gebieten mit quellfähigen 
Böden, unter Grundwasser- und Hoch-
wassereinfluss sowie in ehemaligen 
Bergbau- und Tagebaugebieten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune, Eigentümer

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Gesundheit, Städtebau, Raumordnung, Finanzwirt-
schaft

GB_03 Planung und Realisierung ressourcen-
schonender, hoch energieeffizienter 
 Gebäude wie z. B. Passivhäuser, Plus-
Energiehäuser

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune, Eigentümer

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Städtebau, Raumordnung

GB_04 Sommerlicher Wärmeschutz unter 
Berücksichtigung des Energiebedarfs 
durch Dämmung, Sonnenschutz, 
 Nutzung passiver oder erneuerbarer 
Energien oder Abwärme betriebener 
Kühlungsmöglichkeiten, ggf. Einsatz 
 solarer Kühlung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMWi, StMI (Bauleitplanung), Kommune, 
 Eigentümer

Umsetzungsgrundlage EnEV

Querverweis Gesundheit, Industrie und Gewerbe, Energiewirt-
schaft

GB_05 Durchführen von Pilotprojekten der 
Bauverwaltung für Neu- und Bestands-
bauten unter wissenschaftlicher Beglei-
tung in öffentlichen Gebäuden des Frei-
staates Bayern 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMI, Forschung

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

GB_06 Berücksichtigung der Auswirkungen der 
Klimaveränderungen in der Architekten 
/ Ingenieurausbildung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Hochschulen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis
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Schwerpunkt: Gebäudeplanung und Bautechnik (GB)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

GB_07 Berücksichtigung der Auswirkungen der 
Klimaveränderungen bei der Gebäude-
planung und Bautechnik

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMWi, StMI, Kommune, Bauwirtschaft, Norm-
institutionen

Umsetzungsgrundlage BayBO, EnEV

Querverweis

GB_08 Abschließen von Elementarschadens-
versicherungen zur Reduzierung der 
Schadensrisiken im nicht-öffentlichen 
Bereich

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Private und gewerbliche Eigentümer

Umsetzungsgrundlage Versicherungen

Querverweis Finanzwirtschaft 

GB_09 Dach- und Fassadenbegrünung zur 
 Verringerung des Wärmeeintrags in den 
Stadtkörper, zur Regenwasserspeiche-
rung und zur Reduzierung von Abfluss-
spitzen 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Eigentümer

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasserwirtschaft, Gesundheit, Städtebau, 
 Raumordnung 
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF STRASSENBAU UND VERKEHR

Zur Verkehrsinfrastruktur in Bayern zählen ne-
ben dem Straßen- und Schienenverkehr die 
Wasserstraßen, welche ausführlich im Projekt 
KLIWAS – Auswirkungen des Klimawandels auf 
Wasserstraßen und Schifffahrt – Entwicklung 
von Anpassungsoptionen (2009 bis 2013) be-
handelt wurden46. Der Luftverkehr ist aktuel-
len Studien zufolge nur bedingt von möglichen 
Klimaänderungen betroffen. Allerdings müssen 
Betriebsabläufe an Flughäfen und bei der Flug-
sicherung unter Umständen an häufigere Ex-
tremwettersituationen angepasst werden.

Im Zuge des Klimawandels sind für das Hand-
lungsfeld „Straßenbau und Verkehr“ insbeson-
dere Starkregenereignisse, Stürme, Frost, Hitze 
und sich ändernde Wasserstände der Gewässer 
von Bedeutung. Diese können erhebliche Schä-
den an der Verkehrsinfrastruktur verursachen. 

Neben dem Klimawandel spielt auch die Ent-
wicklung sozio-ökonomischer Faktoren eine 
wichtige Rolle. Unter der Annahme eines mo-
deraten Wirtschaftswachstums ist davon auszu-
gehen, dass die Verkehrsfläche und -belastung 
in Bayern, entsprechend den bisherigen Ent-
wicklungen, weiter zunehmen wird (Abbildung 
23). Dies gilt vor allem für das übergeordnete 
Wegenetz (Autobahnen, Fernzugverbindun-
gen etc.). Im regionalen und lokalen Wegenetz 
(ÖPNV, Land-, Kreis-, Gemeindestraßen) kann 
dagegen eine geringere Belastung aufgrund 
des demographischen Wandels resultieren. 

Tabelle 39 fasst die Bedeutung der Auswirkun-
gen des Klimawandels im Handlungsfeld „Ver-
kehr und Verkehrsinfrastruktur“ für Deutsch-
land zusammen (adelphi / PRC / EURAC 2015). 
Insgesamt wird die Betroffenheit und Anpas-
sungskapazität des Verkehrs und der Verkehrs-
infrastruktur als mittel bis hoch eingestuft. Da-
durch ergibt sich eine mittlere Vulnerabilität 
gegenüber klimatischen Veränderungen, die in 
städtischen Gebieten wegen der höheren Ver-
kehrsdichte größer ist als im ländlichen Raum. 
In Bayern ist vor allem die Verkehrsinfrastruk-
tur entlang der Flussgebiete von Überschwem-
mungen und Hochwasser gefährdet. Schnee 
und Eis spielen bei der Beeinträchtigung der 
Straßenverhält nisse hauptsächlich in den Al-
pen und den Mittelgebirgsregionen eine Rolle.

Abbildung 23 
Anteil und Entwicklung der 
Verkehrsfläche in Bayern und 
in den Regierungsbezirken im 
Jahr 2000 und 2013 (Daten: 
Bayerisches Landesamt für 
Statistik)

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Bayern

  Oberbayern

  Niederbayern

  Oberpfalz

  Oberfranken

  Mittelfranken

  Unterfranken

  Schwaben

Verkehrsfläche 2013 in %
Verkehrsfläche 2000 in %

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft: 
Schwacher Wandel

Nahe Zukunft: 
Starker Wandel

Hitze- und Frostschäden an Verkehrs-
infrastruktur gering mittel mittel

Überschwemmung und Unterspülung 
von Verkehrsinfrastruktur mittel mittel hoch

Vereisung von Flugzeugen gering gering mittel

Vereisung von Binnenwasserstraßen gering gering mittel

Schiffbarkeit der Binnenwasserstraßen gering mittel mittel

Tabelle 39 
Bedeutung der Klimawirkung 
im Handlungsfeld „Verkehr und 
Verkehrsinfrastruktur“ für die 
Gegenwart und nahe Zukunft 
(2021 bis 2050) unter einem 
schwachen und einem starken 
Wandel gemäß der Vulne-
rabilitätsstudie des Bundes 
(geändert nach adelphi / PRC / 
EURAC 2015)

46
www.kliwas.de  
am 16.03.2016

Straßen- und Schienenverkehr

Mit der Zunahme der Intensität und Häufigkeit 
von Starkregenereignissen nimmt die Gefahr 
von Überschwemmungen, Hochwasser und 
Erdrutschen zu. Dies kann zum einen Schä-

den an Straßen und Verkehrsanlagen (Brücken, 
Tunnel) verursachen. Zum anderen können 
die Erreichbarkeit und die Nutzung der Infra-
struktur beeinträchtigt werden Bauwesen, 
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Industrie und Gewerbe. Überschwem-
mungsgefährdete Flächen in Bayern sind vor 
allem die Flussgebiete entlang von Main und 
Donau. 

Neben Starkregen bilden Stürme ein hohes Ri-
sikopotenzial für die Funktionsfähigkeit der Ver-
kehrsinfrastruktur sowie der Verkehrssicherheit. 
Umstürzende Bäume oder Äste können Straßen 
und Schienen unpassierbar machen und Schä-
den an Verkehrsanlagen, Oberleitungen oder 
Fahrzeugen verursachen. Eine weitere Gefahr 
stellen Gewitter und Blitzeinschläge dar, die zu 
Ausfällen oder Schäden an Signalen und elek-
tronischer Infrastruktur führen. Ausfälle oder 
häufige Verzögerungen im Verkehr bedingen 
letztendlich steigende Kosten und Einschrän-
kungen der wirtschaftlichen und privaten Or-
ganisation. Ferner erfordern zukünftig häufiger 
auftretende und länger anhaltendere Hitzeperio-
den, vor allem im öffentlichen Personenverkehr, 
eine Anpassung von Technikkomponenten zum 
Beispiel im Bereich der Frischluftzufuhr und 
Kühlung an diese neuen Lastfälle Industrie 
und Gewerbe, Finanzwirtschaft.

Temperaturbedingte Gefährdungen ergeben sich 
unter anderem bei einem häufigen Wechsel zwi-

schen Frost- und Auftauperioden in Verbindung 
mit hohen Verkehrsbelastungen. Neben Mate-
rialschäden wie Schlaglochbildung können Ver-
formungen an Straßenbelägen (Spurrillen) und 
Schienen beobachtet werden (Abbildung 32). Im 
schlimmsten Fall können derartige Verformun-
gen zu Zugentgleisungen und einer Erhöhung 
der Unfallgefahr auf Straßen führen. Auch steigt 
unter Hitzestress das Risiko von Herz-Kreislauf-
Problemen und sinkt die Konzentrationsfähigkeit 
der Menschen im Straßenverkehr. Besonders 
für ältere Menschen erhöht sich somit die Un-
fallgefahr. Dagegen könnte die Zahl der Unfälle 
durch Schnee und Glatteis zukünftig abnehmen 
Gesundheit.

Die Hitzewelle im Juli 2013 
führte an einzelnen Stellen im 
Straßennetz zu Schäden am 
Straßenbelag, vorrangig an 
Betonfahrbahnen mit einem 
Lebensalter von bereits über 
30 Jahren 

Binnenschifffahrt

Für die Binnenschifffahrt sind die Wasserstän-
de der Wasserstraßen von hoher Relevanz. Die 
ohnehin vorhandenen jahreszeitlichen Schwan-
kungen der Wasserstände könnten sich mit 
dem Klimawandel weiter verstärken und lang-
fristig häufigere Einschränkungen beziehungs-
weise Einstellungen der Schifffahrt zur Folge 
haben Tourismus, Industrie und Gewer-
be. Verringerte Ladungsmengen bei geringe-
ren Abladetiefen können neben wirtschaftli-
chen Einbußen die Versorgungssicherheit ge-
fährden Industrie und Gewerbe. Betroffen 
sind besonders frei fließende Wasserstraßen, 
während bei staugeregelten Flussabschnitten 
und bei Kanälen durch Schleusen und Staustu-
fen die Wasserstände stabil gehalten werden 
können. Kurz- und mittelfristig (bis circa 2050) 
sind die Auswirkungen auf die Schifffahrt in 
Bayern insbesondere durch Niedrigwasser vo-
raussichtlich jedoch eher gering.

Bei Hochwasserereignissen kann die verringer-
te Durchfahrtshöhe an Brücken den Schiffsver-
kehr, zum Beispiel durch Einschränkung der Be-
ladungshöhe oder Einstellung der Schifffahrt, 
beeinträchtigen Industrie und Gewerbe. Mit 
erhöhten Strömungsgeschwindigkeiten wird 
zudem das Manövrieren erschwert und neh-
men Risiken durch Treibgut zu. Positiv für die 
Schifffahrt ist hingegen, dass Behinderungen 
der Schifffahrt oder deren Einstellung durch Eis-
gang auf Flüssen und Kanälen sowie Eisbildung 
an Schleusen beziehungsweise staugeregelten 
Abschnitten, abnehmen werden.

Geänderte Abflussverhältnisse haben auch Ein-
fluss auf die Ablagerung von Sedimenten und 
daraus resultierende Veränderungen des Fluss-
bettes. Hierdurch erforderliche Unterhalts- und 
Instandsetzungsmaßnahmen können höhere 
Kosten verursachen.
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KLIMAANPASSUNG IM STRASSENBAU UND VERKEHR

„Die Veränderung des Modal-Splits zugunsten des öffentlichen 
 Verkehrs im Großraum München ist auch zukünftig ein Beitrag 
des MVV zur  Minderung der Folgen des Klimawandels. Schon 
jetzt wird in keinem  anderen Verbundraum in Deutschland der 
ÖPNV so intensiv genutzt wie im MVV.“

Alexander Freitag,  
Geschäftsführer Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV)

Während Klimaschutzmaßnahmen (CO2-Emis-
sionsreduktion) im Bereich Verkehr bereits seit 
längerem diskutiert werden, werden Klimaan-
passungsmaßnahmen erst seit kurzem thema-
tisiert. Die BayKLAS fokussiert auf Maßnahmen 
zur Anpassung der Verkehrsinfrastruktur, berück-
sichtigt jedoch auch Synergien zum Klimaschutz. 
So kann über eine Reduktion von Luftschadstof-
fen ein Beitrag zur Gesundheit und zur Entlas-
tung von Ökosystemen geleistet werden (z. B. 
durch Förderung des intermodalen Verkehrs, öf-
fentlichen Verkehrs, verkehrslenkender Maßnah-
men oder Radverkehrs).

Für die Bundesfernstraßen-, Bundesschienen-
wege- und Wasserstraßeninfrastruktur ist der 
Bund beziehungsweise die DB-Netz AG zustän-
dig. Vorschläge für Anpassungsmaßnahmen der 
Verkehrssektoren Bundesstraßen, Autobahnen, 
Schienen, Wasserstraßen und Luft müssen auf 
Bundesebene diskutiert werden. Für die Kreis-
straßen ist der jeweilige Landkreis zuständig, 
für die Gemeindeverbindungs- und Orts straßen 
die jeweilige Kommune. Zentrale Planungs-
instrumente für naturschutzfachliche Frage-
stellungen im Handlungsfeld „Straßenbau und 
Verkehr“ sind die durch das Bundesministeri-
um für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI, 
ehemals BMVBS) herausgegebenen Richtlinien 
für die Straßenplanung wie beispielsweise die 
„Richtlinien für die landschaftspflegerische Be-
gleitplanung im Straßenbau (RLBP)“ (BMVBS 

2011). Um Klimawandelauswirkungen in Ent-
scheidungsprozesse und Planung zu integrie-
ren sind besonders die öffentlichen Akteure 
auf den verschiedenen Ebenen (Bund, Länder, 
Landkreise, Kommunen) gefordert. Sie müssen 
Vergabekriterien und Regelwerke überarbeiten 
sowie Normen und Standards vorgeben. So hat 
beispielsweise das Eisenbahnbundesamt (EBA) 
die Klimawandelpolitik in den Umwelt-Leitfaden 
zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und 
Plangenehmigung eingebaut. Eine enge Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Behörden, Ver-
bänden und der Industrie ist dabei zwingend 
notwendig. 

In Bayern liegt die Verantwortlichkeit im Hand-
lungsfeld „Straßenbau und Verkehr“ bei der 
Obersten Baubehörde im Bayerischen Staats-
ministerium des Innern, für Bau und Verkehr 
(StMI/OBB). Als öffentliche Akteure können 
ADAC, ADFC und VCD hinzugezogen werden. 
Klimaanpassungsmaßnahmen im Verkehr sind 
zudem intersektoral mit nahezu allen Hand-
lungsfeldern vernetzt.

Verantwortlichkeit Ressort des StMI/OBB

Einbeziehen weiterer 
Akteure

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club (ADFC), Verkehrsclub Deutschland (VCD)

Intersektorale  
Vernetzung

Wasserwirtschaft, Naturschutz, Georisiken, Katastrophenschutz,   
Städtebau/Bauleitplanung, Raumordnung, Gesundheit, Industrie und 
 Gewerbe, Energie wirtschaft, Tourismus
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Handlungsziele

Ziel der Bayerischen Staatsregierung ist die 
Aufrecht erhaltung der Transportwege und der 
Transportleistung, die Gewährleistung der Ver-
kehrssicherheit sowie die Steigerung der Effi-
zienz der Verkehrsinfrastruktur. Durch die Ver-
besserung des ÖPNV-Verkehrsnetzes (z. B. An-
gebot und Takt, einschließlich der Verknüpfung 

mit anderen Verkehrsträgern) sowie der Rah-
menbedingungen für den Radverkehr soll eine 
verstärkte Nutzung des ÖPNV und Fahrrads als 
auch eine bessere Vernetzung des ÖPNV mit 
anderen Verkehrsträgern (multimodaler und in-
termodaler Verkehr) erreicht werden.

Maßnahmen im Bereich Verkehrsinfrastruktur 

Tabelle 40 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Straßenbau und Verkehr (Verkehrsinfrastruktur)

Schwerpunkt: Verkehrsinfrastruktur (VI)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

VI_01 Erhalt und bedarfsgerechter  Ausbau  
von Straßen und Schienen zur 
 Anpassung an extreme Witterungs-
bedingungen z. B. Planung von 
 Ersatzstrecken

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU), Bund, 
StMI, Kommunen

Umsetzungsgrundlage Straßenbau: Bedarfs- und Erhaltungsplanung  
Schiene: Richtlinie DB Netz AG

Querverweis Naturschutz, Städtebau, Raumordnung

VI_02 Politik zur Förderung des intermodalen 
Verkehrs und des gemeinschaftlichen 
Verkehrs z. B. durch verstärkte Einrich-
tung von Pendlerparkplätzen sowie die 
Prüfung alternativer Mobilitätskonzepte 
wie Förderung des Radverkehrs

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMI, Kommunen, Verkehrsträger

Umsetzungsgrundlage Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Querverweis Städtebau

VI_03 Technische Anpassung der Verkehrs-
infrastruktur an geänderte klimatische 
Bedingungen z. B. an höhere Tempera-
turen angepasste Asphaltmischungen, 
Muren- oder Steinschlagschutz, Kühl-
systeme, Dehnungsfugen bei Schienen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit EIU, Forschung, Verkehrsträger, (Bund, StMI) 

Umsetzungsgrundlage Bautechnik

Querverweis Gesundheit, Georisiken, Energiewirtschaft

VI_04 Berücksichtigung veränderter klima-
tischer Bedingungen in Normen und 
Standards als wichtiger Aspekt der 
 Infrastrukturplanung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMI, Norminstitutionen, Wirtschaft

Umsetzungsgrundlage Bautechnik

Querverweis Städtebau, Industrie und Gewerbe

VI_05 Überprüfung und Optimierung von 
 Planungs- und Instandhaltungspro-
zessen z. B. kürze Wartungsintervalle, 
Ausfräsen von Spurrillen,  angepasste 
Straßenführung und Landschafts-
gestaltung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit EIU, (Bund, StMI)

Umsetzungsgrundlage Straßenbau: Erhaltungsmanagement und 
 Betriebsdienst

Querverweis Naturschutz, Gesundheit, Städtebau
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Schwerpunkt: Verkehrsinfrastruktur (VI)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

VI_06 Intensives Monitoring der Infrastruk-
tur z. B. Verformungen an Schienen, 
Schlaglöcher, Schienentemperaturen, 
Spurrillen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit EIU, (Bund, StMI)

Umsetzungsgrundlage Straßenbau: Betriebsdienst

Querverweis Gesundheit, Industrie und Gewerbe

VI_07 Anpassung der Flächennutzung  entlang 
von Bahnanlagen an klimatische 
 Situation z. B. Anbau von Magerrasen 
zur Vermeidung von  Böschungsbränden, 
Begrünung der Bahnschienen zur 
 Reduzierung der Überhitzung 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit EIU, Kommune

Umsetzungsgrundlage Regionalplanung

Querverweis Naturschutz

VI_08 Förderung von Forschungsprojekten 
zu Auswirkungen des Klimawandels 
auf Wasserstraßen und Schifffahrt; 
Material forschung für Fahrzeuge und 
Straßenbeläge

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Vorbereitung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMI, Forschung

Umsetzungsgrundlage Forschungsprogramme

Querverweis Wasserwirtschaft, Industrie und Gewerbe
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Maßnahmen im Bereich Verkehrssicherheit

Tabelle 41
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Straßenbau und Verkehr (Verkehrssicherheit)

Schwerpunkt: Verkehrssicherheit (VS)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

VS_01 Bedarfsgerechte Ausstattung des Stra-
ßennetzes mit Tele matikeinrichtungen 
und Weiterentwicklung der Verkehrs-
informationssysteme für verbesser tes 
Verkehrsmanagement (Baustellen- und 
Staumanagement) 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit EIU, (Bund, StMI), Forschung

Umsetzungsgrundlage Rahmenplan Verkehrsmanagement

Querverweis Gesundheit

VS_02 Bestandsaufnahme von  Straßenbäumen 
und Fortführung des Straßenbaum-
katasters z. B. regelmäßige Prüfung und 
Grünschnitt als Vorsorge vor umstürzen-
den Bäumen oder  abfallenden Ästen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMI, Kommune

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Gesundheit, Naturschutz

VS_03 Geschwindigkeitsbegrenzungen und 
Brücken- sowie Tunnel(teil)sperrungen 
zu witterungsbedingten Gefahrenzeiten, 
als Vorsorge bei u. a. Starkniederschlag 
und Sturm (z. B. 80 km/h auf windbruch-
gefährdeten Strecken)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit EIU, (Bund, StMI)

Umsetzungsgrundlage Richtlinie DB Netz AG und EBA

Querverweis Gesundheit, Boden und  Georisiken

VS_04 Installation von Windschutzein richtungen 
an windexponierten Talbrücken

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMI

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Gesundheit

VS_05 Optimierung des Risikomanagements 
und Erarbeitung von Notfallplänen zur 
Anpassung an häufigere und intensivere 
Extrem ereignisse z. B. Räumfahrzeug-
kapazität, Ersatzstrecken, aktuelle und 
zuverlässige Fahrgastinformation

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig  
(3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Verkehrsträger, Katastrophenschutzbehörden, EIU

Umsetzungsgrundlage Straßenbau: Betriebsdienst

Querverweis Gesundheit, Georisiken,  Katastrophenschutz
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF DIE ENERGIEWIRTSCHAFT

Die Energiewirtschaft ist einerseits ein wichti-
ges Handlungsfeld für einen erfolgreichen Kli-
maschutz und andererseits selbst in all ihren 
Bereichen den Auswirkungen klimatischer Än-
derungen ausgesetzt. Im Energiesektor spielen 
vor allem die Temperaturerhöhung und verän-
derte Abflüsse eine wichtige Rolle, da beispiels-
weise thermische Kraftwerke Fließgewässer 
oder Grundwasser zur Kühlwassergewinnung 
nutzen oder mittels Photovoltaikanlagen und 
Solarthermie aus kurzwelliger Strahlung Strom 
und Wärme erzeugt wird. Ein Risiko für die 
Energieerzeugung, -verteilung und -übertragung 
stellen insbesondere Stürme, Blitze, Starknie-
derschläge und Trockenperioden dar. Bereits 
gegenwärtig wird eine Zunahme der Häufigkeit 
und Intensität von Extremereignissen beobach-
tet, die sich in Zukunft weiter verstärken kann.

Tabelle 42 fasst die Auswirkungen des Klima-
wandels im Handlungsfeld „Energiewirtschaft“ 
für Deutschland zusammen (adelphi / PRC / EU-
RAC 2015). Infolge technologischer Entwick-
lungen, struktureller Umgestaltung und per-
soneller wie auch finanzieller Ressourcen im 
Energiesektor sind die Auswirkungen des Kli-
mawandels gegenwärtig als gering einzustu-
fen. Dagegen ist für Gewässer, aus denen Kühl-
wasser für thermische Kraftwerke entnommen 
wird, ein mittleres Schadenspotenzial erkenn-
bar. Insgesamt ist die Anpassungskapazität der 
Energiewirtschaft als hoch einzuschätzen, wo-
raus eine geringe Vulnerabilität gegenüber dem 
Klimawandel abgeleitet werden kann.

Tabelle 42 
Bedeutung der Klimawirkung 
im Handlungsfeld „Energie-
wirtschaft“ für die Gegenwart 
und nahe Zukunft (2021 bis 
2050) unter einem schwachen 
und einem starken Wandel 
gemäß der Vulnerabilitätsstu-
die des Bundes (geändert nach 
adelphi / PRC / EURAC 2015)

Schäden an Kraftwerken und 
Erzeugungsanlagen gering gering mittel

Schäden an Leitungsnetzen gering gering gering

Zuverlässigkeit der Energieversorgung gering gering gering

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft: 
Schwacher Wandel

Nahe Zukunft: 
Starker Wandel

Bedarf an Heizenergie gering gering mittel

Bedarf an Kühlenergie gering gering mittel

Wasserkraft gering gering gering

Kühlwasser für thermische Kraftwerke mittel gering mittel

Windenergienutzung an Land und auf 
See gering gering gering

 

Energieversorgung

Im Zuge des Klimawandels kann die Energie-
versorgungssicherheit beeinträchtigt und es 
können Versorgungsengpässe bei den Ener-
gieträgern auftreten. Eine Einschränkung der 
Stromproduktion durch Wasserkraftwerke kann 
beispielsweise erfolgen, wenn staugeregelte 
Strecken auch der Hochwasserregulierung die-
nen Wasserwirtschaft. Auch können durch 
Hochwasser Kabeltrassen freigespült und Schä-
den an Masten und Anlagen verursacht werden. 
Dem gegenüber sind bei Niedrigwasser die 
Stromproduktion von Wasserkraftwerken und 
die Versorgung der Kühlprozesse von Kraftwer-
ken eingeschränkt. Insbesondere im Sommer-
halbjahr wird dies aufgrund eines gesteigerten 

Bedarfs an Kühlsystemen und abnehmenden 
Niederschlägen immer mehr eine Rolle spielen. 
Darüber hinaus kann durch Wärmeeinleitung 
thermischer Kraftwerke die Gewässerqualität 
beeinträchtigt werden Wasserwirtschaft, 
Naturschutz. Bei Überschreitung kritischer 
Temperaturen kann dies zu Kraftwerksabschal-
tungen oder einem reduzierten Betrieb führen. 
Zudem können höhere Kühlwassertemperatu-
ren bei thermischen Kraftwerken und höhere 
Lufttemperaturen bei Gasturbinenkraftwerken 
zu schlechteren Wirkungsgraden führen.

Generell führt der Temperaturanstieg zu einer 
veränderten Energienachfrage wie zum Beispiel 
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erhöhter Kühlungsbedarf im Sommer und ge-
ringerer Wärmebedarf im Winter Bauwesen. 
Insbesondere im Haushaltskundenbereich wer-
den dadurch ein sinkender Wärmeverbrauch 
und Umsatzeinbußen im Winter erwartet. Dem 
gegenüber steigert sich durch den Einsatz von 
Klimaanlagen der Stromabsatz im Sommer.

Neben steigenden Temperaturen und einem 
veränderten Niederschlagsregime werden auch 
durch Extremereignisse wie Stürme, Gewitter 
oder Dürren höhere Anforderungen an den 

Energiesektor gestellt. Seit den 1970er Jahren 
haben Versorgungsausfälle durch wind- und 
blitzbedingte Störungen zugenommen (UBA 
2011b). Des Weiteren können durch Hitze und 
Trockenheit Übertragungskapazitäten von Erd-
kabeln und Freileitungen reduziert werden. In-
direkte Auswirkungen auf die Energiewirtschaft 
ergeben sich, wenn durch Extremereignisse 
der Gütertransport von Roh- und Brennstoffen 
eingeschränkt und die Energieverteilung unter-
brochen wird Verkehr. 

Erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien sind durch ihre Abhängig-
keit von klimatischen Bedingungen direkt von 
den Auswirkungen des Klimawandels betrof-
fen. Windkraftanlagen sind optimiert für mitt-
lere Windgeschwindigkeiten. Zunahmen oder 
Abnahmen beeinträchtigen somit die Nenn-
leistung von Windkraftanlagen. Besonders bei 
Stürmen müssen Windkraftanlagen aus Sicher-
heitsgründen häufig abgeschaltet werden. Bei 
Wasserkraftwerken können langanhaltende 
Hoch- und Niedrigwassersituationen zu Be-
triebs- und Leistungseinschränkungen führen. 
Normale Pegelschwankungen können dagegen 
technisch reguliert werden. Dem gegenüber 
wirken sich Zunahmen der kurzwelligen Strah-
lung positiv auf den Betrieb von Solarthermie- 
und Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) aus. Vor 
allem in Oberbayern und Schwaben ergeben 
sich damit auch große Potenziale (Abbildung 
24). Eine Zunahme der Temperatur senkt die 
Leistung von PV-Anlagen. Keine Auswirkungen 
ergeben sich hingegen auf die Wärmeversor-
gung durch Umgebungswärme sowie Wärme 
und Strom aus Geothermieanlagen.

Die Nutzung von Bioenergieträgern für die 
Stromerzeugung (meist in Kraft-Wärme-Kopp-
lung) kann zukünftig verstärkt zum Ausgleich 
der fluktuierenden Erzeugung von Windkraft- 
und Photovoltaikanlagen herangezogen wer-
den. Mit Biogas betriebene Blockheizkraftwer-
ke sind besonders flexibel und werden schon 
jetzt für die Bereitstellung von Regelleistung 
eingesetzt. Durch die Verwertung von Gülle und 
Mist aus der Nutztierhaltung in Biogasanlagen 
kann ein doppelter Effekt für den Klimaschutz 
erzielt werden: Erstens werden Methan- und 

Lachgasemissionen vermieden, die während 
der üblichen offenen Lagerung der tierischen 
Exkremente entstehen; zweitens können mit 
dem erzeugten Biogas fossile Energieträger 
substituiert werden. Wie die „Expertengruppe 
Bayernplan“ in ihrem Abschlussbericht fest-
stellte, könnten aus tierischen Wirtschaftsdün-
gern in Bayern durch die Verwertung in Biogas-
anlagen knapp 240 Mio. Tonnen Normkubik-
meter Methan gewonnen werden (LfL 2013), 
entsprechend einer elektrischen Erzeugungs-
leistung von circa 91 MW (Megawatt) bezie-
hungsweise  einer Jahresstromproduktion von 
800 GWh (Giga wattstunden).

 



154154

ENERGIEWIRTSCHAFT 12

Bodensee

SalzachLech Inn

M
ain-Donau-

Ka nal

Iller

Salzach

Altm
ühl

Donau

Isar

Regen

Inn

N
aab

Donau

Main

Main

Saale

Is
ar

Isa
r

Rhe
in

Eger

Donau

Le
ch

Fränk. Saale

MÜNCHEN

Nürnberg

Würzburg

Regensburg

Augsburg

Landshut

Kempten
Rosenheim

Bayreuth
Aschaffen-
 burg

Passau

Ansbach

Hof

SachsenThüringen

Hessen

Baden-
Württemberg

TSCHECHISCHE

REPUBLIK

ÖSTERREICH

SCHWEIZ

0 5025 km

Fachdaten:
Deutscher Wetterdienst

Staatsgrenze

Landesgrenze

Sitz Bezirksregierung

Sitz Kreisverwaltung
bzw. kreisfreie Stadt

Mittlere Jahressumme
der Globalstrahlung
[kWh/m²]

1200
1180
1160
1140
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000

998

1260

Bodensee

SalzachLech Inn

M
ain-Donau-

Ka nal

Iller

Salzach

Altm
ühl

Donau

Isar

Regen

Inn

N
aab

Donau

Main

Main

Saale

Is
ar

Isa
r

Rhe
in

Eger

Donau

Le
ch

Fränk. Saale

MÜNCHEN

Nürnberg

Würzburg

Regensburg

Augsburg

Landshut

Kempten
Rosenheim

Bayreuth
Aschaffen-
 burg

Passau

Ansbach

Hof

SachsenThüringen

Hessen

Baden-
Württemberg

TSCHECHISCHE

REPUBLIK

ÖSTERREICH

SCHWEIZ

0 5025 km

Fachdaten:
Deutscher Wetterdienst

1200
1180
1160
1140
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000

998

1260

Staatsgrenze

Landesgrenze

Sitz Bezirksregierung

Sitz Kreisverwaltung
bzw. kreisfreie Stadt

Mittlere Jahressumme
der Globalstrahlung
[kWh/m²]

Abbildung 24 
Verteilung der mittleren Jah-
ressummen der Globalstrahlung 
in Bayern im Zeitraum 1981 bis 
2000 (Daten: DWD)
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47
www.gesetze-im-internet.
de/bundesrecht/eeg_2014/ 
gesamt.pdf am 16.03.2016

48
www.gesetze-im-internet.
de/bundesrecht/eew_rmeg/ 
gesamt.pdf am 16.03.2016

49
www.bundesanzeiger- verlag.
de/fileadmin/BIV-Portal/ 
Dokumente/EU_Richtlinie_ 
erneuerbare_Energien.pdf
am 28.10.2016

„Der Klimawandel kann dazu führen, dass die Stromerzeugung 
aus  Erneuerbaren noch stärker schwankt. Sichere und moderne 
Verteil netze sind der Schlüssel für die Einbindung Erneuerbarer 
Energien in unser Energie system. Mehr und mehr steuern sie 
den Energie fluss und sorgen für eine effiziente und klimafreund
liche Nutzung regene rativer Energie ressourcen.“ 

Reimund Gotzel, Vorsitzender des Vorstands der Bayernwerk AG

Abbildung 25 
Anteil der Erneuerbaren Ener-
gien am Endenergieverbrauch 
(Quelle: Bayerisches Energie-
programm, StMWi 2015)

Um in Bayern langfristig eine sichere, bezahlba-
re und umweltverträgliche Energieversorgung 
gewährleisten zu können, werden technische 
und strategische Veränderungen erforderlich 
sein. Zentrales Instru ment für den Umbau der 
bayerischen Energieversorgung ist das Bayeri-
sche Energieprogramm vom 20. Oktober 2015 
(StMWi 2015). Demnach soll bis 2025 der An-
teil erneuerbarer Energien an der Stromerzeu-
gung auf 70 % und am Endenergieverbrauch auf 
20 % erhöht sowie die pro Kopf CO2-Emission in 
Bayern auf 5,5 Tonnen pro Jahr reduziert werden 
(Abbildung 25).

Rechtliche Grundlage für die Steuerung der 
Nutzung der Erneuerbaren Energien bilden das 
Gesetz für den Ausbau Erneuerbarer Energien 
(EEG47), das Gesetz zur Förderung Erneuerba-
rer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG48), 
die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie 
die Richtlinie zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen49. Daneben 
existieren planungsrechtliche Vorgaben aus 
dem Bayerischen Landesplanungsgesetz (BayL-
plG), dem Baugesetzbuch (BauGB), dem Lan-
desentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und 
den Regionalplänen..
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http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eeg_2014/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eeg_2014/gesamt.pdf
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In Bayern liegt die Verantwortlichkeit im Hand-
lungsfeld „Energiewirtschaft“ bei StMWi und 
StMI. Einzubeziehende weitere Akteure sind 
unter anderem Verbände der Energiewirtschaft 
und der energieverbrauchenden Wirtschaft. 

Vielfältige intersektorale Beziehungen bestehen 
zu den Handlungsfeldern Wasserwirtschaft, 
Landwirtschaft, Wald und Forstwirtschaft, Bo-
den und Georisiken, Naturschutz und Industrie 
und Gewerbe.

Handlungsziele

Im Handlungsfeld Energiewirtschaft hat das Er-
reichen einer klimafreundlichen (emissionsar-
men und effizienten) Energieproduktion sowie 
das Aufrechterhalten einer sicheren und be-
zahlbaren Energieversorgung der Bevölkerung 

und von Industrie und Gewerbe auch in klima-
bedingten Krisensituationen oberste Priorität.

Maßnahmen im Bereich Energiewirtschaft

Tabelle 43 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Energiewirtschaft

Schwerpunkt: Energiewirtschaft (EW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

EW_01 Ausbau von Wärme- und Kältever bünden Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Energiewirtschaft

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

EW_02 Vielfältige dezentrale  Energieerzeugung, 
um Risiken bei der Verteilung zu vermin-
dern

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMWi, Energiewirtschaft

Umsetzungsgrundlage EnWG, EEG

Querverweis Industrie und Gewerbe

EW_03 Ausreichende Redundanzen in der 
 Energie erzeugung (Erzeugung und 
 Netze), um klimabedingte Leistungsaus-
fälle oder Lastspitzen kompensieren zu 
können

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMWi, Netzbetreiber

Umsetzungsgrundlage BBPIG, EnLAG, EnWG, ResKV

Querverweis Industrie und Gewerbe

EW_04 Schaffung von Netzverbünden, um 
Spitzen lasten auszugleichen und 
 Abwärme von Stromerzeugung oder 
 industriellen Anlagen zu nutzen z. B. 
Kopplung von Kleinstkraftwerken in 
Wohnhäusern

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMWi, Netzbetreiber

Umsetzungsgrundlage KWKG

Querverweis Industrie und Gewerbe
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Schwerpunkt: Energiewirtschaft (EW)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

EW_05 Anpassung der Kühlsysteme von 
Energie erzeugungsanlagen an verän-
derte klimatische Bedingungen z. B. 
Ausbau von Kühltürmen, solare Kühlung, 
Not wasseranschlüsse für Kraftwerke in 
 Trockenperioden 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung 

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Energiewirtschaft

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasserwirtschaft, Industrie und Gewerbe

EW_06 Investitionen in Energiespeichertechno-
logien, um Spitzenlasten abzudecken 
und Energieüberschuss zu speichern 
(z. B. Pumpspeicherkraftwerke, Druckluft-
speicher, Wärme- und Kältespeichersys-
teme, u.a. Stromspeicher)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMWi, Netzbetreiber, Energiewirtschaft, 
 Forschung

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz, Industrie und 
 Gewerbe

EW_07 Ausbau der Nord-Süd-Verbindung (Haupt-
leitungen) im Stromnetz, um Energie von 
Offshore-Windparks in den industrie-
intensiven Süden zu transportieren

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Planung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Bund, StMWi, Netzbetreiber

Umsetzungsgrundlage EEG, BBPIG, EnLAG

Querverweis Naturschutz

EW_08 Schutz der Anlagen vor Extremereignis-
sen z. B. durch eine hochwassersichere 
Ausrüstung und Gestaltung des Abwas-
sernetzes

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Energiewirtschaft

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasserwirtschaft

EW_09 Berücksichtigung des Klimawandels bei 
der Standortwahl neuer Kraftwerke und 
Umspannanlagen z. B. Gewährleistung 
der Kühlwasserversorgung, erhöhte 
Windgeschwindigkeiten

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Energiewirtschaft

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasserwirtschaft

EW_10 Weiterentwicklung der Forschung z. B. 
Materialforschung zu Stromleitern mit 
geringem Energieverlust, zusätzliche 
Energiequellen erschließen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Netzbetreiber, Forschung

Umsetzungsgrundlage Forschungsprogramme

Querverweis Industrie und Gewerbe

EW_11 Entwicklung von Smart-Grids (intelligente 
Stromnetze); durch optimiertes Manage-
ment von Energieerzeugung, Energie-
speicherung, Energieverbrauch und dem 
Stromnetz selbst können Angebot und 
Nachfrage synchronisiert werden

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Energiewirtschaft, Industrie

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Industrie und Gewerbe



158

13

Industrie und  
Gewerbe

KLIMAAUSWIRKUNGEN 

KLIMAANPASSUNG 

  Maßnahmen im Bereich Industrie und Gewerbe



159



160160

INDUSTRIE UND GEWERBE 13

KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF INDUSTRIE UND GEWERBE

Industrie und Gewerbe bilden in Bayern einen 
bedeutenden Wirtschaftszweig, dessen Leis-
tungsfähigkeit auch unter geänderten klimati-
schen Bedingungen gewährleistet sein muss. 
Neben erheblichen Risiken aufgrund von 
Extrem ereignissen wie Stürmen, Überschwem-
mungen und Starkregen birgt der Klimawan-
del Chancen für innovative Unternehmen im 
Bereich der Umwelttechnik und der Bauwirt-
schaft, wie z. B. Dämmung der  Gebäudehülle 
oder Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik 
Bauwesen. 

Wie stark sich der Klimawandel auf das Hand-
lungsfeld „Industrie und Gewerbe“ auswirkt, 
hängt aber auch von einer Reihe sozio-ökono-
mischen Faktoren ab, wie die Abhängigkeit von 
Logistikprozessen, insbesondere Warentrans-
porte über Straße, Schiene oder Wasser.

Tabelle 44 fasst die Bedeutung der Auswirkun-
gen des Klimawandels im Handlungsfeld „In-
dustrie und Gewerbe“ für Deutschland zusam-
men (adelphi / PRC / EURAC 2015). Durch kli-
matisch bedingte Extremereignisse besteht in 
naher Zukunft ein hohes Gefährdungspotenzial 
für den landgestützten Warenverkehr mit ne-
gativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche 
Leistung von Industrie und Gewerbe. Bereits 
gegenwärtig besteht ein mittleres Schadenspo-
tenzial für Schäden an der gewerblichen und 
industriellen Infrastruktur und möglichen Frei-
setzung von gefährlichen Stoffen in Folge von 

Extremereignissen. Insgesamt stehen im Be-
reich Industrie und Gewerbe trotz hoher Scha-
denspotenziale ausreichende Möglichkeiten 
und Ressourcen zur Anpassungsfähigkeit zur 
Verfügung. Die Vulnerabilität wird daher als ge-
ring bis mittel bewertet. 

Zukünftig häufigere Extremereignisse stellen 
das größte Risikopotenzial im Handlungsfeld 
„Industrie und Gewerbe“ dar. So können Stür-
me, Starkregen und Hochwasser erhebliche 
Schäden an Industrie- und Gewerbeanlagen, 
Rohstoffquellen sowie der Infrastruktur verur-
sachen. Hinzu kommen Produktionsverluste 
beziehungsweise Produktionsausfälle durch 
unterbrochene Produktions- und Logistikpro-
zesse. Diese führen wiederum zu finanziellen 
Einbußen sowohl bei den Unternehmen (v. a. 
produzierendes Gewerbe und Verkehrsunter-
nehmen) als auch den Lieferanten und Kunden 
im In- und Ausland Finanzwirtschaft Beson-
ders empfindlich sind zudem die Ballungsgebie-
te aufgrund ihrer dichten Verkehrsinfrastruktur 
Straßenbau und Verkehr. Zudem können 
durch Überschwemmungen gefährliche Stoffe 
freigesetzt werden Gesundheit.

Während Niedrigwasserperioden können Eng-
pässe bei der Rohstofflieferung per Schiff auf-
treten. Gleichzeitig ist eine zeitweilig geringere 
Verfügbarkeit von Wasser für industrielle Pro-
zessabläufe und Kühlenergie während Trocken-
perioden zu erwarten. In Bayern gibt es aktuell 

Tabelle 44 
Bedeutung der Klimawirkung 
im Handlungsfeld „Industrie 
und Gewerbe“ für die Ge-
genwart und nahe Zukunft 
(2021 bis 2050) unter einem 
schwachen und einem starken 
Wandel gemäß der Vulne-
rabilitätsstudie des Bundes 
(geändert nach adelphi / PRC / 
EURAC 2015)

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft: 
Schwacher Wandel

Nahe Zukunft: 
Starker Wandel

Gefahr einer möglichen Freisetzung von 
gefährlichen Stoffen mittel mittel mittel

Schäden an gewerblicher und industriel-
ler Infrastruktur durch klimatisch beding-
te Extremereignisse

gering mittel mittel

Beeinträchtigung des landgestützten 
Warenverkehrs

mittel mittel hoch

Beeinträchtigung von Produktions-
prozessen und Logistik gering gering mittel

Beeinträchtigung der Produktion auf-
grund von Wasserknappheit gering gering gering

Energieverbrauch für Kühlung gering gering mittel

Verfügbarkeit von Energie gering gering gering

Klimawirkungen auf Absatzmärkte gering gering gering

Planungsprozesse für Betriebsabläufe gering gering mittel
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Abbildung 26 
Kraftwerke beziehungsweise 
Industriebetriebe mit Wär-
meeinleitungen (> 10 MJ/s) 
in Bayern. Nahe beieinander 
liegende Standorte erscheinen 
als ein Punkt in der Karte 
(Daten: Informationssystem 
Wasserwirtschaft, 2015)

40 Kraftwerke beziehungsweise Industriebe-
triebe mit bedeutenden Kühlwassereinleitun-
gen aufgrund eines erhöhten Wärmeeintrags 
von mehr als 10 MJ/s (Abbildung 26). Hier und 
vor allem in den Alpen kann der Bedarf an Küh-
lenergie durch einen vergleichsweise hohen 
Temperaturanstieg und häufiger auftretende 
Trockenperioden zukünftig weiter zunehmen 
Energiewirtschaft.

Bei zunehmenden Temperaturen erhöhen sich 
die Anforderungen an die Herstellung, Verarbei-
tung, Lagerung und den Transport insbesondere 
von leicht verderblichen Lebensmitteln. Zudem 
haben geänderte Außentemperaturen Auswir-
kungen auf die Energiebilanz von Betrieben, die 
Wärme und Kälte benötigen sowie das Wohl-
fühlvermögen und die Leistungsfähigkeit der 
Arbeitskräfte Gesundheit. Umgekehrt bie-

ten sich neue Absatzmöglichkeiten zum Bei-
spiel durch klimaverträgliche Produkte, Techno-
logien oder Dienstleistungen. 

Indirekte Auswirkungen ergeben sich auf Klima-
schutzmaßnahmen. So müssen beispielsweise 
Normen für Baustoffe und Ersatzstoffe, um be-
stimmte Wärmeleitwerte zu erreichen, verän-
dert werden (vergleiche Energieeinsparverord-
nung Energiewirtschaft. 
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KLIMAANPASSUNG IN INDUSTRIE UND GEWERBE

„Ein verantwortungsvoller und sparsamer Umgang mit kna ppen 
 Ressourcen ist für uns bei Neumarkter Lammsbräu seit jeher ein 
 wichtiges Thema. Deshalb verwenden wir für unsere  Getränke 
 beispielsweise auch nur Wasser aus unserer strikt nachhaltig 
 bewirtschafteten BioKristall-Quelle.“ 

Susanne Horn, Generalbevollmächtigte Neumarkter Lammsbräu

Industrie und Gewerbe sind auf die Versorgung 
mit Wasser, Energie und eine funktionierende 
Verkehrs infrastruktur angewiesen. Bei langfris-
tigen unternehmerischen Entscheidungen wer-
den Klimaanpassungsmaßnahmen daher eine 
immer größere Rolle spielen. Allerdings wird 
der hohe Anpassungsbedarf vieler Branchen 
noch zu wenig umgesetzt (IHK 2009). Durch 
frühzeitiges Handeln könnten jedoch auch 
Wettbewerbs vorteile entstehen. 

Wichtige Instrumente sind zum einen der vom 
Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpas-
sung des Umweltbundesamtes (KomPass) ent-
wickelte computergestützte Leitfaden „Klima-
lotse“. Er soll anpassungsinteressierte Kom-
munen anregen und unterstützen, sich an die 
Folgen des Klimawandels anzupassen. Zum an-
deren soll mit der Fortschreibung des Umwelt-
paktes Bayern ein nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum gesichert werden. Die Bayerische 
Staatsregierung und die Bayerische Wirtschaft 

erklären darin, „dass der Schutz des Klimas 
und der natür lichen Lebensgrundlagen und die 
Steigerung der Innovationsfähigkeit sowie die 
Schaffung investitionsfreundlicher Standort- 
und Rahmenbedingungen für die Unternehmen 
eine wesentliche Grundlage für ein umweltver-
trägliches Wirtschaftswachstum in Bayern bil-
den“ (StMUG 2010b).

In Bayern liegt die Verantwortlichkeit im Hand-
lungsfeld „Industrie und Gewerbe“ beim 
StMWi unter Beteiligung des StMUV. Neben 
der Industrie- und Handelskammer können un-
ter anderem Bezirke und die Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft als öffentliche Akteu-
re hinzugezogen werden. Insbesondere zu den 
Handlungsfeldern Wasserwirtschaft, Bauwe-
sen und Energiewirtschaft bestehen vielfältige 
inter sektorale Beziehungen.

Verantwortlichkeit Ressort des StMWi unter Beteiligung des Ressorts des StMUV

Einbeziehen weiterer 
Akteure

Industrie- und Handelskammer, Bezirke, Handwerkskammer, Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft, Industrieverbände

Intersektorale  
Vernetzung

Wasserwirtschaft, Gesundheit, Städtebau, Bauwesen, Raumordnung, 
 Energiewirtschaft, Finanzwirtschaft

Handlungsziele

Ziel im Handlungsfeld „Industrie und Gewer-
be“ ist neben dem Aufrechterhalten des lei-
tungsfähigen Wirtschaftsstandortes Bayern die 
nachhaltige Ausrichtung der Produktionsweise 
(ressourcensparend, Kreislaufwirtschaft, Be-
wusstsein für Klimaanpassung/-schutz, ver-

stärkte vielseitige Verwendung heimischer 
nachwachsender Rohstoffe in optimierten 
Verwertungspfaden) und die Steigerung der 
Energieeffizienz/-produktivität.
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Maßnahmen im Bereich Industrie und Gewerbe

Tabelle 45 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in Industrie und Gewerbe 

Schwerpunkt: Industrie und Gewerbe (IG)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

IG_01 Unterstützung der Anpassung von Tech-
nologien und Produkten an veränderte 
Bedingungen bzgl. Strahlung, Wasser, 
Luft, Temperatur z. B. Auslegung Kühl-
systeme, Speicher, Zuluft-Filter, UV-
Resistenz etc.

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMWi, StMUV, Unternehmen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft

IG_02 Berücksichtigung von Umwelt- und 
Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der 
Regionalförderung als Ermessensge-
sichtspunkt 

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMWi

Umsetzungsgrundlage Förderrichtlinien Regionalförderung 

Querverweis

IG_03 Aufnahme der Maßnahmen der  
Klima anpassung in den „Umweltpakt 
 Bayern“ z. B. durch Fortschreibung  
des Umweltpakts 2015

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV

Umsetzungsgrundlage Umweltpakt Bayern

Querverweis

IG_04 Nachhaltige Standortpolitik, d. h. Ver-
meiden oder Verlagern von  Standorten 
in Risikogebieten bzw. Anpassung 
bestehender Infrastruktur in Risiko-
gebieten, flächensparende Bauweise 
und Berücksichtigung von Synergien 
 (Energieleitplanung)

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune, Unternehmen

Umsetzungsgrundlage Regionalplanung

Querverweis Naturschutz, Raumordnung, Städtebau, Bauwesen, 
Energiewirtschaft

IG_05 Senken der Lösemittelverwendung von 
Industrie, Gewerbe und privaten Haus-
halten durch konsequente Umsetzung 
der WHO-Leitlinien für Luftgüte, um 
Emissionen von Ozonvorläufern wie 
Kohlenwasserstoffe und Stickoxide zu 
verringern

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Unternehmen, Industrieverbände, 
 Privatpersonen

Umsetzungsgrundlage WHO-Leitlinien (WHO 2008)

Querverweis Gesundheit

IG_06 Durchführung ressourcenschonender 
Produktionsweisen durch Kreislauf-
wirtschaft wie z. B. Minimierung des 
Wasser- und Stromverbrauchs oder der 
Regenwassernutzung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV, Unternehmen, Industrieverbände

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasser- und Energiewirtschaft, Naturschutz
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Schwerpunkt: Industrie und Gewerbe (IG)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

IG_07 Senken der Energienachfrage für 
 Kühlung durch Anpassung der Sied-
lungsstrukturen und Gebäude

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommune, Unternehmen

Umsetzungsgrundlage Regionalplanung

Querverweis Städtebau, Bauwesen, Raumordnung, 
 Energiewirtschaft

IG_08 Minimieren innerer Wärmelasten, um 
Kühlbedarf zu verringern z. B. durch 
 Verwenden elektrischer Geräte mit ver-
minderter Wärmelast

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Unternehmen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Energiewirtschaft

IG_09 Berücksichtigung klimaschonender 
 Kühlung z. B. Einsatz solarer Kühlung 
für Bürogebäude oder Nutzung von 
 Abwärme zur Kälteerzeugung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Unternehmen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Bauwesen, Energiewirtschaft

IG_10 Anpassen der Kühlsysteme für den Be-
trieb von Industrieanlagen und weitest-
gehend Verzicht auf Kühlwasser, sofern 
bei medienübergreifender Betrachtung 
günstigere Alternativen zur Verfügung 
stehen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung o. Planung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Unternehmen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasser- und Energiewirtschaft

IG_11 Betriebliches Risikomanagement zur 
Stabilisierung des Unternehmens z. B. 
Nutzung von Warenterminbörsen, ver-
tragliche Preisvereinbarungen, betrieb-
liche Diversifizierung, Versicherungs-
lösungen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Unternehmen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Versicherungs- und Finanzwirtschaft

IG_12 Suche nach weniger gefährdeten Alter-
nativen bei Rohstoffversorgung und 
 Logistik z. B. vermehrte Lagerhaltung

Wirksamkeit hoch

Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Unternehmen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Versicherungs- und Finanzwirtschaft



165165

INDUSTRIE UND GEWERBE13

Das Forschungs- und 
 Demonstrationsgebäude  
des Bayerischen Zentrums  
für Angewandte Energie-
forschung (ZAE Bayern) in 
Würzburg ist ein Beispiel 
für energieeffizientes und 
klimagerechtes Bauen der 
Zukunft.
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF DEN TOURISMUS

Der Anstieg der Lufttemperatur birgt in Bayern 
sowohl Chancen als auch Risiken für die Tou-
rismusbranche. Profitieren kann insbesondere 
der Sommertourismus. Bereits gegenwärtig ist 
eine Zunahme der mittleren jährlichen Anzahl 
an Sommertagen und Heißen Tagen zu beob-
achten, die sich auch zukünftig weiter fortset-
zen wird. Generell kann dieser Trend zu einer 
Saisonverlängerung vom Frühjahr bis in den 
Herbst, einem Zuwachs an Gästen aus dem 
Mittelmeerraum und einer Ausbreitung der Ur-
laubsdestinationen in die höheren Lagen der 
Mittelgebirge und Alpen führen. 

Auswertungen des DWD für KLIWA (2012) zei-
gen auch im Winterhalbjahr einen zunehmenden 
Trend der Temperatur im Alpenraum von 0,9 °C 
im Zeitraum 1931 bis 2010. Die starke Erwär-
mung führt zu einer deutlichen Abnahme der 
mittleren jährlichen Anzahl an Eis- und Frostta-
gen (vergleiche Kapitel Klimawandel in Bayern). 
Ebenso sind bereits ein deutlicher Rückgang des 
Anteils an Schneeniederschlag am Jahresnieder-
schlag und ein Rückgang der Schneesicherheit in 
den Bayerischen Alpen zu verzeichnen.

Neben den klimabedingten Änderungen muss 
sich die Tourismusbranche auch gesellschaftli-
chen Veränderungen stellen. Beispielsweise ist 
im Zuge des demographischen Wandels eine 
veränderte Nachfrage der Urlaubsregionen und 
des Reiseverhaltens zu erwarten, was für Bay-
ern auch als Chance gesehen werden kann.

Tabelle 46 fasst die Bedeutung der Auswirkun-
gen des Klimawandels im Handlungsfeld „Tou-
rismus“ für Deutschland zusammen (adelphi / 
PRC / EURAC 2015). Die größte Bedeutung des 
Klimawandels betrifft die saisonale und regiona-
le Nachfrage sowie die Anforderungen an die 
touristische Infrastruktur. Die Anpassungska-
pazität wird insgesamt als mittel bis hoch ein-
geschätzt, wobei Reiseveranstalter und -büros 
ihre Angebote relativ flexibel anpassen oder 
erweitern können, lokale Veranstalter und Be-
herbergungsbetriebe aber an eine bestimmte 
Region gebunden sind und weniger flexibel re-
agieren können. Dennoch wird die Vulnerabili-
tät im Handlungsfeld „Tourismus“ als gering bis 
teilweise mittel eingeschätzt. 

Tabelle 46 
Bedeutung der Klimawirkung 
im Handlungsfeld „Tourismus“ 
für die Gegenwart und nahe 
Zukunft (2021 bis 2050) unter 
einem schwachen und einem 
starken Wandel gemäß der 
Vulnerabilitätsstudie des 
Bundes (geändert nach adel-
phi / PRC / EURAC 2015)

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft: 
Schwacher Wandel

Nahe Zukunft: 
Starker Wandel

Betriebsunterbrechungen gering gering gering

Saisonale und regionale Nachfrage-
verschiebung gering gering mittel

Klimabedingte Anforderung an 
 touristische Infrastruktur

gering gering mittel

Wintertourismus

Bereits heute sind zahlreiche tiefer gelegene 
Wintersportorte auf künstliche Beschneiung 
angewiesen, um ihren Gästen ausreichende 
Schneesicherheit gewährleisten zu können. Die 
technische Beschneiung kann dem natürlichen 
Rückgang der Schneesicherheit aber dabei nur 
teilweise entgegenwirken (APCC 2014) und 
hat zudem Auswirkungen auf Landschaftsbild 
und Naturhaushalt Naturschutz, Wasserwirt-
schaft. Mittel- bis langfristig werden zahlreiche 
Herausforderungen auf den Wintersporttouris-
mus in den Bayerischen Mittelgebirgen und 
 Alpenregionen zukommen (LfU 2008c, Steiger 
2013). 

Die Klimaänderungen verlangen nach Lösun-
gen, die die Schneeabhängigkeit der Winter-
sportorte verringern helfen. Dazu zählen ins-
besondere weitere Investitionen in die Aus-
richtung eines ganzjährigen Tourismus unter 
Berücksichtigung des multioptionalen Gastes. 
Dieses ist jedoch nur langfristig zu erreichen. 
Skiregionen, die ihre gesamte Infrastruktur seit 
Jahrzehnten auf den Wintertourismus ausge-
richtet haben, gelingt ein erfolgreicher und wirt-
schaftlich verträglicher Strukturwandel nur mit 
Hilfe nachhaltiger Zukunftskonzepte.
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Sommertourismus

Für den Sommertourismus zeigen Temperaturer-
wärmung, zunehmende Sonnenscheindauer 
und abnehmende Niederschläge überwiegend 
positive Effekte. So profitieren beispielsweise 
Biergärten, Outdoor-Events wie Mountainbiken 
oder Klettern, Freizeitbäder und Badeseen von 
einer verlängerten Saison und steigt die Attrak-
tivität der bayerischen Mittelgebirgsregionen. 
Des Weiteren verlieren die heißen Mittelmeer-
regionen immer mehr an Anziehungskraft, zu 
Gunsten der süddeutschen Tourismusregionen. 
Demgegenüber kann allerdings die Wasserqua-
lität unter steigenden Wassertemperaturen und 
sinkenden Wasserständen abnehmen, mit mög-
licherweise negativen Folgen für den Badetou-
rismus Gesundheit. Weitere Risiken können 
durch ein erhöhtes Waldbrandrisiko und die 
weitere Ausbreitung von Zecken oder anderen 
Krankheitserregern bestehen. Die touristischen 
Betriebe und Destinationen können diese Risi-
ken für den Gast durch sachliche Information 
und Verhaltenshinweise abmildern.

Mountainbiken wird im Winter 
immer attraktiver und kann 
leere Sessellifte füllen. 

Extremereignisse

Auch Extremereignisse beeinflussen den Tou-
rismus und sorgen zunehmend für finanzielle 
Einbußen. So verlieren Gebiete mit erhöhter 
Lawinen- oder Steinschlaggefahr als Urlaubs-
ziel an Attraktivität und die Kosten für Repara-
turen und Versicherungspolicen Gesundheit, 
Finanzwirtschaft steigen. Hinzu kommt eine 
Einschränkung der Naherholungsfunktion der 
Gewässer, Auen und Feuchtgebiete, da über-
schwemmte Räume zeitweise nicht nutzbar 
sind. 

Auch die historischen Gärten, die als gartenkul-
turelles Erbe und touristische Highlights einen 
wesentlichen Beitrag zur Identität und Attrak-
tivität Bayerns und damit zur Tourismusförde-
rung leisten, sind zunehmend durch Extremer-
eignisse (Sturm- und Orkanschäden, anhalten-
de Trockenperioden, zu milde Winter) und die 
als Folge des Klimawandels auch immer stär-
ker durch eingeschleppte oder zuwandernde 
pflanzliche und tierische Schädlinge (Neobiota) 
bedroht. Das Anpassungspotenzial der histori-
schen Gärten an die Auswirkungen des Klima-
wandels ist aufgrund der langen Lebenszyklen 

der verwendeten Gehölze, die das Hauptgestal-
tungselement der Gärten bilden, sehr begrenzt. 
Auch können bestimmte Gehölze nicht einfach 
durch andere ersetzt werden, da die ästheti-
sche Qualität der Gärten und deren authenti-
sches Erscheinungsbild ja gerade auf der geziel-
ten Verwendung spezifischer Gehölzarten und 
-sorten beruhen (Laubfarbe, Habitus, Herbstfär-
bung, Blühaspekte usw.).
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KLIMAANPASSUNG IM TOURISMUS

„Der Klimawandel setzt altgewohnten Wirtschaftsstrukturen 
zunehmend neue Rahmenbedingungen entgegen. Besonders 
beim Tourismus im Bayerischen Alpenvorland sind nachhaltige 
Konzepte notwendig.  Dabei sind alle bergsportlichen Aktivitäten 
mit einzubeziehen.“ 

Rudolf Erlacher, Vize-Präsident Deutscher Alpenverein (DAV)

51
www.stmwi.bayern.de/
fileadmin/user_upload/
stmwivt/Themen/Foerder-
programme/Dokumente/
Regionalfoerderung/2015-
06-15-GRW-Regelungsteil-
mit-Positivliste.pdf  
am 16.03.2016

52
www.stmwi.bayern.de/ 
fileadmin/user_ upload/
stmwivt/Themen/ 
Foerderprogramme/ 
Dokumente/ 
Regionalfoerderung/ 
BRF-2014.pdf  
am 16.03.2016

53
www.stmwi.bayern.de/ 
service/foerderprogramme/
tourismusfoerderung/
am 28.10.2016

In Bayern wird sowohl die touristische Infra-
struktur als auch die Entwicklung und Vermark-
tung des touristischen Angebots stetig an die 
klimatischen Veränderungen angepasst. Dabei 
ist es ein Anliegen der Betriebe, rechtzeitig zu-
sätzliche innovative und hochwertige Angebote 
zu entwickeln sowie bestehende Alternativen 
qualitativ auszubauen. 

Im Rahmen der bayerischen Regionalförderung 
bietet der Freistaat Bayern für den Tourismus-
sektor Unterstützungsmöglichkeiten auf folgen-
den zwei Ebenen an:
•  Über die „Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-

besserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW51) und die „Richtlinie zur 
Durchführung des bayerischen regionalen 
Förderprogramms für die gewerbliche Wirt-
schaft“ (BRF52) können einzelbetriebliche 
Investitionsmaßnahmen unter anderem zur 
Neuerrichtung, Erweiterung und Qualitäts-
verbesserung von Beherbergungs- und 
Gastronomiebetrieben gefördert werden. 
Zuwendungsempfänger sind gewerbliche 
Unternehmen.

•  Vorhaben der öffentlichen touristischen 
Infrastruktur, wie z. B. die Errichtung, der 
Umbau und die Modernisierung von Infor-
mationszentren, Tourismusämter, Kurparks, 
Kurwegen und Veranstaltungszentren sowie 
die Generalsanierung und Modernisierung 
von Kurhäusern und Hallenbädern bezie-
hungsweise Thermen können im Rahmen 
der beihilferechtlichen Möglichkeiten über 
die „Richt linie zur Förderung von öffent-
lichen touristischen Infrastruktureinrich-
tungen“ (RÖFE53) bezuschusst werden. 
Zuwendungsempfänger sind ausschließlich 
kommunale Körperschaften.

 
In Bayern liegt die Verantwortlichkeit für den 
„Tourismus“ beim StMWi. Tourismusverbände 
und Sportverbände sowie die Bevölkerung als 
Tourist können als weitere Akteure hinzugezo-
gen werden. Insbesondere zu den Handlungs-
feldern Naturschutz, Gesundheit und Finanz-
wirtschaft bestehen vielfältige intersektorale 
 Beziehungen.

Verantwortlichkeit Ressort des StMWi unter Beteiligung des Ressorts des StMELF

Einbeziehen weiterer 
Akteure

Tourismusverbände, Sportverbände, Beherbergungsbetriebe, Reisebüros, 
Gastronomie, Touristen/Bevölkerung

Intersektorale  
Vernetzung

Wasserwirtschaft, Naturschutz, Gesundheit, Raumordnung, Verkehr, 
 Finanzwirtschaft

Handlungsziele

Die Ziele im Handlungsfeld Tourismus sind die 
Entwicklung und Vermarktung eines an die 
 Folgen des Klimawandels und die zu erwarten-
de Verschiebung der räumlichen Präferenz und 
Reisezeit von Touristenströmen angepassten 

touristischen Angebots sowie die Anpassung 
der touristischen Infrastruktur zum Beispiel 
durch Dämmung beziehungsweise Einbau mög-
lichst energieeffizienter/klimaschonender Kühl-
systeme.

https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Foerderprogramme/Dokumente/Regionalfoerderung/2016-03-04-Jahresstatistik-EFRE-ausgewiesen.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Foerderprogramme/Dokumente/Regionalfoerderung/2016-03-04-Jahresstatistik-EFRE-ausgewiesen.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Foerderprogramme/Dokumente/Regionalfoerderung/2016-03-04-Jahresstatistik-EFRE-ausgewiesen.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Foerderprogramme/Dokumente/Regionalfoerderung/2016-03-04-Jahresstatistik-EFRE-ausgewiesen.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Foerderprogramme/Dokumente/Regionalfoerderung/2016-03-04-Jahresstatistik-EFRE-ausgewiesen.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Foerderprogramme/Dokumente/Regionalfoerderung/2016-03-04-Jahresstatistik-EFRE-ausgewiesen.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Foerderprogramme/Dokumente/Regionalfoerderung/2016-03-04-Jahresstatistik-EFRE-ausgewiesen.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/tourismusfoerderung/
https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/tourismusfoerderung/
https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/tourismusfoerderung/
https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/tourismusfoerderung/
https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/tourismusfoerderung/
https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/tourismusfoerderung/
https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/tourismusfoerderung/
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Maßnahmen im Bereich Tourismus

Tabelle 47 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung im Tourismus

Schwerpunkt: Tourismus (T)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

T_01 Ausbau von wetter-, insbesondere 
schneeunabhängigen, ganzheitlichen 
Angeboten in den Bereichen Natur, 
Kultur, Radsport, Kulinarik und Wellness 
zum Erschließen neuer Zielgruppen

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMWi, Kommunen, Tourismusverbände

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Naturschutz, Verkehr

T_02 Aufstellen raumbezogener, nachhaltiger 
Entwicklungskonzepte zur Aufrechter-
haltung der Wettbewerbsfähigkeit des 
bayerischen Wintertourismus

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMWi, Kommunen, Tourismusverbände

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasserwirtschaft, Naturschutz, Verkehr

T_03 Erhalt bzw. Stabilisierung der Wälder 
mit Erholungsfunktion sowie zugehöri-
ger Infrastruktur; unter zunehmenden 
Temperaturen nimmt das klimatische 
Ausgleichspotenzial von Waldflächen zu

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMELF, Kommunen, private Waldbesitzer

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wald und Forstwirtschaft

T_04 Punktesystem für umweltbewusste 
Urlauber; Punkte können z. B. für eine 
Wellness-Anwendung eingelöst werden

Wirksamkeit hoch

Umsetzung in Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Kommunen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Naturschutz
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KLIMAAUSWIRKUNGEN AUF DIE FINANZWIRTSCHAFT

Für die Finanz- und Versicherungswirtschaft in 
Bayern ist vor allem die erwartete Zunahme von 
Extremereignissen relevant. Hinzu kommen hö-
her versicherte Vermögenswerte und somit ein 
größeres Risikopotenzial. Stürme, Starknieder-
schlag und Hochwasser verursachen beispiels-
weise Schäden an Gebäuden und Infrastruk-
tur. Demgegenüber können Trockenperioden 
und Dürren Produktionseinbußen in Land- und 
Forstwirtschaft zur Folge haben. Die Nachfrage 
nach Sachversicherungen wird absehbar zuneh-
men. Die Bankenwirtschaft ist betroffen, wenn 
bei Krediten und Investitionen die Ausfallquoten 
steigen (z. B. Investitionen in touristische Infra-
struktur für Wintersport).

87 % der großen, global agierenden Unterneh-
men betrachteten den Klimawandel als wirt-
schaftliches Risiko im Sinne von möglichen Pro-
duktionsunterbrechungen, steigenden Kosten 
als Folge staatlicher Eingriffe oder drohenden 
Wettbewerbs- und Imageproblemen (HWWI 
und Berenberg Bank, 2007). Allerdings bedeu-
tet der Klimawandel für die bayerische Wirt-
schaft, die hohes, technologisches Potenzial 
im Bereich des Umweltschutzes hat, auch eine 
Chance. Für Banken und für die Versicherungs-

wirtschaft eröffnen sich neue Geschäftsfel-
der (z. B. Finanzierung erneuerbarer Energien, 
Emissionshandel, Versicherung der Risiken in-
novativer erneuerbarer Energien, von CO2-Se-
questrierung sowie von Projekten der Kyoto-
Prozesse) oder die Gestaltung von klimabezo-
genen Produkten. Die Versicherungsindustrie 
muss auf die Zunahme von extremen Naturge-
fahren und/oder ihrer Intensität reagieren (Be-
rechnung von Versicherungsprämien, Auszah-
lung von Versicherungsleistungen, Versicher-
barkeit bestimmter Risiken). 

Tabelle 48 fasst die Bedeutung der Auswir-
kungen des Klimawandels im Handlungsfeld 
„Finanzwirtschaft“ für Deutschland zusam-
men (adelphi / PRC / EURAC 2015). Durch die 
Möglichkeit von Rückversicherungen, Risiko-
managementsystemen oder kurzen Vertrags-
laufzeiten besitzen Versicherungs- und Ban-
kenwirtschaft eine große Anpassungskapazität 
gegenüber den Folgen des Klimawandels. Die 
Sensitivität im Finanzwesen hängt maßgeblich 
davon ab, wie hoch der Vermögenswert in ge-
fährdeten Gebieten ist. Insgesamt wird die Vul-
nerabilität im Handlungsfeld „Finanzwirtschaft“ 
jedoch als gering eingeschätzt. 

Tabelle 48 
Bedeutung der Klimawirkung 
im Handlungsfeld „Finanzwirt-
schaft“ für die Gegenwart und 
nahe Zukunft (2021 bis 2050) 
unter einem schwachen und 
einem starken Wandel gemäß 
der Vulnerabilitätsstudie des 
Bundes (geändert nach adelphi 
/ PRC / EURAC 2015)

Klimawirkung Gegenwart Nahe Zukunft: 
Schwacher Wandel

Nahe Zukunft: 
Starker Wandel

Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Bankenwirtschaft gering gering gering

Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Versicherungswirtschaft gering gering mittel



175175

FINANZWIRTSCHAFT15

KLIMAANPASSUNG IN DER FINANZWIRTSCHAFT

„Wir brauchen ein nachhaltiges Marktwirtschaftsmodell, um 
Klima stabilität und Wohlergehen für möglichst viele Erden-
bürger abzusichern. Gleichzeitig müssen wir als Menschheit 
endlich verstehen lernen, dass wir Menschen ein Teil unserer 
Natur sind. Ökologie ist sehr viel mehr als nur ein Rahmen  
für unser Wirtschaften.“ 

Max Schön, Präsidium Deutsche Gesellschaft Club of Rome

Finanzdienstleister leisten keine unmittelba-
ren Klimaanpassungsmaßnahmen. Dennoch 
kommt ihnen eine Schlüsselfunktion zu. Durch 
die Berücksichtigung klimarelevanter Risiken 
im Rahmen von Finanz- beziehungsweise Versi-
cherungsgeschäften trägt die Finanzwirtschaft 
dazu bei, klimarelevanten Risiken Rechnung 
zu tragen. Auf der anderen Seite sind die Bür-
ger und Unternehmer selbst gefragt. Die Bay-
erische Staatsregierung appelliert an Privatper-

sonen und Unternehmen, sich umfassend ge-
gen Schäden aus Naturgefahren abzusichern. 
Deshalb hat sie im Jahr 2009 die Öffentlich-
keitskampagne „Voraus denken – elementar 
versichern” gestartet. Eigentümer, Mieter und 
Pächter sind gefordert, Eigenvorsorge zu betrei-
ben – durch präventive Maßnahmen am und im 
Gebäude sowie ausreichenden Versicherungs-
schutz.

Handlungsziele

Die Finanzwirtschaft ist gefordert, ihre Produkte 
an klimatische Veränderungen und die Reaktio-
nen aus Politik und Gesellschaft (z. B. Versiche-
rungen, Vermögensanlagen) anzupassen.



176176

FINANZWIRTSCHAFT 15

Maßnahmen im Bereich Finanzwirtschaft

Tabelle 49 
Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung in der Finanzwirtschaft

Schwerpunkt: Finanzwirtschaft (F)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

F_01 Sensibilisierung der Bevölkerung und 
Unternehmen für Elementarschadens-
versicherungen z. B. Bayerische Ele-
mentarschadenskampagne „Voraus 
denken – elementar handeln”

Wirksamkeit

Umsetzung

Dringlichkeit

Verantwortlichkeit

hoch

in Umsetzung

mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

StMWi, Versicherungen

Umsetzungsgrundlage MR-Beschluss vom 4.8.2009

Querverweis

F_02 Prüfung von Umwelt- und Nachhaltig-
keitskriterien bei Vermögensanlagen 
und Kreditvergaben zur Vermeidung von 
Ausfallquoten

Wirksamkeit

Umsetzung

Dringlichkeit

mittel

in Umsetzung

mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Banken

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Naturschutz

F_03 Evaluierung von Unternehmen und 
Branchen nach Risiken und Chancen zu-
künftiger Anpassungsoptionen

Wirksamkeit

Umsetzung

Dringlichkeit

mittel

in Umsetzung

mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Unternehmen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wald und Forstwirtschaft

F_04 Prüfung von Zugrunde gelegten Risiko-
modellen, um finanzielle Stabilität der 
Versicherungen und Banken zu gewähr-
leisten

Wirksamkeit

Umsetzung

Dringlichkeit

mittel

in Umsetzung 

mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Finanzaufsicht

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

F_05 Verstärktes Einbringen in Forschungs-, 
Entwicklungs- und Planungsprozesse 
z. B. Berücksichtigung von Projektions-
daten bei der Risikobewertung

Wirksamkeit

Umsetzung

Dringlichkeit

mittel

in Umsetzung o. Planung

mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Versicherungen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis

F_06 Schaffung von Anreizmechanismen für 
Risikominderung z. B. Prämiennachläs-
se bei guter Baustruktur, Erarbeitung 
von Gebäude- und Hochwasserpässen

Wirksamkeit

Umsetzung

Dringlichkeit

mittel

in Umsetzung 

mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Versicherungen

Umsetzungsgrundlage

Querverweis Wasserwirtschaft, Städtebau, Bauwesen
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Schwerpunkt: Finanzwirtschaft (F)

Nr. Maßnahmenbeschreibung Bewertungskriterien

F_07 Intensivierung der Vernetzung über die 
Branche hinaus mittels Hilfsorganisati-
onen, Planern, Behörden oder Kommu-
nen z. B. bei der Erstellung von Gefah-
renhinweiskarten

Wirksamkeit mittel

Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit StMUV (Portal „Naturgefahren Bayern“), Kommune, 
Versicherungen, Banken, Planer

Umsetzungsgrundlage

Querverweis alle Handlungsfelder

F_08 Entwicklung neuer Finanzmarkt-
produkte z. B. Wetterderivate, 
 Catastrophe Bonds oder spezielle 
 Anleihen

Wirksamkeit mittel

Umsetzung in Planung o. Umsetzung

Dringlichkeit mittel- bis langfristig (3 bis > 10 Jahre)

Verantwortlichkeit Versicherungen, Banken 

Umsetzungsgrundlage

Querverweis alle Handlungsfelder
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Die Alpen gehören aufgrund ihrer Morphologie, 
der hohen Anzahl besonders sensibler Lebens-
räume auf engem Raum sowie der hohen Bio-
diversität zu den gegenüber dem Klimawandel 
empfindlichsten Naturräumen in Bayern. Seit 
dem späten 19. Jahrhundert bis zum Beginn 
des 21. Jahrhunderts hat sich der Temperatur-
anstieg hier mit +2 °C doppelt so stark vollzo-
gen als im Vergleich zum globalen Durchschnitt 
(EEA 2009, Abbildung 27). Dieser starke An-
stieg lässt sich vermutlich auf eine reduzierte 
Schneedecke und andere Rückkopplungseffek-
te zurückführen. Insgesamt ist die höchste Tem-
peraturzunahme im Winter zu beobachten. Tem-
peraturabgeleitete Kenntage wie die Anzahl von 
Frost- und Eistagen zeigen bereits heute einen 
deutlichen Rückgang. In Folge fällt im Winter 
mehr Regen anstelle von Schnee für Höhenla-
gen unter 650 Meter. Im Rahmen von KLIWA 
wurde ein Rückgang der Schneedeckendau-
er in tiefen Lagen um 30 bis 40 % beobachtet 
( KLIWA 2005). Teilweise ist eine Trendumkehr 
in den Kamm- und Gipfellagen festzustellen. 
Wie im gesamten Bayern beobachtbar, zeigt 
sich eine Veränderung im Niederschlagsregime 
mit Niederschlagsabnahmen im Sommer- und 
Zunahmen im Winterhalbjahr bei über das Jahr 

gleichbleibenden Regenmengen. Zusätzlich 
führt die früher einsetzende Schneeschmelze 
zu einer Verschiebung des maximalen Gebiets-
abflusses vom Frühling in den Winter. Mit der 
zunehmenden Variabilität der Klimaparameter 
steigt das Risiko von Extremwetterlagen und 
damit von Extremereignissen wie Starknieder-
schlägen und Stürmen. Eine detaillierte Be-
schreibung der alpinen Klimacharakteristik 
enthält der Klima-Report Bayern 2015 (StMUV 
2015c).

Auch zukünftig ist, basierend auf einer Vielzahl 
an Klimaprojektionen, mit einem überdurch-
schnittlichen Temperaturanstieg in den Alpen zu 
rechnen. Gegenüber den Aussagen zur Tempe-
raturentwicklung sind die Aussagen der Model-
le hinsichtlich des Niederschlags mit hohen Un-
sicherheiten verbunden. Es gilt jedoch als sehr 
wahrscheinlich, dass sich die Niederschlagsver-
schiebung vom Sommer- in das Winterhalbjahr 
fortsetzen wird. Außerdem wird angenommen, 
dass der Gebirgsniederschlag stärker ansteigen 
wird als in niederen Lagen, was zur Folge hat, 
dass diese Regionen weniger stark von Trocken-
heit betroffen sind (BMU 2008).

Abbildung 27 
Entwicklung der mittleren 
jährlichen Lufttemperatur an 
der Zugspitze im Zeitraum 1931 
bis 2014 (keine Daten: 1945)

Auswirkungen des Klimawandels in den Alpen

In der Alpenregion zeigen die beobachteten 
Klimaveränderungen bereits vielfältige Auswir-
kungen auf die natürlichen und naturnahen Le-
bensräume, die sich durch den zukünftig fort-

setzenden Klimawandel weiter verstärken wer-
den. Diese sollen im Folgenden näher erläutert 
werden. 
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Wasserwirtschaft

Die Alpengletscher spielen eine wichtige Rolle 
als Speichergröße, da sie beispielsweise den 
Abfluss aus den Gebirgsregionen regulieren. 
Allerdings ist durch den Temperaturanstieg seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts bereits die Hälfte 
der in Form von Eis gespeicherten Wassermen-
ge abgeflossen. Der dramatische Rückgang 
der bayerischen Gletscherflächen seit etwa 
1980 ist in Abbildung 28 dargestellt. Ein wei-
terer Rückgang der Gletscher würde zu erheb-
lichen wasserwirtschaftlichen Konsequenzen 
für gletschergespeiste Seen und Flüsse füh-
ren. Auf der anderen Seite fördern die Alpen 
als orographisches Hindernis die Bildung von 
Niederschlägen durch Stau- und Hebungseffek-
te, wovon vor allem die im Einzugsgebiet der 
Gebirgsbäche und -flüsse liegenden Regionen 
während Trockenzeiten profitieren.

Wald und Forstwirtschaft

Die alpinen Wälder besitzen vielfältige Funkti-
onen als Lebensraum einer Vielzahl von Arten, 
als Holzlieferant, Erholungs- und Tourismus-
raum sowie zum Schutz des Klimas. Besonders 
wertvoll ist die Schutzfunktion der Bergwälder 
vor Naturgefahren wie Hangrutschungen, Lawi-
nen, Steinschlägen und Überschwemmungen. 
Mit zunehmenden Temperaturen und einem 
geänderten Niederschlagsregime ist mit einem 
Wandel der Baumartenzusammensetzung und 
Biodiversität der Wälder zu rechnen. Auf der 
anderen Seite wird mit dem Temperaturanstieg 
eine Anhebung der Waldgrenze um etwa 100 
bis 200 Meter pro Grad Celsius erwartet (BMU 
2008). Allerdings zeigen Ergebnisse des GLO-
RIA-Projekts, dass die heutige Ausbreitungsge-
schwindigkeit alpiner Arten weniger als 50 Hö-
henmeter pro 100 Jahre beträgt. Auch bedingt 
eine Arealverschiebung in die Höhe einen Net-
toflächenverlust, da die potenzielle Landfläche 
abnimmt.

Besonders die Mittelgebirgs- und Gebirgsregio-
nen mit ihren überwiegenden Nadelwaldgesell-
schaften zeigen sich anfällig gegenüber Stür-
men. Ein Anstieg der Auftretenswahrscheinlich-
keit von Stürmen wie Lothar (1999), Kyrill (2007) 
oder Niklas (2015) kann erhebliche wirtschaft-
liche Folgen mit sich bringen. Waldumbaumaß-
nahmen hin zu zukunftsfähigen Mischbestän-
den können diese Folgen abmildern.
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Abbildung 28 
Entwicklung der Gletscherflä-
chen in Bayern seit Mitte des 
20. Jahrhunderts. Der Zeitpunkt 
der Messungen an den einzelnen 
Gletschern ist mit Punkten mar-
kiert, wobei:  
NSF = nördlicher Schneeferner, 
SSF = südlicher Schneeferner,  
HTF = Höllentalferner,  
WMG = Watzmanngletscher,  
BEI = Blaueis (StMUG 2012a)

Der Orkan Niklas hinterließ 
eine Spur der Verwüstung 
in den Bergwäldern des 
Ammergebirges, Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen. 
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Almwirtschaft

Eine standortangepasste Beweidung der  Almen 
und Alpen sichert nachhaltig eine von Men-
schenhand geschaffene Kulturlandschaft im 
Berggebiet. Die Offenhaltung dieser Land-
schaft ist ein allgemein akzeptiertes Ziel und 
wird staatlicherseits durch entsprechende För-
dermaßnahmen unterstützt. Die zunehmen-
de Erderwärmung bewirkt eine deutliche Ver-
längerung der Vegetationszeiten, vor allem im 
Frühjahr beginnt das Graswachstum wesentlich 

 früher als vor 40 Jahren. Die höheren Tempera-
turen während der Vegetationszeiten sorgen für 
mehr Wachstum auch in den Höhenlagen. Die 
höheren Futtererträge erfordern zwingend eine 
Anpassung der Auftriebszeiten und eine Erhö-
hung der aufgetriebenen Tiere sofern die Fläche 
genutzt werden soll. Mit Hilfe mobiler Zaunein-
richtungen sorgt eine gelenkte Weideführung 
für eine gleichmäßige Nutzung der Alm- und 
Alpweiden.

Ein abgestimmtes Zusammen-
wirken der drei Management-
faktoren sichert eine optimale 
Almbeweidung.

Anpassung  
der Tierzahlen

gelenkte 
Weideführung

Ökosysteme

Die Alpen sind durch eine hohe Vielfalt an en-
demischen Tier- und Pflanzenarten geprägt. 
Der Temperaturanstieg begünstigt zum einen 
die Verschiebung der Lebensräume von anpas-
sungsfähigen Tieren und Pflanzen in höhere 
Lagen sowie eine längere Vegetationsperiode 
und kürzerer Schneebedeckung mit Vorteilen 
für früh- und spätblühende Arten. Allerdings ist 
dies, mit zunehmender Höhe, auch mit einem 
zunehmenden Nettoflächenverlust verbunden. 
Tiere und Pflanzen mit geringem Ausbreitungs-
potenzial und geringen Ausweichmöglichkeiten 
sind besonders gefährdet. Auch eine Verschie-
bung für Arten der kühlen und nivalen Zone 

nahe den Gipfellagen in höhere Lagen ist be-
grenzt möglich. Insbesondere über der Baum-
grenze werden hohe Biotopverluste und eine 
zunehmende Verinselung der Populationen von 
Hochgebirgsarten erwartet (BMU 2008).

Neben dem Klimawandel unterliegen die alpi-
nen Ökosysteme in besonderem Maße dem 
menschlichen Einfluss vor allem durch stärke-
re Nutzung infolge steigender Touristenzahlen 
und Ausweitung beziehungsweise Intensivie-
rung der Freizeitangebote (Wandern, Klettern, 
Mountainbiken).

rechtzeitiger 
Auftrieb
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Naturgefahren

Anrisskante einer Bodenlawine

Für die Alpen besonders relevant sind Naturge-
fahren wie Hangbewegungen, Lawinen, Muren, 
Felsstürze und Steinschläge, die auch als Fol-
ge von Extremereignissen wie Starkregen auf-
treten können. Durch das Auftauen von Perma-
frost im Hochgebirge wird die Hangstabilität re-
duziert und die Bildung von Hangbewegungen, 
Rutschungen und Felsstürzen begünstigt. Das 
Wachstum von Gletscherseen durch zunehmen-
de Schmelzvorgänge oder Starkregen ereignisse 

kann zu Gletscherseeausbrüchen und Über-
schwemmungen mit nachfolgenden Murenab-
gängen führen. Im Juni 2015 beschädigte bei-
spielsweise eine Schlammlawine den Skisport-
ort Oberstdorf. Auch abrupte Eis- und Felsstürze 
sowie Steinschläge sind potenzielle Gefahren, 
die aus Schmelz- oder Auftauvorgängen resul-
tieren. Des Weiteren erfolgt eine Erhöhung der 
wasserwirtschaftlichen Risiken unter anderem 
durch Überschwemmungen und Lawinen.

Tourismus

Grundsätzlich ist ein weiterer Rückgang der 
Schneesicherheit durch mildere, schneeärmere 
Winter und einer kürzer andauernden Schnee-
decke erkennbar, mit Auswirkungen für den 
Wintersporttourismus in den Bayerischen Al-
pen. Bereits bei einem Temperaturanstieg von 
+3 °C, wie er bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts 
prognostiziert wird, würden die schneebedeck-
ten Flächen im Alpenraum stark schrumpfen. 
Im Gegensatz zum Wintertourismus dürfte der 
Sommertourismus von den klimatischen Än-
derungen profitieren. Die kühlere Bergluft bie-
tet vor allem während hoher Temperaturen im 
Flachland ein wertvolles Ausgleichs- und Erho-

lungspotenzial. Zudem verlängert sich die klima-
tisch begünstigte Reisezeit in Frühjahr und Spät-
herbst, mit Chancen für die Beherbergungs- und 
Almwirtschaft.
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KLIMAANPASSUNG IM ALPENRAUM

55
www.alpconv.org/  
am 16.03.2016

Basierend auf den dargestellten Klimafolgen 
im Alpenraum zeigt sich ein besonderer Hand-
lungsbedarf bei den Handlungsfeldern Was-
serwirtschaft, Landwirtschaft, Wald und Forst-
wirtschaft, Naturschutz, Boden und Georisiken 
sowie dem Tourismus als einem der Hauptwirt-
schaftszweige des Alpenraums.

Wichtiges Instrument zur Umsetzung einer 
nachhaltigen Entwicklung und zum Schutz des 
Bayerischen Alpenraums bildet die Alpenkon-
vention nebst ihren Protokollen. Das internati-
onale Abkommen zwischen den Alpenländern 
und der EU beinhaltet Verpflichtungen auf eu-
ropäischer, nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene55. Mittels einer Reihe an Aktivitäten und 
Projekten sollen die Ziele des Vertragswerks 
der Alpenkonvention umgesetzt werden. Künf-
tig wird auch die makroregionale EU-Strategie 
für den Alpenraum (EUSALP) Instrumente und 
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawan-
del bieten.

Darüber hinaus widmet sich in Bayern eine Viel-
zahl von Projekten und Studien den Folgen und 
der Anpassung an den Klimawandel im Alpen-
raum. Nachfolgend werden exemplarisch lau-
fende beziehungsweise kürzlich abgeschlosse-
ne Projekte und Studien vorgestellt:

HISTALP – Historical Instrumental Climato-
logical Surface Time Series of the  Greater 
 Alpine Region (seit 1997): Das Ziel des For-
schungsprojekts war die Schaffung einer ge-
eigneten Klimadatenbasis für den Großraum 
Alpen zur Quantifizierung des regionalen Klima-
wandels.
Projektleitung: Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik (ZAMG), Österreich

GLORIA – Global Observation Research 
 Initiative in Alpine Environments (seit 2001): 
Mit GLORIA wird die Hochgebirgsvegetation 
als genereller Indikator für die Wirksamkeit des 
Klimawandels genutzt. 
Projektleitung: Institut für Ökologie und Na-
turschutz an der Universität Wien unter Betei-
ligung der Nationalparkverwaltung Berchtesga-
den

ClimChAlp – Climate Change, Impacts and 
Adaptation Strategies in the Alpine Space 
(2006 bis 2008): Ziel des Projektes war es, mit 
fundierten Informationen zu den Auswirkun-
gen des Klimawandels im Alpenraum das ge-
sellschaftliche Bewusstsein zu schärfen und 
den politisch Handelnden und der öffentlichen 
Verwaltung Empfehlungen anzubieten, wie man 
mit den zukünftigen Herausforderungen umge-
hen und dabei für eine nachhaltige Entwicklung 
in den betroffenen Bereichen sorgen kann.
Projektleitung: StMUV mit Projektpartnern 
aus Österreich, Schweiz, Italien, Liechtenstein, 
Frankreich, Slowenien und Deutschland

Im Projekt PermaNET – Permafrost Long-
Term Monitoring Network (2007 bis 2011) 
wurde das Vorkommen von Permafrost in den 
bayerischen Alpen kartiert. Ziel des Projektes 
war es, einen wesentlichen Beitrag zum Schutz 
des Lebensraumes vor Naturgefahren, die di-
rekt oder indirekt mit Permafrost und Perma-
frostdegradation zusammenhängen, zu leisten.
Projektleitung: Autonome Provinz Bozen - Süd-
tirol

CLISP – Climate Change Adaptation by 
 Spatial Planning in the Alpine Space (2008 
bis 2011): im Mittelpunkt des Projekts stan-
den die Möglichkeiten der Klimaanpassung in 
der Raumordnung. Dabei wurden klimasichere 
Raumordnungslösungen erarbeitet.
Projektleitung: Umweltbundesamt (UBA) 
mit Projektpartnern aus Österreich, Italien, 
Deutschland, Slowenien, der Schweiz und 
Liechtenstein

AdaptAlp – Adaptation to Climate Change 
in the Alpine Space (2008 bis 2011): Innerhalb 
des Projektes wurden Strategien erarbei tet, wie 
auf einen Klimawandel im Alpenraum reagiert 
werden kann. Ein weiteres Ziel von AdaptAlp 
war die Ermittlung zuverlässiger  Daten zur Be-
stimmung von Bemessungsereignissen für zu-
künftige Szenarien, die einer Klimaveränderung 
Rechnung tragen. 
Projektleitung: StMUV mit Projektpartnern aus 
Österreich, Italien, Deutschland, Slowenien, 
Frankreich und der Schweiz
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WINALP – Waldinformationssystem Nord-
alpen (2008 bis 2011): Im Projekt haben Forst-
wissenschaftler, Bodenkundler und GIS-Fach-
leute für 400.000 ha Wald in den Kalk alpen 
entlang der Grenze zwischen Bayern, Tirol und 
Salzburg neue standörtliche Grundlagen für die 
Bewirtschaftung, Pflege und Sanierung von 
Bergwäldern erarbeitet.
Projektleitung: Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf

SICALP – Standortsicherung im Kalkalpin 
(2010 bis 2013): Im Projekt wurden sowohl vor-
ausschauend im Hinblick auf den Klimawandel 
als auch kurativ nach Katastrophen ereignissen 
(Windwurf, Borkenkäfer) Berg wälder im Kalk-
alpin untersucht, um langfristig die Schutz-
funktionen der Bergwälder sichern zu können. 
Projektleitung: Fachgebiet für Waldernährung 
und Wasserhaushalt, Technische Universität 
München (TUM)

STRATALP – Wälder der Kalkalpen – 
 Strategien für die Zukunft (2013 bis 2014): 
Aufbauend auf den Projekten WINALP und SI-
CALP wurden Methoden zur Bewertung von 
Waldstandorten in den Nördlichen Kalkalpen 
hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit für Standorts-
degradation erarbeitet und in Beispielsgebieten 
verifiziert. 
Projektleitung: Institut für Waldökologie, BOKU 
Wien

C3-Alps – Capitalising Climate Change 
Knowledge for Adaptation in the Alpine 
Space (2012 bis 2014): Das EU-Projekt baut auf 
den Erkenntnissen von AdaptAlp und weiteren 
Vorgängerprojekten auf und führte deren Ergeb-
nisse zusammen, um die Anwendung in Politik 
und Praxis zu fördern.
Projektleitung: Österreichisches Umweltbun-
desamt unter Beteiligung von StMUV und Pro-
jektpartnern aus Österreich, Italien, Frankreich, 
Slowenien, der Schweiz und Liechtenstein

BWO-Projekte – Projekte Bergwaldoffensive 
(seit 2008): Im Rahmen der  Bergwaldoffensive 
werden Maßnahmen zur Stabilisierung und 
nachhaltigen Anpassung der Bergwälder an 
den Klimawandel intensiviert und im Einklang 
mit den Zielen der Alpenkonvention umgesetzt. 
Projektleitung: Zuständige Ämter für  Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten,  Bereich Forsten

KLIMAGRAD I/II (2009 bis 2018): Das Pro-
jekt untersucht die Auswirkungen von 
Umwelt veränderungen (durch menschli-
che Einflüsse) auf das Ökosystem der Alpen. 
Projektleitung: Technische Universität 
 München (TUM)

„Bayerische Gletscher im Klimawandel“: Der 
Statusbericht fasst die bisher gewonnenen Er-
kenntnisse der Klimafolgen auf die Bayerischen 
Gletscher zusammen (StMUG 2012a).
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Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist 
in erster Linie eine Aufgabe, die vor Ort unter 
Berücksichtigung der jeweiligen spezifischen 
naturräumlichen Gegebenheiten – also vor-
nehmlich regional – zu leisten ist. Die Aufga-
ben des Bundes liegen dabei insbesondere in 
den Bereichen:
•  Bereitstellung von Wissen und Informatio-

nen
•  Setzung von Rahmenbedingungen
•  Durchführung von Aktivitäten in direkter 

Bundesverantwortung
•  Wahrnehmung der internationalen Verant-

wortung
 
Auf Bundesebene wurde das Thema Klima-
anpassung erstmals im Jahr 2005 im Rahmen 
des Klimaschutzprogramms der Bundesregie-
rung thematisiert. Am 17. Dezember 2008 hat 
das Bundeskabinett die Deutsche Anpassungs-
strategie an den Klimawandel (DAS) beschlos-
sen. Darin werden Handlungsmöglichkeiten 
und -erfordernisse gegenüber den Folgen des 
Klimawandels beschrieben. Die Strategie stellt 
vorrangig den Beitrag des Bundes dar und bie-
tet auf diese Weise eine Orientierung für ande-
re Akteure. Ziel der DAS ist es die Verwundbar-
keit gegenüber den Folgen des Klimawandels 
zu mindern beziehungsweise die Anpassungs-
fähigkeit natürlicher, gesellschaftlicher und öko-
nomischer Systeme zu erhalten oder zu stei-
gern und mögliche Chancen zu nutzen.

Der „Aktionsplan Anpassung der Deutschen 
Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ 
(APA I von 2011) unterlegt die in der DAS ge-
nannten Ziele und Handlungsoptionen mit spe-
zifischen Aktivitäten und stellt dabei vor allem 
Aktivitäten des Bundes dar, die den vier hand-
lungsfeldübergreifenden strategischen Säulen 
zugeordnet sind (s.o. Aufgaben des Bundes). 
Die Schwerpunktsetzungen des Aktionsplans 
geben zugleich eine Orientierung für andere 
Akteure. Neben der Darstellung der bundes-
seitigen Vorhaben spricht der Aktionsplan bei-
spielhaft gemeinsame Aktivitäten von Bund und 
Ländern an. Im Mittelpunkt stehen das Klimafol-
gen-Monitoring und Frühwarnsysteme. Außer-
dem gibt der Aktionsplan einen zusammenfas-
senden Überblick über Initiativen und Prozes-
se der Bundesländer zur Entwicklung eigener 
Anpassungs strategien und -aktionspläne. Ein ak-
tualisierter APA, der „Aktionsplan Anpassung II“ 

ist Teil des Fortschrittsberichtes vom 16. No-
vember 2015 zur Deutschen Anpassungsstrate-
gie an den Klimawandel. Der Fortschrittsbericht 
enthält konkrete Schritte zur Weiterentwicklung 
und Umsetzung der DAS und wurde auf Basis 
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse erar-
beitet. Hierzu zählen:

Monitoring-Bericht
Der Monitoring-Bericht vom Mai 2015 be-
schreibt auf der Grundlage definierter Indikato-
ren den Stand der aktuellen Entwicklung und 
Umsetzung der Anpassung an den Klimawandel 
in Deutschland. Für das Monitoring entwickelte 
das Umweltbundesamt unter breiter fachlicher 
Beteiligung von Behörden des Bundes und der 
Länder, von Verbänden, Unternehmen und Wis-
senschaftlern ein Indikatorensystem. In einem 
mehrstufigen Prozess wurden zu den 15 Hand-
lungsfeldern der Deutschen Anpassungsstrate-
gie Indikatoren entwickelt, die aufzeigen, wie 
Deutschland vom Klimawandel betroffen ist und 
wo bereits Maßnahmen zur Anpassung ergrif-
fen werden. Das Indikatorensystem zur DAS ist 
in erster Linie ein Instrument des Bundes, das 
den Prozess der Umsetzung der DAS langfristig 
begleiten soll.

Vulnerabilitätsanalyse
Das Netzwerk Vulnerabilität, ein Netzwerk von 
16 Bundesbehörden und -instituten und unter-
stützt von einem wissenschaftlichen Konsor-
tium, hat 2011 bis 2015 eine Analyse der Ver-
wundbarkeit (Vulnerabilität) Deutschlands ge-
genüber dem Klimawandel durchgeführt. Sie 
hatte zum Ziel, Risiken des Klimawandels und 
Handlungserfordernisse für die Bundesebene 
zu priorisieren. Dafür wurden bestehende re-
gionale und sektorale Betrachtungen der Fol-
gen des Klimawandels und Vulnerabilitätsstu-
dien analysiert und eine Methodik für eine 
neue sektorenübergreifende, deutschlandweit 
einheitliche Vulnerabilitätsanalyse entwickelt. 
Mittels der Vulnerabilitätsanalyse wurden in ei-
nem Screening-Verfahren deutschlandweit und 
handlungsfeldübergreifend die Regionen und 
Systeme identifiziert, die besonders durch den 
Klimawandel gefährdet, das heißt vulnerabel, 
sind. Die Ergebnisse wurden auf der Fachkon-
ferenz „Vulnerabilität Deutschlands gegenüber 
dem Klimawandel” am 1. Juni 2015 vorgestellt 
und im November 2015 veröffentlicht.
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RAHMENVORGABEN UND 
KOMPETENZEN DES BUNDES

Die Ansätze der Deutschen Anpassungsstrate-
gie und die Grundlagen für ihre Fortschreibung 
sind auch von Relevanz für die Weiterentwick-
lung der BayKLAS und wurden - soweit anwend-
bar - in den entsprechenden Kapiteln genutzt.

Auf europäischer Ebene ist der Umgang mit 
den Folgen des Klimawandels dadurch gekenn-
zeichnet, dass noch nicht alle Mitgliedstaaten 
über eine Anpassungsstrategie verfügen. Vor 
diesem Hintergrund hat die Generaldirektion 
KLIMA der Kommission im Jahr 2013 ein Stra-
tegiepaket zur Anpassung an den Klimawandel 
vorgelegt. Dieses schlägt einen Handlungs-
rahmen vor, der nationale, regionale und loka-
le Anstrengungen sinnvoll ergänzen soll. Das 
wichtigste Element des Strategiepakets bildet 
die „EU-Strategie zur Anpassung an den Kli-
mawandel“ vom April 2013. Sie stellt eine Be-
standsaufnahme zu aktuellen und zukünftigen 
Auswirkungen des Klimawandels bereit. Außer-
dem gibt sie einen Überblick über künftige Pro-
gnosen und stellt die Kosten des Nichthandelns 
dem Mehrwert des rechtzeitigen Handelns in 
Bezug auf gegenwärtige und unvermeidbare 
Folgen des Klimawandels gegenüber.

Aus deutscher und bayerischer Sicht ist dabei 
aber von wesentlicher Bedeutung, dass Anpas-
sungsmaßnahmen in einer regionalen Kulisse 
umgesetzt werden müssen und daher insbe-
sondere die Einführung neuer Regelungen und 

Vorschriften für die EU insgesamt kritisch be-
trachtet werden müssen.

Im internationalen Kontext hat erstmals die 
Weltklimakonferenz von Paris 2015 (COP 21) 
die Notwendigkeit der Klimaanpassung auch 
global anerkannt. Der Klimavertrag von Paris 
unterstützt dabei Maßnahmen zur Anpassung 
an den Klimawandel insbesondere in den Ent-
wicklungsländern und nimmt auch bereits ein-
getretene Klimaschäden in den Focus. Die In-
dustriestaaten sollen dafür zwischen 2020 und 
2025 jährlich 100 Mrd. US-$ mobilisieren, um 
Entwicklungsländer bei der Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels zu unterstützen.

Klimakonferenz Paris 2015



188188

PROJEKTE, FORSCHUNGS- UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Projekte

In Bayern wird eine Vielzahl an Projekten zu 
Klimafolgen und Klimaanpassung in fast allen 
klimasensitiven Handlungsbereichen durchge-
führt. Neben der Weiterentwicklung der wissen-
schaftlichen Grundlagen werden Auswirkungen 

des Klimawandels sowie deren Betroffenheit 
untersucht und Anpassungsmaßnahmen ent-
wickelt. Im Folgenden wird eine Auswahl an 
aktuellen Projekten und Initiativen vorgestellt:

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Klimaanpassungsmonitoring und -projektionen

BayKLAS – Umsetzung und Weiterentwick-
lung der Bayerischen Klima-Anpassungs-
strategie (2015 bis 2018)

Ziel des Projektes ist es, entsprechend den Vor-
gaben des Klimaprogramms Bayern 2050, Kli-
maanpassungsaktivitäten in Bayern strukturell 
und inhaltlich weiterzuentwickeln und Klima-
anpassung im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
verstärkt zu verankern. Mit der Erstellung von 2 
Broschüren zur Klimaanpassung in Bayern wird 
die Öffentlichkeit über Hintergründe, Beispie-
le und die Notwendigkeit von Klimaanpassung 
informiert. Darüber hinaus wird ein „Klima-An-
passungsindikatorensystem“ zur Validierung 
der Folgen und Anpassungsmaßnahmen für 
Bayern entwickelt. 
Projektleitung: Bayerisches Landesamt für 
Umwelt (LfU)

BayKliZ – Klimazukunft Bayern – Leitwerte 
für die Klimaanpassung (2015 bis 2017)

Innerhalb des Projektes wird eine bayernweit 
abgestimmte und insgesamt erweiterte Daten-
grundlage von ca. 58 regionalen Klimaprojekti-
onen (sowohl SRES als auch RCPs) für Anpas-
sungsaktivitäten von staatlichen und kommu-
nalen Verwaltungen auf regionaler und lokaler 
Ebene geschaffen. Diese Datengrundlage er-
möglicht es, die zukünftige Entwicklung von 
Leitparametern wie Hitzetage, Starknieder-
schlag oder Trockenheit zu berechnen. Gleich-
zeitig können bisher verwendete Projektionen 
in die erweiterte Datengrundlage eingeordnet 
und bewertet werden. Mit der Konzeption eines 
webbasierten Bayerischen Klimainformations-
systems (BayKIS) wird die Grundlage für einen 
einfachen Zugang und Austausch von Klima-
modelldaten und Ergebnissen entwickelt.
Projektleitung: Bayerisches Landesamt für 
Umwelt (LfU)

Wasserwirtschaft

KLIWA – Klimaveränderung und Konsequen-
zen für die Wasserwirtschaft (1999 bis 2017)

Seit 1999 besteht das Kooperationsvorhaben 
zwischen den Ländern Baden-Württemberg und 
Bayern sowie dem Deutschen Wetterdienst. Im 
Jahr 2007 trat Rheinland-Pfalz als vierter Koope-
rationspartner dem Vorhaben bei. Schwerpunkt 
der aktuellen KLIWA-Phase VI (2015-2017) sind 
die Durchführung von Vulnerabilitätsstudien 
und die Ableitung von Handlungsempfehlun-
gen zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels. Dies geschieht unter Einbeziehung 
der Akteure vor Ort in Form lokaler Fallstudien. 

Themenschwerpunkte sind Niedrigwasser und 
die Untersuchung der Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Gewässerökologie. Aufbauend 
auf den fachlichen Grundlagen werden Anpas-
sungskonzepte entwickelt.
Projektleitung: Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV), 
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg (UM BW), Ministe-
rium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz (MULE-
WF RLP), Deutscher Wetterdienst (DWD)
Weiterführende Informationen:  
www.kliwa.de am 16.03.2016



189189

ClimEX – Klimawandel und Hydrologische 
Extremereignisse – Risiken und Perspek-
tiven für die Wasserwirtschaft in Bayern 
(2015 bis 2019)

Ziel des Projekts ist es, die Folgen des Klima-
wandels auf hydrologische Extremsituationen 
verbessert analysieren und quantifizieren zu 
können sowie aus diesen Ergebnissen Emp-
fehlungen für eine vorausschauende Bewirt-
schaftung der bayerischen Wasserressourcen 

abzuleiten. Neben der Bewertung der Hoch-
wassersituation in Bayern wird die Entwicklung 
von Niedrigwassersituationen untersucht und 
dazu räumlich differenzierte, qualitative Aussa-
gen getroffen.
Projektbegleitung: Bayerisches Landesamt für 
Umwelt (LfU)
Weiterführende Informationen: www.lfu.
bayern.de/wasser/klima_wandel/projekte/
klimex/index.htm am 16.03.2016 

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Landwirtschaft

Arbeitsschwerpunkt Klimaänderung der LfL

Alle Projekte und Aufgaben der LfL zum Thema 
Klimaänderung werden hier gebündelt und ko-
ordiniert. Informationen zu laufenden Vorhaben 
und Forschungsprojekten bietet die die Inter-
netseite:
www.lfl.bayern.de/schwerpunkte/ 
klimaaenderung/index.php am 16.03.2016

AgroKlima Bayern (2008 bis 2014)

In verschiedenen Teilprojekten wurden unter 
anderem Streifenversuche an selektierten bay-
erischen Agrarstandorten mit unterschiedlichen 
Techniken für Regelfahrspurverfahren und Strei-
fenbearbeitung angelegt. Ziel dabei ist die Un-
tersuchung des Einflusses der genannten Ver-
fahren auf Wassereffizienz, Ertrag und Qualität 
im Vergleich zur üblichen Mulchsaat.In einem 
weiteren Teilprojekt werden verschiedene 
Tropfbewässerungsverfahren zur wasser- und 
energiesparenden Bewässerung von Speise-
kartoffeln untersucht und das Bewässerungs-
management optimiert. Ziel des Vorhabens ist 
eine effiziente Nutzung der Tropfbewässerungs-
technik.
Projektleitung: Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL)
Weiterführende Informationen:  
www.lfl.bayern.de/ilt/pflanzenbau/ 
marktfruchtanbau/ am 16.03.2016

Ertrags- und Qualitätssicherheit bei 
 Getreide – Selektion durch kontrollierten 
Trockenstress (2009 bis 2015)

Ziel des Projektes war es, Methoden zu evaluie-
ren, die für eine effiziente Selektion auf Toleranz 
gegenüber Trockenstress geeignet sind. Dafür 
wurde ein Sortiment von Gerste in einem ei-
gens errichteten Rollgewächshaus unter simu-
liertem Trockenstress geprüft. Einige Gersten-
typen mit guter Stresstoleranz wurden selek-
tiert. Darüber hinaus wurden Genombereiche 
identifiziert, die zu erhöhter Stresstoleranz bei-
tragen.

Stadtgrün 2021 (2009 bis 2021)

Im Rahmen des Projekts werden zukunftsträch-
tige Baumarten aus dem (süd-)osteuropäischen, 
aber auch nordamerikanischen und asiatischen 
Raum auf ihre Eignung als Stadtbaum im Zuge 
des Klimawandels getestet. In den drei reprä-
sentativen Städten Würzburg, Hof/Münchberg 
und Kempten werden diese im Langzeitversuch 
angepflanzt und regelmäßig auf Frost- und Tro-
ckenschäden, Kronenvitalität, Gesundheit und 
Zuwachsleistung bonitiert und die Phänologie 
der einzelnen Baumarten aufgezeichnet.
Projektleitung: Bayerische Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau (LWG)
Weiterführende Informationen: www.
lwg.bayern.de/landespflege/urbanes_
gruen/085113/ am 16.03.2016

http://www.lfu.bayern.de/wasser/klima_wandel/projekte/klimex/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/klima_wandel/projekte/klimex/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/wasser/klima_wandel/projekte/klimex/index.htm
http://www.lfl.bayern.de/schwerpunkte/klimaaenderung/index.php
http://www.lfl.bayern.de/schwerpunkte/klimaaenderung/index.php
http://www.lfl.bayern.de/ilt/pflanzenbau/marktfruchtanbau/
http://www.lfl.bayern.de/ilt/pflanzenbau/marktfruchtanbau/
http://www.lwg.bayern.de/landespflege/urbanes_gruen/085113/
http://www.lwg.bayern.de/landespflege/urbanes_gruen/085113/
http://www.lwg.bayern.de/landespflege/urbanes_gruen/085113/


190190

Wald und Forstwirtschaft

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Bayerisches Standortinformationssystem 
(BaSIS) (seit 2008)

Das innerhalb mehrerer Forschungsprojekte 
entwickelte Bayerische Standortinformations-
system hilft den Waldbesitzern, Chancen und 
Risiken bei der Auswahl klimaangepasster Bau-
martenzusammensetzungen im Rahmen der 
Beratung gegeneinander abzuwägen. Dieses 
 Instrument, das kontinuierlich weiterentwickelt 
wird, liefert Antworten auf die bedeutende Fra-
ge: Welche Baumartenmischung birgt im Hin-
blick auf den Klimawandel ein geringes Betriebs-
risiko, nutzt die Chance für eine ertragreiche 
Bewirtschaftung und kommt mit den Standorts-
bedingungen der Zukunft am besten zurecht?
Projektleitung: Bayerische Landesanstalt für 
Wald und Forstwirtschaft (LWF)
Weiterführende Informationen:  
www.lwf.bayern.de/boden-klima/ 
standortinformationssystem/index.php  
am 16.03.2016

Herkünfte verschiedener Baumarten und 
Klimawandel (seit 2008) 

Leistungsfähiges und hochwertiges Forstver-
mehrungsgut bildet die Basis für einen erfolg-
reichen Waldumbau. Im Rahmen von mehreren 
Forschungsprojekten wird die Anbaueignung 
verschiedener Baumarten in Bayern geprüft 

und die Basis geschaffen, dass forstliches Ver-
mehrungsgut von hoher genetischer Qualität 
für waldbauliche Maßnahmen zur Anpassung 
der bayerischen Wäldern an den Klimawandel 
zur Verfügung steht.
Projektleitung: Bayerisches Amt für forstliche 
Saat- und Pflanzenzucht (ASP)
Weiterführende Informationen: www.asp.
bayern.de/074383/index.php am 16.03.2016 

WUKS – Waldumbauprogramm Klima-
wandel im Staatswald Bayern 

Durch das 2004 gestartete Waldumbaupro-
gramm Klimawandel im Staatswald Bayern soll-
ten seinerzeit neben dem ohnehin laufenden 
Waldumbau zusätzlich 10.000 Hektar Nadelholz-
wälder in Mischwälder umgewandelt werden, 
um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. 
Die Inhalte von WUKS sind inzwischen integra-
ler Bestandteil der Staatswald-Bewirtschaftung 
durch die Bayerische Staatsforsten (BaySF), so 
dass es als eigenständiges Programm nicht 
mehr in Erscheinung tritt.
Projektleitung: Bayerisches Staatsministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(StMELF), Bayerische Staatsforsten (BaySF)
Weiterführende Informationen:  
www.waldundklima.de/klima/klima_docs/uba_
dez2008_forstwirtschaft_anpassung.pdf  
am 16.03.2016

Naturschutz

Moorclimb – Moore und Moorrenaturierung 
in Bayern – Klimarelevanz, Klimaentlastung 
und Synergien mit dem Schutz der Bio-
diversität

Differenzierte Darstellungen der jeweiligen 
Treibhausgas-Reduktionswerte aus unter-
schiedlichen Moortypen, Moorböden und 
Moornutzungen mit Darstellung der Synergien 
für die Biodiversität anhand ausgewählter Ar-
ten, Gruppen und Lebensraumtypen.
Projektleitung: Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf (Prof. Drösler)
Weiterführende Information zum Moor-

schutz: www.lfu.bayern.de/natur/moorschutz/
index.htm am 16.03.2016

GLORIA – Global Observation Research 
 Initiative in Alpine Environments (seit 2001)

Mit GLORIA wird die Hochgebirgsvegetation als 
genereller Indikator für die Wirksamkeit des Kli-
mawandels genutzt. Das Netzwerk wird als Früh-
warnsystem fungieren, welches Langzeitverän-
derungen der Habitate und der Biodiversitäts-
muster bis hin zum drohenden Aussterben von 
Arten feststellt und realistische Szenarios ent-
wirft, in welchem Ausmaß und in welche Rich-

http://www.lwf.bayern.de/boden-klima/standortinformationssystem/index.php
http://www.lwf.bayern.de/boden-klima/standortinformationssystem/index.php
http://www.asp.bayern.de/074383/index.php
http://www.asp.bayern.de/074383/index.php
http://www.waldundklima.de/klima/klima_docs/uba_dez2008_forstwirtschaft_anpassung.pdf
http://www.waldundklima.de/klima/klima_docs/uba_dez2008_forstwirtschaft_anpassung.pdf
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tung diese Veränderungen erfolgen. Im National-
park Berchtesgaden wurden zwischen 2004 und 
2006 verschiedene Probestellen eingerichtet. 
Die Daten werden in die zentrale botanische Da-
tenbank der Nationalparkverwaltung integriert.

Projektleitung: Institut für Ökologie und Natur-
schutz an der Universität Wien unter Beteiligung 
der Nationalparkverwaltung Berchtesgaden
Weiterführende Informationen:  
www.gloria.ac.at/ am 16.03.2016

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Bodenschutz und Georisiken

Permafrost an der Zugspitze (2006 bis vor-
aussichtlich 2022)

Veränderungen im Permafrost sind nicht nur 
ein langfristiger Klimaindikator, sie haben auch 
eine grundsätzliche praktische Bedeutung für 
Gebäudegründungen und für Felssturzgefah-
ren. 2007 wurde quer durch den Gipfelgrat der 
Zugspitze eine Bohrung abgeteuft und eine per-
manente Temperaturmessanlage installiert. Ziel 
der Messanlage ist es, langfristige Veränderun-
gen im Bestand des Permafrostes zu erfassen 

und zu dokumentieren. Die Ergebnisse sollen 
interessierten Forschungseinrichtungen zu wei-
teren Untersuchungen und Modellierungen zur 
Verfügung gestellt werden.
Projektleitung: Bayerisches Landesamt für 
Umwelt (LfU)
Weiterführende Informationen: 
www.lfu.bayern.de/geologie/ 
massenbewegungen/projekte/permafrost_ 
zugspitze/ am 16.03.2016

Gesundheit

UV-Strahlung und Sonnenschutz von 
 Kindern: Evaluation von Präventionskam-
pagnen (2010 bis 2011)

Im Rahmen des 5. GME-Surveys 2010/2011 
wurden von Herbst 2010 bis Sommer 2011 
Eltern von fünf- bis sechsjährigen Kindern in 
drei Landkreisen und drei kreisfreien Städten 
in Bayern zur Thematik UV-Strahlung und Son-
nenschutz von Kindern befragt. Erhoben wurde 
dabei, wie häufig sich Kinder im Freien in der 
Sonne aufhalten, wie oft sie bereits einen Son-
nenbrand hatten und welche Sonnenschutz-
maßnahmen die Eltern treffen. Die Befragung 
hat zum Ziel zu klären, in welchem Ausmaß die 
Eltern geeignete Sonnenschutzmaßnahmen für 
ihre Kinder treffen und ob die Kenntnis der Prä-
ventionskampagnen hierauf einen Einfluss hat 
(Klostermann und Bolte 2012).

Aktionsprogramm Ambrosiabekämpfung in 
Bayern (seit 2007)

Das Bayerische Staatsministerium für Gesund-
heit und Pflege - StMGP - (ehemals StMUG) ruft 
seit 2007 jährlich in einem konzertierten Akti-
onsprogramm zur Bekämpfung der aus Nord-
amerika eingewanderten Beifuß-Ambrosie auf. 
Seit 2009 werden die Kreisverwaltungsbehör-
den außerdem gebeten, zur Verlaufsdokumen-
tation das Meldeformular „Standort-/Bekämp-
fungsmeldung” auszufüllen und an die LfL zu 
senden. Einzelpflanzen und Nester mit weniger 
als 100 Pflanzen entfernt jeder Finder selbst. 
Meldungen von größeren Ambrosiabeständen, 
das heißt mehr als ca. 100 Pflanzen, sollen mög-
lichst mit aussagekräftigen beschrifteten Fotos, 
wie Abzügen, Ausdrucken oder CDs, bei der 
örtlich zuständigen Kreisverwaltungsbehörde, 
Landratsamt oder Stadtverwaltung, erfolgen.
Projektleitung: Bayerisches Staatsministeri-
um für Gesundheit und Pflege (StMGP) 
Weiterführende Informationen: www.stmgp.
bayern.de/aufklaerung_vorbeugung/ambrosia/
index.htm am 16.03.2016

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/umwelteinwirkungen/ambrosia-bekaempfung/
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/umwelteinwirkungen/ambrosia-bekaempfung/
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/umwelteinwirkungen/ambrosia-bekaempfung/
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Katastrophenschutz

GeoKat – Geographisches Katastrophen-
schutzinformationssystem (2014 bis 2016)

Zur Unterstützung des Aufgabenbereiches 
 Katastrophenschutz wurde ein webbasierter 
Katastrophenschutzatlas entwickelt. Die Haupt-
zielgruppe der Anwendung sind sämtliche Kata-
strophenschutzbehörden aller drei Verwaltungs-
ebenen mit zugehörigen Führungsgruppen 

 Katastrophenschutz (FüGK) und den Örtlichen 
Einsatzleitungen (ÖEL). GeoKat wurde Anfang 
2016 den bayerischen Katastrophenschutzbe-
hörden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Projektleitung: Bayerisches Staatsministeri-
um der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat (StMFLH) und Bayerisches Staats-
ministerium des Innern, für Bau und Verkehr 
(StMI)

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Raumordnung

Klima NEU (2009 bis 2011)

Mit dem im Rahmen des Modellvorhabens der 
Raumordnung (MORO) „Raumentwicklungs-
strategien zum Klimawandel“ (KLIMA MORO) 
geförderten Vorhaben „Klima NEU“ wurden im 
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. in einem partizipa-
tiven Prozess raumspezifische Strategien und 
bedarfsgerechte Maßnahmenvorschläge der 
Regionalentwicklung zum Klimawandel erarbei-
tet. Fokus des Vorhabens war die Vorbereitung 
der Fortschreibung eines regionalen Entwick-

lungskonzepts, der Aufbau beziehungsweise 
die Stärkung regionaler Netzwerke und Koope-
rationsstrukturen sowie die Erstellung von Ak-
tionsprogrammen zu aktuellen Handlungsan-
forderungen. Dabei wurden besonders die re-
gionalen Planungsstellen, die Gemeinden, die 
Fachverwaltungen und Verbände einbezogen 
(Jacoby 2013).
Projektleitung: Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Weiterführende Informationen: 
www.klimaanpassung-landkreis-neumarkt.de/ 
am 16.03.2016

 

Städtebau/Bauleitplanung

StadtKlimaExWoSt – Urbane Strategien 
zum Klimawandel: Kommunale Strategien 
und Potenziale (2009 bis 2013)

Das Forschungsvorhaben als Teilvorhaben im 
Experimentellen Wohnungs- und Städtebau 
– ExWoSt setzte sich mit der Anpassung an 
den Klimawandel auf Ebene der Städte und Ge-
meinden auseinander. Modellregionen waren 
unter anderem die bayerischen Städte Nürn-
berg und Regensburg. Ziele waren die mo-
dellhafte Erprobung integrierter Handlungs-
konzepte speziell zum klimawandelgerechten 
Stadtumbau im Sinne der Bestandserneuerung 
sowie die Erarbeitung konkreter Handlungs-
empfehlungen und akteursgruppenspezifische 
Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Zusammen-
hang erfolgten eine praxisbezogene Prüfung 
bestehender und neuer städtebaurechtlicher 

Instrumente sowie die Weiterentwicklung des 
Stadtklimalotsen.
Projektleitung: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR)
Weiterführende Informationen: 
www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/
ExWoSt/Forschungsfelder/2014/
KlimaresilienterStadtumbau/01_Start.
html?nn=430172 am 16.03.2016

  

http://www.klimaanpassung-landkreis-neumarkt.de/
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Bauwesen

ZSK – Zentrum Stadtnatur und Klimaanpas-
sung (2013 bis 2016)

Das ZSK erweitert Ansätze zu integrierten städ-
tebaulichen Konzepten und entwickelt Leitfä-
den für die zukünftige Entwicklung in urbanen 
Räumen und konkrete städtebauliche Maßnah-

men. Ziel ist es, dem Klimawandel entgegen-
zuwirken und die Resilienz bayerischer Städte 
in Bezug auf Klimaänderungen zu verbessern.
Projektleitung: Technische Universität Mün-
chen (TUM)
Weiterführende Informationen: www.zsk.
tum.de am 16.03.2016

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Straßenbau und Verkehr

Radschnellwege in der Metropolregion 
Nürnberg

In der Metropolregion Nürnberg haben sich fünf 
Städte (Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, 
Herzogenaurach) und 4 Landkreise (Lauf, Roth, 
Erlangen-Höchstadt, Nürnberger Land) zusam-
mengeschlossen, um das Thema Radschnell-
wege über die kommunalen Grenzen hinweg 
für die gesamte Region untersuchen zu lassen. 
Aufbauend auf ein Wunschliniennetz mit 20 Ver-
bindungen wurde im August 2015 eine Studie 
beauftragt, die sowohl grundsätzliche Fragestel-
lungen als auch konkrete Potenziale beleuch-
ten soll. In einem zweiten Teil soll die Mach-
barkeit von voraussichtlich sechs ausgewählten 
Korridoren untersucht werden. Weil die Studie 
durch die polyzentrische Raumstruktur beson-
ders geeignet ist, grundsätzliche Fragestellun-
gen zu Baulast, Trägerschaft und Finanzierung 
beispielhaft für ganz Bayern unter Berücksich-
tigung der bayerischen Rahmenbedingungen zu 
beleuchten, wird sich der Freistaat mit 50 % der 
Kosten am ersten Teil der Studie beteiligen. Mit 
Ergebnissen wird im Sommer 2016 gerechnet.

Radschnellwege in der Metropolregion 
München

Im Raum München haben sich unter Koordi-
nation des „Planungsverbandes Äußerer Wirt-
schaftsraum München“ die Landkreise Dach-
au, Ebersberg, Fürstenfeldbruck und München 
mit der Landeshauptstadt zusammengeschlos-
sen, um eine Potenzialanalyse erarbeiten las-
sen, die 14 Haupt- und drei Ergänzungskorridore 
aufgezeigt hat. Aus diesen vielversprechenden 
Korridoren, die aus allen Himmelsrichtungen 
auf München zulaufen, wurde ein Pilotkorridor 
gewählt. Zu diesem soll im Frühjahr 2016 eine 
Machbarkeitsstudie beauftragt werden.

Energiewirtschaft

Energie-Atlas Bayern

Der Energie-Atlas Bayern ist das zentrale Inter-
net-Portal der Bayerischen Staatsregierung zur 
Umsetzung der Energiewende. Es wird unter 
der Federführung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie (StMWi) kontinuierlich weiterent-
wickelt. Das Portal stellt in Form von eng mit-

einander verzahnten, interaktiven Karten und 
Texten kostenlos eine Fülle von Informationen 
zum Energiesparen, zur Energieeffizienz und zu 
erneuerbaren Energien für Bürger, Kommunen, 
Behörden und Unternehmen bereit.

Weiterführende Informationen:  
www.energieatlas.bayern.de/ am 16.03.2016

http://www.zsk.tum.de/index.php?id=5
http://www.zsk.tum.de/index.php?id=5
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Informationsoffensive Oberflächennahe 
Geothermie (2008 bis 2015)

Im Rahmen des Projektes wurde ein Online-
Tool entwickelt, das zeigt, welche Möglichkei-
ten zur Erdwärmenutzung an konkreten Stand-
orten in Bayern bestehen. Alle Karten und die 
zugehörigen Datenpools werden nach Fertig-
stellung in das Bodeninformationssystem (BIS) 
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt ein-
gestellt und werden dann gemäß den daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen von jeder-
mann nutzbar sein. Durch den Einsatz von Erd-
wärme können bei einem Einfamilienhaus Jahr 
für Jahr rund 2 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen 
eingespart werden.
Projektleitung: Bayerisches Landesamt für 
Umwelt (LfU) 
Weiterführende Informationen: www.lfu.
bayern.de/geologie/hydrogeologie/iogi/index.
htm am 16.03.2016 

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Industrie und Gewerbe

Die Wirtschaft und der Klimawandel – Reak-
tionen der Unternehmen (2009)

Bisher ist nur wenig darüber bekannt, wie sehr 
sich Unternehmen vom Klimawandel betrof-
fen fühlen, wie sie darauf reagieren und was 
sie von der Politik erwarten. Aus diesem Grund 

haben das StMUG und die IHK für München 
und Oberbayern unter der Projektträgerschaft 
der bifa Umweltinstitut GmbH eine Befragung 
oberbayerischer Unternehmen durchgeführt.
Weiterführende Informationen: 
www.muenchen.ihk.de/de/presse/Anhaenge/
Klimastudie-Broschuere.pdf am 16.03.2016

Tourismus

Wohlfühlregion Fichtelgebirge (seit 2002)

Zehn Gemeinden des Fichtelgebirges haben 
sich zur "Wohlfühlregion Fichtelgebirge" zusam-
mengeschlossen. Im Rahmen der Bewerbung 
als LEADER+-Region wurde ein Regionales 
Entwicklungskonzept (REK) erstellt, um über 
regional angepasste Maßnahmen endogene 
Potenziale zu aktivieren und die Lebens- und 
Aufenthaltsqualität der Region für Tagesgäste 
und Urlauber sowie die Bewohner zu verbes-
sern. Im Rahmen des REK sollen vor allem die 
Herausforderungen des Klimawandels auf den 
Tourismus aufgegriffen werden. So wurden bei-
spielsweise die Konzepte „Ganzjahressport – 
Nordic Parc“ und „Wellness – Fitness – Schön-
heit:  elements5“ entwickelt.
Weiterführende Informationen: 
www.wohlfuehlregion-fichtelgebirge.de  
am 16.03.2016
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Weitergehender Forschungs- und Untersuchungsbedarf

Die Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen 
unterliegt dem wissenschaftlichen Fortschritt 
der Klimaforschung, praktischen Erfahrungen 
und politischen, gesellschaftlichen sowie na-
turräumlichen Rahmenbedingungen. Eine fort-
währende Aktualisierung und Nachjustierung 
von Anpassungsmaßnahmen ist zwingend not-
wendig. Grundlage dafür liefert die Fortschrei-
bung von Forschung und Entwicklung. Das 
Klimaschutzprogramm Bayern 2050 stellt da-
für insgesamt 43 Mio. € im Doppel-Haushalt 
2015/2016 zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang sieht das Klima-
schutzprogramm Bayern 2050 die Einrichtung 
eines Forschungsnetzwerks vor (BayKliF), das 
die an den Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen in der Klimaforschung bereits vorhande-
nen Kompetenzen weiter stärken und vernetzen 
soll. BayKLiF soll zugleich zwischen Klimafor-
schung und Klimapolitik vermitteln. Die vernetz-
ten Forschungsaktivitäten sollen sich insbeson-
dere mit Strategien und Modellen zur Milderung 
des Klimawandels und der regionalen Anpas-
sung an seine Folgen befassen. Das Netzwerk 
wird stark interdisziplinär ausgerichtet sein und 
neben den Lebens- und Naturwissenschaften 
auch die Geistes- und Sozialwissenschaften 
einbinden. Die Vorarbeiten für die konkrete Aus-
gestaltung des Netzwerks haben bereits begon-
nen. Das geplante Gesamtprojektvolumen be-
läuft sich über eine Laufzeit von fünf Jahren auf 
insgesamt 18 Mio. €.

Die komplexen Wirkungszusammenhänge in-
nerhalb und zwischen den Handlungsfeldern 

erfordern ein fortwährendes Monitoring, um 
die Auswirkungen des Klimawandels sowie die 
Vulnerabilität der Systeme hinreichend quantifi-
zieren als auch qualifizieren zu können. Oftmals 
fehlen allerdings quantitative Modelle und eta-
blierte Indikatoren. Zum anderen erschwert ein 
teilweise unzureichendes Prozessverständnis 
die Analyse von Klimawirkungen. Monitoring-
systeme und Modelle sind daher zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. Des Weiteren sind be-
sonders die komplexen Wechselwirkungen zwi-
schen den Handlungsfeldern detaillierter zu un-
tersuchen und zu berücksichtigen.

Großer Forschungsbedarf besteht zudem hin-
sichtlich robuster Aussagen zur Entwicklung 
von Extremereignissen und Niederschlag.

Darüber hinaus wird mittels Monitoring bezie-
hungsweise geeigneten Indikatoren eine sach- 
und fachgerechte Bewertung von Klimafolgen 
und Anpassungsmaßnahmen möglich. Grund-
lage hierfür ist eine ausreichende Datengrund-
lage sowie Fortschreibung des Monitorings. 
Im Rahmen des Projektes „Klimaanpassung in 
Bayern – Umsetzung und Weiterentwicklung 
der Bayerischen Klima-Anpassungsstrategie 
(BayKLAS)“ soll bis 2018 ein Indikatorensys-
tem nach dem DPSIR-Ansatz zum Monitoring 
von Klimafolgen und Anpassungsmaßnahmen 
im Freistaat Bayern entwickelt werden.

Für die Zukunft ergibt sich folgender For-
schungsbedarf in den klimasensitiven Hand-
lungsfeldern: 

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Grundlagen

•  Beobachtung der Entwicklung der Treib haus-
gas-Emissionen und ggf. Anpassung der 
Szenarien und Prognosen und ihrer Auswir-
kungen auf alle Landschaftskompartimente

•  Weiterentwicklung der globalen und regi-
onalen Klimamodelle und Erweiterung der 
Datensätze um regionale Paläotemperatur-
proxis als Basisdaten für regionale Klima-
modelle in enger Kooperation von Behörden 
und Forschung

•  Entwicklung und Einführung eines sektor-
übergreifenden Klimaindikatorensystems 
(Modellierung nach dem DPSIR-Ansatz) als 
Management- und Kommunikationsinstru-
ment für Klimaanpassung und Klimaschutz 
in Bayern 

•  Untersuchungen zur Identifikation von Er-
folgsfaktoren für die eigenverantwortliche 
Anpassung von Bürgern und Organisatio-
nen an die Folgen des Klimawandels
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•  Untersuchungen zur raumbezogenen Zuord-
nung und Bewertung klimabezogener Ge-
fährdungspotenziale (Klimawirkungsanaly-
se) als Grundlage für regionale Anpassungs-
maßnahmen 

•  Analyse und Prognosen zu Art, Häufigkeit 
und Umfang von Gebäudeschäden, die aus 
dem Klimawandel resultieren (Sturmschä-
den, Hochwasserschäden, Blitzeinschlag 
etc.) 

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Wasserwirtschaft

•  Fachliche Ausweitung und Fortführung des 
Untersuchungsprogramms KLIWA unter 
Verstärkung der Wirkungsmodellierung

•  Weiterentwicklung und Verbesserung der 
Modellierungswerkzeuge zur Erhöhung der 
Prognosesicherheit der Auswirkungen von 
regionalen Klimaprojektionen

•  Standardisierte Darstellung von Prognose-
unsicherheiten zum Beispiel Modellunsicher-
heiten vermitteln, Bandbreiten vorgeben, 
Entwickeln standardisierter Szenarios für 
unterschiedliche Fachplanungen 

•  Untersuchung der Auswirkungen des Klima-
wandels auf Menge und Beschaffenheit 
des Grundwassers in den für die Wasser-
versorgung wichtigsten Grundwasserleitern 
Bayerns unter besonderer Berücksichtigung 
des Quellschüttungsverhaltens und konkur-
rierender Wasserentnahmen 

•  Untersuchung von notwendigen Maßnah-
men zur Verbesserung des Trinkwasser-
schutzes und der Trinkwassersicherheit bei 
Hochwasser, Starkregenereignissen und 
Uferfiltrat-Nutzungen

•  Weiterentwicklung von integrativen Model-
lierungsansätzen für flussgebietsbezogene 
Bewirtschaftungsinstrumente

•  Untersuchung der möglichen Zunahme von 
Naturgefahren aufgrund der Klimaänderung 
(Hochwasser, Muren, Lawinen)

•  Entwicklung von Methoden zur Lösung 
grenzüberschreitender Umweltkrisen, ins-
besondere im Wassersektor

Landwirtschaft

•  Entwicklung standortangepasster und res-
sourceneffizienter Produktionssysteme für 
die Landwirtschaft durch angepasste For-
schung und Wissenstransfer

•  Untersuchungen zur Anpassung von Schad-
erregerpopulationen und Ungras-/Unkraut-
gesellschaften in der Landwirtschaft an 
geänderte Klimabedingungen, sowie Ent-
wicklung von Entscheidungshilfen und 
 umweltverträglichen Regulierungsver fahren 
für die landwirtschaftliche Praxis (z. B. Neu-/
Weiterentwicklung von Monitoring-Sys-
temen, Untersuchungen zur Biologie und 
Epidemiologie neu auftretender Schad-
organismen, Entwicklung von Experten-
systemen und anderen)

•  Langfristige Sicherstellung einer neutralen 
Wissensgewinnung und Wissensbereit-
stellung, insbesondere durch das landwirt-
schaftliche Versuchswesen für Pflanzenbau, 
Sortenfragen, Pflanzenschutz, Pflanzener-
nährung, Bodenbearbeitung, Verfahrens-
technik und ökologischen Landbau

•  Entwicklung klimaangepasster Nutzpflan-
zensorten durch aktive Züchtungsforschung 

•  Erhalt und Verbesserung der Resilienz von 
landwirtschaftlichen Produktionssystemen 
durch in-situ-Erhaltung von regional ange-
passten Nutzpflanzensorten und Tierrassen 
für eine Absicherung und Verbreiterung des 
für die Züchtung aktiven Genpools
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•  Entwicklung von Kriterien und Indikatoren 
zur Erfassung der Effekte des Klimawandels 
auf pflanzliche und tierische Produktions-
verfahren und Umsetzung in Monitoring-
Programmen 

•  Analyse der Folgewirkungen  geänderter 
Landnutzungssysteme auf Natur und 
 Umwelt (Auswirkungen auf Wasser- und 
Stoffhaushalt, Arten- und Lebensraumviel-
falt)

•  Entwicklung von Maßnahmen zur Minimie-
rung der Emission klimaschädlicher Gase 
aus der Landwirtschaft (Pflanzenbau und 
Tierhaltung)

•  Untersuchung des Einsatzes von Kurzum-
triebskulturen mit Zusatznutzen für die 
 Anpassung

•  Untersuchung klimatoleranter agroforstwirt-
schaftlicher Bewirtschaftungssysteme

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Wald und Forstwirtschaft

•  Weiterentwicklung klimatoleranter, flexibler 
und produktiver Waldbewirtschaftungssyste-
me und Beratungsinstrumente mit umfas-
sendem Gesamtnutzen (insbesondere Holz, 
biologische Vielfalt, Kohlenstoff-Speicherung) 

•  Abschätzung und ggf. Verbesserung der An-
passungsfähigkeit von Baumarten auf Grund-
lage von genetischen Untersuchungen und 
Feldversuche (z. B. Transferversuche)

•  Auswirkungen des Klimawandels auf abio-
tische und biotische Waldschutzrisiken

•  Auswirkungen des Klimawandels auf ausge-
wählte Tier- und Pflanzenarten im Waldna-
turschutz

•  Anpassung der Holzernte und - vermarktung 
(vom Waldort bis ins Werk) an erhöhte 
Wetter variabilitäten und Bewältigung von 
Extremereignissen

•  Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Waldbesitzer und Forstbetriebe sowie 
Wege zu deren bestmöglicher Information, 
Motivation und Befähigung zur Anpassung 
ihrer Wälder und Betriebe

•  Entwicklung innovativer Holzprodukte mit 
Zusatznutzen für die Anpassung

•  Erforschung sozioökonomischer Wechsel-
wirkungen bei der Entwicklung einer Bio-
Ökonomie

•  Untersuchung effektiver Methoden zur 
Anpassung überhöhter Schalenwild- und 
Schwarzwildbestände

Naturschutz

•  Entwicklung von Kriterien zur stärkeren 
 Berücksichtigung der Ergebnisse der Klima-
folgenforschung sowie deren Unsicherhei-
ten in Programmen und Instrumenten des 
Natur schutzes (Vorsorgeprinzip) 

•  Langfristige Untersuchung der Reaktion von 
Arten, Lebensgemeinschaften und Ökosys-
temen auf Klimaänderungen, zum Beispiel 
Untersuchung potenzieller Klimaxgesell-
schaften der Vegetation

•  Untersuchung der Reaktion von Arten, 
Lebens gemeinschaften und Ökosystemen 
auf durch den Klimawandel bedingte Verän-
derungen in der Landnutzung

•  Begleitende Forschung zu Anpassungsmaß-
nahmen (z. B. Erfolgskontrollen zum Biotop-
verbund, Translokationsmaßnahmen)
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Bodenschutz und Georisiken

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

•  Grundlagenforschung zur Ermittlung der 
Auswirkungen des Klimawandels auf 
Boden erosion und Humusgehalte der 
 Böden

•  Grundlagenforschung zur Interaktion von 
Klimaänderung und Hangstabilität, insbe-
sondere betreffend den Einfluss des Berg-
wasserspiegels und des Verwitterungs-
verhaltens

•  Entwicklung von Instrumenten zur Rationa-
lisierung / Automatisierung bei der Erstel-
lung von Gefahrenkarten auf der Basis von 
genauen digitalen Geländemodellen

•  Erkundung der Möglichkeiten und Gren-
zen der Verfahren der Radar-Interferometrie 
(PS, DINSAR; sowohl terrestrisch, als auch 
Satelliten- oder Flugzeug-gestützt) zur Früh-
erkennung und Überwachung von Hang-
bewegungen, insbesondere in bewaldeten 
Bereichen

•  Erkundung des Kohlenstoffspeicherpo-
tenzials von Boden und Untergrund unter 
Berücksichtigung der Temperatursensibi-
lität – auch vor dem Hintergrund gezielter 
biologisch-technischer Sequestrierungs-
maßnahmen

Gesundheit

•  Auswirkungen des Klimawandels auf 
 Morbidität und Mortalität

•  Entwicklung und Auswirkungen der UV-
Strahlung

•  Qualität der Innenraumluft im Kontext der 
Energieeinsparung bei Häusern

•  Pollenmonitoring und Verbesserung der 
 Pollenflugvorhersage 

•  Interaktionen von chemischen Luftaero-
solen mit Pollen und Veränderung deren 
Pathogenität, 

•  Ausbreitung von Cyanobakterien in aqua-
tischen Systemen

•  Monitoring und weiterführende Erforschung 
der Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Verbreitung von tierischen Überträgern 
wie Mücken und Zecken (Risikoanalyse 
durch Überwachung von Vorkommen und 
Verbreitung) und durch sie verursachte 
Krankheiten:

•  Entwicklung alternativer Bekämpfungs-
strategien 

•  Ausarbeitung regionaler Vorhersagemodelle

Raumordnung (Landes- und Regionalplanung)

•  Regionale Klimaanalyse als Grundlage für 
die Umsetzung in der Regionalplanung

•  Projekt zur Erarbeitung von Handlungsemp-
fehlungen und Datengrundlagen für die 
 Umsetzung von Klimaanpassung 
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Städtebau/Bauleitplanung/Dorferneuerung, Bauwesen

•  Untersuchungen Städtebau / Bestands-
gebiete in ihrer Auswirkung auf das Stadt-
klima

•  Identifizieren von Synergien zwischen 
 Vermeidungs- und Anpassungsstrategien

•  Bauordnungsrechtliche Begleitung (Nor-
men, Technische Baubestimmungen) der 
Entwicklung von angepassten Gebäudefor-
men an extreme Witterungsbedingungen 
und geänderte klimatische Verhältnisse, 
zum Beispiel Schneelasten, Stürme etc.

•  Bauordnungsrechtliche Begleitung (Zustim-
mung im Einzelfall, allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung) der Entwicklung effizienter 
und umweltfreundlicher Bau- und Dämm-
materialien

PROJEKTE, FORSCHUNGS-  
UND UNTERSUCHUNGSBEDARF

Energiewirtschaft

•  Entwicklung innovativer Heizungs- und Kühl-
systeme für Niedrigenergiehäuser, z. B. 
nutzerabhängige, trägheitsarme Steuerung 
bedarfsgesteuert, zeit- und raumvariabel 

•  Entwicklung überregionaler Energiekonzep-
te (auf Basis kommunaler Energiekonzepte) 

•  Einrichtung von „Energie-Tischen“ zur 
Optimierung von Querschnitts-Anwen-
dungstechniken in kleinen und mittle-
ren Betrieben (Antriebe, Prozesswärme, 
 Beleuchtung, Informations- & Kommu-
nikations-Techniken) 

•  Anpassung in der Stromversorgung (Küh-
lung thermischer Kraftwerke, Netzausbau/-
stabilisierung) 

•  Ermittlung von Potenzialen der Recycling-
wirtschaft zur Energieeinsparung 

•  möglichst flächendeckende Ermittlung und 
Kartierung von Abwärmepotenzialen

•  kontinuierlicher Ausbau des Energie-Atlas 
Bayern

Industrie und Gewerbe 

•  Handlungsempfehlungen für die Vorberei-
tung der KMU auf die Folgen des Klima-
wandels 

•  Weiterentwickeln effizienter und umwelt-
freundlicher Bau- und Dämmmaterialien 
und angepasster Gebäudeformen für ex-
treme Witterungsbedingungen und geän-
derte klimatische Verhältnisse zum Beispiel 
Schneelasten, Stürme, Hagel

•  Entwickeln innovativer Konzepte zur Grau-
wassernutzung und Kreislaufwirtschaft 
 (Up-cycling) 

•  
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UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN DER BAYKLAS

Bayern verfolgt bei der Anpassung an den Kli-
mawandel das Grundprinzip „Eigenverantwor-
tung und Solidarität“. Zur Umsetzung der Bay-
KLAS setzt Bayern im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel auf bürgerfreundliche und 
praxisnahe Instrumente. Hierzu gehören insbe-
sondere eine Vernetzung aller Beteiligten, Infor-
mation und Motivation der Bürger, Dialog und 
Erfahrungsaustausch, zielgerichtete Forschung 
und Monitoring, kompetente und praxisgerech-
te Beratung, Aus- und Fortbildung sowie finan-
zielle Förderung. 

Die BayKLAS ist als eine Aufforderung an die 
Akteure der genannten Handlungsfelder zu ver-
stehen, selbstständig für die Bewältigung der 
Herausforderungen des Klimawandels tätig zu 
werden. Gleichzeitig bietet sie eine Orientie-
rungshilfe, welche Maßnahmen der Klimaan-
passung durch die Bayerische Staatsregierung 
verfolgt werden.

Neben den Fachpolitiken kommt der Raumpla-
nung eine zentrale Bedeutung bei der Umset-
zung von Klimaanpassungsmaßnahmen zu. In 
der Deutschen Anpassungsstrategie an den Kli-
mawandel (DAS) heißt es dazu: „Räumliche Pla-
nung kann mit den bereits bestehenden recht-
lichen und planerischen Instrumenten sowohl 
Klimaschutz als auch Anpassung unterstützen“ 
(Die Bundesregierung 2008: 42). Auch mit der 
Klimaschutznovelle 2011 (vergleiche § 1 Abs. 
5 BauGB) wurden die Planungsziele ausdrück-
lich um Klimaschutz und Klimaanpassung er-
weitert. Landes- und Regionalplanung sind als 
querschnittsorientierte und integrierende Diszi-
plinen zu betrachten, da sie die Planungen und 
Maßnahmen raumrelevanter Fachplanungen 
koordinieren. Deren formelle und informelle In-
strumente leisten einen Beitrag, um den He-
rausforderungen des Klimawandels begegnen 
zu können. Dies gilt auch für die Bauleitplanung.

UMSETZUNGS-
MÖGLICHKEITEN

Rolle der Landes- und Regionalplanung sowie der Bauleitplanung

Der Klimawandel ist ein globales Problem mit 
räumlichen Auswirkungen auch für Bayern. Die-
ser Herausforderung begegnet die Landesent-
wicklung über eine Doppelstrategie der Vorsor-
ge (Klimaschutz) und der Anpassung an den Kli-
mawandel. Dieser Bedeutung wird sowohl im 
Bayerischen Landesplanungsgesetz (BayLplG) 
als auch im Landesentwicklungsprogramm Bay-
ern (LEP) entsprochen. 

Das BayLplG trifft in Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 die Vor-
gabe, dass den räumlichen Erfordernissen des 
Klimaschutzes Rechnung getragen werden soll, 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawan-
del entgegenwirken, als auch durch solche, die 
der Anpassung an den Klimawandel dienen. Ins-
besondere in den Berggebieten soll dem Schutz 
vor Naturgefahren besondere Bedeutung beige-
messen werden.

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 
werden die Aussagen zum Klimawandel hoch 
gewichtet und in ihrer Bedeutung mit einem ei-
genen Kapitel herausgestellt (1.3 LEP). 

Zur Anpassung an den Klimawandel sind im LEP 
folgende Festlegungen enthalten (1.3.2 LEP):

•  „Die räumlichen Auswirkungen von klima-
bedingten Naturgefahren sollen bei allen 
raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen berücksichtigt werden. 

•  In allen Teilräumen, insbesondere in verdich-
teten Räumen, sollen klimarelevante Freiflä-
chen von Bebauung freigehalten werden.“

Durch den Klimawandel kann sich die Häufig-
keit und Intensität von Extremwetterereignis-
sen und Naturgefahren, wie Überschwemmun-
gen, Lawinen, Muren, Stürme, Trockenperioden 
und Hitzewellen, auch in Bayern erhöhen. Der 
Schutz von Bevölkerung, Siedlungen und In-
frastruktur erfordert die Einbeziehung von Er-
kenntnissen zu Gefahrenpotenzialen in die pla-
nerische Abwägung. Von großer Bedeutung 
sind die Freihaltung klimarelevanter Flächen, 
wie Kaltluftentstehungsgebieten und Frischluft-
schneisen, von zusätzlicher Bebauung und der 
Erhalt von Waldgebieten. Landesplanerische 
Steuerungsinstrumente sind hierfür landschaft-
liche Vorbehaltsgebiete und regionale Grünzü-
ge. Darüber hinaus ziehen sich Klimaschutz und 
Klimaanpassung durch alle einschlägigen Kapi-
tel, wie etwa Verkehr, Energie und Siedlung, 
 Alpenraum und Natur und Landschaft. 
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Die Festlegungen (Grundsätze und Ziele) des 
LEP werden räumlich und inhaltlich für die 18 
bayerischen Regionen in den Regionalplänen 
konkretisiert und von den Regionalen Planungs-
verbänden bei Bedarf fortgeschrieben.

Die Vorgaben des LEP und der Regionalpläne 
sind bei der Erstellung der nachgeordneten 
Bauleitpläne zu beachten. Als Umsetzungsins-
trumente stehen auf der kommunalen Ebene 
der Flächennutzungs- und Bebauungsplan zur 
Verfügung. Im Gegensatz zur Regionalplanung 
können hier parzellenscharfe Festsetzungen 
getroffen werden. So können über den Bebau-
ungsplan zum Beispiel Vorgaben zur Fassaden- 
und Dachbegrünung, zur Flächenentsiegelung 
oder zur Anpassung des Stadtgrüns an den Kli-
mawandel festgelegt werden. 

Neben den Instrumenten der Bauleitplanung 
haben die Instrumente des Besonderen Städ-
terechts, die Städtebauliche Sanierung und der 
Stadtumbau, erhöhte Relevanz bei der Umset-
zung von städtebaulichen Maßnahmen. Über 
diese können ebenfalls Festlegungen von frei-
raumplanerischen und Begrünungsmaßnah-
men, wie zum Beispiel die Nutzung von Brach-
flächen zur Freiraumentwicklung oder die För-
derung der Flächenentsiegelung, geregelt 
werden. Darüber hinaus existieren eine Reihe 
weiterer Instrumente, wie Städtebauliche Ver-
träge, Städtebauliche Gebote, Instrumente des 
Bauordnungsrechts, Baurecht auf Zeit oder 
Baumschutzsatzungen (§ 29 BNatSchG). Letz-
tere Satzung ermöglicht es Grundstückseigen-

tümern vorzugeben, unter welchen Vorausset-
zungen Bäume gefällt oder Ersatzpflanzungen 
durchzuführen sind (Rößler & Albrecht, 2015).

Neben den genannten formellen Instrumenten 
kommt aber auch den informellen Instrumen-
ten eine große Bedeutung zu. So dienen Regi-
onale Entwicklungskonzepte (REK), integrierte 
Stadt(teil)entwicklungskonzepte (INSEK), Raum-
ordnerische Verträge, Regionalmanagement 
oder Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) 
dazu, Akteure zum Handeln zu motivieren, Netz-
werke zu schaffen und Kooperationen zu beför-
dern. Die Förderrichtlinie Regional management 
legt das Handlungsfeld „Klimawandel und Ener-
gie“ als ein Zukunftsthema der Landesentwick-
lung für die Projektförderung fest. Gegenstand 
der Förderung sind insbesondere Energie- und 
Klimaschutzkonzepte sowie Beratungs- und 
Umsetzungsmaßnahmen. Es handelt sich um 
querschnittsorientierte Projekte, die auch ande-
re Themenfelder wie Siedlungsentwicklung oder 
Demographieanpassung berühren können. Als 
Beispiel können die  INSEKs der Stadt Nürnberg 
(Altstadt, Weststadt) betrachtet werden, für wel-
che das Themenfeld Klimaanpassung mit aufge-
nommen wurde (Stadt Nürnberg 2012). Zu den 
verschiedenen KlimaMORO zählt unter ande-
rem das Vorhaben „Klima NEU“ im Landkreis 
Neumarkt i.d.OPf. Dabei wurde verstärkt der Re-
gional-Governance-Ansatz genutzt, um die He-
rausforderungen des Klimawandels bezüglich 
einer klimagerechten Siedlungs-, Freiraum- und 
Infrastrukturentwicklung bewältigen zu können 
(Jacoby 2013).

56
www.izu.bayern.de

57
www.foerderdatenbank.
de/Foerder-DB/Navigation/ 
foerderrecherche.html

Fördermöglichkeiten

UMSETZUNGS-
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Zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnah-
men sind neben der Akzeptanz und personellen 
Ressourcen vor allem finanzielle Mittel notwen-
dig. Anpassungsmaßnahmen können aufgrund 
begrenzter finanzieller Ressourcen jedoch nicht 
alle gleichzeitig und nur im Rahmen vorhande-
ner Stellen und Mittel umgesetzt werden. Hier 
müssen Kosten und Verantwortlichkeiten kon-
kretisiert und zeitliche und räumliche Priorisie-
rungen vorgenommen werden. 

Unternehmen, Kommunen oder Privatpersonen 
können darüber hinaus auf zahlreiche Förder-
programme von EU, Bund und Ländern zurück-

greifen. Tabelle 50 gibt einen exemplarischen 
Überblick über bestehende bayerische För-
derprogramme zur Umsetzung von Klimaan-
passungsmaßnahmen in den klimasensitiven 
Handlungsfeldern. Die Förderfibel56 des Bay-
erischen Landesamts für Umwelt sowie die 
Förderdatenbank des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie57 liefern darüber hinaus 
weitere Informationen unter anderem zu För-
dervoraussetzungen, Art und Höhe der Förde-
rung, dem Antragsverfahren und der Förderung 
zu Grunde liegenden Richtlinie. 

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/foerderrecherche.html
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/foerderrecherche.html
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/foerderrecherche.html
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Tabelle 50 
Auswahl bayerischer Förderprogramme zur Anpassung an den Klimawandel

Förderprogramm Förderbereich Förderberechtigte Handlungsfeld

Agrarinvestitions-
Förderprogramm 
(AFP)

Errichtung oder Modernisierung von Bauten oder baulichen 
Anlagen

Kleine und mittelständige 
landwirtschaftliche Unter-
nehmen (KMU)

bis 31.12.2016 gültig

Landwirtschaft

Dauerkulturanlagen einschließlich der Pflanzungen

Kauf neuer technischer Einrichtungen der Innenwirtschaft

Baunebenkosten

Agrarumwelt-, 
Klima- und Tier-
schutz-maßnah-
men (AUM) 

zur Umstellung bzw. Beibehaltung der Bewirtschaftung 
des gesamten Betriebes nach den Kriterien des ökolo-
gischen Landbaus

Unternehmen (z. B. Wein-
baubetriebe, Alm- und 
Weidegenossenschaften, 
Landwirte, Naturschutzver-
eine etc.)

bis 31.12.2019 gültig

Landwirtschaft, Wald 
und Forstwirtschaft, 
Naturschutz

zum Klima-, Boden- und Wasserschutz

zur Erhaltung der Biodiversität/Artenvielfalt und Kulturland-
schaft

zur Sicherung und Entwicklung ökologisch wertvoller 
 Lebensräume und der Lebensgrundlagen wildlebender 
Tierarten und wildwachsender Pflanzenarten

zum Erhalt historischer Kulturlandschaften

Kulturlandschafts-
programm (KU-
LAP)

Klimaschutz Landwirte

bis 31.12.2019 gültig

Wasserwirtschaft, 
Landwirtschaft, Wald 
und Forstwirtschaft, 
Naturschutz, Boden

Boden- und Wasserschutz

Biodiversität und Artenvielfalt

Kulturlandschaft

Bayerisches Pro-
gramm zur Stär-
kung des Weinbaus  
Teil A + B (WBA)

Sortenumstellung mit Pfropfreben Natürliche oder juristische 
Personen und Personenge-
sellschaften, die Rebflächen 
bewirtschaften

bis 14.10.2018 gültig

Wasserwirtschaft, 
LandwirtschaftUmstrukturierung durch Änderung des Zeilenabstandes 

sowie

Beschaffung und feste Installation von Tropfbewässerungs-
anlagen

Errichtung und Modernisierung von Bauten und baulichen 
Anlagen zur Verarbeitung oder Vermarktung von weinbau-
lichen Erzeugnissen

u. a.

Zuwendungen zu 
waldbaulichen 
Maßnahmen im 
Rahmen eines 
forstlichen För-
derprogramms 
(WALDFÖPR 2015)

Kulturbegründung Private und körperschaftliche 
Waldbesitzer

bis 31.12.2017 gültig

Wald und Forstwirt-
schaftBestands- und Bodenpflege

Waldschutzmaßnahmen

Bewirtschaftung von Sonderstandorten

Vorarbeiten

Integrative Waldbewirtschaftung

Waldbrand- und Hochwasserschäden

Förderschwerpunkte

Überregionale Schadereignisse 
(bei einigen Themen derzeit keine Antragstellung möglich)

Bayerisches Ver-
tragsnaturschutz-
programm (VNP)

Erhalt und Entwicklung des europäischen Schutzgebiets-
netzes Natura 2000

Landnutzer wie Landwirte, 
Zusammenschlüsse von 
Landwirten sowie sonstige 
Landbewirtschafter, 
anerkannte Naturschutzver-
bände, 
Landschaftspflegeverbände

Naturschutz

Umsetzung der Bayerischen Biodiversitätsstrategie und 
des Bayerischen Biodiversitätsprogramms
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Förderprogramm Förderbereich Förderberechtigte Handlungsfeld

Bayerisches Ver-
tragsnaturschutz-
programm Wald 
(VNP-Wald)

Erhalt und Wiederherstellung von Nieder- und Mittel-
wäldern

Private und körperschaftliche 
Waldbesitzer

bis 31.12.2020 gültig

Land-, Wald und 
Forstwirtschaft,  
NaturschutzAusgleich für den Verzicht auf forstliche Bewirtschaftungs-

maßnahmen

Erhalt von Biotopbäumen 

Belassen von Totholz

Bayerisches Berg-
bauernprogramm 
Teil A + B (BBP)

Sanierung und Neubau von landwirtschaftlich  genutzten 
Alm-/Alpgebäuden zur Erhaltung und Verbesserung der 
Funktionsfähigkeit bzw. der Arbeitsbedingungen des 
 Personals

Bewirtschafter von Almen/
Alpen und Heimweiden (z. 
B. Eigentümer, Pächter, Be-
rechtigte, Kooperationen, 
Genossenschaften)

bis 31.12.2016 gültig

Landwirtschaft,  
Georisiken

Schaffung und Erneuerung von Einrichtungen zur ord-
nungsgemäßen Weidewirtschaft

Bau bzw. grundlegende Erneuerung von Anschluss- oder 
Triebwegen im Bereich von Almen/Alpen

u. a.

Bayerisches Pro-
gramm zur Umset-
zung von Projekten 
durch Regional-
management in 
Zukunftsthemen 
der Landesentwick-
lung (FöRReg)

Durchführung von Projekten aus dem Handlungsfeld  
„Klimawandel und Energie“, insbesondere Energie- und 
Klimaschutzkonzepte, Beratungs- und Umsetzungs-
maßnahmen

Eingerichtete Regional-
managements

bis 31.12.2018 gültig

Landesentwicklung

Landschaftspflege-  
und Naturpark-
Richtlinien (LNPR)

Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Neuschaffung von öko-
logisch wertvollen Lebensräumen sowie spezielle Arten-
schutzmaßnahmen für im Bestand gefährdete heimische 
Tier- und Pflanzenarten

Kommune, Öffentliche Ein-
richtung, Privatperson, Ver-
band/Vereinigung

bis 31.12.2020 gültig

Naturschutz

Erhalt und Entwicklung naturverträglicher Erholungsnut-
zungen in Naturparken

Sicherung der Naturparke als Vorbildlandschaften

fach- und zielgerechte Umsetzung von Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege

Zuwendungen zu 
wasserwirtschaft-
lichen Vorhaben  
(RZWas 2016)

Ausbauvorhaben zur Verbesserung des Hochwasserschut-
zes, Vorhaben zur Schaffung, Verbesserung bzw. Reak-
tivierung von Rückhalteräumen an Gewässern, Ausbau-
maßnahmen zur Gewässerentwicklung, insbesondere zur 
Umsetzung der EG-WRRL

Kommune, Öffentliche  
Einrichtung, Verband/Verei-
nigung

gültig bis 31.12.2019

Wasserwirt-
schaft, Städtebau, 
 Bauwesen

u. a.

Natural Capital 
Finance Facility 
(NCFF) 

Hochwasserschutz, Regenwasseraufbereitung, Program-
me zum Schutz von Wäldern sowie zur Verminderung von 
Wasser- und Bodenverunreinigung, Biodiversitätsaus-
gleichsmaßnahmen und Öko-Tourismus

bis Ende 2017 gültig Wasserwirtschaft, 
Forstwirtschaft, 
Boden, 
Naturschutz, 
Tourismus

Dorferneuerungs-
richtlinien (DorfR)

Vorbereitungen, Planungen und Beratungen Kommune, Öffentliche 
Einrichtung, Privatperson, 
Verbände/Vereine (z. B. Lan-
desverband für ländliche 
Entwicklung Bayern)

bis 31.12.2018 gültig

Dorferneuerung

gemeinschaftliche und öffentliche Maßnahmen und 
 Anlagen

private Vorhaben

Städtebauliche  
Erneuerungsmaß-
nahmen (Städte-
bauförderung)

Stärkung der Innenstädte und Ortsmitten sowie von 
 Stadtteilzentren

Kommune

bis 31.12.2019 gültig

Städtebau, 
 Bauwesen

die Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit beson-
derem sozialem, ökonomischem und ökologischem Ent-
wicklungsbedarf

die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen bei 
erheblichen Funktionsverlusten, insbesondere bei Brach-
flächen und Gebäudeleerständen
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Förderprogramm Förderbereich Förderberechtigte Handlungsfeld

Förderung von 
 öffentlichen touris-
tischen Infrastruk-
tureinrichtungen 
(RÖFE)

Errichtung, Erweiterung, Generalinstandsetzung, Umbau 
und Modernisierung von: Kurparks, Kur- bzw. Wanderwe-
gen, unentgeltlichen Tourismusämtern und touristischen 
Informationszentren sowie entsprechende Erschließungs-
maßnahmen

Kommune Tourismus

Errichtung, Erweiterung, Generalinstandsetzung, Umbau 
und Modernisierung von: Tagungs- und Veranstaltungs-
räumen, Veranstaltungszentren, Sole- und Heilwasser-
leitungen, als auch Generalinstandsetzung, Umbau und 
Modernisierung von Häusern des Gasts, Kurmittel- und 
Kurhäusern sowie Hallen- bzw. Thermalbädern

Bayerisches 
Umwelt-
kreditprogramm / 
Ökokredit

Umweltschutzinvestitionen KMU oder freiberuflich 
 Tätige

bis 30.06.2018 gültig

Industrie und 
 GewerbeAbwasserreinigung

Bayerisches 
Modernisierungs-
programm  
(BayModR)

Modernisierung und Erneuerung von Gebäuden mit min-
destens drei Mietwohnungen

Unternehmen, Kommune, 
Öffentliche Einrichtung, 
Privatperson, Verband/Verei-
nigung

Bauwesen,  
Gesundheit,  
Energiewirtschaft

LEADER-Förder-
richtlinie

Vorbereitende Unterstützung zur Erstellung einer Lokalen 
Entwicklungsstrategie (LES)

Kommune, Öffentliche  
Einrichtung, Privatperson, 
Verband/Vereinigung

bis 31.12.2018 gültig

Alle Handlungsfelder

Durchführung von Projekten zur Umsetzung der LES einer 
Lokalen Aktionsgruppe (LAG)

Vorbereitung und Durchführung von gebietsübergreifenden 
oder transnationalen Zusammenarbeitsprojekten zwischen 
LAGs oder von LAGs mit vergleichbaren regionalen Part-
nerschaften (auch Nicht-EU-Ländern)

Europäische Terri-
toriale Zusammen-
arbeit (INTER-
REG V) in Bayern

Forschung und Innovation u. a. KMU, Forschungs-
einrichtung, Hochschule, 
Kommune, Öffentliche  
Einrichtung, Verband/ 
Vereinigung

Alle Handlungsfelder

Umwelt- und Naturschutz

Bildung und Netzwerke

Weitere Förderprogramme auf EU-Ebene sind 
beispielsweise LIFE 2014 bis 2020 oder der 
Europäische Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE). Für grenzübergreifende Projekte im 
Rahmen von INTERREG werden im Förderzeit-
raum 2014 bis 2020 insgesamt 197 Millionen 
Euro aus Europa speziell in den bayerischen 
Grenzräumen wirksam. Die EU-Kommission 
und die Europäische Investitionsbank (EIB) 
stellen ebenfalls Finanzierungsinstrumente zur 
Verfügung. Damit sollen private Investitionen 
in den Schwerpunktbereichen Energieeffizi-
enz, Natur und Biodiversität motiviert werden. 
Ein Beispiel ist das Instrument „Natural Capital 
Finance Facility (NCFF)“, mit Fokus auf Projekte 
zur Anpassung an den Klimawandel. Dies um-
fasst die Themenbereiche „grüne Infrastruktur“ 
und „naturbasierte Projekte“, wie zum Beispiel 
Hochwasserschutz, Regenwasseraufbereitung, 
Programme zum Schutz von Wäldern sowie zur 

Verminderung von Wasser- und Bodenverunrei-
nigung, Biodiversitätsausgleichsmaßnahmen 
und Öko-Tourismus. Bis 2017 werden dafür rund 
125 Millionen Euro aus dem LIFE-Programm zur 
Verfügung stehen.
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AbwV Abwasserverordnung

ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil-Club

ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club

ADÖ  Alarmplan für die bayerische, staugeregelte Donau – Gewässerökologie

AMÖ Alarmplan für den bayerischen, staugeregelten Main – Gewässerökologie

AP 2020plus Hochwasserschutz-Aktionsprogramm 2020plus

APA Aktionsplan Anpassung 

APCC Austrian Panel on Climate Change

ASP Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht

BaSIS Bayerisches Standortsinformationssystem

BauGB Baugesetzbuch

BayAgrarWiG Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz

BayBO Bayerische Bauordnung

BayBodSchG Bayerisches Bodenschutzgesetz

BayBodSchVwV  Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in 
Bayern

BayFiG Bayerisches Fischereigesetz

BayJG Bayerisches Jagdgesetz

BayKIS Bayerisches Klimainformationssystem

BayKliZ Projekt Klimazukunft Bayern

BayKompV Bayerische Kompensationsverordnung

BayKSG Bayerisches Katastrophenschutzgesetz

BayLplG Bayerisches Landesplanungsgesetz

BayNatSchG Bayerisches Naturschutzgesetz

BaySF Bayerische Staatsforsten AöR

BayWaldG Bayerisches Waldgesetz

BayWG Bayerisches Wasserhaushaltsgesetz

BBodSchG Bundesbodenschutzgesetz

BBPlG Bundesbedarfsplangesetz

BDF Bodendauerbeobachtung

BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BRF  Richtlinie zur Durchführung des bayerischen regionalen Förderprogramms 
für die gewerbliche Wirtschaft

BWaldG Bundeswaldgesetz

BWO Bergwaldoffensive

BZE Bodenzustandserhebung

ClimEx  Klimawandel und hydrologische Extremereignisse – Risiken und 
 Perspektiven für die Wasserwirtschaft in Bayern

DAS Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel

DorfR Bayerisches Dorferneuerungsprogramm

DWD Deutscher Wetterdienst

EBA Eisenbahnbundesamt

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz

EEWärmeG Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen
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ELER  Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums

EnEV Energieeinsparverordnung

EnLAG Energieleitungsausbaugesetz

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

EU Europäische Union

FFH-Richtlinie Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

FlurbG Flurbereinigungsgesetz

FoVG Forstvermehrungsgutgesetz

GAP Gemeinsame Agrarpolitik 

GLORIA Global Observation Research Initiative In Alpine Environments

GRW  Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

GrwV Grundwasserverordnung

HND Hochwassernachrichtendienst

HWRM-RL Hochwasserrisikomanagementrichtlinie

IAN Informationsdienst Alpine Naturgefahren

InSEK Integriertes Stadtentwicklungskonzept

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

KlimaExWoSt  Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) im Forschungs-
feld „Urbane Strategien zum Klimawandel – Kommunale Strategien und 
 Potenziale“

KLIP 2050 Klimaschutzprogramm Bayern 2050

KLIWA Klimaveränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft

KLIWAS Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt

KMU Kleine und mittlere Unternehmen

KomPass Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung

KULAP Kulturlandschaftsprogramm

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz

KVR Kreisverwaltungsreferat

KWK Kraft-Wärme-Kopplung

KWKG Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser

LEP Landesentwicklungsprogramm Bayern

LfL Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt

LGL Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

LWD Lawinenwarndienst

LWF Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

NID Niedrigwasserinformationsdienst

OBB Oberste Baubehörde

ÖGD Ärzteverband Öffentlicher Gesundheitsdienst Bayern e.V.

OGewV Oberflächengewässerverordnung

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

PflSchG	 Pflanzenschutzgesetz

RCP Representative Concentration Pathways

ResKV Reservekraftwerksverordnung

RKI Robert Koch-Institut
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RÖFE  Richtlinie zur Förderung von öffentlichen touristischen Infrastruktureinrich-
tungen

ROG Raumordnungsgesetz

RPV Regionaler Planungsverband

SRES Special Report on Emissions Scenarios

STIKO Ständige Impfkommission

StKM Städtisches Klinikum München GmbH

StMBW  Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst

StMELF Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

StMFLH  Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat

StMGP Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

StMI Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

StMUG Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (bis 09/2013)

StMUV  Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (ab 
10/2013)

StMWi  Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie

SUP  Strategische Umweltprüfung

TierSchG Tierschutzgesetz

UV Ultraviolett

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung

VCD Verkehrsclub Deutschland

VNP Vertragsnaturschutzprogramm

WALDFÖPR Waldbauliches Förderprogramm

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WHO World Health Organization

WIO Waldinitiative Ostbayern

WRRL EU-Wasserrahmenrichtlinie



208208

GLOSSAR

GLOSSAR

Allergen Allergische Reaktionen (Allergien, Intoleranzen) auslösend.

Anpassungskapazität  Die Fähigkeiten, Ressourcen oder institutionellen Kapazitäten von 
 Systemen, Organisationen oder (einzelnen) Akteuren an veränderte 
oder sich künftig verändernde Klimabedingungen und deren mögli-
che Folgen anzupassen, wirksame Anpassungsmaßnahmen zu 
ergreifen und damit die Vulnerabilität zu reduzieren.

Anpassungsmaßnahmen  Maßnahmen, die geeignet sind, um die schädlichen Auswirkungen 
 einer Umweltveränderung, in dem Fall des Klimawandels, auszu-
gleichen beziehungsweise zu mindern.

Autochthone Lebewesen    Einheimische oder indigene Arten, die im aktuellen Verbreitungsge-
biet entstanden sind oder ohne den Einfluss des Menschen im Zuge 
von Arealerweiterungen eingewandert sind.

Biodiversität  Auch als Biologische Vielfalt bezeichnet; umfasst drei Bereiche: die 
Vielfalt von Ökosystemen, die Vielfalt der Arten sowie die genetische 
Vielfalt innerhalb einer Art.

Bioökonomie  Beinhaltet die nachhaltige industrielle Nutzung biologischer Ressour-
cen. Sie ist gerade in Bayern von Bedeutung, da sie Agrarproduktion 
mit Hochtechnologien verbindet und eine umweltschonende Lebens-
weise ermöglicht.

Bodenerosion  Ablösung, Transport und Ablagerung von Bodenmaterial von der 
 Bodenoberfläche durch Wasser oder Wind.

Borreliose  Lyme-Borreliose ist eine bakterielle Infektion, die durch bestimmte 
Bakterien, die Borrelien, verursacht wird. Die Borrelien befallen Men-
schen und andere Säugetiere. Zur Infektion benötigen sie allerdings 
Zecken und Läuse als Überträger, denn die Bakterien können nur 
durch die Stiche dieser Parasiten in die Haut anderer Lebewesen ge-
langen. Die Symptome und der Schweregrad der Borreliose reichen 
von Hautrötungen, Kopfschmerzen und Fieber über Lähmungser-
scheinungen und neurologische Ausfälle bis hin zur Lyme-Arthritis. 

C3/C4-Pflanze	 Die 	 Angabe C3 beziehungsweise C4 kennzeichnet die Art, über wel-
che Stoffwechselprozesse die Pflanze in der Photosynthese ihre 
Energie gewinnt. C3-Nutzpflanzen wie Weizen, Roggen, Hafer oder 
Reis besitzen die höchste Photosyntheseleistung und damit den 
höchsten Ertrag unter gemäßigten Temperatur- und Lichtbedingun-
gen, während C4-Pflanzen an hohe Temperaturen und starke Son-
neneinstrahlungen angepasst sind. Solche sind beispielsweise Mais, 
Zuckerrohr oder Hirse.

CO2  Kohlenstoffdioxid ist ein wichtiges Treibhausgas. Es entsteht bei der 
Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Substanzen unter ausreichen-
der Sauerstoffzufuhr als auch im Organismus von Lebewesen als 
Produkt der Zellatmung.

CO2-Äquivalent  CO2 wird der Treibhauseffekt durch diverse andere Gase wie Methan 
oder Lachgas verstärkt. Um deren Treibhauspotenzial vergleichen zu 
können, kann man dafür sogenannte CO2-Äquivalente angeben.

CO2-Sequestrierung  Verfahren und Bestrebungen zur Reduzierung klimaschädlicher CO2-
Emissionen in die Atmosphäre durch die technische Abspaltung am 
Kraftwerk und die Einlagerung in den tieferen Untergrund bezeichnet. 
Ziel der biologischen Sequestrierung ist die Möglichkeit, das CO2 als 
Biomasse zu binden und so der Atmosphäre zu entziehen.

Cross Compliance  Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 ist die Gewährung von 
Agrarzahlungen auch an die Einhaltung von Vorschriften in den Be-
reichen Umweltschutz, Klimawandel, guter landwirtschaftlicher Zu-
stand der Flächen, Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie 
Tierschutz geknüpft. Diese Verknüpfung wird als „Cross Compliance“ 
bezeichnet.

Cyanobakterien  Gehören im taxonomischen Sinn nicht zu den Algen (keine Zellkerne), 
sondern zu den Bakterien. Massenentwicklungen können in hohem 
Maß die Wasserqualität und damit die Gewässernutzung beeinträch-
tigen.
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Demographie  Im Deutschen als „Bevölkerungswissenschaft“ übersetzt, befasst sich 
Demographie mit der Beschreibung und Analyse von Bevölkerungsent-
wicklungen und -strukturen sowie deren Veränderungen. Sie berück-
sichtigt dabei Ursachen und Folgen von Bevölkerungsentwicklungen 
und stellt diese im Kontext mit politischen und anderen Größen dar.

Eistag  Temperaturkenntag, an dem das Maximum der Lufttemperatur unter 
0 Grad Celsius liegt.

Endemische Arten  Tier- und Pflanzenarten, die weltweit nur in einem kleinen Verbrei-
tungsgebiet vorkommen.

Ensemble  In der Klimaforschung bezeichnet ein Ensemble eine Gruppe von Kli-
masimulationen, deren Ergebnisse eine Bandbreite möglicher Entwick-
lungen des Klimas wiedergeben. Die Methode der Ensemble-Simulati-
onen stammt aus der numerischen Wettervorhersage, mit der ver-
sucht wird, die Plausibilität einzelner Wettervorhersagen abzuschätzen.

Eutrophierung  Das Überangebot an Pflanzennährstoffen (insbesondere Stickstoff 
und Phosphor) in Gewässern oder im Boden. Dies hat in der Regel 
eine Förderung des pflanzlichen Wachstums mit entsprechender Ver-
schlechterung des ökologischen Zustands zur Folge.

Extremereignis  Eine einheitliche Definition besteht nicht. Allgemein ist ein Extremer-
eignis ein sehr selten auftretender kurzer Zeitraum im Geschehen von 
Wetter, Abfluss, Phänologie,…, das in seiner Ausprägung von be-
stimmten Durchschnittswerten abweicht. Solche Ereignisse können 
beispielsweise heftige Stürme oder Hochwasser sein, aber auch das 
massenhafte Auftreten einer Insektenart.

Flächenpool  Sammlung von potenziellen Ausgleichflächen, auf denen die Gemeinde 
zukünftige Eingriffe (bspw. in Folge ihrer Siedlungsentwicklung) durch 
Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege kompensiert.

Forstliche  
Vegetationsperiode  Periode zwischen dem ersten und letzten Tag im Jahr, an dem die mitt-

lere tägliche Lufttemperatur von 10 Grad Celsius überschritten wird.

Frosttag  Temperaturkenntag, an dem das Minimum der Lufttemperatur unter 0 
Grad Celsius liegt.

Fruchtfolge  Im Ackerbau die wiederkehrende Abfolge der angebauten Feldfrüchte. 
Die Anzahl und Kombination der sogenannten Fruchtfolgeglieder sollte 
fachlichen Grundsätzen entsprechen, um die Anreicherung von Schad-
faktoren (z. B. Pilzkrankheiten, Nematoden) zu minimieren und die ver-
fügbaren Nährstoffe nachhaltig zu nutzen.

FSME  Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine Virusinfektion. Sie führt 
zu grippeähnlichen Symptomen (Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen, 
Schwindelgefühl), später zu Hirnhaut- oder Gehirnentzündung. 

Genom  Bezeichnet die in einem Lebewesen oder einem Virus enthaltene Ge-
samtheit der materiellen Träger der vererbbaren Information  
(z. B. DNA).

Georisiken  Geologisch bedingte Gefahren wie zum Beispiel Hangbewegungen 
oder Felsstürze – so genannte gravitative Massenbewegungen.

Gleitender Mittelwert  Einfache Methode zur Glättung von Messdaten. Dabei werden die 
Datenpunkte durch den arithmetischen Mittelwert der Nachbarpunkte 
(oder einer gewichteten Form davon) ersetzt.

Greening  Mit dem sogenannten Greening der Direktzahlungen-Durchführungs-
verordnung soll die Landwirtschaft einen größeren Beitrag zum Um-
welt- und Klimaschutz leisten. Greening-Anforderungen wie die Anbau-
differenzierung auf Ackerflächen, der Erhalt von Dauergrünlandflächen 
und die Bereitstellung „ökologischer Vorrangflächen“ auf fünf Prozent 
des Ackerlands sind verpflichtend für diejenigen, die Direktzahlungen 
beantragen.

Grundwasserleiter  Wasserführende Gesteinsschicht mit einheitlichen Eigenschaften.

Grundwasserneubildung  Bezeichnet verschiedene Vorgänge, bei denen Wasser (z. B. aus 
 Niederschlag oder Oberflächengewässern) nach der Durchsickerung 
der ungesättigten Bodenzone den Grundwasserkörper erreicht.
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Grüne Infrastruktur  Wird als Netzwerk von Grünflächen in ländlichen und städtischen 
Landschaften verstanden, welches die Bereitstellung von lebenswich-
tigen Ökosystemleistungen und -gütern sowie die Widerstandsfähig-
keit von Arten und Ökosystemen bei der Anpassung an den Klimawan-
del unterstützt und gleichzeitig zur Erholung und dem menschlichen 
Wohlergehen beiträgt.

Hantaviren  Verursachen in Abhängigkeit vom Virustyp verschiedenartige Krank-
heitsbilder mit unterschiedlich schwerem Verlauf. Sie werden über 
Nagetiere wie Mäuse und Ratten auf den Menschen übertragen, in 
Deutschland hauptsächlich über die Rötelmaus. Für eine  Übertragung 
ist kein direkter Kontakt zu den betroffenen Nagern nötig. Meist 
 werden Hantaviren eingeatmet, beispielsweise zusammen mit auf-
gewirbeltem Staub, welcher die Erreger enthält. Eine Ansteckung ist 
ebenso durch einen Biss der Tiere möglich.

Heiße Tage  Temperaturkenntag, an dem das Maximum der Lufttemperatur über 
30 Grad Celsius liegt.

Hydrologisches  
Sommerhalbjahr Umfasst die Monate Mai bis Oktober.

Hydrologisches  
Winterhalbjahr Umfasst die Monate November bis April des Folgejahres.

In-situ-Erhaltung  Gemäß des Übereinkommens über die Biologische Vielfalt die Erhal-
tung von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie die Be-
wahrung und Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von Arten 
in ihrer natürlichen Umwelt, so dass eine Anpassung an veränderte 
Umweltbedingungen.

Intermodaler Verkehr  Transport von Gütern in ein und derselben Ladeeinheit oder dem-
selben Fahrzeug mit zwei oder mehreren Verkehrsträgern, wobei ein 
Wechsel der Ladeeinheit, aber kein Umschlag der transportierten 
 Güter selbst, erfolgt.

Klimafolgen  Veränderungen innerhalb eines Systems, die in Folge des Klimawan-
dels auftreten. Klimafolgen können sowohl negativer (Risiken) als auch 
positiver Natur (Chancen) sein.

Klimakenntag  Ein "klimatologischer Kenntag" ist ein Tag, an dem ein definierter 
Schwellenwert eines klimatischen Parameters erreicht beziehungswei-
se über- oder unterschritten wird (z. B. Sommertag) oder ein Tag, an 
dem ein definiertes meteorologisches Phänomen auftrat.

Klimaprojektion  Klimamodelle sind in der Lage, das Klima der Zukunft mit Hilfe von 
 Szenarien zu berechnen. Man spricht dann von einer Klimaprojektion, da 
hier Auswirkungen verschiedener Konzentrationen von Treibhaus gasen 
auf das Klima untersucht werden. Die Ergebnisse sind daher keine 
 Prognosen.

Klimawandel  Synonym für Klimaveränderung, also allgemein jede Veränderung des 
Klimas unabhängig von der betrachteten Größenordnung in Raum und 
Zeit.

Klimavariabilität  Zeitliche und räumliche Schwankungen des Klimas um einen mittleren 
Zustand. Diese kann durch natürliche Prozesse innerhalb des Klima-
systems (interne Variabilität) oder durch menschliche Einflüsse (exter-
ne Variabilität) verursacht sein.

Konservierende  
Bodenbearbeitung  Pfluglose Bodenbearbeitung mit nichtwendenden Bodenbearbeitungs-

geräten (z. B. Grubber, Scheibeneggen). Der Boden bleibt weitgehend 
in seinem Aufbau erhalten. Gleichzeitig verbleiben Ernterückstände 
wie zum Beispiel Stroh (Mulchmaterial) nahe oder an der Bodenober-
fläche.

Kritische Infrastruktur  Kritische Infrastrukturen sind Organisationen oder Einrichtungen mit 
wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Aus-
fall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, 
erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere drama-
tische Folgen eintreten würden.
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Kurzumtriebskulturen  Auch Kurzumtriebsplantagen oder Energiewälder genannt; Anpflanzun-
gen von schnellwachsenden und stockausschlagfähigen Baumarten 
auf landwirtschaftlichen Flächen mit einer sehr kurzen Umtriebszeit.

Langstreckenzieher Vogelarten, die den Winter in Afrika südlich der Sahara verbringen.

Monitoring  Überbegriff für alle Arten der unmittelbaren systematischen Erfassung 
(Protokollierung), Messung, Beobachtung oder Überwachung eines 
Vorgangs oder Prozesses mittels technischer Hilfsmittel oder anderer 
Beobachtungssysteme.

Morbidität  Krankheitshäufigkeit bezogen auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe.

Mortalität Sterberate bezogen auf eine Gesamt- oder Teilpopulation.

Multimodaler Verkehr  Transport von Gütern mit zwei oder mehreren verschiedenen Verkehrs-
trägern.

NATURA 2000  Die Fauna-Flora-Habitat- oder FFH-Richtlinie bildet zusammen mit der 
Vogelschutz-Richtlinie (SPA-Gebiete) das europäische Naturschutzpro-
jekt "NATURA 2000", das Arten und Lebensräume innerhalb der EU in 
einem Länder übergreifenden Biotopverbundnetz schützen und damit 
die biologische Vielfalt dauerhaft erhalten soll.

Nmin-Methode   Ermittlung des pflanzenverfügbaren mineralischen Bodenstickstoffes 
(Nmin) durch Entnahme repräsentativer Bodenproben und Anrechnung 
dieser N-Gehalte bei der N-Düngebedarfsermittlung.

Neobiota  
(Neophyten, Neozoen)  Arten, die nach 1492 unter direkter oder indirekter Mitwirkung  

des Menschen eingewandert sind. Neophyten sind dabei neue   
Pflanzenarten, Neozoen neue Tierarten.

Ökofläche	 	Ökologisch verträgliche Flächen, die im Ökoflächenkataster erfasst 
werden.

Ökosystemleistung  Auch Ökosystemdienstleistung umfasst Versorgungsdienstleistungen 
wie Nahrung und Wasser, Regulationsdienstleistungen wie Schutz vor 
Hochwasserschutz, Trockenheit, Bodendegradation und Krankheiten, 
Basisdienstleistungen wie Bodenbildung und Nährstoffkreisläufe, so-
wie kulturelle Dienstleistungen wie Erholung, spirituelle, religiöse und 
andere nichtmaterielle Leistungen.

Orographie  Physische Beschaffenheit der Geländeoberfläche (Höhe, Steilheit, 
„Rauhigkeit“).

Paläotemperaturproxis  Jegliche Informationsquellen, die indirekte Messung auf vergangene 
Temperaturen zulassen.

Pathogenität Fähigkeit, krankhafte Veränderungen im Organismus hervorzurufen.

Permafrost Ganzjährig gefrorener Boden..

Perzentil  Das Perzentil ist ein Lagemaß aus der Statistik. Durch die Perzentile 
wird ein der Größe nach geordneter Datensatz in 100 umfangsgleiche 
Teile zerlegt. Diese teilen somit den Datensatz in 1 %-Schritte auf. Das 
x.Perzentil ist sozusagen ein Schwellenwert innerhalb eines geordne-
ten Datensatzes bei dem X % aller Werte kleiner oder gleich dieses 
Schwellenwertes sind. Der Rest ist größer.

Phänologie  Befasst sich mit den im Jahresablauf periodisch wiederkehrenden 
Wachstums- und Entwicklungserscheinungen von Pflanzen als auch 
Tieren.

Polyzentrische  
Raumstruktur  Die Ausrichtung eines Raums auf mehr als einen zentralen Ort. Ein 

jüngeres, auf dem Prinzip einer polyzentrischen Raumstruktur basie-
rendes Leitbild ist das der Dezentralen Konzentration.

Ramsar-Konvention  Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum 
für Wat- und Wasservögel, von internationaler Bedeutung seit 1971.

Resilienz  Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Systems gegenüber Umwelt-
veränderungen und Fähigkeit, sich nach Störungen wieder zu erholen. 
Dies können natürliche Systeme, also Ökosysteme oder der Wasser-
haushalt sein, wie auch gesellschaftliche Systeme aber auch einzelne 
Wirtschaftszweige. 
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Schneitag  Tage mit einem Tagesmittelwert der Feuchttemperatur ≤ −2 °C werden 
als Schneitage definiert. Eine technische Beschneiung ist aus meteo-
rologischer Sicht noch möglich.

Sensitivität  Der Grad, zu welchem ein System oder Akteur entweder nachteilig 
oder positiv durch Klimavariabilität oder Klimaänderungen beein-
flusst wird oder darauf reagiert.

Smart Grids  „Intelligente“ Energieversorgungsnetze mit zeitlich und räumlich aufei-
nander abgestimmten, bedarfsgerechten Einheiten zur Energieproduk-
tion, -verteilung und -speicherung.

Standvögel Vogelarten, die ganzjährig in einem Gebiet bleiben.

Statistische	Signifikanz  Die Bestimmung der statistischen Signifikanz ermöglicht eine Aussage 
darüber, wie „streng“ beziehungsweise wie „sicher“ ein Trend ist, also 
wie deutlich er sich gegenüber der Zeitreihenvariabilität heraushebt.

Sommertag  Temperaturkenntag, an dem das Maximum der Lufttemperatur über 
25 Grad Celsius liegt.

Symbiose  Bezeichnet die Interaktion zweier oder mehrerer unterschiedlicher Ar-
ten, verbunden mit einem beidseitigen Vorteil im Hinblick auf biologi-
sche Fitness, Überlebenswahrscheinlichkeit oder verbesserten Stoff-
wechsel.

Szenarien  Das Ausmaß des Klimawandels hängt wesentlich von der weiteren 
Entwicklung der Treibhausgasemissionen und deren Konzentration in 
der Atmosphäre ab. Dies ist wiederrum abhängig von möglichen Ent-
wicklungspfaden der Weltbevölkerung, des Technologiestands, der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung, der Regionalisierung/Globalisierung 
des Welthandels oder politischen Faktoren, die anhand von Klimasze-
narien beschrieben werden.

Trend  Der Trend einer Klimazeitreihe beschreibt das langfristige Verhalten 
einer oder mehrerer Komponenten des Klimasystems, dient also der 
Kennzeichnung einer möglichen Klimaänderung und setzt sich aus sei-
ner Richtung (Vorzeichen), seinem Betrag und seiner statistischen 
Signifikanz zusammen.

Trittsteinbiotop  Künstlich angelegtes, inselartiges Überbrückungselement (z. B. Baum-
stamm), das den Biotopverbund von Arten fördern und Rückbesiedlun-
gen und Neubesiedlungen von Lebensräumen ermöglichen soll.

Up-cycling Herstellen hochwertigerer Produkte aus Abfallstoffen eines Prozesses.

Vulnerabilität  Auch Verwundbarkeit oder Verletzlichkeit eines Systems gegenüber 
dem Klimawandel. Wie vulnerabel ein System ist, hängt zum einen von 
der Art, dem Ausmaß und der Geschwindigkeit der Klimaänderung ab. 
Zum anderen beeinflussen Sensitivität und Anpassungskapazität 
die Verwundbarkeit des jeweiligen Systems. 

Zwischenfruchtanbau  Sonderform der Fruchtfolge, in der gezielt Pflanzen angebaut werden, 
die nicht der Produktion von Gütern dienen, sondern den Boden vor 
Erosion schützen und ggf. Nährstoffe anreichern.
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